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1. EINLEITUNG 
 

Trotz des rechtlichen Schutzes von Fledermäusen seit dem Jahr 1936 erlitten Fledermäuse nach 1950 

auch in Deutschland zum Teil drastische Bestandsrückgänge (KULZER et al. 1987; ROER 1977). Als 

Ursache sind vorwiegend komplex zusammenwirkende, anthropogen verursachte Faktoren zu 

nennen. Hierzu gehören u. a. Quartierverlust durch Dachsanierung oder Störung von Winterquartieren, 

schleichende Vergiftung durch Biozide und deren Abbauprodukte in der Nahrung, vor allem aber 

Verlust von Lebensräumen sowie Nahrungsverlust als Folge der Uniformierung der Landschaft. Dies 

führte dazu, dass Fledermäuse zu der Tiergruppe mit dem höchsten Anteil gefährdeter Arten der 

heimischen Fauna zählen (KAULE 1986) und, wenngleich für einige Arten in der vergangenen Zeit eine 

gewisse Stabilisierung und Erholung der Bestände beobachtet wurde, die meisten heimischen 

Fledermausarten in die Rote Liste Niedersachsens bzw. fast alle in die Rote Liste Deutschlands 

aufgenommen werden mussten (NLWKN in Vorb., MEINIG et al. 2009). Aus diesem Grunde hat die 

Bundesrepublik Deutschland im Laufe der vergangenen Jahren eine Reihe von internationalen 

Konventionen zum Schutze der Fledermäuse ratifiziert, u.a. 1991 das "Abkommen zur Erhaltung der 

Fledermäuse in Europa" (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1993, Teil II: 1106-1112) und räumt demnach 

dem Fledermausschutz auch hohen politischen Stellenwert ein. Schon aus diesen nur kurz skizzierten 

Fakten zur Situation der Fledermausbestände und der Verpflichtungen zu deren Schutz lässt sich die 

Forderung ableiten, Fledermäuse bei Eingriffsvorhaben, die erhebliche Beeinträchtigungen dieser 

Tiergruppe erwarten lassen, grundsätzlich zu berücksichtigen. 

Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Fledermäusen im Rahmen von Eingriffsplanungen lässt 

sich aus den gesetzlichen Grundlagen ableiten. Darüber hinaus sind viele Fledermausarten geeignet, 

Funktionsbeziehungen zwischen verschiedenen Landschaftselementen aufzuzeigen. Auf diese Weise 

sollen sich Erkenntnisse in die Planung einbringen lassen, die nicht oder nur unzureichend über eine 

alleinige Betrachtung von Biotoptypen berücksichtigt werden (BRINKMANN 1998). 

Zu den abwägungsrelevanten Belangen für die Begründung des jeweiligen Planungsvorhabens 

gehören u. a. alle besonders geschützten, streng geschützten (gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie) 

oder vom Aussterben bedrohten Tierarten, da die Artenschutzbestimmungen nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen sind. Zu 

überplanende Bereiche sind demnach in jedem Fall auf das Vorkommen solcher Arten hin zu 

untersuchen und in Hinblick auf ihre Bedeutung einzuschätzen. Von Belang sind allerdings nicht nur 

die durch die Artenschutzbestimmungen geschützten Tiere, sondern vielmehr alle 

Tierartenvorkommen, deren Kenntnis die Planungsentscheidung beeinflusst. 
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1.1 ZIELSETZUNG DER UNTERSUCHUNG 

 
Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung ist die Erfassung und Bewertung der 

Fledermausvorkommen im Rahmen der Eingriffsbewertung in den potenziellen Windparkflächen 

"Varel-Süd", Stadt Varel. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Erfassung des für Windkraftplanungen 

relevanten Artenspektrums und der Suche nach Jagdgebieten und Flugrouten in einem 

Untersuchungsraum mit einem Radius von ca. 1.000 m um die Potenzialfläche. Die Suche nach 

Fledermausquartieren wurde durchgeführt, hatte aber nachrangige Bedeutung. 

Die erfassten Daten werden dargestellt, bewertet und es wird eine Konfliktanalyse durchgeführt. 
 

2. GRUNDSÄTZLICHES ZUM KONFLIKTFELD FLEDERMÄUSE UND 

WINDKRAFTNUTZUNG 
 

Der mögliche Einfluss von Windenergieanlagen auf die Vogelwelt wird seit vielen Jahren bei 

Errichtung und Betrieb berücksichtigt und mehr oder minder intensiv untersucht (BACH et al. 1999). In 

den letzten Jahren wird erhöhte Aufmerksamkeit auf die Belange des Fledermausschutzes gelegt 

(VERBOOM & LIMPENS 2001, BACH & RAHMEL 2004, RAHMEL et al. 2004, RODRIGUES et al. 2008). Dies 

zeigt auch eine verstärkte Berücksichtigung der Belange von Fledermäuse in der EU (RODRIGUES et al. 

2008). Nachfolgend wird ein Überblick über reale und potenziell zu erwartende Gefährdungen und 

Beeinträchtigungen gegeben (vgl. DÜRR & BACH 2004, BACH & RAHMEL 2004, ARNETT et al. 2008, 

RYDELL et al. 2010). 

Direkter Verlust von Quartieren und Teillebensräumen 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann den direkten Verlust von Quartieren, z. B. durch 

Entfernen von Bäumen etc., durch den Bau der Anlagen selbst oder den Bau der notwendigen 

Infrastruktur u. a. durch Rodungen von Waldstücken, Feldgehölzen oder Hecken nach sich ziehen. So 

kann der Ausbau der Zufahrtswege von Graswegen zu geschotterten Wegen eine Reduzierung der 

Insektenfauna zur Folge haben, was auch zu einer Verringerung der Fledermausaktivität führen kann. 

Auch sind dadurch Teile von Jagdgebieten oder Flugstraßen potenziell betroffen. 

Indirekter Verlust von Quartieren; Verlust von Teillebensräumen 

Da Windenergieanlagen bislang in Norddeutschland in der Regel in offenen, waldlosen oder -armen 

Landschaftsbereichen geplant werden, ist die direkte Zerstörung von Baumquartieren nicht 

wahrscheinlich. Durch Windenergieanlagen sind vor allem Arten betroffen, die vorwiegend im offenen 

Luftraum jagen. Dies sind vor allem Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Rauhaut- und 

Zwergfledermaus (Pipistrellus nathusii, P. pipistrellus), Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri), 

Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) und Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) (BRINKMANN 

et al. 2011a).  



Fachbeitrag Fledermäuse zum geplanten „Windpark Varel-Süd ", Stadt Varel 3 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

Auch ohne die Quartieraufgabe kann der Verlust von Teillebensräumen durch den Bau der Anlage 

oder deren notwendiger Infrastruktur situationsabhängig ebenso schwerwiegend sein und sollte 

vermieden werden. 

 

Verlust des Jagdgebietes 

Wurde bei kleinen Windenergieanlagen der ersten Generation noch von einer Scheuchwirkung 

ausgegangen, lässt sich bei der zunehmenden Höhe moderner Windenergieanlagen ein 

Jagdgebietsverlust bei Breitflügelfledermäusen nicht mehr beobachten (BACH 2002). Sowohl die 

nennenswerte Anzahl der Totfunde dieser Art als auch die der Abendseglerarten und 

Zweifarbfledermaus schließen einen bedeutenden Jagdgebietsverlust durch Meidung mittlerweile aus 

(NIERMANN et al. 2011). 

  

Barriereeffekt: Verlust oder Verlagerung von Flugkorridoren 

Es ist ebenfalls damit zu rechnen, dass Fledermäuse Flugstraßen bzw. Flugkorridore innerhalb von 

Windparks verlagern oder aufgeben, was im Extremfall zur Aufgabe von Quartieren führen könnte. In 

einer im Landkreis Cuxhaven durchgeführten Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die 

Breitflügelfledermaus ihre Jagdaktivität innerhalb des Windparks mit kleinen WEA (Nabenhöhe 30m) 

stark reduzierte. Die durch den Windpark führende Flugstraße wurde jedoch auch weiterhin genutzt. 

Auch Zwergfledermäuse nutzten ihre Flugstraße weiterhin (BACH 2002). 

 

Für die wahrscheinlich am stärksten betroffenen hochfliegenden Arten Großer Abendsegler und 

Kleinabendsegler liegen keine systematisch erhobenen Daten vor. In einer Untersuchung im Landkreis 

Stade (BACH, SCHIKORE mündl.) konnte allerdings beobachtet werden, dass Abendsegler die 

bestehenden WEA umflogen. Dabei hielten sie einen Abstand von mehr als 100 m ein. Mit negativen 

Auswirkungen durch WEA ist für beide Abendseglerarten zu rechnen, wobei im Einzelfall zu klären ist, 

ob solche Ausweichmanöver z.B. beim Abendsegler als erhebliche Beeinträchtigung einzustufen sind. 

Kollisionen von Fledermäusen mit Rotoren  

Die Rotoren der modernen WEA, besonders der leistungsstärkeren Großanlagen, drehen sich 

langsamer als die Rotoren der vorhergehenden Anlagengeneration. Einerseits sollten Fledermäuse 

diesem Hindernis leicht ausweichen können, andererseits erreichen die Flügelspitzen auch bei 

langsam drehenden Rotoren Geschwindigkeiten von über 200 km/h. Weder diese hohe 

Geschwindigkeit noch die Dimension der Rotoren können Fledermäuse mit Hilfe ihrer Ultraschall-

Echoortung erfassen. LONG et al. (2009) konnten in einer Studie an Kleinwindkraftanlagen zeigen, 

dass eine höhere Zahl an Rotorblättern eine bessere Wahrnehmbarkeit durch Fledermäuse zur Folge 

hat. Die Autoren sind der Meinung, dass zudem breitere Rotorblätter diese Wahrnehmbarkeit fördern 

würden. 
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Fledermausschlag an WEA ist ein weltweit bekanntes Phänomen, das unter tierökologischen und 

rechtlichen Gesichtspunkten von Fachleuten diskutiert wird. Insgesamt ist Fledermausschlag in 

Europa bislang bei 27 Arten, in Deutschland bei 17 Arten festgestellt worden. 

Der herbstlichen Zugzeit scheint für das Kollisionsrisiko von Fledermäusen mit Rotoren eine 

besondere Bedeutung zuzukommen, da Fledermausschlag bislang vorwiegend während dieser Phase 

des Jahres stattzufinden scheint (JOHNSON et al. 2000, 2003, TRAPP et al. 2002, DÜRR & BACH 2004, 

RYDELL et al. 2010). In dieser Zeit passieren ziehende Tiere Gebiete, die sie weniger gut kennen als 

ihre sommerlichen Jagdlebensräume. Hierfür würden auch die Ergebnisse von BLOHM & HEISE (2009) 

sprechen, die in drei Gebieten in Brandenburg keinen negativen Einfluss auf die lokalen 

Quartierbestände des Großen Abendseglers feststellen konnten. Hierbei muss allerdings betont 

werden, dass die Quartiere im Radius von 10 km umgeben von Windparks waren, die 

Hauptjagdgebiete und Flugwege aber nicht von den Windparkflächen tangiert wurden (BLOHM & HEISE 

2009). Zudem durchfliegt eine sehr viel größere Anzahl von Tieren Zuggebiete oder -korridore, als dort 

während der Sommermonate Mai bis Juli auftreten. Möglicherweise wird in „Rastgebieten“ oder sogar 

während des Zuges bei einem entsprechenden Nahrungsangebot auch verstärkt gejagt. Zufallsfunde 

aus Australien (HALL & RICHARDS 1972), Spanien (ALCALDE 2003) und Fledermausfunde während 

systematischer Vogelschlaguntersuchungen in Schweden (AHLÉN 2002), Deutschland (DÜRR 2001, 

TRAPP et al. 2002, SEICHE et al. 2007, NIERMANN et al. 2011), Österreich (TRAXLER et al. 2004) und den 

USA (JOHNSON et al. 2000, 2003, KEELEY 2001, OSBORNE et al. 1996, ARNETT et al. 2008) zeigen, dass 

im Vergleich zu den übrigen Jahreszeiten während der Zugzeiten im August/September eine deutlich 

erhöhte Anzahl von Fledermaus-Schlagopfern festzustellen ist. Die meisten bekannten Totfunde 

stammen von ziehenden Arten aus der spätsommerlichen bzw. herbstlichen Zugzeit. Es sind aber 

auch Arten betroffen, die nicht als typische „ziehende Fledermausarten“ eingestuft werden, wie 

beispielsweise die Zwergfledermaus (vgl. DÜRR & BACH 2004, BEHR & V. HELVERSEN 2005 & 2006, 

BRINKMANN et al. 2006, DÜRR 2007, RYDELL et al. 2010). Auch sprechen relativ frühe Funde und ein in 

einigen Gebieten hoher Prozentsatz an Jungtieren des Abendseglers dafür, dass ebenso lokale 

Populationen beeinträchtigt werden. 

 
Kollisionen können zudem verstärkt in der Periode direkt nach dem Bau und der Inbetriebnahme von 

Anlagen auftreten. Hiervon wären besonders Jungtiere, denen es noch an Flugerfahrung bzw. 

Kenntnis der lokalen Gegebenheiten und Gefahren mangelt, betroffen. Die Wahrscheinlichkeit für 

Kollisionen von Jungtieren mit WEA ist abhängig von der Jahreszeit und müsste in der Periode Ende 

Juni/Juli besonders hoch sein. Diese Hypothese ist aber nicht gesichert, da Jungtiere i.d.R. nicht 

überproportional verunfallen. 

 
Bei hoch fliegenden Fledermausarten wird in den letzten Jahren verstärkt Fledermausschlag durch 

Rotoren festgestellt. Hierbei werden die Tiere sowohl direkt von den Rotoren getroffen (eigene Beob., 

AHLÉN 2002), als auch durch Luftturbulenzen an den Rotoren verletzt (TRAPP et al. 2002, BAERWALD et 

al. 2008). HORN et al. (2008) konnten zeigen, dass die meisten Fledermäuse weniger beim schnellen 
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direkten Durchflug als vielmehr bei Jagdflügen im Bereich der Rotoren verunfallen.  HORN et al. (2008) 

konnten jagende Tiere bei Windgeschwindigkeiten von 8,6 m/s nachweisen. Auch AHLÉN et al. (2009) 

und ADOMEIT et al. (2011) konnten zeigen, dass Fledermäuse um die Rotoren jagen. 

 
Insgesamt übertrifft die Zahl der an WEA geschlagenen Fledermäuse i. d. R. deutlich die der Vögel 

(JOHNSON et al. 2000, DÜRR & BACH 2004, DÜRR 2007). Gefunden werden vor allem Individuen 

ziehender Arten, wie die beiden Abendsegler-Arten und Rauhautfledermaus sowie die i.d.R. nicht 

ziehende Zwergfledermaus (DÜRR & BACH 2004, ENDL et al. 2005, BEHR & HELVERSEN 2005 & 2006, 

BRINKMANN et al. 2006, SEICHE et al. 2007). Nach Untersuchungen von BEHR & v. HELVERSEN (2006) 

aus Baden-Württemberg ist die Zahl der Totfunde (v.a. Zwergfledermaus) bis Mitte Juli ebenfalls nicht 

unbeträchtlich, so dass hier auch die Lokalpopulation der Zwergfledermäuse betroffen sein dürfte. 

Auch in anderen Ländern (Frankreich, Portugal) treten vermehrt Totfunde im Mai auf (RYDELL et al. 

2010). 

 
Bei umfangreichen Untersuchungen in den USA wurden ca. 90 % der Schlagopfer zwischen Mitte Juli 

und Ende September gefunden, davon etwa 50 % im August, wobei der starke Anstieg an Totfunden 

im Spätsommer nicht auf eine Zunahme von verunfallten Jungtieren zurückzuführen war (ARNETT et al. 

2008). Untersuchungen aus dem Jahr 2004 in den USA (ARNETT et al. 2005) zeigen, dass vorwiegend 

adulte Männchen erschlagen wurden. Im Gegensatz zu früheren Studien (JOHNSON et al. 2003) wurde 

hier festgestellt, dass Tiere vor allem in den ersten beiden Stunden nach Sonnenuntergang im 

Nahbereich der WEA jagen und dabei mit den sich drehenden Rotoren kollidieren. Grund für die 

intensive Jagdaktivität war eine hohe Insektendichte im Bereich der WEA. Dabei wurde die meiste 

Aktivität von Fledermäusen in windarmen Nächten registriert, in denen die Rotoren bei nahezu 

maximaler Geschwindigkeit drehten, ohne jedoch nennenswerten Energieertrag zu erbringen. Die 

hohe Aktivität korrelierte mit der Zahl der Totfunde, welche am folgenden Morgen erfasst wurde. Dies 

geschah vornehmlich an Tagen kurz vor oder nach Starkwindereignissen. Dabei wurden an allen sich 

drehenden WEA Totfunde festgestellt, während die einzige nicht in Betrieb befindliche WEA keine 

Totfunde hervorrief. Eine Beleuchtung der WEA hatte zwar Einfluss auf ein erhöhtes 

Insektenaufkommen, nicht jedoch auf eine erhöhte Fledermausaktivität und die Schlagrate. 

 
Bislang konnte in keiner Untersuchung geklärt werden, ob es sich bei den Schlagopfern während der 

Zugzeit um Tiere der Lokalpopulation oder um ziehende Tiere handelte. RYDELL et al. (2010) zeigen 

jedoch, dass in vielen Untersuchungen Schlagopfer auch außerhalb der Zugzeiten auftreten. Der 

registrierte Zeitraum mit den  meisten Totfunden fällt jedoch mit den Zugzeiten der betroffenen Arten 

zusammen. Warum Totfunde vorwiegend während des Herbstzuges, aber nur selten während des 

Frühjahreszuges auftreten, ist bislang ungeklärt. Es deutet sich aber an, dass Fledermäuse im 

Frühling auf anderen Routen ziehen oder ein anderes Zugverhalten zeigen. Es scheint, dass der 

Frühjahrszug konzentriert an wenigen Tagen stattfindet. Dagegen verweilen die Fledermäuse im 

Herbst viel länger in Gebieten entlang ihres Zugweges. So findet gerade bei den 

Rauhautfledermäusen und Abendseglern die Paarung während des Herbstzuges statt. 
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 An Offenlandstandorten erfolgen die Schlagereignisse vornehmlich im Spätsommer/Herbst. Bei 1.376 

durchgeführten Kontrollen in Brandenburg vom Februar bis Dezember wurden im Zeitraum zwischen 

Anfang Mai und Ende November verunglückte Fledermäuse gefunden (DÜRR & BACH 2004). Die Zahl 

der Funde stieg Anfang August merklich an und erreichte Ende August die höchsten Werte. Ab Anfang 

Oktober wurden nur noch Einzelfunde registriert. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in 

bisherigen Untersuchungen während der Zugzeiten vielfach intensiver untersucht wurde als während 

des übrigen Jahres, zeichnet sich unabhängig davon in den Monaten August und September ein 

deutlich erhöhtes Schlagrisiko für Fledermäuse ab. 

 
Ähnlich wie in den USA belegen verschiedene Studien aus Europa, dass in nahezu allen Windparks 

Fledermausschlag stattfindet (ALCALDE 2003, BEHR & VAN HELVERSEN 2005, DÜRR 2001, ENDL et al. 

2005, KUSENBACH 2004, TRAPP et al. 2002, TRAXLER et al. 2004). Dabei zeigt sich, dass unabhängig 

vom Anlagentyp prinzipiell mit Fledermausschlag zu rechnen ist (DÜRR & BACH 2004). Zwei 

Ausnahmen stellen die Untersuchungen von Windparks entlang der schleswig-holsteinischen 

Westküste und der niedersächsischen Küste dar, in denen keine Fledermäuse gefunden wurden 

(GRÜNKORN et al. 2005, VAUK et al. 1990). Im Gegensatz dazu wurden im Binnenland und hier vor 

allem an Standorten im oder am Wald oder an Hecken hohe Schlagraten festgestellt (BEHR & VAN 

HELVERSEN 2005, BRINKMANN et al. 2006, ENDL et al. 2005). Neue Untersuchungen an kleinen WEA 

an der Nordseeküste zeigen, dass hier nur wenige Tiere verunfallen (BACH & BACH 2008). 

 
Auffällig ist aus den bisherigen Untersuchungen, dass Abendsegler vor allem im nördlichen und 

nordöstlichen Deutschland verunfallen, während sie im Süden als Schlagopfer nicht in dem Maße in 

Erscheinung treten, obwohl sie auch hier zumindest im Spätsommer/Herbst in großer Zahl vorkommen 

(NIERMANN et al. 2011). Im Süden treten dagegen vor allem die Zwergfledermaus und der 

Kleinabendsegler als Schlagopfer auf (BEHR & VAN HELVERSEN 2005, BRINKMANN et al. 2006). Ein vom 

BMU finanziertes Projekt zu diesem Thema untersuchte verschiedene Windparks verteilt über ganz 

Deutschland und stellte unterschiedliche Schlagraten in den verschiedenen Naturräumen fest 

(BRINKMANN et al. 2011b). Allerdings muss hier betont werden, dass die untersuchten Windparks nicht 

repräsentativ ausgewählt wurden und damit ihre Aussagen nur eingeschränkt übertragbar sind. 

Bislang traten Breitflügelfledermäuse nur in geringer Anzahl in der Schlagstatistik von DÜRR (z.B. 

2007) auf, da die bisherigen Untersuchungen vornehmlich in Bereichen mit geringer bis fehlender 

Breitflügelpopulation stattfanden. Neue Untersuchungen des o. g. BMU-Projektes in Norddeutschland 

zeigen aber, dass Breitflügelfledermäuse vermehrt als Schlagopfer auftreten, und dies an Anlagen mit 

Nabenhöhen über 90m (NIERMANN et al. 2011), daher wird diese Art als planungsrelevant  eingestuft 

(BRINKMANN et al. 2011a). 

 
In den USA konnte festgestellt werden, dass sich die Fledermaus-Schlagrate mit zunehmender 

Nabenhöhe vergrößert. Dies wird zurückgeführt auf die größere vom Rotor durchschnittene Fläche 

(ARNETT et al. 2008, BARCLAY et al. 2007). 
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Die tatsächliche Schlaghäufigkeit von Fledermäusen an WEA ist nur schwer bestimmbar. Von den 

getöteten Fledermäusen wird nur ein gewisser Anteil gefunden, so dass deren tatsächliche Anzahl 

abgeschätzt werden muss. Gründe hierfür sind die in der Regel räumlich und zeitlich begrenzte 

Absuche sowie standortspezifische Fundwahrscheinlichkeiten, die sich aus den Suchbedingungen am 

Boden und der Verschleppung von Kadavern durch Prädatoren bzw. Aasfresser zusammensetzen. 

Aus diesen Gründen wurde vielfach versucht, eine standortbezogene Schlagwahrscheinlichkeit zu 

ermitteln. Hierbei ergaben sich z.T. erhebliche Schwankungsbreiten in den Schätzungen. An 

Waldstandorten in den USA wurden Werte von 0,6-0,7 Tiere/WEA/Tag für die Zugzeit berechnet, was 

einer Größenordnung >50 Tiere/WEA/Jahr an exponierten Standorten entsprechen würde. An weniger 

exponierten Standorten wurden Schlagraten zwischen 0,7-10 Tiere/WEA/Jahr geschätzt. TRAXLER et 

al. (2004) geben für drei Windparks in Österreich eine berechnete Kollisionsrate von 5,33 

Tiere/WEA/Jahr an. Untersuchungen aus Baden-Württemberg zeigen, dass die 

Schlagwahrscheinlichkeit keine jährliche Konstante aufweist, sondern in unterschiedlichen 

Untersuchungsjahren bei gleicher Methode unterschiedlich viele Tiere gefunden werden (BEHR & v. 

HELVERSEN 2006, BRINKMANN et al. 2006). Die Ergebnisse des BMU-Projektes verdeutlichen, dass die 

Schlaghäufigkeit an WEA, welche in größerer Entfernung zu Strukturen wie Hecken und  Waldrändern 

etc. stehen, bislang unterschätzt wurde (NIERMANN et al. 2011). In diesem Projekt wurde innerhalb 

Deutschlands eine durchschnittliche Schlagrate von 9,5 Fledermäusen je WEA im 

Untersuchungszeitraum von 95 Tagen (Schwankungen von 0-57,5 Tieren) ermittelt (NIERMANN et al. 

2011). RYDELL et al. (2010) gehen von einer mittleren Schlagrate von 0,9 Tieren/WEA/Jahr in 

“Nordeuropa“ aus. 

 
Nach BEHR & v. HELVERSEN (2006) und BRINKMANN et al. (2006) zeigen Untersuchungen in Baden-

Württemberg, dass gerade an Waldstandorten vermutlich auch die Lokalpopulationen im 

Sommer/Spätsommer betroffen sind. So wurden in beiden Untersuchungen eine hohe Zahl jagender 

Kleinabendsegler und Zwergfledermäuse über den Baumkronen in Nabenhöhe beobachtet, was auch 

dem Anteil der anschließend gefundenen Schlagopfer entsprach. Auch in anderen Teilen Europas 

wurde Fledermausschlag bei jagenden Tieren beobachtete (AHLÉN 2002). 

 
Über den Einfluss des Fledermausschlags auf Populationen lassen sich keine Aussagen machen (vgl. 

auch HÖTKER et al. 2006), nicht zuletzt, da bislang erstaunlich wenig über die Dimension des 

Fledermauszuges und die Größe der Fledermauspopulationen bekannt ist. 

 
Unter dem Aspekt der Eingriffsregelung sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine 

Kompensation von Schlagopfern im Sinne des § 15 BNatSchG nicht denkbar ist. Bei streng 

geschützten Arten, zu denen alle Fledermäuse gehören, treffen die Sachverhalte des § 44 BNatSchG 

zu. 
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3. UNTERSUCHUNGSGEBIET UND METHODE 
 

3.1 Untersuchungsgebiet 
 
Das Untersuchungsgebiet (UG) erstreckt sich zwischen den Ortschaften Rosenberg im Nordwesten, 

Wapeldorf im Südwesten, Heubült im Südosten und Neuenwege im Nordosten. Die nördliche Grenze 

wurde vom Verwalterweg gebildet, im Osten verlief die Grenze etwa entlang der Oldenburger Straße 

(K340) und Wilhelmshavener Straße (K130/L285), im Süden etwa entlang der Spohler Straße (L820), 

im Westen verlief der Beekenweg. Durch den westlichen Teil des UG verläuft in nordsüdliche Richtung 

die A29. Das UG war geprägt durch kleinflächige Acker und vor allem Grünland (vorwiegend Wiesen, 

vereinzelt Weiden) in Verbindung mit Baumhecken und vereinzelt kleinen Gehölzen. Innerhalb dieses 

Gebietes wurden alle Wege, soweit möglich, per Fahrrad befahren (Karte 4). 

 
Der Untersuchungsraum für die Erfassung der Fledermausfauna umfasste alle fledermausspezifischen 

Raum- und Landschaftsstrukturen innerhalb und um das Planungsgebiet im engeren Sinn. Hierzu 

gehören auch die um das Planungsgebiet gelegenen Siedlungsräume und Gehölzstrukturen, die als 

potenzielle Quartierstandorte in Frage kommen. Die Untersuchungsfläche für die Bewertung der 

Fledermausfauna ist auf den beiliegenden Karten gekennzeichnet, es wurde jedoch stellenweise über 

den vorgesehenen Radius hinaus untersucht (Beekenweg), da  dieser Weg die einzige Verbindung in 

Richtung Rosenberg darstellte. Auf eine Quartiersuche von Tieren, die nicht ins UG einfliegen, wurde 

aus Zeitgründen verzichtet, da sie für die Planung nicht bedeutend sind. 
 

3.2 Methode  
 
3.2.1 Erfassungsmethode 

 
Die Freilandarbeiten wurden von M.Sc. Biol. Kerstin Frey durchgeführt. 

Zur Untersuchung der Fledermausfauna wurden im Bereich des potenziellen Windkraftstandortes 

"Varel-Süd" insgesamt 19 Begehungen verteilt auf die Monate April bis Mitte Oktober 2013 

vorgenommen. (nach RAHMEL et al. 2004, NLT 2011). 

Für die Fahrraderfassung wurden während der Hellphase (ab Ende September) zusätzlich zur 

visuellen Beobachtung ein Fernglas und ein Fledermaus-Detektor des Typs Pettersson D-240x 

(Mischer + Zeitdehner) eingesetzt. Während der Dunkelphase kam der o.g. Fledermausdetektor in 

Verbindung mit einem Handscheinwerfer zum Einsatz. Des Weiteren wurde zusätzlich ein Avisoft 

Ultrasoundgate 116hn bzw. Elekon Batlogger M (ab Mitte Mai) mitgeführt, welche die Möglichkeit 

bieten, Fledermausrufe in Realzeit aufzunehmen sowie diese mit GPS Daten zu koppeln. Dies hat den 

Vorteil, dass eine Nachbestimmung fraglicher Fledermauskontakte möglich ist und eine 

Dokumentation auch der im Freiland erhobenen Detektordaten gewährleistet ist.  

Das UG wurde in der Nacht per Fahrrad flächendeckend befahren. Dabei wurde das 

Untersuchungsgebiet unter für Fledermäuse möglichst optimalen Witterungsbedingungen jeweils 
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systematisch während der Nacht abgefahren. Es wurde darauf geachtet, dass möglichst alle 

Teilstrecken bei den verschiedenen Begehungsterminen abends, nachts und ggf. in den 

Morgenstunden aufgesucht wurden. Die mit dem Fahrrad beprobten Wege sind Karte 4 (s. Anhang) zu 

entnehmen. 

Tab. 1: Begehungstermine mit Witterungsbedingungen im Untersuchungsgebiet 
(Detektorbegehungen 2013) 

Monat Datum Witterungsbedingungen (Temp. bei SU) 
April 16.4. 12°C, mäßiger Wind, bewölkt 

 23.4. 9°C, leichter-mittlerer Wind, Schleierwolken, später 4°C 
Mai 7.5. 13°C, mittlerer Wind, bewölkt, kurz vor Beginn der 

Kartierung starker Regenschauer, zwischendurch 
Nieselregen (10 Min.) 

 19.5. 11°C, leichter Wind, bewölkt und diesig 
 30.5. 14°C, mäßiger Wind, bewölkt 

Juni 11.6. 11°C, leichter Wind, klar 
 30.6. 15°C, leichter Wind, bewölkt 

Juli 22.7. 21°C, leichter Wind, teilweise bewölkt 
August 1.8. 24°C, leichter Wind, klar 

 9.8. 19°C, leichter Wind, bewölkt 
 15.8. 16°C, leichter Wind, teilweise bewölkt 
 21.8. 16°C, leichter Wind, teilweise bewölkt 
 26.8. 17°C, leichter Wind, klar, später 7°C 

September 3.9. 17°C, leichter Wind, bewölkt 
 9.9. 12°C, leichter Wind, bewölkt, später klar,  zu Beginn leichter 

Regen, ab 4:30 Uhr Regen 
 21.9. 16°C, leichter-mittlerer Wind, bewölkt 
 26.9. 10°C, leichter Wind, bewölkt, später klar, später 5°C 

Oktober 2.10. 9°C, mittlerer-stärkerer Wind, klar, später 5°C 
 8.10. 14°C, leichter Wind, bewölkt 

 Legende: SU = Sonnenuntergang 

 

An den meisten Terminen wurde das UG von Sonnenuntergang bis ca. 5 Uhr morgens untersucht, an 

anderen Terminen, vor allem April/Anfang Mai und im September, wurde nur die erste Nachthälfte 

begangen, beginnend etwa bei Sonnenuntergang. Ab den letzten Septemberterminen wurde schon ca. 

3 Stunden vor Sonnenuntergang begonnen, da aus dieser Jahreszeit bekannt ist, dass Abendsegler 

bereits während der Nachmittagsstunden jagen. 

 

Es mussten mehrere Begehungen unter nicht optimalen Witterungsbedingungen (zu kühl) stattfinden, 

da das Wetter keine Besserung in der nahen Zukunft zeigte. Insbesondere das Frühjahr war bis in den 

Juni hinein deutlich zu kühl. Andererseits spiegeln die Begehungen damit die tatsächlich vorhandenen 

verschiedenen Witterungsbedingungen im Verlauf der Saison wieder (s. Tab.1). 

 

Neben dem Detektor wurden automatische Ultraschall-Aufzeichnungsgeräte (“Horchkisten“) 

eingesetzt, um die Aktivität am potentiellen Standort kontinuierlich über die ganze Nacht zu messen. 
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Diese Horchkisten (automatische Erfassungsanlagen) bestehen aus einem Detektor (Ciel-electronique 

CDP 102 R3 - 2-Kanal-Mischersystem), welcher auf zwei Kanälen unterschiedliche Frequenzen 

abtasten kann, und einem MP3-Player mit Zeitstempel (TrekStore i.Beat organic 2.0). Eine solche 

Horchkiste empfängt während der gesamten Aufstellungszeit einer Nacht alle Ultraschalllaute im 

eingestellten Frequenzfenster. Eine sichere Artbestimmung anhand der aufgezeichneten Laute ist nur 

in wenigen Fällen möglich (z.B. Großer Abendsegler und Breitflügelfledermaus, Zwerg- und 

Rauhautfledermaus), doch erlaubt der Einsatz dieser Geräte die Ermittlung von Flug- oder 

Aktivitätsdichten. Bei der Auswertung wird neben der reinen Zählung der Lautsequenzen noch notiert, 

ob es sich um lange Sequenzen handelt, feeding-buzzes (Hinweis bzw. Beleg für Jagdflug) enthalten 

sind und ob mehrere Individuen gleichzeitig flogen. 

 

In allen Erfassungsnächten wurden jeweils sechs Horchkisten (HK) in der Windparkpotenzialfläche 
aufgestellt. Eine kontinuierliche “Überwachung“ mit Horchkisten erhöht gegenüber einer 
stichprobenartigen Begehung mit dem Detektor die Wahrscheinlichkeit, eine unregelmäßig über die 
Nacht verteilte Rufaktivität und entsprechende Flugaktivität zu erfassen. Die Standorte der Horchkisten 
sind in der Karte 4 dargestellt. 

 

Neben den Detektorbegehungen und den Horchkisten wurde zusätzlich von Mitte April bis Mitte 

Oktober ein Titley AnaBat-System zur automatischen Langzeiterfassung eingesetzt, welches 

durchgängig Fledermausaktivitäten aufzeichnete. Das Anabat-Gerät wurde am 28.4.2013  im Garten 

von Herrn Fangmann, wohnhaft im Behntweg 2, installiert (Abb. 1). Der Standort des AnaBat-Gerätes 

befindet sich im nördlichen Bereich des UG (siehe Karte 4).  

 

 
Abb. 1: Standort des AnaBat-Gerätes im UG „Varel-Süd“. 
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Um das AnaBat-Gerät vor Witterung zu schützen, wurde es in einem Vogelkasten aufbewahrt, in dem 

im Boden eine Öffnung für das Mikrofon eingelassen war. Unterhalb des Bodens war eine ca. 

20x25 cm große, kunststoffbeschichtete Pressholzplatte als Reflektor angebracht, um seitlich bzw. von 

oben auftreffende Ultraschalllaute zum Mikrofon zu leiten. Das Vogelhaus wurde im südlichen Bereich 

des Gartens an einem Pfahl befestigt, die Ausrichtung erfolgte in südliche Richtung. In regelmäßigen 

Abständen wurden die Speicherkarte und der Blockakku getauscht. Der Abbau des AnaBat-Gerätes 

erfolgte am 18.10.2013. 

 

Die Auswertung der Daten erfolgte mit der dazu gehörigen Auswertesoftware AnaLookW. Diese 

kontinuierliche Erfassung der Fledermausaktivität an einem Standort ermöglicht es, die Ergebnisse der 

stichprobenartigen Begehung besser zu beurteilen. 

 

Die akustische Artbestimmung erfolgte nach den arttypischen Ultraschall-Ortungsrufen der 

Fledermäuse (AHLÉN 1990a, b; LIMPENS & ROSCHEN 1994, SKIBA 2009). In wenigen Fällen konnten die 

Tiere mit dem Detektor nur bis zur Gattung bestimmt werden (Bartfledermäuse, Langohren). Die 

Detektor-Fahrradmethode bietet den Vorteil, qualitativ gute Aussagen über die Verteilung 

verschiedener Fledermausarten in größeren Gebieten zu erhalten. Schwerpunkt der vorliegenden 

Erfassung war es, das für die Eingriffsbewertung von Windkraftanlagen relevante Artenspektrum, 

Flugstraßen, Jagdgebiete und ggf. auch Quartiere zu ermitteln. Letzteres konnte wegen des dafür 

notwendigen relativ hohen Zeitaufwandes in den frühen Morgenstunden und der begrenzten Zahl 

kompletter Erfassungsnächte nur eingeschränkt erfolgen. Auch war dies nicht Schwerpunkt der 

Untersuchung. Im August/September wurde das Gebiet aber nach balzenden Tieren (Zwerg-, 

Rauhautfledermaus, Abendseglerarten) abgesucht. 

 

Bei den Detektor-Begehungen wurde bei allen Beobachtungen von Fledermäusen versucht, deren 

Verhalten nach "Flug auf einer Flugstraße" oder "Jagdflug" zu unterscheiden. Für die Bewertung der 

Beobachtungen (Kap. 5) wurden folgende Kriterien herangezogen: 

 

 Funktionselement Flugstraße: An mindestens zwei Begehungsterminen oder unterschiedlichen 

Nachtzeiten bzw. Dämmerungsphasen Beobachtung von mindestens zwei Tieren, die zielgerichtet 

und ohne Jagdverhalten vorbei fliegen. 

 Funktionsraum Jagdgebiet: Als Jagdgebiet gilt jede Fläche, in dem eine Fledermaus eindeutig im 

Jagdflug beobachtet wurde. 

 

3.2.2 Bewertungsverfahren 

 
Für die Bewertung von Landschaftsausschnitten mit Hilfe fledermauskundlicher Daten gibt es bisher 

keine standardisierten Bewertungsverfahren. Das hier angewendete Verfahren für die Linientransekt- 
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und Horchkistenerfassung basiert darauf, die Zahl von Fledermauskontakten im Detektor für 

ausgewählte Arten zu summieren und durch die Zahl der Beobachtungsstunden zu teilen. Hieraus 

ergibt sich ein Index. Dieser Index wird ins Verhältnis zu Erfahrungswerten von 

Begegnungshäufigkeiten mit Fledermäusen in norddeutschen Landschaften gesetzt. Nach diesen 

Erfahrungswerten sind die nachfolgenden Wertstufen und dazugehörige Schwellenwerte definiert: 

 
Fledermauskontakt  
bei Detektorerfassung der 
Zielarten 

Aktivitätsindex 
bezogen auf h 

Wertstufe 

im Schnitt alle 10 Minuten > 5,9 sehr hohe Fledermaus-Aktivität/Bedeutung 
im Schnitt alle 15 Minuten 3,6-5,9 hohe Fledermaus-Aktivität/Bedeutung 
im Schnitt alle 20 Minuten 2,6-3,5 mittlere Fledermaus-Aktivität/Bedeutung 

im Schnitt alle 30 Minuten 1,6-2,5 geringe bis mittlere Fledermaus-
Aktivität/Bedeutung 

im Schnitt alle 60 Minuten < 1,6 geringe Fledermaus-Aktivität/Bedeutung 
 
In die Bewertung fließen zudem die Kriterien „Gefährdung“ und die Verteilung der Arten im 

Untersuchungsgebiet ein. Aus der nachgewiesenen Verteilung der Arten im Raum werden 

Funktionsräume abgeleitet. 

Als Definition für die Funktionsräume unterschiedlicher Bedeutung werden folgende Definitionen 

zugrunde gelegt: 

Funktionsraum hoher Bedeutung 
 Quartiere aller Arten, gleich welcher Funktion. 

 Gebiete mit vermuteten oder nicht genau zu lokalisierenden Quartieren. 

 Alle essentiellen Habitate: regelmäßig genutzte Flugstraßen und Jagdgebiete von Arten mit hohem 

Gefährdungsstatus [stark gefährdet] in Deutschland oder Niedersachsen. 

 Flugstraßen mit hoher bis sehr hoher Fledermaus-Aktivität. 

 Jagdhabitate, unabhängig vom Gefährdungsgrad der Arten, mit hoher oder sehr hoher Fledermaus-

Aktivität. 

Funktionsraum mittlere Bedeutung 
 Flugstraßen mit mittlerer Fledermaus-Aktivität oder wenigen Beobachtungen einer Art mit 

besonders hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 

 Jagdgebiete, unabhängig vom Gefährdungsgrad der Arten, mit mittlerer Fledermaus-Aktivität oder 

wenigen Beobachtungen einer Art mit besonders hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 

Funktionsraum geringer Bedeutung 
 Flugstraßen mit geringer Fledermaus-Aktivität oder vereinzelte Beobachtungen einer Art mit hohem 

Gefährdungsstatus (s.o.). 

 Jagdgebiete mit geringer Fledermaus-Aktivität oder vereinzelte Beobachtungen einer Art mit hohem 

Gefährdungsstatus (s.o.). 
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Fachbeitrag Fledermäuse zum geplanten „Windpark Varel-Süd ", Stadt Varel 14 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

4. ERGEBNISSE 
 

4.1 Übersicht 
 
Insgesamt konnten im UG fünf Fledermausarten plus die beiden Artengruppen Bartfledermaus und 

Langohr, die mit Hilfe von Detektoren nicht weiter differenziert werden können, sicher nachgewiesen 

werden (vgl. Tab. 2). Dabei dominierten vor allem diese Arten das Bild: Breitflügelfledermaus, Großer 

Abendsegler und Rauhautfledermaus.  

 

Tab. 2: Im UG vorkommende Arten und ihr Gefährdungsstatus nach den Roten Listen 
Niedersachsens (NLWKN in Vorb.) und Deutschlands (MEINIG et al. 2009). 

Art Nachweisstatus Rote Liste 
Nds. 

Rote Liste 
Deutschland 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) Detektor, Sicht 3  V 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) Detektor, Sicht 2 G 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) Detektor, Sicht - - 
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) Detektor, Sicht R - 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) Detektor, Sicht V - 
Bartfledermaus spec. (Myotis 
mystacinus/brandtii)1 

Detektor, Sicht D/3 V/V 

Langohr spec. (Plecotus auritus/austriacus) 1 Detektor, Sicht V/R V/2 
 
Legende:  2 = stark gefährdet 3 = gefährdet V = Arten der Vorwarnliste  
 G = Gefährdung anzunehmen, Status aber unbekannt R = Art mit eingeschränktem 
Verbreitungsgebiet 
1) Die Geschwisterarten M. mystacinus & M. brandtii und Plecotus auritus/austriacus können aufgrund ähnlicher 
Rufcharakteristika im Freiland bisher nicht sicher unterscheiden werden.  
 

Die meisten Fledermausarten stehen immer noch auf der Roten Liste Niedersachsens (NLWKN in 

Vorb.). Zwar hat es seit Beginn der 1990er Jahre Zunahmen der Bestände z.B. bei Mausohr, Wasser- 

und Zwergfledermaus gegeben, doch stehen, ausgenommen Wasser- und Zwergfledermaus, 

weiterhin fast alle heimischen Arten auch auf der Roten Liste Niedersachsens bzw. Deutschlands, 

wobei einige Arten in niedrigere Gefährdungskategorien eingestuft wurden (MEINIG et al. 2009, 

NLWKN in Vorb.). Alle Fledermausarten zählen in Deutschland nach §1 BArtSchV zu den besonders 

geschützten Arten und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Anhang IV der FFH-RL zu den streng 

geschützten Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG. Von den im UG gefundenen fünf Arten werden 

mindestens drei in der Roten Liste in der Kategorie „gefährdet” aufgeführt (vgl. Tab. 2). Allerdings 

lassen die unzureichenden und lückenhaften Grundlagenkenntnisse über Vorkommen und Häufigkeit 

von Fledermausarten in den einzelnen Regionen die Rote Liste eher als groben Hinweis über den 

Kenntnisstand der jeweiligen Fledermausfauna erscheinen, denn als deren reale 

Gefährdungseinschätzung (vgl. LIMPENS & ROSCHEN 1996). So haben neue Erkenntnisse über 

Bestandsveränderungen und Verbreitung auf Bundesebene und in Niedersachsen zu Rückstufungen 

einiger Arten geführt (MEINIG et al. 2009, NLWKN in Vorb.). Allerdings ist die neue bundesweite 

Einstufung nicht in jeder Hinsicht fachlich nachvollziehbar. So ist die Einstufung der 
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Fransenfledermaus als nicht gefährdet fachlich nicht haltbar, auch die Einstufung der Nymphen-, der 

Bechstein- und der Rauhautfledermaus lassen sich fachlich nicht begründen. Daher ist die aktuelle 

Rote Liste aus Sicht des Gutachters mit Vorsicht zu behandeln. 

 

4.2 Beobachtungshäufigkeiten und Raumnutzung 
 
Anders als z.B. bei avifaunistischen Untersuchungen sind die Beobachtungszahlen bei 

Bestandsaufnahmen von Fledermäusen nicht als absolute Häufigkeiten anzusehen. Die Daten werden 

als “Beobachtungshäufigkeiten” angegeben; der Begriff “Aktivitätsdichte” soll hier vermieden werden, 

da er methodisch bedingt problematisch ist (unterschiedliche Begehungshäufigkeit und 

unterschiedliche Verweildauer pro Begehung, vgl. auch LIMPENS & ROSCHEN 1996). Alle 

Fledermausbeobachtungen sind deshalb ein relatives Maß und als Mindestanzahl zu werten. 

 
Tab. 3: Beobachtungshäufigkeit und jahreszeitliches Vorkommen der nachgewiesenen Arten 

(Detektornachweise)  
(Nn = Nyctalus noctula/Großer Abendsegler, Es = Eptesicus serotinus/Breitflügelfledermaus, Pn = 

Pipistrellus nathusii/Rauhautfledermaus, Pp = P. pipistrellus/Zwergfledermaus, Mdau = M. 

daubentonii/Wasserfledermaus, Mmb = M. mystacinus/brandtii/ Bartfledermaus spec., Plec = Plecotus 

spec./Langohr spec., Ms = Myotis spec.). 

 
Frühjahrsbefunde    
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde  
sonstige Arten 

16.4. 4 12 3,0 2 Nn, 2 Es, 8 Pn 2 Mdau 
23.4. 4 1 0,3 1 Pp  
7.5. 4 25 6,3 3 Nn, 22 Es 4 Plec 
19.5. 6 69 11,5 28 Nn, 35 Es, 4 Pn, 2 Pp  1 Mmb 

Frühjahresindex      5,3   
    Sommerbefunde    
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde  
sonstige Arten 

30.5. 5 56 11,2 16 Nn, 37 Es, 1 Pn, 2 Pp  1 Mmb, 1 Plec 
11.6. 5 53 10,6 9 Nn, 34 Es, 5 Pn, 5 Pp  2 Mmb, 1 Plec 
30.6. 5 25 5,0 9 Nn, 12 Es, 1 Pn, 3 Pp   
22.7. 5 31 6,2 8 Nn, 19 Es, 2 Pn, 2 Pp  

Sommerindex      8,3   
      Spätsommer/ 

Herbstbefunde 
   

Datum Σ  
Std. 

Σ  
Rufe 

Index  
Rufe / h 

Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde  
sonstige Arten 

1.8. 4 26 6,5 5 Nn, 12 Es, 9 Pp 3 Mmb 
9.8. 4 14 3,5 1 Nn, 12 Es, 1 Pp 2 Mmb 
15.8. 6 32 5,3 11 Nn, 19 Es, 2 Pp 2 Ms 
21.8. 6 37 6,2 16 Nn, 17 Es, 3 Pn, 1 Pp  1 Ms, 1 Plec 
26.8 6 33 5,5 4 Nn, 23 Es, 2 Pn, 4 Pp  2 Ms 
3.9. 4 41 10,3 18 Nn, 22 Es, 1 Pn 1 Ms, 1 Plec 
9.9. 6 23 3,8 8 Nn, 14 Es, 1 Pp  
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21.9.* 3 55 18,3 21 Nn, 24 Es, 10 Pn 1 Plec 
26.9.* 3 17 5,7 13 Nn, 1 Pn, 3 Pp 3 Plec 
2.10.* 3 21 7,0 9 Nn, 1 Es, 10 Pn, 1 Pp  2 Plec 
8.10.* 3 37 12,3 12 Nn, 22 Es, 3 Pn 1 Plec 

Herbstindex       7,7   
* = die Stunden zählen mit dem Auftauchen bzw. dem erwarteten Auftauchen der ersten Abendsegler 
 
Von den Arten und Artengruppen wurden insgesamt 640 Beobachtungen registriert (Tab. 3 + Anhang 

I). Mit 327 Kontakten war die Breitflügelfledermaus die am häufigsten angetroffene Art, gefolgt von 

dem Großen Abendsegler (193 Kontakten). In weitem Abstand folgten die Rauhautfledermaus (51 

Kontakte) und die Zwergfledermaus (37 Kontakte). Seltener, aber regelmäßig angetroffen wurde das 

Langohr spec. (15 Kontakte) und die Bartfledermaus spec. (9 Kontakte). Die Wasserfledermaus wurde 

mit 2 Kontakten nachgewiesen. 

 

Nachfolgend werden die jahreszeitliche Verteilung der Arten und ihre Raumnutzung gemeinsam 

dargestellt (siehe auch Karten 1-3). 
 

Der Große Abendsegler (im Folgenden nur Abendsegler genannt) ist die zweithäufigste beobachtete 

Art im UG. Im Frühjahr (Karte 1) wurden Abendsegler nur relativ selten festgestellt (Tab. 3), ab der 

letzten Frühjahrs-Begehung (19.5.) und im Sommer dagegen regelmäßig (Karte 2). Die 

Beobachtungen konzentrierten sich in beiden Jahreszeiten auf den Norden und Osten des UG im 

Bereich Wilhelmshavener Straße/An der Wapel sowie der Oldenburger Straße, im Sommer des 

Weiteren in der Neuenweger Straße. Im Süden und Westen wurden Abendsegler nur selten 

angetroffen. Im Spätsommer/Herbst hingegen, wo Abendsegler ebenfalls regelmäßig erfasst wurden,  

verteilte sich die Vielzahl an Beobachtungen auf das gesamte UG mit kleinen Schwerpunkten im 

östlichen Bereich des UG, vor allem entlang der Wilhelsmhavener Straße/An der Wapel. Im 

Spätsommer/Herbst schwankte die Aktivität der Abendsegler zwischen hohen Kontaktzahlen (~ 20 

Kontakte am 3. und 21.9.) und recht niedrigen Kontaktzahlen (≤ 5 Kontakte Anfang August, 26.8.). Die 

Mitte August sowie Anfang und Mitte September auftretenden Maxima deuten auf ein Zugereignis 

zusätzlich zu einer Lokalpopulation  hin. Im Gegensatz zum Frühjahr und Sommer wurden 

Abendsegler im Spätsommer/Herbst auch regelmäßig in offenen Bereichen angetroffen. 

 

Die Breitflügelfledermaus ist die bei weitem am häufigsten beobachtete Art im UG. Mit Ausnahme 

der ersten Frühlings-Hälfte und zwei Terminen Ende September/Anfang Oktober (26.9. und 2.10.) 

wurde die Breitflügelfledermaus mit relativ hohen Beobachtungszahlen über die komplette Saison im 

Gebiet nachgewiesen. Hierbei wurden die mit Hecken und Bäumen gesäumten Wege bevorzugt 

bejagt.  Im Frühjahr konzentrierten sich die Tiere vornehmlich auf die Bereiche „Koppelberg“ im Süden 

und entlang der Straße An der Wapel im Osten. Im Sommer wurden zusätzlich in den Bereichen 

„Friesenberg“ im Nordwesten, Erlenweg im Südosten sowie im Bereich Oldenburger Straße und 

Neuenweger Straße regelmäßig Breitflügelfledermäuse angetroffen. Im Herbst verteilten sich die 

Beobachtungen auf das gesamte UG, ein Schwerpunkt war wiederum der Bereich „Friesenberg“ und 
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die Neuenweger Straße, zusätzlich wurden regelmäßig Breitflügelfledermäuse im Mitteldörper Weg im 

Süden angetroffen. Die Breitflügelfledermaus war über die gesamte Saison die häufigste gefundene 

Art im UG, was auf Wochenstuben im Umfeld schließen lässt. Allerdings konnten im näheren Umfeld 

des UG keine Quartiere gefunden werden. 

 

Die Rauhautfledermaus ist im UG die dritthäufigste Art, die während der Saison unregelmäßig und 

größtenteils mit wenig Kontakten auftrat. Im Frühjahr wurden Rauhautfledermäuse vornehmlich im 

Osten (entlang der Oldenburger Straße (K340) und in der Straße An der Wapel) erfasst, im Sommer 

im Osten (Neuenweger Straße, An der Wapel) sowie im Nordwesten im Bereich „Friesenberg“. Im 

Spätsommer/Herbst traten Rauhautfledermäuse vereinzelt, aber flächendeckend auf, mit einem 

leichten Schwerpunkt im Norden („Friesenberg“) sowie im Osten entlang der Oldenburger Straße 

(K340) und der Wilhelmshavener Straße (K130/L825). Die Aktivitätsmaxima Ende September und 

Anfang Oktober deuten auf durchziehende Tiere hin. 

 

Die Zwergfledermaus, die in Deutschland zu den häufigsten Fledermausarten zählt, kommt im UG 

nur relativ selten vor. Allerdings wird sie in Nordniedersachsen in weiten Teilen von der 

Rauhautfledermaus ersetzt. Die Zwergfledermaus wurde die gesamte Saison über größtenteils mit nur 

wenigen Kontakten festgestellt. Die Nachweise konzentrieren sich auf den nördlichen und östlichen 

Bereich des UG.  

 

Neben den bislang hier behandelten und für Windkraft relevanten Arten (siehe Kap. 2) wurden noch 

vereinzelte Nachweise von Langohren, Bart- und Wasserfledermäusen erbracht. Bartfledermäuse 

wurden vor allem im nord-östlichen Bereich (Oldenburger Straße (K340)/Wilhelmshavener Straße 

(K130/L825) und den von diesen Hauptstraßen in nord-östliche Richtung abgehenden Nebenstraßen) 

erfasst. Langohren wurden die gesamte Saison über regelmäßig mit wenigen Kontakten gefunden. 

Der Vorkommensschwerpunkt lag am Wiesenweg im Nordwesten sowie im Osten des UG. 

Wasserfledermäuse wurden ausschließlich an einem Termin (16.4.) im Osten am Übergang 

Pumpgraben Neudorf/Neudorfer Hauptpumpgraben erfasst. Neben den sicher bestimmten 

Arten/Artengruppen (Bartfledermäuse und Langohren) konnten vereinzelt Tiere nicht näher bestimmt 

werden (Myotis spec. bzw. Fledermaus).  

 

Für eine Bewertung des gesamten Untersuchungsgebietes wird ein Verfahren angewendet, das mit 

Indices aus der Gesamtnachweishäufigkeit bzw. einer Nachweishäufigkeit während verschiedener 

Jahreszeiten operiert (s.o.) und dabei sowohl die Zahl an Fledermauskontakten als auch die Anzahl an 

Beobachtungsstunden berücksichtigt. Diese Indices erlauben die Einschätzung der Ergebnisse der 

Horchkistendaten (s.u.) im Vergleich mit den Detektordaten. Der Index ergibt sich dabei aus der 

Summe der Kontakte der vier Zielarten Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus 

geteilt durch die Summe der Beobachtungsstunden, in der Fledermausaktivität nachweisbar gewesen 

wäre. Die Fledermausaktivität im Gebiet wird überwiegend von der Breitflügelfledermaus und von 
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Abendseglern bestimmt, während die Rauhautfledermaus erstaunlich selten war. Allerdings ist bei der 

Rauhautfledermaus, wie beim Abendsegler, von im Herbst durchziehenden Tieren auszugehen.  

 

Betrachtet man die drei Perioden, so zeigt der Gesamtindex für jede einzelne Jahreszeit eine hohe bis 

sehr hohe Bedeutung des UG als Ganzes. Im Frühjahr wurde schon eine hohe Aktivität der 

eingriffsrelevanten Arten (insbesondere Abendsegler und Breitflügelfledermaus) festgestellt. 

Insgesamt orientierten sich die Fledermäuse im Frühjahr an dörflichen Strukturen während offene 

Flächen nicht bejagt wurden. Im Sommer fand man die höchsten Aktivitäten. Im Spätsommer/Herbst 

lag der Index mit leichten Abstrichen ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. Während auch im 

Sommer eher  an Hecken gejagt wurde, aber auch Tiere im Offenen angetroffen wurden, verteilt sich 

die Fledermausaktivität ab Spätsommer nahezu im gesamten UG. Im Einzelnen liegt die 

Fledermausaktivität bei den Begehungen fast immer bei hoher oder sehr hoher Bedeutung. Lediglich 

an zwei Terminen (16.4. und 9.8.) lag die Bedeutung auf einem mittleren Niveau und an einem Termin 

(23.4.) auf einem geringen Niveau.  

 

Die hohe Bedeutung des Gesamt-UG spiegelt sich nicht ganz in den Daten der Horchkisten wieder, 

auf denen in allen drei Perioden eine z.T. deutlich niedrigere Aktivität nachgewiesen wurde. Hier sei 

darauf hingewiesen, dass die Begehungen zeigen, dass die hohe Bedeutung des Gesamtgebietes auf 

der Aktivität entlang der mit Hecken/Bäumen gesäumten Wege beruht. 

 

4.3 Ergebnisse der Horchkisten 
 
Aus den Untersuchungen mit Horchkisten innerhalb der überplanten Flächen ergeben sich folgende 

Befunde (zu den Aufstellorten der Horchkisten siehe Karte 4). Dabei muss betont werden, dass die 

Aufstellorte der Horchkisten-Standorte zwischen den Terminen leicht variieren können, was auch an 

entsprechender Stelle vermerkt ist. Grund hierfür ist die Beweidung von Flächen. 

 

Horchkisten-Standort 1 

HK-Standort 1 befand sich am westlichsten Zipfel der Potenzialfläche. Die HK wurde in der Nähe der 

nördlich verlaufenden Wapel am Rande einer Wiese platziert. 

 

Tab. 4: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 1: 

Frühjahresbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

16.4. 4,5 0 0 o.B. 
23.4. 4,5 0 0 o.B. 
7.5. 4,75 1 0,2 1 Rufsequenz Zwergfledermaus 
19.5. 8 3 0,4 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 2 Rufsequenzen 

Rauhautfledermaus 
Frühjahresindex 0,2  
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Sommerbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

30.5. 7,25 3 0,4 3 Rufsequenzen Abendsegler 
11.6. 7 4 0,6 3 Rufsequenzen Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz 

Rauhautfledermaus 
30.6. 7 4 0,6 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz 

Rauhautfledermaus, 2 Rufsequenzen Zwergfledermaus 
22.7. 8 212 26,5 4 Rufsequenzen Abendsegler, 12 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 193 Rufsequenzen Rauhautfledermaus, 3 
Rufsequenzen Zwergfledermaus 

Sommerindex 7,0  
 Spätsommer- und Zugzeitbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ 

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

1.8. 4,5 32 7,1 1 Rufsequenz Abendsegler, 11 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Nyctaloid, 16 Rufsequenzen 
Rauhautfledermaus, 3 Rufsequenzen Zwergfledermaus 

9.8. 4,5 8 1,8 2 Rufsequenzen Abendsegler, 4 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

15.8. 9,3 21 2,3 8 Rufsequenzen Abendsegler, 7 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 6 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

21.8. 9,5 26 2,7 4 Rufsequenzen Abendsegler, 7 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 15 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

26.8. 10 58 5,8 10 Rufsequenzen Abendsegler, 4 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Nyctaloid, 41 Rufsequenzen 
Rauhautfledermaus, 2 Rufsequenzen Zwergfledermaus 

3.9. 4,5 156 34,7 45 Rufsequenzen Abendsegler, 9 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 102 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

9.9. 10 10 1,0 3 Rufsequenzen Abendsegler, 2 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 5 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

21.9. * 4 115 28,8 
 

16 Rufsequenzen Abendsegler, 18 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Nyctaloid, 78 Rufsequenzen 
Rauhautfledermaus, 2 Rufsequenzen Zwergfledermaus 

26.9. * 4 0 0 o.B. 
2.10. * 3 4 1,3 4 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
8.10. * 3 4 1,3 1 Rufsequenz Abendsegler, 3 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

Herbstindex 7,9  
* = ab dem Erscheinen des ersten Abendseglers gerechnet 

 

Dieser Standort zeigt starke Schwankungen in der Aktivität, im Frühjahr und den Großteils des 

Sommers lag sie auf einem geringen Niveau. Erst Ende Juli steigt die Aktivität auf ein sehr hohes 

Niveau an, das allerdings nur bis Anfang August anhält, anschließend jedoch wieder stark abfällt. Erst 

Ende August erreicht die Aktivität erneut ein hohes bis sehr hohes Level, das (mit Ausnahme des 9.9.) 

bis zum 21.9. anhält und zum Ende der Saison wieder auf ein geringes Niveau absinkt. Ab Mitte Mai 

waren Abendsegler, Breitflügel- und Rauhautfledermäuse regelmäßig, aber in unterschiedlicher 

Intensität an diesem Standort aktiv. Die dominierende Art ist, im Gegensatz zu den anderen 

Standorten, die Rauhautfledermaus. Zwergfledermäuse wurden unregelmäßig und mit jeweils wenig 

Kontakten erfasst. Das vermehrte Auftreten von Rauhautfledermäusen Ende August und Anfang/Mitte 
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September sowie von Abendseglern Anfang September deuten ggf. auf ein Zugereignis dieser beiden 

Arten hin. 

 
Horchkisten-Standort 2 

HK 2 wurde auf einer Wiese aufgestellt, die südlich der unteren Biegung der Wapel innerhalb der 

Potenzialfläche liegt. Die HK wurde an der nördlichsten, kleinen Baumreihe auf der Wiese platziert. Im 

Laufe der Saison musste die HK an einigen Terminen aufgrund der Beweidung auf die westlich 

gelegene Nachbarwiese verschoben werden. 

 

Tab. 5: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 2  

Frühjahresbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

16.4. 4,5 2 0,4 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
23.4. 4,5 0 0 o.B. 
7.5. 4,75 10 2,1 2 Rufsequenzen Abendsegler, 6 Rufsequenzen 

Rauhautfledermaus, 2 Rufsequenzen Zwergfledermaus 
19.5. 8 7 0,9 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 6 Rufsequenzen 

Rauhautfledermaus 
Frühjahresindex 0,9  
 Sommerbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

30.5. 7,25 5 0,7 1 Rufsequenz Abendsegler, 2 Rufsequenzen Breitflügelfledermaus, 
2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

11.6. 7 1 0,1 1 Rufsequenz Abendsegler 
30.6. 7 0 0 o.B. 
22.7. 8 47 5,9 3 Rufsequenzen Abendsegler, 35 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 6 Rufsequenzen Rauhautfledermaus, 3 
Rufsequenzen Zwergfledermaus 

Sommerindex 1,7  
 Spätsommer- und Zugzeitbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ 

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

1.8. 4,5 27 6,0 9 Rufsequenzen Abendsegler, 17 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Zwergfledermaus 

9.8. 4,5 11 2,4 1 Rufsequenz Abendsegler, 8 Rufsequenzen Breitflügelfledermaus, 
1 Rufsequenz Rauhautfledermaus, 1 Rufsequenz 
Zwergfledermaus 

15.8. 9,3 119 12,8 5 Rufsequenzen Abendsegler, 110 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus, 3 
Rufsequenzen Zwergfledermaus 

21.8. 9,5 58 6,1 4 Rufsequenzen Abendsegler, 17 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 37 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

26.8. 10 34 3,4 7 Rufsequenzen Abendsegler, 6 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 17 Rufsequenzen Rauhautfledermaus, 4 
Rufsequenzen Zwergfledermaus 

3.9. 4,5 142 31,6 70 Rufsequenzen Abendsegler, 63 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 9 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

9.9. 10 11 1,1 4 Rufsequenzen Abendsegler, 4 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 3 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
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21.9. * 4 41 10,3 5 Rufsequenzen Abendsegler, 20 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 16 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

26.9. * 4 2 0,5 1 Rufsequenz Abendsegler, 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 
2.10. * 3 0 0 o.B. 
8.10. * 3 8 2,7 2 Rufsequenzen Abendsegler, 2 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 4 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
Herbstindex 7,0  

* = ab dem Erscheinen des ersten Abendseglers gerechnet 

 

HK-Standort 2 zeigt, wie der vorherige Standort, z.T. deutliche Aktivitäts-Schwankungen. Zwar werden 

im Frühjahr und Sommer schon alle vier planungsrelevanten Arten festgestellt, doch lag die Aktivität 

bis Ende Juni auf einem geringen bis gering-mittlerem Niveau. Ende Juli stieg, wie an Standort 1, die 

Aktivität deutlich an, hervorgerufen durch ein erhöhtes Auftreten der Breitflügelfledermaus. Ab Anfang 

August wechselten sich Nächte mit hohen bis sehr hohen Aktivitäten mit Nächten mit geringer-mittlerer 

Aktivität ab. Bis Mitte August dominierte die Breitflügelfledermaus, den Rest des Monats trat vor allem 

die Rauhautfledermaus in den Vordergrund. Anfang September (3.9.) und Mitte September (21.9.) 

erreichte die Aktivität noch einmal ein sehr hohes Niveau, wobei an beiden Terminen 

Breitflügelfledermäuse aktivitätsbestimmend waren. Am 3.9. traten des Weiteren vermehrt 

Abendsegler auf, wie schon am Standort 1 beobachtet werden konnte. Ab Ende September sank die 

Aktivität wieder auf ein mittleres bis geringes Niveau. 

 
Horchkisten-Standort 3 

Dieser Standort ist der südlichste Standort innerhalb der Potenzialfläche. Die HK wurde an den Rand 

eines Grabens platziert. Der Standort, der sich nord-westlich des Modellflugplatzes (an der Spohler 

Straße (L820) gelegen) befindet, ist hauptsächlich im Einflussbereich von Grünflächen umgeben 

gewesen. 

 
Tab. 6: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 3  

Frühjahresbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

16.4. 4 0 0 o.B. 
23.4. 4 0 0 o.B. 
7.5. 4,5 3 0,7 1 Rufsequenz Abendsegler, 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 1 

Rufsequenz Rauhautfledermaus 
19.5. 8 3 0,4 3 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

Frühjahresindex 0,3  
 Sommerbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

30.5. 7,25 4 0,6 1 Rufsequenz Abendsegler, 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 2 
Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

11.6. 7 2 0,3 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz 
Rauhautfledermaus 

30.6. 7 1 0,1 1 Rufsequenz Abendsegler 
22.7. 8 41 5,1 5 Rufsequenzen Abendsegler, 30 Rufsequenzen 
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Breitflügelfledermaus, 6 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
Sommerindex 1,5  
 Spätsommer- und Zugzeitbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ 

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

1.8. 4,25 27 6,4 3 Rufsequenzen Abendsegler, 23 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Zwergfledermaus 

9.8. 4,25 5 1,2 5 Rufsequenzen Breitflügelfledermaus 
15.8. 9,3 19 2,0 7 Rufsequenzen Abendsegler, 9 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 3 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
21.8. 9,5 50 5,3 15 Rufsequenzen Abendsegler, 16 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 18 Rufsequenzen Rauhautfledermaus, 1 
Rufsequenz Zwergfledermaus 

26.8. 10 29 2,9 11 Rufsequenzen Abendsegler, 6 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 12 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

3.9. ° - - - - 
9.9. 10 6 0,6 3 Rufsequenzen Abendsegler, 2 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 
21.9. * 4 9 2,3 1 Rufsequenz Abendsegler, 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 7 

Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
26.9. * 4 1 0,3 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 
2.10. * 3 1 0,3 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 
8.10. * 3 1 0,3 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 

Herbstindex 2,2  
* = ab dem Erscheinen des ersten Abendseglers gerechnet  ° = MP3-Player ausgefallen  

 

Hier zeichnet sich für das Frühjahr und den Sommer das gleiche Aktivitätsmuster ab wie an den 

Standorten 1 und 2, jedoch werden an diesem Standort geringere Aktivitäten erreicht als an den 

vorangegangenen. Bis Ende Juni lag die Aktivität hier auf einem geringen Niveau und stieg erst Ende 

Juli auf ein hohes Niveau an. Im August schwankte die Aktivität zwischen geringem bis sehr hohem 

Niveau. Stetig und aktivitätsbestimmend war an diesem Standort die Breitflügelfledermaus, die ab 

Mitte/Ende August vom Abendsegler und der Rauhautfledermaus abgelöst wurde. Ab dem 9.9. sank 

die Aktivität auf ein geringeres Niveau, das bis zum Ende der Saison anhielt. 

 
Horchkisten-Standort 4 

Dieser HK-Standort befindet sich auf derselben Wiese wie Standort 3, die HK wurde weiter nördlich in 

unmittelbarer Nähe der Wapel an einem Graben aufgestellt. 

 
Tab. 7: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 4 

Frühjahresbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

16.4. 4 1 0,3 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus 
23.4. 4 0 0 o.B. 
7.5. 4,5 2 0,4 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
19.5. 8 3 0,4 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 2 Rufsequenzen 

Rauhautfledermaus 
Frühjahresindex 0,3  
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Sommerbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

30.5. 7,25 5 0,7 3 Rufsequenzen Breitflügelfledermaus, 2 Rufsequenz 
Rauhautfledermaus 

11.6. 7 2 0,3 2 Rufsequenzen Abendsegler 
30.6. 7 0 0 o.B. 
22.7. 8 161 20,1 4 Rufsequenzen Abendsegler, 141 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 13 Rufsequenzen Rauhautfledermaus, 3 
Rufsequenzen Zwergfledermaus 

Sommerindex 5,3  
 Spätsommer- und Zugzeitbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ 

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

1.8. 4,25 34 8,0 2 Rufsequenzen Abendsegler, 31 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 

9.8. 4,25 13 3,1 7 Rufsequenzen Abendsegler, 5 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 

15.8. 9,3 49 5,3 27 Rufsequenzen Abendsegler, 21 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Pipistrellus spec. 

21.8. 9,5 53 5,6 10 Rufsequenzen Abendsegler, 8 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 34 Rufsequenzen Rauhautfledermaus, 1 
Rufsequenz Zwergfledermaus 

26.8. 10 19 1,9 9 Rufsequenzen Abendsegler, 2 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 7 Rufsequenzen Rauhautfledermaus, 1 
Rufsequenz Pipistrellus spec. 

3.9. 4,25 65 15,3 19 Rufsequenzen Abendsegler, 38 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 8 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

9.9 10 8 0,8 1 Rufsequenz Abendsegler, 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 6 
Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

21.9. * 4 40 10,0 7 Rufsequenzen Abendsegler, 17 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 16 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

26.9. * 4 3 0,8 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 2 Rufsequenzen 
Rauhautfledermaus 

2.10. * 3 1 0,3 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 
8.10. * 3 1 0,3 1 Rufsequenz Abendsegler 

Herbstindex 4,7  
* = ab dem Erscheinen des ersten Abendseglers gerechnet 
 

Von April bis Ende Mai wurden an diesem Standort ausschließlich Breitflügel- und 

Rauhautfledermäuse nachgewiesen. Der Abendsegler tritt erstmalig Mitte Juni auf. Wie bereits an den 

vorherigen drei Standorten lag die Aktivität an den ersten sieben Terminen auf einem geringen Niveau 

und erreichte erst im Juli ein sehr hohes Niveau. Die sehr hohe Aktivität Ende Juli und Anfang August 

ist auf die Breitflügelfledermaus zurückzuführen, die an diesem Standort ausgiebig jagte. Im August 

schwankte die Aktivität zwischen geringem bis sehr hohem Niveau. Ab Mitte August traten neben 

Breitflügelfledermäusen auch vermehrt Abendsegler und Rauhautfledermäuse auf. Der September 

zeichnete sich durch Wechsel von sehr hoher Aktivität und geringer Aktivität aus. An den letzten drei 

Terminen lag die Aktivität nur noch auf einem geringen Niveau. 
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Horchkisten-Standort 5 

Dies ist der östlichste Standort der sechs HK. Die HK wurde am Graben einer Wiese, die nordöstlich 

des Modellflugplatzes liegt, aufgestellt. 

 
Tab. 8: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 5 

Frühjahresbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

16.4. 4 3 0,8 1 Rufsequenz Abendsegler, 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
23.4. 4 0 0 o.B. 
7.5. 4,5 1 0,2 1 Rufsequenz Abendsegler 
19.5. 8 2 0,3 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

Frühjahresindex 0,3  
 Sommerbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

30.5. 7,25 3 0,4 2 Rufsequenzen Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz 
Rauhautfledermaus 

11.6. 7 0 0 o.B. 
30.6. 7 0 0 o.B. 
22.7. 8 34 4,3 7 Rufsequenzen Abendsegler, 26 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 
Sommerindex 1,2  
 Spätsommer- und Zugzeitbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ 

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

1.8. 4,25 21 4,9 5 Rufsequenzen Abendsegler, 15 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 

9.8. 4,25 6 1,4 3 Rufsequenzen Abendsegler, 2 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Zwergfledermaus 

15.8. 9,3 22 2,4 5 Rufsequenzen Abendsegler, 16 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Zwergfledermaus 

21.8. 9,5 42 4,4 8 Rufsequenzen Abendsegler, 3 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 31 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

26.8. 10 18 1,8 6 Rufsequenzen Abendsegler, 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 
11 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

3.9. 4,25 9 2,1 7 Rufsequenzen Abendsegler, 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 
1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 

9.9. 10 8 0,8 3 Rufsequenzen Abendsegler, 3 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus,      2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

21.9. * 4 7 1,8 3 Rufsequenzen Breitflügelfledermaus, 4 Rufsequenzen 
Rauhautfledermaus 

26.9. * 4 3 0,8 1 Rufsequenz Abendsegler, 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
2.10. * 3 0 0 o.B. 
8.10. * 3 1 0,3 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 

Herbstindex 1,9  
* = ab dem Erscheinen des ersten Abendseglers gerechnet 
 

Die sehr hohen Aktivitäten, die an den Standorten 1-4 gelegentlich vorkamen, konnten an diesem 

Standort nicht nachgewiesen werden. In drei Nächten (22.7., 1.8. und 21.8.) wurde ein hohes 

Aktivitätsniveau erreicht, in den restlichen Nächten lag die Aktivität maximal auf einem geringen-
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mittleren Niveau. Die dominierende Art an diesem Standort war die Breitflügelfledermaus, die vor 

allem am 22.7., 1.8. und 15.8. vermehrt jagte. Rauhautfledermäuse traten regelmäßig, jedoch 

größtenteils nur in geringen Zahlen auf. Lediglich an zwei Terminen Ende August (21.8 und 26.8.) trat 

diese Art vermehrt auf. Abendsegler wurden ab Ende Juli bis Anfang September regelmäßig erfasst, 

jedoch nur in geringen Zahlen. Die Zwergfledermaus trat, wie an den Standorten 3 und 4, nur 

sporadisch auf. 

 

Horchkisten Standort-6 

Dies ist der nördlichste Standort der sechs HK. Die HK wurde süd-westlich des „Pumpgraben Neudorf“ 

und nördlich der Wapel aufgestellt. Der Standort lag ein Stück in einer Wiese hinein, die südlich an ein 

Maisfeld grenzte. 

 
Tab. 9: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 6 

Frühjahresbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

16.4. 4 2 0,5 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
23.4. 4 0 0 o.B. 
7.5. 4 1 0,3 1 Rufsequenz Abendsegler 
19.5. 8 1 0,1 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus 

Frühjahresindex 0,2  
 Sommerbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ  

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

30.5. 7,25 1 0,1 1 Rufsequenz Abendsegler 
11.6. 7 1 0,1 1 Rufsequenz Abendsegler 
30.6. 7 3 0,4 1 Rufsequenz Abendsegler, 1 Rufsequenz Breitflügelfledermaus, 1 

Rufsequenz Rauhautfledermaus 
22.7. 8 337 42,1 9 Rufsequenzen Abendsegler, 326 Rufsequenzen 

Breitflügelfledermaus, 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
Sommerindex 10,7  
 Spätsommer- und Zugzeitbefunde 
Datum Σ  

Std. 
Σ 

Rufe 
Index  

Rufe / h 
Feldbefunde 

1.8. 4 156 39,0 6 Rufsequenzen Abendsegler, 149 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Zwergfledermaus 

9.8. 4 9 2,3 2 Rufsequenzen Abendsegler, 7 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus 

15.8. 9 22 2,4 9 Rufsequenzen Abendsegler, 11 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus,  2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

21.8. 9,5 68 7,2 4 Rufsequenzen Abendsegler, 40 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 22 Rufsequenzen Rauhautfledermaus, 2 
Rufsequenzen Zwergfledermaus 

26.8. 10 25 2,5 12 Rufsequenzen Abendsegler, 2 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 11 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

3.9. 4 139 34,8 16 Rufsequenzen Abendsegler, 121 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 1 Rufsequenz Rauhautfledermaus, 1 
Rufsequenz Zwergfledermaus 

9.9. 10 8 0,8 5 Rufsequenzen Abendsegler, 3 Rufsequenzen 
Rauhautfledermaus 
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21.9. * 4 15 3,8 4 Rufsequenzen Abendsegler, 5 Rufsequenzen 
Breitflügelfledermaus, 6 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 

26.9. * 4 1 0,3 1 Rufsequenz Abendsegler 
2.10. * 3 2 0,7 2 Rufsequenzen Rauhautfledermaus 
8.10. *° - - - - 
Herbstindex 9,4  

* = ab dem Erscheinen des ersten Abendseglers gerechnet  ° = MP3-Player ausgefallen 
 

Am sechsten Standort zeigte sich das gleiche Aktivitätsmuster wie an den anderen fünf Standorten. 

Für das Frühjahr und den Sommer, in denen nur vereinzelt Abendsegler, Rauhaut- und 

Breitflügelfledermäuse (erst ab 30.6.) aktiv waren, lag das Aktivitätsniveau auf einem geringen Level. 

Erst im Juli kletterte die Aktivität durch das stark erhöhte Vorkommen von Breitflügelfledermäusen auf 

ein sehr hohes Niveau an. Im August unterlag das Niveau starken Schwankungen, es wurden sowohl 

sehr hohe als auch geringe-mittlere Aktivitäten erreicht. Ein ähnliches Muster zeigte sich ebenfalls im 

September, in denen sich Nächte mit hoher bzw. sehr hoher Aktivität mit Nächten mit geringer Aktivität 

abwechselten. Die mit weitem Abstand am häufigsten angetroffene Art an diesem Standort sowie im 

Vergleich zu den anderen Standorten ist die Breitflügelfledermaus, die ab Ende Juni bis Ende 

September regelmäßig erfasst wurde. Abendsegler und Rauhautfledermäuse waren an diesem 

Standort regelmäßig, aber nur in geringer Dichte aktiv. 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die durch die Horchkisten erfassten Aktivitäten an allen Standorten 

ein relativ homogenes Bild vermittelten: Im Frühling und im Großteil des Sommers war die Aktivität 

sehr niedrig. Erst ab der dritten Julidekade schnellt die Aktivität auf ein hohes bis sehr hohes Niveau, 

das jedoch im August und September nicht kontinuierlich gehalten wird. Während am 1.8., 21.8., 3.9. 

und 21.9. an den meisten Standorten eine hohe bis sehr hohe Aktivität festgestellt wurde, sank das 

Aktivitätsniveau Mitte und Ende August größtenteils deutlich ab. Am 9.9 kam es zu einem 

Aktivitätseinbruch, an allen sechs Standorten lag nur eine Aktivität von geringer Bedeutung vor. In der 

darauffolgenden Untersuchungsnacht (21.9.) wurde noch einmal an vier Standorten eine hohe bis sehr 

hohe Aktivität festgestellt, in den abschließenden drei Nächten sank die Aktivität auf ein geringes 

Niveau ab (mit Ausnahme von HK2 am 8.10.). 

 

Die vorherrschenden Arten waren die Breitflügelfledermaus, die Rauhautfledermaus und der 

Abendsegler. Diese Arten sind flächendeckend vertreten, wobei sich räumliche Schwerpunkte der 

einzelnen Arten ergaben. Während am HK-Standort 1 die Rauhautfledermaus am häufigsten erfasst 

wurde, war an den anderen fünf Standorten die Breitflügelfledermaus die dominierende Art. Alle drei 

Arten konnten ab Ende Juli  bis zum 21.9. regelmäßig an den HK-Standorten erfasst werden. 

Saisonale Schwerpunkte lassen sich beim Abendsegler und der Rauhautfledermaus feststellen. 

Rauhautfledermäuse treten vermehrt ab dem 21.8. an allen Standorten auf,  an fünf Standorten waren 

Rauhautfledermäuse die dominierende Art in dieser Nacht. Beim Abendsegler lässt sich ein zeitlicher 

Schwerpunkt im Herbst (Ende August, Anfang September) ausmachen. Die Phänologie dieser beiden 

Arten deutet auf ein herbstliches Zugereignis hin. 
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Bemerkenswert ist, dass an den meisten HK-Standorten die Tiere die gesamte Nacht über jagten und 

zwar zu allen Jahreszeiten. Dabei zeigt die Fledermausaktivität während der Nacht ein Muster, das 

sich an den meisten Standorten wiederholt: Abendsegler treten in den frühen Abendstunden 

(insbesondere im Herbst) auf, während die anderen häufigen Arten wie Breitflügel- und 

Rauhautfledermaus etwas später in das UG kommen, dann aber zumeist während der gesamten 

Nachtstunden im UG jagen. In den letzten Untersuchungsnächten waren vorwiegend Abendsegler und 

Rauhautfledermäuse aktiv. 

 

4.4 Ergebnisse des automatischen Monitorings 
 
Am Standort des AnaBat-Gerätes wurden in dem Untersuchungszeitraum (28.4.-17.10.2013) 

insgesamt vier Arten sicher nachgewiesen. Neben den Arten Abendsegler, Breitflügelfledermaus, 

Rauhaut- und Zwergfledermaus wurden Fledermäuse erfasst, die nicht bis zur Art bestimmt werden 

konnten und daher den Artengruppen „Nyctaloid“, Myotis oder Pipistrellus zugeordnet wurden. In 

einem Fall konnte keine Art- oder Gruppenzugehörigkeit bestimmt werden, diese wurde lediglich als 

„Fledermaus“ aufgeführt. 

 

Von den festgestellten Arten wurden insgesamt 309 Aktivitäten registriert. Mit 112 Kontakten war die 

Rauhautfledermaus die am häufigsten angetroffene Art, dicht gefolgt von der Breitflügelfledermaus (94 

Kontakte). Abendsegler und Zwergfledermaus wurden selten erfasst (17 und 13 Kontakte). Neben 

diesen sicher bestimmten Arten ergaben sich eine Reihe Kontakte der Gattung Myotis (29 Kontakte) 

und Pipistrellus (3 Kontakte), die nur bis zur Gattung, oder Tiere, welche nur als Gruppe („Nyctaloid“ 

als Gruppe für Breitflügel-, Zweifarbfledermaus, Abendsegler und Kleinabendsegler; 40 Kontakte) 

bestimmt werden konnten.  

 

Die Gesamtaktivität der Fledermäuse lag während der gesamten Saison auf einem niedrigen Level, es 

wurden max. 11 Kontakte pro Nacht verzeichnet (Abb. 2). Fledermäuse wurden in 108 der insgesamt 

173 Untersuchungsnächte erfasst, wobei im Großteil der Nächte (n = 87) die Anzahl der Kontakte 

unter 5 Kontakte/Nacht lag. 
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Abb. 2: Verteilung der Fledermaus-Aktivitäten am Standort des AnaBat-Gerätes im UG „Varel-Süd“ in 2013. 
 

Die Gesamtaktivität in den einzelnen Monaten unterschieden sich von Mai bis August nur geringfügig (Mai: 66 Kontakte, Juni: 64 Kontakte, Juli: 77 Kontakte, 

August: 69 Kontakte). Die dominierenden Arten an diesem Standort waren die Rauhaut- und die Breitflügelfledermaus, Abendsegler hingegen traten selten und 

(mit einer Ausnahme) nur als Einzelkontakt auf. Breitflügelfledermäuse waren ab Mai regelmäßig aktiv, ihre Aktivität stieg kontinuierlich bis Juli an. Während 

Rauhautfledermäuse im Mai vermehrt erfasst wurden, nahm die Präsenz dieser Art von Juni bis Juli stark ab. Rauhautfledermäuse wurden in diesen Monaten nur 

noch vereinzelt angetroffen, zwischen Ende Juni und Mitte Juli fehlten sie ganz. Die Abwesenheit dieser Art wurde (mit Ausnahme eines Kontaktes) auch in der 

ersten Augusthälfte festgestellt. Erst ab Ende August waren Rauhautfledermäuse wieder regelmäßig aktiv. Ab September nahm die Gesamtaktivität stark ab (27 

Kontakte). Die Rauhautfledermaus trat in den Vordergrund, die anderen Arten hingegen traten hingegen nur noch sporadisch auf. Dieser Verlauf der Phänologie 

der Rauhautfledermaus ist ein Indiz dafür, dass diese Art das UG auf dem Zug besucht.



Fachbeitrag Fledermäuse zum geplanten „Windpark Varel-Süd", Stadt Varel 29 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass am Standort des AnaBats regelmäßig Fledermäuse angetroffen 

worden sind, wenngleich in geringen Kontaktzahlen. Bezüglich der Artenzusammensetzung 

unterscheidet sich der Standort nicht von den HK-Standorten. Die Phänologie insbesondere der 

Rauhautfledermaus deutet auf Zuggeschehen hin. 
 

 

 

5. BEWERTUNG DER BEFUNDE 
 
5.1 Bewertung des Artenspektrums 
 
Die durch die Untersuchung ermittelten Arten repräsentieren das typische Artenspektrum der 

Offenlandgebiete (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus). Im UG konnten nur fünf 

Arten nachgewiesen werden, obwohl im weiteren Umfeld Nachweise von einer Reihe weiterer Arten 

existieren. Die relative Artenarmut ist vermutlich ein Zeichen für die Strukturarmut im UG. U.a. wären 

der Kleinabendsegler, die Mücken- und Zweifarbfledermaus zu erwarten gewesen, Arten die in 

Einzeltieren immer wieder in der norddeutschen Tiefebene zu finden sind. Für den Wert des Gebietes 

spricht aber, dass es eine entsprechende Rolle für ziehende Rauhautfledermäuse und mit Abstrichen 

für Abendsegler spielt. 

Der im Ergebnisteil errechnete Gesamt-Index von 7,1 (Frühjahr, Sommer, Herbst: 5,3; 8,3; 7,7; s. Tab. 

3) weist den Untersuchungsraum als ein Gebiet mit „sehr hoher Bedeutung“ aus. Die ermittelte 

Wertstufe bezieht sich nur auf die planungs- und konfliktrelevanten Arten Abendsegler, Zwerg-, 

Rauhaut- und Breitflügelfledermaus. 

Die Gesamtbewertung des Gebietes bedeutet allerdings nicht, dass zumindest im Frühjahr und 

Sommer alle Teilflächen des UG gleiche Wertigkeiten aufweisen, was bereits die Nachweiskarten der 

einzelnen Arten verdeutlichen und wie die weiter unten benannten Funktionsräume zeigen (vgl. Karte 

1-3). Im relativen Vergleich zueinander lassen sich die weiter unten dargestellten Bewertungen zu den 

Horchkisten auf den Windparkflächen auf diese Weise aber besser interpretieren. 

 

5.2 Bewertung nach dem Gefährdungspotenzial 
 
Für das Bundesland Niedersachsen liegen für die häufigeren Arten verwertbare Daten bzgl. deren 

Verbreitung vor. Abgesicherte Daten zu Bestandsveränderungen existieren nicht. 

Immerhin konnten zwei in Niedersachsen stark gefährdete Arten festgestellt werden (die Kategorie „R“ 

zählt nach BOYE et al. 1998 zu den stark gefährdeten bzw. vom Aussterben bedrohten Arten). Da es 

sich bei den Langohren mit aller Wahrscheinlichkeit um das Braune Langohr handelt, wird das Graue 

Langohr (Rote Liste Kategorie „R“) hier nicht berücksichtigt! Hier ist vor allem die Breitflügelfledermaus 

hervorzuheben, die im Laufe der letzten Jahre vermehrt Probleme mit Dachsanierungen (Sommer- 

und Winterquartiere) bekam, als auch mit einer Reduzierung der Nahrungsmöglichkeiten. Diese Art 

jagt bevorzugt in ländlicher Umgebung und hier z.T. über Weiden, wo sie von der Insektenproduktion 

der sich zersetzenden Kuhfladen etc. profitiert. Die zunehmende Stallhaltung und 

Schädlingsbekämpfung reduziert das Nahrungsangebot dieser Fledermausart. Ebenfalls 
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hervorzuheben ist hier die Rauhautfledermaus, die gerade im Spätsommer/Herbst eine der verstärkt 

auftretenden und jagenden Fledermausarten im Offenland und entlang von Wegen des UG war. 

 

5.3 Bewertung der Horchkistenbefunde 
 
Es wurde an allen Standorten Jagdflug von Zwerg-, Rauhaut-, Breitflügelfledermaus und Abendsegler 

festgestellt, wenngleich in z.T. stark unterschiedlichem Umfang. 

Für die Bewertung der Horchkistenbefunde finden die weiter oben angeführten Wertstufen 

Anwendung. Die Ergebnisse an den Horchkistenstandorten zeigen, dass es an allen untersuchten 

Stellen Fledermausaktivität gab. 

 

Tabelle 10: Aktivitätsindizes auf der Grundlage der Horchkistenbefunde 
 

Horchkistenstandort Frühjahr Sommer Herbst 
HK 1 0,2 

geringe Bedeutung 
7,0 

sehr hohe 
Bedeutung 

7,9 
sehr hohe 
Bedeutung 

HK 2 0,9 
geringe Bedeutung 

1,7 
geringe-mittlere 

Bedeutung 

7,0 
sehr hohe 
Bedeutung 

HK 3 0,3 
geringe Bedeutung 

1,5 
geringe Bedeutung 

2,2 
geringe-mittlere 

Bedeutung 
HK 4 0,3 

geringe Bedeutung 
5,3 

hohe Bedeutung 
4,7 

hohe Bedeutung 
HK 5 0,3 

geringe Bedeutung 
1,2 

geringe Bedeutung 
1,9 

geringe-mittlere 
Bedeutung 

HK 6 0,2 
geringe Bedeutung 

10,7 
sehr hohe 
Bedeutung 

9,4 
sehr hohe 
Bedeutung 

Gesamt 0,4 
geringe Bedeutung 

4,6 
hohe Bedeutung 

5,5 
hohe Bedeutung 

 

In Tabelle 10 sind die gemittelten Aktivitäten als Index und die daraus resultierende Bewertung für die 

einzelnen HK-Standorte nach Jahreszeit wiedergegeben. Der Gesamtindex am Ende der Tabelle gibt 

einen Anhalt über die Gesamtbewertung aller HK-Standorte in den jeweiligen Jahreszeiten. Der 

Gesamtindex zeigt eine Steigerung im Laufe des Jahres: Während im Frühjahr (0,4) nur eine geringe 

Bedeutung erzielt wurde, steigt diese im Sommer und im Spätsommer/Herbst auf eine hohe 

Bedeutung an (4,6 und 5,5). Dabei fällt auf, dass sich ausschließlich im Frühjahr ein homogenes Bild 

ergibt. Im Sommer und Spätsommer/Herbst hingegen schwankte die Bedeutung der einzelnen 

Standorte zwischen geringer bis sehr hoher Bedeutung.   

 

Dass die Gesamtbewertung nicht zwingend für alle Standorte gilt zeigt sich, wenn man sich die 

Bewertung der einzelnen Horchkisten-Standorte ansieht.  

Im Frühjahr ist die Aktivität an allen Standorten als gering zu bewerten. 

Im Sommer ändert sich das Bild deutlich, jetzt besitzt das UG für Fledermäuse insgesamt eine hohe 

Bedeutung. Während an den Standorten 2, 3 und 5 nur eine geringe oder geringe-mittlere Bedeutung 
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vorliegt, weichen die Standorte 1, 4 und 6 mit einer hohen bzw. einer sehr hohen Bedeutung hiervon 

ab. 

 

Im Spätsommer/Herbst steigt der Gesamtindex noch einmal an, bleibt jedoch auf einem hohen 

Niveau. Wie in den meisten anderen Untersuchungen jagen Fledermäuse jetzt verstärkt in den 

Offenflächen, hervorgerufen durch ein höheres Insektenaufkommen und gleichmäßigerer Verteilung 

der Insekten in der Landschaft, was u.a. durch das Ernten der Felder und Mähen der Wiesen 

begünstigt wird. Zudem ist die Zahl jagender Fledermäuse infolge des Flüggewerdens der Jungtiere 

(hier Breitflügelfledermaus, Abendsegler und vermutlich Rauhautfledermaus) und dem Fledermauszug 

(insbesondere Rauhautfledermaus) im UG höher.  

 

Insgesamt weist das UG eine hohe Bedeutung auf, die sich jedoch nicht an allen Standorten 

wiederspiegelt. An vier Standorten (1, 2, 4, 6) liegt die Aktivität auf einem Niveau hoher bis sehr hoher 

Bedeutung. Die anderen beiden Standorte (3 und 5) hingegen besitzen, nachdem auch im Sommer 

die Aktivität auf einem geringen Niveau lag, eine geringe-mittlere Bedeutung.   

 

Der Vergleich der gemittelten Aktivitätsindices der HK (gesamt 3,5) mit dem Index der 

Detektornachweise für das Gesamtgebiet, der 7,1 betrug, zeigt, dass die direkten Standorte im 

Vergleich zu der Gesamtfläche eine geringere Fledermausaktivität aufweisen. Dies gilt sowohl für den 

Durchschnitt im Jahr als auch im direkten Vergleich der einzelnen Jahreszeiten. Betrachtet man 

jedoch die einzelnen HK-Standorte getrennt, zeigt sich, dass die Standorte 1, 4 und 6 im Sommer 

einen deutlich höheren Index aufweisen als die anderen drei Standorte und sich mit einem Index von 

7,0 (HK 1), 5,3 (HK 4) und 10,7 (HK 6) dem Index der Detektornachweise (8,3) nähern oder 

übersteigen. Ein ähnliches Bild ergibt sich für den Herbst. An drei Standorten lag der gemittelte 

Aktivitätsindex z.T. deutlich niedriger als der gemittelte Aktivitätsindex der Detektorbegehung. Der 

gemittelte Aktivitätsindex an den Standorten 1 und 2 (7,9 und 7,0) lag etwa im Rahmen des 

gemittelten Aktivitätsindex der Detektorbegehungen (7,7). Standort 6 wies als Einziger eine deutlich 

höhere Aktivität (9,4) als der Durchschnitt der herbstlichen Detektorbegehungen auf (7,7).  

 

5.4 Funktionsräume von hoher, mittlerer und geringer Bedeutung 
 
Grundsätzlich ist bei der durchgeführten Erfassung zu berücksichtigen, dass die tatsächliche Anzahl 

der Tiere, die ein bestimmtes Jagdgebiet, ein Quartier oder eine Flugstraße im Laufe der Zeit nutzen, 

nicht genau feststellbar oder abschätzbar ist. Gegenüber den stichprobenartigen Beobachtungen kann 

die tatsächliche Zahl der Tiere, die diese unterschiedlichen Teillebensräume nutzen, deutlich höher 

liegen. Diese generelle Unterschätzung der Fledermausanzahl wird bei der Zuweisung der 

Funktionsräume allgemeiner und besonderer Bedeutung berücksichtigt. 

Wie oben dargestellt wurde, existieren erhebliche Schwankungen in der saisonalen Nutzung des UG, 

so dass die zu erwartende Eingriffswirkung für die einzelnen Jahreszeiten differiert. Deshalb wird 

nachfolgend eine saisonale Bewertung durchgeführt. Aus den oben angeführten Definitionen ergeben 
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sich für das Untersuchungsgebiet Funktionsräume (Jagdgebiete) von hoher, mittlerer und geringer 

Bedeutung, die nachfolgend beschrieben werden und in den Karten 1-3 dargestellt sind. 

 

Funktionsräume hoher Bedeutung: 
Frühjahr 

 Großer Bereich entlang der Oldenburger Straße (K340) und der Wilhelmshavener Straße (K130) in 

Verbindung mit der Neuenweger Straße und der Straße An der Wapel im nordöstlichen UG-

Abschnitt: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Zwerg-, 

Breitflügel-, Rauhaut- und Wasserfledermaus) und einer Artengruppe (Bartfledermaus spec.), 

darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel-, Rauhautfledermaus), von 

denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) 

(Karte 1). 

 Bereiche des Vorderweges und einem Teilstück des nördlich des Vorderweges verlaufenden 

Privatweges im südlichen Bereich des UG-Abschnitt: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet 

von zwei Arten (Abendsegler und Breitflügelfledermaus) und einer Artengruppe (Langohr spec.), 

darunter zwei eingriffsrelevante Arten (Abendsegler und Breitflügelfledermaus), von denen eine 

einen besonders hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 1). 

 

Sommer 

 Großer  Bereich entlang der Oldenburger Straße (K340) und der Wilhelmshavener Straße (K130) in 

Verbindung mit der Neuenweger Straße/Plattebergstraße, der Straße An der Wapel, der 

Jaderberger Straße und dem Erlenweg im östlichen UG-Abschnitt: Regelmäßig intensiv genutztes 

Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus) und zwei 

Artengruppen (Bartfledermaus spec. und Langohr spec.), darunter vier eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders 

hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel- und Rauhautfledermaus) (Karte 2). 

 Großer Bereich entlang des Bültersweges und Verwalterweges (westlich der A29) in Verbindung 

mit dem Beekenweg, dem Wiesenweg und einem Teilstück des südlich des Bültersweges 

gelegenen Feldweges im nordwestlichen UG-Abschnitt: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet 

von vier Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus) und einer Artengruppe 

(Langohr spec.), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und 

Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben 

(Breitflügel- und Rauhautfledermaus) (Karte 2). 

 Bereich um den HK-Standort 1: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von vier 

eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus), von denen 

zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel- und Rauhautfledermaus) 

(Karte 2, HK 1, Tab. 4). 

 Bereich um den HK-Standort 4: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von vier 

eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus), von denen 
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zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel- und Rauhautfledermaus) 

(Karte 2, HK 4, Tab. 7). 

 Bereich um den HK-Standort 6: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von drei 

eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel- und Rauhautfledermaus), von denen zwei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel- und Rauhautfledermaus) (Karte 2, HK 6, 

Tab. 9). 

 

Spätsommer/Herbst 

 Großer Bereich entlang der Oldenburger Straße (K340) in Verbindung mit einem Teilstück des 

Bültersweges, der Neuenweger Straße und der Plattenbergstraße, entlang der  Wilhelmshavener 

Straße (K130) in Verbindung mit der Straße An der Wapel und einem Bereich an der Spohler 

Straße (L820)/Wilhelmshavener Straße (K130/L825)/Jaderberger Straße und dem Erlenweg im 

östlichen UG-Abschnitt: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, 

Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus) und zwei Artengruppen (Bartfledermaus spec. und 

Langohr spec.), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und 

Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben 

(Breitflügel- und Rauhautfledermaus) (Karte 3). 

 Großer Bereich entlang dem Bültersweg und dem Verwalterweg (westlich der A29) in Verbindung 

mit dem Wiesenweg, dem Beekenweg und dem südlich des Bültersweg verlaufenden Feldweg im 

nordwestlichen UG-Abschnitt: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von vier Arten 

(Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus) und einer Artengruppe (Langohr spec.), 

darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus), 

von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel- und 

Rauhautfledermaus) (Karte 3). 

 Bereiche des Mitteldörper Weges im südwestlichen UG-Abschnitt: Regelmäßig intensiv genutztes 

Jagdgebiet von drei eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Zwerg- und Breitflügelfledermaus), von 

denen eine einen besonders hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 3). 

 Großer Bereich, vom Behntweg (nördlich der Wapel) ausgehend in südliche Richtung bis zum 

Vorderweg, inklusive dem nördlich des Vorderweges gelegenen Privatweg und den HK-Standorten 

1 und 2 sowie die östlich dieses Bereichs gelegenen HK-Standorte 4 und 6: Regelmäßig intensiv 

genutztes Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus) 

und zwei Artengruppen (Bartfledermaus spec. und Langohr spec.), darunter vier eingriffsrelevante 

Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus), von denen zwei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel- und Rauhautfledermaus) (Karte 3, HK 1, 

HK 2, HK 4, HK 6, Tab. 4, Tab. 5, Tab. 7, Tab. 9). 
 

Funktionsräume mittlerer Bedeutung: 
Frühjahr 

 Bereiche des Bültersweges und Verwalterweges (östlich und westlich der A29) im nordwestlichen 

UG-Abschnitt: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- 
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und Rauhautfledermaus) und einer Artengruppe (Langohr spec.), darunter vier eingriffsrelevante 

Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus), von denen zwei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel- und Rauhautfledermaus) (Karte 1). 
 

Sommer 

 Bereiche des Vorderweges und einem Teilstück des nördlich des Vorderweges verlaufenden 

Privatweges im südlichen UG-Abschnitt: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von vier Arten 

(Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und Rauhautfledermaus) und einer Artengruppe (Bartfledermaus 

spec.), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel- und 

Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben 

(Breitflügel- und Rauhautfledermaus) (Karte 2). 

 

Spätsommer/Herbst 

 Bereiche des Bültersweges (östlich der A29) und Behntweges im nördlichen UG-Abschnitt: 

Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von drei eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel- und 

Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben 

(Breitflügel- und Rauhautfledermaus) (Karte 3). 

 

Funktionsräume geringer Bedeutung: 
Frühjahr 

 Große offene Bereiche südwestlich der A29, im Südosten und im Zentrum des UG. 

 

Sommer 

 Große offene Bereiche im Südwesten und Südosten des UG. 

 

Spätsommer/Herbst 

 Kleine offene Bereiche innerhalb des UG. 
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6. KONFLIKTANALYSE 
 

Als methodische Grundlage für die Ermittlung und Bewertung der Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes durch einen geplanten Eingriff werden beispielhaft die “Naturschutzfachlichen 

Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” (BREUER 1994) in Verbindung 

mit der “Leitlinie zur Anwendung der Eingriffsregelung des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes 

bei der Errichtung von Windenergieanlagen” (NDS. UMWELTMINISTERIUM 1993) zugrunde gelegt. Dabei 

wurden die Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes “Arten- und Lebensgemeinschaften” (Tab. 9 in 

BREUER 1994), wie in Kapitel 3.2 beschrieben, auf die spezielle Situation einer Fledermauserfassung 

hin abgewandelt. Des Weiteren wird sich in der Behandlung der Konflikte nach NLT (in Vorb.) 

orientiert. 

 

Nach den anerkannten Regeln der Naturschutzgesetze kommt der Vermeidung von 

Beeinträchtigungen Priorität zu. Nach dem Vermeidungsgebot soll die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigt 

werden. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind in geeigneter Weise auszugleichen. “Ausgleich” 

bedeutet, dass die verloren gegangene Funktion des Naturhaushaltes, z.B. “Lebensraum für 

bestimmte Tier- und Pflanzenarten” am Eingriffsort innerhalb des Plangebietes wiederhergestellt 

werden muss. Ist der Ausgleich nicht möglich, muss abgewogen werden, ob die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege den Vorrang vor den anderen Belangen haben. Ist der 

Eingriff nicht ausgleichbar aber vorrangig, so hat der Verursacher Ersatzmaßnahmen durchzuführen. 

Diese liegen in der Regel außerhalb des Eingriffsortes, sollten aber innerhalb des vom Eingriff 

betroffenen Naturraumes liegen. 

 
6.1  Darstellung der Konfliktbereiche sowie Vermeidung und Verminderung von 
Beeinträchtigungen 
 
Konfliktbereiche zwischen Windkraftanlagenplanung und Lebensräumen von Fledermäusen können 

sich prinzipiell dann ergeben, wenn Quartiere vernichtet oder beeinträchtigt werden. Auch die 

Durchschneidung von Fledermaus-Flugstraßen stellt ggf. einen erheblichen Eingriff dar. Diese Aspekte 

beträfen vornehmlich die Lokalpopulation (Sommeraspekt). Die größte Beeinträchtigung von 

Fledermäusen besteht aber nach heutiger Kenntnis im Schlagrisiko (siehe hierzu detaillierte 

Erörterung in Kapitel 2). Im Rahmen des besonderen Artenschutzes ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG vor allem diesem Belang (Tötungsverbot) Rechnung zu tragen. Als Maßgabe wird hier das 

signifikant erhöhte Kollisionsrisiko zugrunde gelegt. Ein potenziell signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko 

liegt nicht nur in Bereichen hoher Bedeutung, sondern auch in Bereichen mit mittlerer Bedeutung vor, 

da hier mit regelmäßig erhöhter Aktivität zu rechnen ist. 
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In dieser Untersuchung wurden keine spezifisch geplanten WEA-Standorte untersucht, sondern es 

wurde die Eignung der ausgewiesenen Potenzialfläche für Windenergie auf die Aktivität von 

Fledermäusen überprüft. Daher beziehen sich die hier möglichen Aussagen auf größere 

zusammenhängende Räume, nicht auf direkte Standorte. 

 

Die Befunde im UG zeigen, dass sich die Fledermausaktivitäten jahreszeitlich und räumlich stark 

unterscheiden. Daher ist eine Betrachtung, sowohl nach Raum als auch nach Jahreszeit von Nöten, 

um mögliche Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 BNatSchG zu ermitteln. Die Flächen wurden im 

Rahmen der Bewertung (Kapitel 5) in drei unterschiedliche Wertstufen unterteilt, die sich v.a. nach 

dem Vorkommen und der Aktivität der o.g. planungsrelevanten Arten ergeben. Flächen mit einer 

mittleren und hohen Bedeutung als Jagdgebiete bedeuten, dass hier die Aktivität entsprechend hoch 

ist. Ein Errichten von WEA in diesen Räumen würde infolge der hohen Fledermausaktivität ein 

erhöhtes Schlagrisiko nach sich ziehen.  

 

Sofern in dem untersuchten Gebiet bei Varel-Süd WEA errichtet werden sollen, sind folgende 

generelle Vorgaben als Ausschlussgebiete bzw. im Sinne einer Vermeidung in allen Gebieten nach 

NLT (in Vorb.) einzuhalten: 

 Abstand von 250m (200m Abstand plus einer angenommenen Rotorlänge von 50m) zu allen 

ausgewiesenen Funktionsräumen mittlerer und hoher Bedeutung. 

 Ein etwaiger Betrieb von WEA innerhalb oder näher als 250m zu den aufgezeigten 

Funktionsräumen mittlerer und hoher Bedeutung wird zwangsläufig Abschaltzeiten bei 

Windgeschwindigkeiten unter 7,5 m/s in den betroffenen und genauer festzulegenden 

Zeitfenstern zur Folge haben. 

 Da es sich um ein Gebiet handelt, welches vor allem im Herbst von durchziehenden 

Fledermäusen gequert wird (vornehmlich Rauhautfledermaus, aber auch Abendsegler, vgl. 

auch BACH & BACH 2009), sind nach Datenlage Abschaltzeiten im August bis Mitte Oktober 

notwendig. Diese Abschaltzeiten sollten im August bis Ende September ganznächtig, im 

Oktober von etwa 1 Std. vor Sonnenuntergang bis etwa Mitternacht erfolgen (vgl. 

Aktivitätsdaten der HK im Anhang). 

 

Für den Fall, dass WEA in den Problemzonen (s. Karte 5-7) gebaut werden und im Rahmen der 

Vermeidung Abschaltzeiten einzuhalten sind, wird ein nachfolgendes zweijähriges Betriebsmonitoring 

bestehend aus einem akustischem Monitoring gekoppelt mit einer Schlagopfersuche (vgl. RODRIGUES 

et al. 2008) empfohlen. Hiermit kann geprüft werden, wie hoch der Schlag tatsächlich ist. Die oben 

genannten Abschaltzeiten (August bis Mitte Oktober bzw. windabhängige Abschaltzeiten) sind grobe 

Vorgaben, um dem Artenschutz Rechnung zu tragen. Diese Vorgaben enthalten einen Puffer, da die 

genauen Aktivitätsverteilungen auf Nabenhöhe sehr standortabhängig variieren können und bislang 

nur bedingt von anderen Standorten oder von Bodenerfassungen übertragbar sind. Das 

vorgeschlagene Monitoring bietet die Möglichkeit, ggf. die von der Genehmigungsbehörde 
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vorgegebenen Abschaltzeiten zu verifizieren und auf die jeweiligen standortspezifischen Bedingungen 

einzugrenzen. 

 

6.2  Kompensationsmaßnahmen 
 
Sofern die erheblichen Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, sind diese zu 

kompensieren, d.h. es darf nach Beendigung des Eingriffes keine erhebliche Beeinträchtigung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zurückbleiben. 

 

Für die Beeinträchtigungen durch Schlag während der Zugzeit können Kompensationsmaßnahmen 

nicht herangezogen werden, da hier neben jagenden Tieren auch mit durchfliegenden Tieren 

gerechnet werden muss, die nicht über Kompensationsflächen zu leiten sind! Daher sind die Anlagen 

während der Zugzeit abzuschalten (s.o.). Kompensationsmaßnahmen für die Beeinträchtigungen der 

übrigen Zeit sind zweifelhaft, da deren Wirkung (das Weglocken der Tiere von den Anlagen) nicht 

sicher gewährleistet werden kann. 
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7. ZUSAMMENFASSUNG 
 

Im Jahr 2013 wurde die Fledermausfauna im Umfeld der Windkraft-Potenzialfläche Varel-Süd (Stadt 

Varel) erfasst. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Raumnutzung der auftretenden Arten gelegt. 

Insgesamt konnten mit der Detektor-Methode fünf Fledermausarten plus die beiden Artengruppen 

Bartfledermaus und Langohr sicher nachgewiesen werden. Darunter befinden sich vier 

eingriffssensible Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwerg- und Rauhautfledermaus). Insgesamt war die 

Aktivität der Fledermäuse in den drei unterschiedlichen Untersuchungszeiträumen hoch bis sehr hoch, 

allerdings konzentrierte sich die Aktivität im Frühjahr und Sommer stark auf Wege und Straßen mit 

Baumbestand oder Heckenstrukturen. In dieser Zeit wurden die Freiflächen weniger genutzt als im 

Spätsommer/Herbst, dies zeigen auch die Horchkistenbefunde. Zum Herbst hin änderte sich das Bild. 

Nun jagten viele Tiere auch über den offenen Grünlandflächen. Vor allem Abendsegler, Rauhaut- und 

Breitflügelfledermäuse wurden nahezu überall angetroffen. Nach Datenlage ist auch zu vermuten, 

dass die im Herbst auftretenden Rauhautfledermäuse zu einem Großteil durchziehende Tiere oder 

Tiere aus der näheren Umgebung sind. 

 

Infolge der Aktivität der Fledermäuse auf den überplanten Flächen werden Bereiche dargestellt, die als 

Funktionsräume hoher und mittlerer Bedeutung für diese Artengruppe relevant sind. 

 

Laut NLT (in Vorb.) müssen die geplanten WEA einen Mindestabstand von insgesamt 250 m 

(s. Kap.6.1) zu Jagdgebieten hoher und mittlerer Bedeutung einhalten. Falls innerhalb des 250 m-

Radius gebaut werden sollte, sind einzig Abschaltzeiten als geeignete Vermeidungs-/Verminderungs-

maßnahmen möglich und daher frühzeitig mit einzuplanen. Auch aufgrund des Vorhandenseins von 

durchziehenden Arten (Rauhautfledermaus, Abendsegler) erhöht sich die Zahl der Individuen im 

Gebiet, dies zeigt sich in der stark erhöhten Aktivität im Offenland im Herbst, was wiederum zu einem 

erhöhten Kollisionsrisiko führt. Dieses erhöhte Kollisionsrisiko kann nur durch ein zeitlich befristetes 

Abschalten der WEA vermieden/vermindert werden. Eine Kompensation ist hierfür nicht möglich. 

 

Daher wird ein zweijähriges Monitoring zur Ermittlung der genauen zeitlichen Begrenzung der 

Abschaltzeiten vorgeschlagen. 
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Anhang 1: Grunddaten der Detektorbegehungen d = Displaylaute (Sozialrufe) 
 

Art / Datum 16.4. 23.4. 7.5. 19.5. 30.5. 11.6. 30.6. 22.7. 1.8. 9.8. 15.8. 21.8. 26.8. 3.9. 9.9. 21.9. 26.9. 2.10. 8.10. ∑ 
Abendsegler  2  3 27 + 1 

d 
16 9 8 + 1 

d 
8 5 1 11 16 4 18 8 21 13 9 12 193 

Breitflügelfledermaus  2  22 35 37 34 12 19 12 12 19 17 23 22 14 24  1 22 327 

Zwergfledermaus   1  2 2 5 3 2 9 1 2 1 4  1  3 1  37 

Rauhautfledermaus 8   4 1 4 + 1 
d 

1 2    3 2 1  10 1 10 3 51 

Wasserfledermaus 2                   2 

Bartfledermaus spec.    1 1 2   3 2          9 

Langohr spec.   4  1 1      1  1  1 3 2 1 15 

Myotis spec.           2 1 2 1      6 

 14 1 29 70 58 56 25 31 29 16 34 39 35 43 23 56 20 23 38 640 
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Anhang 2: Grunddaten der Horchkistenerfassung (Nn = Nyctalus noctula, Es = Eptesicus serotinus, Nyc = Nyctaloid, Pn = Pipistrellus nathusii, Pp = P. pipistrellus, 
Pip = P. spec., Mdau = Myotis daubentonii , Mmb = M. mystacinus/brandtii, Ms = M. spec., Flm = Fledermaus spec.)  

Standort 1 16.4. 23.4. 7.5. 19.5. 30.5. 11.6. 30.6. 22.7. 1.8. 9.8. 15.8. 21.8. 26.8. 3.9. 9.9 21.9. 26.9. 2.10. 8.10. 
Bis 19:00 Uhr                   o.B. 
20:00 Uhr               o.B. 8 Nn, 

1 Nyc 
o.B. 1 Pn 1 Nn, 

2 Pn 
21:00 Uhr  o.B. o.B.         o.B. 1 Nn o.B. 30 Nn, 

1 Pn 
3 Nn, 
4 Pn 

8 Nn, 
17 Es, 
4 Pn 

o.B. 1 Pn 1 Pn 

22:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 3 Nn, 
1 Pn 

2 Nn, 
2 Pn 

4 Nn, 
5 Pn 

13 Nn, 
6 Es, 

28 Pn, 
2 Pn d, 
2 Ms 

1 Es 1 Es, 5 
Pn 

o.B. 2 Pn o.B. 

23:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Es o.B. 2 Nn, 
5 Es, 1 

Pn 

7 Es, 
10 Pn 

1 Nn, 
3 Es, 2 

Pn 

3 Nn, 
2 Es, 1 

Pn 

1 Nn, 
3 Es 

3 Nn, 
16 Pn, 
1 Pp, 1 

Pp d 

1 Nn, 
2 Es, 

13 Pn, 
1 Pn d 

o.B. 30 Pn, 
1 Pn d 

o.B. o.B. o.B. 

24:00 Uhr  o.B. o.B. 1 Pp, 1 
Mdau 

o.B. o.B. 2 Es 1 Es, 1 
Pp 

5 Es, 
39 Pn, 
1 Pp 

2 Es, 6 
Pn, 1 
Ms 

o.B. 2 Nn 1 Es, 2 
Pn, 1 
Flm 

2 Nn, 
2 Es, 
14 Pn 

1 Nn, 
14 Pn,  

o.B. 37 Pn, 
2 Pp, 1 

Pn d  

o.B.   

1:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. 1 Es, 2 
Pn 

o.B. 1 Pn o.B. 31 Pn 1 Nyc, 
1 Es, 1 
Pp, 1 
Pp d 

1 Es 1 Es, 2 
Pn 

1 Pn 1 Nn, 
1 Es, 2 
Pn, 1 
Ms 

1 Es, 
41 Pn, 
1 Pn d 

1 Pn     

2:00 Uhr     o.B. 2 Nn o.B. 1 Pp 2 Nn, 
2 Es, 

98 Pn, 
9 Ms 

1 Nn, 
1 Es, 1 

Pp 

1 Nn 1 Pn 1 Es, 2 
Pn 

1 Nyc, 
3 Pn 

 o.B.     

3:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. 1 Pn 22 Pn, 
4 Ms  

  1 Es 7 Pn 1 Es, 1 
Pn 

 o.B.     

4:00 Uhr     o.B. 1 Nn o.B. o.B. 2 Pn, 2 
Pp 

  2 Es 1 Es, 1 
Pn 

o.B.  1 Es     

5:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. o.B. o.B.   1 Es, 1 
Pn 

1 Es o.B.  o.B.     

6:00 Uhr     o.B. o.B.   o.B.   o.B. o.B. o.B.  o.B.     
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7:00 Uhr           o.B. o.B. o.B.  o.B.     
Standort 2 16.4. 23.4. 7.5. 19.5. 30.5. 11.6. 30.6. 22.7. 1.8. 9.8. 15.8. 21.8. 26.8. 3.9. 9.9. 21.9. 26.9. 2.10. 8.10. 
Bis 19:00 Uhr                   1 Nn 
20:00 Uhr               o.B. 1 Nn 1 Nn o.B. 1 Es 
21:00 Uhr  o.B. o.B.         o.B. 1 Nn o.B. 35 Nn, 

1 Pn 
3 Nn, 
1 Es 

3 Nn, 
16 Es, 
1 Pn 

o.B. o.B. 1 Es, 2 
Pn 

22:00 Uhr  1 Pn o.B. 2 Nn, 
1 Pn 

o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Es 4 Nn 1 Nn, 
8 Es, 3 

Pn 

3 Nn, 
4 Es, 1 
Pp, 2 
Ms 

33 Nn, 
49 Es, 
1 Pn 

1 Nn, 
3 Es, 2 

Pn 

1 Nn, 
4 Es 

o.B. o.B. 1 Nn 

23:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. 1 Pn o.B. o.B. o.B. 1 Nn, 
8 Es 

2 Nn, 
15 Es, 
1 Ms 

6 Es 12 Es 4 Es, 1 
Mmb, 
1 Ms 

2 Es, 1 
Pn, 2 

Pp 

2 Nn, 
11 Es, 
4 Pn, 1 

Ms 

o.B. 4 Pn 1 Pn o.B. 2 Pn 

24:00 Uhr  1 Pn o.B. 2 Pp, 1 
Pn 

1 Pn 1 Nn, 
1 Es, 2 

Pn 

o.B. o.B. 23 Es, 
2 Pn, 1 

Pp 

2 Nn, 
1 Es 

1 Nn, 
2 Ms, 
1 Flm 

5 Es, 1 
Ms 

1 Nn, 
1 Es, 3 

Pn 

2 Nn, 
2 Pn 

3 Es, 2 
Pn, 1 
Ms 

o.B. 11 Pn    

1:00 Uhr  o.B. o.B. 3 Pn 1 Pn, 1 
Plec 

o.B. o.B. o.B. 3 Es, 2 
Pn 

1 Nn, 
1 Es 

1 Es, 1 
Pp 

6 Es 2 Es, 6 
Pn 

3 Pn, 1 
Ms 

1 Pn, 1 
Ms 

1 Pn     

2:00 Uhr    1 Pn 2 Pn 1 Es o.B. o.B. 1 Nn, 
1 Es, 1 

Pp 

4 Nn, 
1 Pp, 1 

Ms 

1 Pn 1 Es, 1 
Pn 

1 Es, 5 
Pn 

4 Pn  o.B.     

3:00 Uhr     1 Pn o.B. o.B. o.B. 2 Pn, 1 
Pp 

  31 Es, 
2 Ms 

1 Nn, 
9 Pn 

1 Nn, 
2 Pn, 1 

Pp 

 o.B.     

4:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn   8 Es, 3 
Pp 

11 Pn 1 Nn, 
3 Pn 

 o.B.     

5:00 Uhr     1 Es o.B. 1 Nn o.B. o.B.   1 Nn, 
47 Es 

1 Es 2 Pn  o.B.     

6:00 Uhr     o.B. o.B.   o.B.   o.B. o.B. o.B.  o.B.     
7:00 Uhr           o.B. o.B. o.B.  o.B.     
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Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

 
Standort 3 16.4. 23.4. 7.5. 19.5. 30.5. 11.6. 30.6. 22.7. 1.8. 9.8. 15.8. 21.8. 26.8. 3.9. 9.9. 21.9. 26.9. 2.10. 8.10. 
Bis 19:00 Uhr                   o.B. 
20:00 Uhr               o.B. 1 Nn o.B. o.B. 1 Pn 
21:00 Uhr  o.B. o.B.         o.B. o.B. o.B. ° 3 Nn 2 Pn o.B. o.B. o.B. 
22:00 Uhr  1 Ms o.B. 1 Nn, 

1 Es 
o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 11 Nn, 

5 Es, 1 
Pp 

1 Nn, 
1 Pn 

° 2 Es, 1 
Pn 

1 Es, 1 
Pn 

1 Pn 1 Pn o.B. 

23:00 Uhr  o.B. o.B. 1 Pn 1 Pn 1 Nn, 
1 Pn 

o.B. 1 Nn 13 Es, 
1 Pn 

3 Nn, 
12 Es 

2 Es 1 Nn, 
4 Es 

1 Nn, 
7 Es 

2 Nn, 
2 Es, 1 
Pn, 1 
Flm 

° o.B. 4 Pn o.B. o.B. o.B. 

24:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. 1 Pn 1 Pn o.B. o.B. 2 Nn, 
11 Es 

10 Es 2 Es 4 Nn, 
1 Es, 1 
Pn, 1 
Ms 

1 Nn, 
1 Es, 1 

Pn 

3 Nn, 
1 Es 

° o.B. o.B. o.B.   

1:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Es o.B. o.B. 5 Es, 2 
Pn 

1 Es 1 Es 1 Es 1 Nn, 
2 Pn 

1 Nn, 
2 Es 

° o.B.     

2:00 Uhr     o.B. o.B. 1 Pn o.B. 3 Nn, 
2 Pn 

1 Pp o.B. 1 Es, 1 
Pn, 1 
Pn d 

3 Es, 4 
Pn, 1 
Ms 

3 Pn  o.B.     

3:00 Uhr     1 Pn o.B. 1 Es o.B. 1 Pn   1 Es 4 Pn 2 Nn, 
3 Pn 

 o.B.     

4:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Es   o.B. 1 Nn, 
7 Pn 

2 Nn, 
1 Es, 2 

Pn 

 o.B.     

5:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. o.B. o.B.   1 Nn, 
1 Es 

o.B. 2 Pn  o.B.     

6:00 Uhr     o.B. o.B.   o.B.   1 Nn o.B. o.B.  o.B.     
7:00 Uhr           o.B. o.B. o.B.  o.B.     

° = MP3-Player ausgefallen 
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Standort 4 16.4. 23.4. 7.5. 19.5. 30.5. 11.6. 30.6. 22.7. 1.8. 9.8. 15.8. 21.8. 26.8. 3.9. 9.9 21.9. 26.9. 2.10. 8.10. 
Bis 19:00 Uhr                   o.B. 
20:00 Uhr               o.B. 2 Nn o.B. o.B. 1 Nn 
21:00 Uhr  o.B. o.B.         o.B. o.B. o.B. 5 Nn, 

1 Pn 
1 Nn 4 Nn, 

16 Es 
1 Pn 1 Pn o.B. 

22:00 Uhr  1 Es o.B. 1 Pn o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn, 
1 Es 

5 Nn, 
1 Es 

5 Nn, 
2 Es 

3 Nn 14 Nn, 
33 Es 

o.B. 1 Nn, 
1 Es, 2 
Pn, 2 
Pn d 

1 Pn o.B. o.B. 

23:00 Uhr  o.B. o.B. 1 Pn o.B. 1 Es o.B. o.B. 2 Nn, 
38 Es 

2 Nn, 
25 Es 

3 Nn, 
2 Es, 1 

Ms 

15 Nn, 
9 Es 

4 Es, 2 
Pn 

3 Nn, 
1 Es 

1 Es, 4 
Pn 

2 Pn 5 Pn 1 Es o.B. o.B. 

24:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn, 
92 Es, 
1 Pn, 2 

Pp 

2 Es, 1 
Pn 

3 Nn, 
2 Es 

1 Nn 1 Nn, 
2 Pn 

3 Nn, 
2 Pn, 1 

Pip 

3 Es, 3 
Pn 

4 Pn 7 Pn o.B.   

1:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. 1 Ms 2 Pn o.B. o.B. 10 Es, 
2 Pn, 1 
Pp, 1 
Ms 

2 Es, 1 
Ms 

1 Pn 1 Nn, 
1 Es 

1 Es, 2 
Pn, 1 

Pp 

4 Pn 1 Es o.B.     

2:00 Uhr     1 Pn o.B. o.B. o.B. 1 Es, 7 
Pn 

2 Es o.B. 1 Es 2 Nn, 
1 Es, 4 

Pn 

o.B.  o.B.     

3:00 Uhr     1 Pn 2 Es o.B. o.B. 3 Pn   1 Pip 1 Nn, 
5 Pn 

o.B.  1 Es     

4:00 Uhr     o.B. o.B. 1 Nn o.B. 1 Nn   6 Es 12 Pn 1 Es, 1 
Pn 

 o.B.     

5:00 Uhr     1 Es o.B. 1 Nn o.B. o.B.   4 Nn, 
2 Es 

1 Nn, 
7 Pn 

o.B.  o.B.     

6:00 Uhr     o.B. o.B.   o.B.   1 Nn, 
1 Es 

o.B. o.B.  o.B.     

7:00 Uhr           o.B. o.B. o.B.  o.B.     
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Standort 5 16.4. 23.4. 7.5. 19.5. 30.5. 11.6. 30.6. 22.7. 1.8. 9.8. 15.8. 21.8. 26.8. 3.9. 9.9. 21.9. 26.9. 2.10. 8.10. 
Bis 19:00 Uhr                   o.B. 
20:00 Uhr               o.B. o.B. 1 Nn o.B. 1 Pn 
21:00 Uhr  o.B. o.B.         o.B. o.B. o.B. 1 Nn 3 Nn, 

2 Pn 
3 Es 1 Pn o.B. o.B. 

22:00 Uhr  1 Nn, 
2 Pn 

o.B. 1 Nn o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 2 Nn o.B. o.B. 7 Nn, 
2 Es, 2 

Pn 

1 Nn, 
1 Pn 

6 Nn, 
1 Es, 1 

Pn 

3 Es 1 Pn 1 Pn o.B. o.B. 

23:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. 1 Pn o.B. o.B. o.B. 6 Es 1 Nn, 
12 Es 

2 Nn, 
1 Ms 

1 Nn, 
2 Es 

1 Es, 2  
Pn 

1 Nn o.B. o.B. 1 Pn o.B. o.B. o.B. 

24:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Pn o.B. o.B. 3 Nn, 
17 Es 

1 Nn, 
3 Es 

1 Nn, 
1 Pp 

1 Nn, 
4 Es, 1 
Pp, 1 
Flm 

1 Pn, 1 
Ms 

3 Nn, 
3 Pn 

o.B. o.B. 2 Pn o.B.   

1:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. o.B. 2 Es o.B. o.B. 1 Nn, 
2 Es 

1 Nn, 
1 Pn 

1 Es 1 Es 4 Pn 2 Pn o.B. o.B.     

2:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. 1Ms 1 Nn o.B. 1 Es o.B. 4 Pn o.B.  o.B.     
3:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. o.B. 2 Nn, 

1 Es, 1 
Pn 

  o.B. 9 Pn 1 Es, 3 
Pn 

 o.B.     

4:00 Uhr     1 Pn o.B. o.B. o.B. o.B.   9 Es 1 Nn, 
8 Pn 

2 Pn  o.B.     

5:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. o.B. o.B.   1 Nn 1 Pn o.B.  o.B.     
6:00 Uhr     o.B. o.B.   o.B.   2 Nn o.B. 1 Nn  o.B.     
7:00 Uhr           o.B. o.B. o.B.  o.B.     
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Standort 6 16.4. 23.4. 7.5. 19.5. 30.5. 11.6. 30.6. 22.7. 1.8. 9.8. 15.8. 21.8. 26.8. 3.9. 9.9. 21.9. 26.9. 2.10. 8.10. 
Bis 19:00 Uhr                   ° 
20:00 Uhr               o.B. 4 Nn, 

2 Es 
1 Nn o.B. ° 

21:00 Uhr  o.B. o.B.         o.B. o.B. o.B. 7 Nn, 
7 Es 

5 Nn 3 Es o.B. 1 Pn ° 

22:00 Uhr  2 Pn o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Es 4 Nn, 
1 Es 

2 Nn, 
36 Es, 
10 Pn, 
1 Pp 

6 Nn, 
3 Pn 

8 Nn, 
114 

Es, 1 
Pp 

o.B. 1 Pn, 1 
Ms 

o.B. 1 Pn ° 

23:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 4 Nn, 
90 Es 

3 Nn, 
128 

Es, 1 
Pp 

4 Es 1 Nn, 
2 Es, 1 

Pn 

3 Es 1 Nn, 
1 Es, 2 

Pn 

1 Nn 1 Pn 5 Pn o.B. o.B. ° 

24:00 Uhr  o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn 1 Es 2 Nn, 
179 Es 

1 Nn, 
20 Es 

1 Nn, 
1 Es 

1 Es 3 Pn 3 Nn, 
1 Es, 1 

Pn 

1 Pn 2 Pn o.B. o.B.   

1:00 Uhr  o.B. o.B. 1 Nn o.B. o.B. 1 Ms 1 Nn, 
1 Pn 

54 Es 1 Es 1 Nn 1 Nn, 
3 Es 

1 Nn 1 Pn o.B. o.B.     

2:00 Uhr     o.B. 1 Nn o.B. o.B. 1 Nn, 
3 Es, 2 

Pn 

2 Nn 1 Es 2 Es 1 Es, 3 
Pn, 1 

Pp 

o.B.  o.B.     

3:00 Uhr     1 Pn o.B. o.B. o.B. 1 Nn   2 Es, 1 
Pn 

3 Pn 3 Pn  o.B.     

4:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn   o.B. 3 Pn o.B.  o.B.     
5:00 Uhr     o.B. o.B. o.B. o.B. o.B.   1 Nn, 

1 Ms 
o.B. 1 Pn  o.B.     

6:00 Uhr     o.B. o.B.   o.B.   2 Nn 1 Nn 2 Nn  o.B.     
7:00 Uhr           o.B. o.B. o.B.  o.B.     

° = MP3-Player ausgefallen 
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Planverzeichnis 
 
 
Plan-Nr.:  

1 Ergebnisse und Bewertung Frühjahr 2013 

2 Ergebnisse und Bewertung Sommer 2013 

3 Ergebnisse und Bewertung Spätsommer/ Herbst 2013 

4 Wege und Horchkisten- bzw. AnaBat-Standorte 

5 Bewertung und Konflikte Frühjahr 2013 

6 Bewertung und Konflikte Sommer 2013 

7 Bewertung und Konflikte Spätsommer/ Herbst 2013 
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Quelle: eigene Erhebungen am 16.4., 23.4., 7.5. und 19.5.

Fachbeitrag Fledermäuse zum geplanten Windpark 
"Varel-Süd/ Heubült", Stadt Varel/ Gemeinde Rastede

Datum Unterschrift

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

11/13

11/13

11/13

Maßstab:

Projekt:

13-1745

1

11/11/2013

Planart: 
Faunistische Bestandsaufnahme 
Fledermäuse (Chiroptera)

Ergebnisse und Bewertung
Frühjahr 2013

Diekmann

Frey

Frey, Bach

1:15.000

RL.Nds.: Rote Listen der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Fledermausarten, in Vorb.
RL D: Rote Liste der Säugetiere Deutschlands, Stand 2009.

Gefährdungsgrade: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste,
D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt,
R = Arten mit restriktiver Verbreitung, - nicht gefährdet

BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung, b = besonders geschützt
FFH-Anhang: Anhang II bzw. IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

Untersuchungsgebiet

Potenzialfläche Varel-Süd

Planzeichenerklärung

RL Nds.
in Vorb.

RL D.
2009

BArtSchV/
FFH-AnhangListe nachgewiesener Arten

Fundortnachweise von Fledermäusen im Untersuchungsgebiet

Karte-Nr.

#! Abendsegler - Jagd 3       V        b/IV

Breitflügelfledermaus - Jagd#! 2       G        b/IV
#! Rauhautfledermaus - Jagd R       -         b/IV

Langohr - Jagd#! V/R   V/2      b/IV

Wasserfledermaus - Jagd V       -         b/IVk

#! Zwergfledermaus - Jagd  -        -        b/IV

Bartfledermaus - Jagd#! D/3   V/V      b/IV

Jagdgebiet hoher Bedeutung

Jagdgebiet mittlerer Bedeutung

Bewertung

Dipl. Biol. Lothar Bach
Freilandforschung, zool. Gutachten
Hamfhofsweg 125 b
28357 Bremen

lotharbach@aol.com
www.bach-freilandforschung.de

http://www.edocprinter.de/buyonline2.html
http://www.edocprinter.de/buyonline1.html
mailto:lotharbach@aol.com
www.bach-freilandforschung.de


#(

#!

#!
#!

#(

#!
#!#(

#!#(

#!#(
#(

#(

#!

#!

#!#(

#!#(#!

#(
#!#(

#(#(#!

#(
#(

#(

#(#(
#(#(

#(#(#!#(

#(#(#(
#!#!

#!

#(#(
#(

#(

#(#(

#(

#(

#(

#(

#(

#!

#!

#!

#(
#(#(
#(#(
#(#(

#(
#!

#(

#(

#(

#(

#(

#(#!

#!#!

#(

#!

#(

#!

#!#(#!#!#(

#!#!

#!#!

#(

#(#!

#(
#(#!

#(#(

#!

#(

#(

#(

#(

#(
#(#! #(

#( #!

#(#!#!

#(

#!

#(

#(

#(
#(
#(

#!

#!
#(

#(

#(

#(

#(#(

#!

#!

#!

#!

#(

#!
#!

#!#!

#!

#!

#!

#!#(

#(
#(#!

#!

#(

#!#(

#(

#(
#(

#(

#(

#(#!

#(
#(#(

#(#!

#(

#!

#!#(

#(#!

#(

#!

#!

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Biotoptypen/Flora

Quelle: eigene Erhebungen am 30.5.., 11.6., 30.6. und 22.7.

Fachbeitrag Fledermäuse zum geplanten Windpark 
"Varel-Süd/ Heubült", Stadt Varel/ Gemeinde Rastede

Datum Unterschrift

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

11/13

11/13

11/13

Maßstab:

Projekt:

13-1745

2

11/11/2013

Planart: 
Faunistische Bestandsaufnahme 
Fledermäuse (Chiroptera)

Ergebnisse und Bewertung
Sommer 2013

Diekmann

Frey

Frey, Bach

1:15.000

RL.Nds.: Rote Listen der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Fledermausarten, in Vorb.
RL D: Rote Liste der Säugetiere Deutschlands, Stand 2009.

Gefährdungsgrade: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste,
D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt,
R = Arten mit restriktiver Verbreitung, - nicht gefährdet

BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung, b = besonders geschützt
FFH-Anhang: Anhang II bzw. IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

Untersuchungsgebiet

Potenzialfläche Varel-Süd

Planzeichenerklärung

RL Nds.
in Vorb.

RL D.
2009

BArtSchV/
FFH-AnhangListe nachgewiesener Arten

Fundortnachweise von Fledermäusen im Untersuchungsgebiet

Karte-Nr.

#! Abendsegler - Jagd 3       V        b/IV
Breitflügelfledermaus - Jagd#! 2       G        b/IV

#! Rauhautfledermaus - Jagd R       -         b/IV

#! Zwergfledermaus - Jagd  -        -        b/IV

Bartfledermaus - Jagd#! D/3   V/V      b/IV

Langohr - Jagd#! V/R   V/2      b/IV

Jagdgebiet hoher Bedeutung

Jagdgebiet mittlerer Bedeutung

Bewertung

Dipl. Biol. Lothar Bach
Freilandforschung, zool. Gutachten
Hamfhofsweg 125 b
28357 Bremen

lotharbach@aol.com
www.bach-freilandforschung.de

http://www.edocprinter.de/buyonline2.html
http://www.edocprinter.de/buyonline1.html
mailto:lotharbach@aol.com
www.bach-freilandforschung.de
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1 EINLEITUNG 

Trotz des rechtlichen Schutzes von Fledermäusen seit dem Jahr 1936 erlitten Fledermäuse nach 
1950 auch in Deutschland zum Teil drastische Bestandsrückgänge (KULZER et al. 1987; ROER 
1977). Als Ursache sind vorwiegend komplex zusammenwirkende, anthropogen verursachte Fak-
toren zu nennen. Hierzu gehören u. a. Quartierverlust durch Dachsanierung oder Störung von Win-
terquartieren, schleichende Vergiftung durch Biozide und deren Abbauprodukte in der Nahrung, 
vor allem aber Verlust von Lebensräumen sowie Nahrungsverlust als Folge der Uniformierung der 
Landschaft. Dies führte dazu, dass Fledermäuse zu der Tiergruppe mit dem höchsten Anteil ge-
fährdeter Arten der heimischen Fauna zählen (KAULE 1986) und, wenngleich für einige Arten in der 
vergangenen Zeit eine gewisse Stabilisierung und Erholung der Bestände beobachtet wurde, die 
meisten heimischen Fledermausarten in die Rote Liste Niedersachsens bzw. fast alle in die Rote 
Liste Deutschlands aufgenommen werden mussten (NLWKN in Vorb., BOYE et al. 1998). Aus die-
sem Grunde hat die Bundesrepublik Deutschland im Laufe der vergangenen Jahre eine Reihe von 
internationalen Konventionen zum Schutze der Fledermäuse ratifiziert, u.a. 1991 das "Abkommen 
zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa" (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1993, Teil II: 1106-1112) 
und räumt demnach dem Fledermausschutz auch hohen politischen Stellenwert ein. Schon aus 
diesen, nur kurz skizzierten Fakten zur Situation der Fledermausbestände und der Verpflichtungen 
zu deren Schutz, lässt sich die Forderung ableiten, Fledermäuse bei Eingriffsvorhaben, die erheb-
liche Beeinträchtigungen dieser Tiergruppe erwarten lassen, grundsätzlich zu berücksichtigen.  
 
Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Fledermäusen im Rahmen von Eingriffsplanungen 
lässt sich aus den gesetzlichen Grundlagen ableiten. Darüber hinaus sind viele Fledermausarten 
geeignet, Funktionsbeziehungen zwischen verschiedenen Landschaftselementen aufzuzeigen. Auf 
diese Weise sollen sich Erkenntnisse in die Planung einbringen lassen, die nicht oder nur unzurei-
chend über eine alleinige Betrachtung von Biotoptypen berücksichtigt werden (BRINKMANN 1998). 
 
Zu den abwägungsrelevanten Belangen für die Begründung des jeweiligen Planungsvorhabens 
gehören u. a. alle besonders geschützten, streng geschützten (gemäß Anhang IV der FFH-
Richtlinie) oder vom Aussterben bedrohten Tierarten, da die Artenschutzbestimmungen nach § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen sind. Zu über-
planende Bereiche sind demnach in jedem Fall auf das Vorkommen solcher Arten hin zu untersu-
chen und in Hinblick auf ihre Bedeutung einzuschätzen. Von Belang sind allerdings nicht nur die 
durch die Artenschutzbestimmungen geschützten Tiere, sondern vielmehr alle Tierartenvorkom-
men, deren Kenntnis die Planungsentscheidung beeinflusst. 
 

1.1 Zielsetzung der Untersuchung 

Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung ist die Erfassung und Bewertung der Fledermausvor-
kommen im Rahmen der Eingriffsbewertung in der potenziellen Windparkfläche "Wapeldorf-
Heubült". Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Erfassung des für Windkraftplanungen relevanten 
Artenspektrums und der Suche nach Jagdgebieten und Flugrouten in einem Untersuchungsraum 
mit einem Radius von ca. 1.000 m um die Potenzialfläche. Die Suche nach Fledermausquartieren 
wurde durchgeführt, hatte aber nachrangige Bedeutung. Die erfassten Daten werden dargestellt, 
bewertet und es wird eine Konfliktanalyse durchgeführt. 
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2 GRUNDSÄTZLICHES ZUM KONFLIKTFELD FLEDERMÄUSE UND WINDKRAFT-
NUTZUNG 

Der mögliche Einfluss von Windenergieanlagen auf die Vogelwelt wird seit vielen Jahren bei Er-
richtung und Betrieb berücksichtigt und mehr oder minder intensiv untersucht (BACH et al. 1999). In 
den letzten Jahren wird erhöhte Aufmerksamkeit auf die Belange des Fledermausschutzes gelegt 
(VERBOOM & LIMPENS 2001, BACH & RAHMEL 2004, RAHMEL et al. 2004, RODRIGUES et al. 2008). 
Dies zeigt auch eine verstärkte Berücksichtigung der Belange von Fledermäuse in der EU (RODRI-
GUES et al. 2008). Nachfolgend wird ein Überblick über reale und potenziell zu erwartende Gefähr-
dungen und Beeinträchtigungen gegeben (vgl. DÜRR & BACH 2004, BACH & RAHMEL 2004, ARNETT 
et al. 2008, RYDELL et al. 2010). 

Direkter Verlust von Quartieren und Teillebensräumen 

Die Errichtung von Windenergieanlagen kann den direkten Verlust von Quartieren, z. B. durch Ent-
fernen von Bäumen etc., durch den Bau der Anlagen selbst oder den Bau der notwendigen Infra-
struktur u. a. durch Rodungen von Waldstücken, Feldgehölzen oder Hecken nach sich ziehen. So 
kann der Ausbau der Zufahrtswege von Graswegen zu geschotterten Wegen eine Reduzierung 
der Insektenfauna zur Folge haben, was auch zu einer Verringerung der Fledermausaktivität füh-
ren kann. Auch sind dadurch Teile von Jagdgebieten oder Flugstraßen potenziell betroffen. Hier 
sei auch darauf hingewiesen, dass nach § 44 (1) Satz 3 Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Um-
feld der geplanten WEA aus „Fledermausschutzgründen“ nicht aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden dürfen. Hierunter fallen jegliche Arten von Quartieren, u.a. Wochen-
stuben und Balzquartiere. 

Indirekter Verlust von Quartieren; Verlust von Teillebensräumen 

Da Windenergieanlagen bislang in Norddeutschland in der Regel in offenen, waldlosen oder 
-armen Landschaftsbereichen geplant werden, ist die direkte Zerstörung von Baumquartieren nicht 
wahrscheinlich. Durch Windenergieanlagen sind vor allem Arten betroffen, die vorwiegend im offe-
nen Luftraum jagen. Dies sind vor allem Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Rauhaut- und 
Zwergfledermaus (Pipistrellus nathusii, P. pipistrellus), Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri), Zwei-
farbfledermaus (Vespertilio murinus) und Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) (BRINKMANN 
et al. 2011a). Auch ohne die Quartieraufgabe kann der Verlust von Teillebensräumen durch den 
Bau der Anlage oder deren notwendiger Infrastruktur situationsabhängig ebenso schwerwiegend 
sein und sollte vermieden werden. 
 

Verlust des Jagdgebietes 

Wurde bei kleinen Windenergieanlagen der ersten Generation noch von einer Scheuchwirkung 
ausgegangen, lässt sich bei der zunehmenden Höhe moderner Windenergieanlagen ein Jagdge-
bietsverlust bei Breitflügelfledermäusen nicht mehr beobachten (BACH 2002). Sowohl die nen-
nenswerte Anzahl der Totfunde dieser Art als auch die der Abendseglerarten und Zweifarbfleder-
maus schließen einen bedeutenden Jagdgebietsverlust durch Meidung mittlerweile aus (NIERMANN 
et al. 2011). 
 
Barriereeffekt: Verlust oder Verlagerung von Flugkorridoren 
Es ist ebenfalls damit zu rechnen, dass Fledermäuse Flugstraßen bzw. Flugkorridore innerhalb 
von Windparks verlagern oder aufgeben, was im Extremfall zur Aufgabe von Quartieren führen 
könnte. In einer im Landkreis Cuxhaven durchgeführten Untersuchung konnte festgestellt werden, 
dass die Breitflügelfledermaus ihre Jagdaktivität innerhalb des Windparks mit kleinen WEA (Na-
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benhöhe 30m) stark reduzierte. Die durch den Windpark führende Flugstraße wurde jedoch auch 
weiterhin genutzt. Auch Zwergfledermäuse nutzten ihre Flugstraße weiterhin (BACH 2002). 
 
Für die wahrscheinlich am stärksten betroffenen hochfliegenden Arten Großer Abendsegler und 
Kleinabendsegler liegen keine systematisch erhobenen Daten vor. In einer Untersuchung im Land-
kreis Stade (BACH, SCHIKORE mündl.) konnte allerdings beobachtet werden, dass Abendsegler die 
bestehenden WEA umflogen. Dabei hielten sie einen Abstand von mehr als 100 m ein. Mit negati-
ven Auswirkungen durch WEA ist für beide Abendseglerarten zu rechnen, wobei im Einzelfall zu 
klären ist, ob solche Ausweichmanöver z.B. beim Abendsegler als erhebliche Beeinträchtigung 
einzustufen sind. 

Kollisionen von Fledermäusen mit Rotoren  

Die Rotoren der modernen WEA, besonders der leistungsstärkeren Großanlagen, drehen sich 
langsamer als die Rotoren der vorhergehenden Anlagengeneration. Einerseits sollten Fledermäu-
se diesem Hindernis leicht ausweichen können, andererseits erreichen die Flügelspitzen auch bei 
langsam drehenden Rotoren Geschwindigkeiten von über 200 km/h. Weder diese hohe Geschwin-
digkeit noch die Dimension der Rotoren können Fledermäuse mit Hilfe ihrer Ultraschall-Echoortung 
erfassen. LONG et al. (2009) konnten in einer Studie an Kleinwindkraftanlagen zeigen, dass eine 
höhere Zahl an Rotorblättern eine bessere Wahrnehmbarkeit durch Fledermäuse zur Folge hat. 
Die Autoren sind der Meinung, dass zudem breitere Rotorblätter diese Wahrnehmbarkeit fördern 
würden. 
 
Fledermausschlag an WEA ist ein weltweit bekanntes Phänomen, das unter tierökologischen und 
rechtlichen Gesichtspunkten von Fachleuten diskutiert wird. Insgesamt ist Fledermausschlag in 
Europa bislang bei 23 Arten, in Deutschland bei 16 Arten festgestellt worden. 
 
Der herbstlichen Zugzeit scheint für das Kollisionsrisiko von Fledermäusen mit Rotoren eine be-
sondere Bedeutung zuzukommen, da Fledermausschlag bislang vorwiegend während dieser Pha-
se des Jahres stattzufinden scheint (JOHNSON et al. 2000, 2003, TRAPP et al. 2002, DÜRR & BACH 
2004, RYDELL et al. 2010). In dieser Zeit passieren ziehende Tiere Gebiete, die sie weniger gut 
kennen als ihre sommerlichen Jagdlebensräume. Hierfür würden auch die Ergebnisse von BLOHM 
& HEISE (2009) sprechen, die in drei Gebieten in Brandenburg keinen negativen Einfluss auf die 
lokalen Quartierbestände des Großen Abendseglers feststellen konnten. Hierbei muss allerdings 
betont werden, dass die Quartiere im Radius von 10 km umgeben von Windparks waren, die 
Hauptjagdgebiete und Flugwege aber nicht von den Windparkflächen tangiert wurden (BLOHM & 
HEISE 2009). Zudem durchfliegt eine sehr viel größere Anzahl von Tieren Zuggebiete oder -
korridore, als dort während der Sommermonate Mai bis Juli auftreten. Möglicherweise wird in 
„Rastgebieten“ oder sogar während des Zuges bei einem entsprechenden Nahrungsangebot auch 
verstärkt gejagt. Zufallsfunde aus Australien (HALL & RICHARDS 1972), Spanien (ALCALDE 2003) 
und Fledermausfunde während systematischer Vogelschlaguntersuchungen in Schweden (AHLÉN 
2002), Deutschland (DÜRR 2001, TRAPP et al. 2002, SEICHE et al. 2007, NIERMANN et al. 2011), Ös-
terreich (TRAXLER et al. 2004) und den USA (JOHNSON et al. 2000, 2003, KEELEY 2001, OSBORNE 
et al. 1996, ARNETT et al. 2008) zeigen, dass im Vergleich zu den übrigen Jahreszeiten während 
der Zugzeiten im August/September eine deutlich erhöhte Anzahl von Fledermaus-Schlagopfern 
festzustellen ist. Die meisten bekannten Totfunde stammen von ziehenden Arten aus der spät-
sommerlichen bzw. herbstlichen Zugzeit. Es sind aber auch Arten betroffen, die nicht als typische 
„ziehende Fledermausarten“ eingestuft werden, wie beispielsweise die Zwergfledermaus (vgl. 
DÜRR & BACH 2004, BEHR & V. HELVERSEN 2005 & 2006, BRINKMANN et al. 2006, DÜRR 2007, 
RYDELL et al. 2010). Auch sprechen relativ frühe Funde und ein in einigen Gebieten hoher Pro-
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zentsatz an Jungtieren des Abendseglers dafür, dass ebenso lokale Populationen beeinträchtigt 
werden. 
 
Kollisionen können zudem verstärkt in der Periode direkt nach dem Bau und der Inbetriebnahme 
von Anlagen auftreten. Hiervon wären besonders Jungtiere, denen es noch an Flugerfahrung bzw. 
Kenntnis der lokalen Gegebenheiten und Gefahren mangelt, betroffen. Die Wahrscheinlichkeit für 
Kollisionen von Jungtieren mit WEA ist abhängig von der Jahreszeit und müsste in der Periode 
Ende Juni/Juli besonders hoch sein. Diese Hypothese ist aber nicht gesichert, da Jungtiere i.d.R. 
nicht überproportional verunfallen. 
 
Bei hoch fliegenden Fledermausarten wird in den letzten 10 Jahren verstärkt Fledermausschlag 
durch Rotoren festgestellt. Hierbei werden die Tiere sowohl direkt von den Rotoren getroffen (ei-
gene Beob., AHLÉN 2002), als auch durch Luftturbulenzen an den Rotoren verletzt (TRAPP et al. 
2002, BAERWALD et al. 2008). HORN et al. (2008) konnten zeigen, dass die meisten Fledermäuse 
weniger beim schnellen direkten Durchflug als vielmehr bei Jagdflügen im Bereich der Rotoren 
verunfallen. HORN et al. (2008) konnte jagende Tiere bei Windgeschwindigkeiten von 8,6 m/s 
nachweisen. Auch AHLÉN et al. (2009) und ADOMEIT et al. (2011) konnten zeigen, dass Fleder-
mäuse um die Rotoren jagen. 
 
Insgesamt übertrifft die Zahl der an WEA geschlagenen Fledermäuse i. d. R. deutlich die der Vögel 
(JOHNSON et al. 2000, DÜRR & BACH 2004, DÜRR 2007). Gefunden werden vor allem Individuen 
ziehender Arten, wie die beiden Abendsegler-Arten und Rauhautfledermaus sowie die i.d.R. nicht 
ziehende Zwergfledermaus (DÜRR & BACH 2004, ENDL et al. 2005, BEHR & HELVERSEN 2005 & 
2006, BRINKMANN et al. 2006, SEICHE et al. 2007). Nach Untersuchungen von BEHR & v. HELVER-
SEN (2006) aus Baden-Württemberg ist die Zahl der Totfunde (v.a. Zwergfledermaus) bis Mitte Juli 
ebenfalls nicht unbeträchtlich, so dass hier auch die Lokalpopulation der Zwergfledermäuse betrof-
fen sein dürfte. Auch in anderen Ländern (Frankreich, Portugal) treten vermehrt Totfunde im Mai 
auf (RYDELL et al. 2010). 
 
Bei umfangreichen Untersuchungen in den USA wurden ca. 90 % der Schlagopfer zwischen Mitte 
Juli und Ende September gefunden, davon etwa 50 % im August, wobei der starke Anstieg an Tot-
funden im Spätsommer nicht auf eine Zunahme von verunfallten Jungtieren zurückzuführen war 
(ARNETT et al. 2008). Untersuchungen aus dem Jahr 2004 in den USA (ARNETT et al. 2005) zei-
gen, dass vorwiegend adulte Männchen erschlagen wurden. Im Gegensatz zu früheren Studien 
(JOHNSON et al. 2003) wurde hier festgestellt, dass Tiere vor allem in den ersten beiden Stunden 
nach Sonnenuntergang im Nahbereich der WEA jagen und dabei mit den sich drehenden Rotoren 
kollidieren. Grund für die intensive Jagdaktivität war eine hohe Insektendichte im Bereich der WEA. 
Dabei wurde die meiste Aktivität von Fledermäusen in windarmen Nächten registriert, in denen die 
Rotoren bei nahezu maximaler Geschwindigkeit drehten, ohne jedoch nennenswerten Energieer-
trag zu erbringen. Die hohe Aktivität korrelierte mit der Zahl der Totfunde, welche am folgenden 
Morgen erfasst wurde. Dies geschah vornehmlich an Tagen kurz vor oder nach Starkwindereignis-
sen. Dabei wurden an allen sich drehenden WEA Totfunde festgestellt, während die einzige nicht 
in Betrieb befindliche WEA keine Totfunde hervorrief. Eine Beleuchtung der WEA hatte zwar Ein-
fluss auf ein erhöhtes Insektenaufkommen, nicht jedoch auf eine erhöhte Fledermausaktivität und 
die Schlagrate. Neben der „Insektenjagdtheorie“ gehen CRYAN et al. (2014) davon aus, dass die 
Tiere die WEA als Bäume betrachten und von der Lee-Seite anfliegen um dort u.a. nach Quartie-
ren zu suchen. BAERWALD & BARCLAY (2009) dagegen zeigen, dass es sich in Kanada vornehmlich 
um durchfliegende, ziehende Tiere handelt, zumal dort auch keine Lokalpopulationen betroffen zu 
sein scheinen. Vermutlich ist in Europa davon auszugehen, dass es eine Kombination aus den drei 
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oben genannten Faktoren ist, die dazu führt, dass Fledermäuse in den Gefahrenbereich der Roto-
ren kommen. 
 
Bislang konnte in keiner Untersuchung geklärt werden, ob es sich bei den Schlagopfern während 
der Zugzeit um Tiere der Lokalpopulation oder um ziehende Tiere handelte. RYDELL et al. (2010) 
zeigen jedoch, dass in vielen Untersuchungen Schlagopfer auch außerhalb der Zugzeiten auftre-
ten. Der registrierte Zeitraum mit den meisten Totfunden fällt jedoch mit den Zugzeiten der betrof-
fenen Arten zusammen. Warum Totfunde vorwiegend während des Herbstzuges, aber nur selten 
während des Frühjahreszuges auftreten, ist bislang ungeklärt. Es deutet sich aber an, dass Fle-
dermäuse im Frühling auf anderen Routen ziehen oder ein anderes Zugverhalten zeigen. So zieht 
Lasiurus cinereus in den USA im Frühjahr verstärkt flächig über einen breiten Landschaftsaus-
schnitt verteilt und zeitlich weniger konzentriert als im Herbst (JOHNSON et al. 2003). Dies gilt ver-
mutlich in gleichem Maße für Abendsegler und Rauhautfledermäuse in Europa. 
 
An Offenlandstandorten erfolgen die Schlagereignisse vornehmlich im Spätsommer/Herbst. Bei 
1.376 durchgeführten Kontrollen in Brandenburg vom Februar bis Dezember wurden im Zeitraum 
zwischen Anfang Mai und Ende November verunglückte Fledermäuse gefunden (DÜRR & BACH 
2004). Die Zahl der Funde stieg Anfang August merklich an und erreichte Ende August die höchs-
ten Werte. Ab Anfang Oktober wurden nur noch Einzelfunde registriert. Auch unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass in bisherigen Untersuchungen während der Zugzeiten vielfach intensiver 
untersucht wurde als während des übrigen Jahres, zeichnet sich unabhängig davon in den Mona-
ten August und September ein deutlich erhöhtes Schlagrisiko für Fledermäuse ab. 
 
Ähnlich wie in den USA belegen verschiedene Studien aus Europa, dass in nahezu allen Wind-
parks Fledermausschlag stattfindet (ALCALDE 2003, BEHR & VAN HELVERSEN 2005, DÜRR 2001, 
ENDL et al. 2005, KUSENBACH 2004, TRAPP et al. 2002, TRAXLER et al. 2004). Dabei zeigt sich, dass 
unabhängig vom Anlagentyp prinzipiell mit Fledermausschlag zu rechnen ist (DÜRR & BACH 2004). 
Zwei Ausnahmen stellen die Untersuchungen von Windparks entlang der schleswig-holsteinischen 
Westküste und der niedersächsischen Küste dar, in denen keine Fledermäuse gefunden wurden 
(GRÜNKORN et al. 2005, VAUK et al. 1990). Im Gegensatz dazu wurden im Binnenland und hier vor 
allem an Standorten im oder am Wald oder an Hecken hohe Schlagraten festgestellt (BEHR & VAN 
HELVERSEN 2005, BRINKMANN et al. 2006, ENDL et al. 2005). Untersuchungen an kleinen WEA an 
der Nordseeküste zeigen, dass hier nur wenige Tiere verunfallen (BACH & BACH 2008). 
 
Auffällig ist aus den bisherigen Untersuchungen, dass Abendsegler vor allem im nördlichen und 
nordöstlichen Deutschland verunfallen, während sie im Süden als Schlagopfer nicht in dem Maße 
in Erscheinung treten, obwohl sie auch hier zumindest im Spätsommer/Herbst in großer Zahl vor-
kommen (NIERMANN et al. 2011). Im Süden treten dagegen vor allem die Zwergfledermaus und der 
Kleinabendsegler als Schlagopfer auf (BEHR & VAN HELVERSEN 2005, BRINKMANN et al. 2006). Ein 
vom BMU finanziertes Projekt zu diesem Thema untersuchte verschiedene Windparks verteilt über 
ganz Deutschland und stellte unterschiedliche Schlagraten in den verschiedenen Naturräumen fest 
(BRINKMANN et al. 2011b). Allerdings muss hier betont werden, dass die untersuchten Windparks 
nicht repräsentativ ausgewählt wurden und damit ihre Aussagen nur eingeschränkt übertragbar 
sind. Bislang traten Breitflügelfledermäuse nur in geringer Anzahl in der Schlagstatistik von DÜRR 
(z.B. 2007) auf, da die bisherigen Untersuchungen vornehmlich in Bereichen mit geringer bis feh-
lender Breitflügelpopulation stattfanden. Neue Untersuchungen des o. g. BMU-Projektes in Nord-
deutschland zeigen aber, dass Breitflügelfledermäuse vermehrt als Schlagopfer auftreten, und dies 
an Anlagen mit Nabenhöhen über 90m (NIERMANN et al. 2011), daher wird diese Art als planungs-
relevant eingestuft (BRINKMANN et al. 2011a). 
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In den USA konnte festgestellt werden, dass sich die Fledermaus-Schlagrate mit zunehmender 
Nabenhöhe vergrößert. Dies wird zurückgeführt auf die größere vom Rotor durchschnittene Fläche 
(ARNETT et al. 2008, BARCLAY et al. 2007). 
 
Die tatsächliche Schlaghäufigkeit von Fledermäusen an WEA ist nur schwer bestimmbar. Von den 
getöteten Fledermäusen wird nur ein gewisser Anteil gefunden, so dass deren tatsächliche Anzahl 
abgeschätzt werden muss. Gründe hierfür sind die in der Regel räumlich und zeitlich begrenzte 
Absuche sowie standortspezifische Fundwahrscheinlichkeiten, die sich aus den Suchbedingungen 
am Boden und der Verschleppung von Kadavern durch Prädatoren bzw. Aasfresser zusammen-
setzen. 
 
Aus diesen Gründen wurde vielfach versucht, eine standortbezogene Schlagwahrscheinlichkeit zu 
ermitteln. Hierbei ergaben sich z.T. erhebliche Schwankungsbreiten in den Schätzungen. An 
Waldstandorten in den USA wurden Werte von 0,6-0,7 Tiere/WEA/Tag für die Zugzeit berechnet, 
was einer Größenordnung >50 Tiere/WEA/Jahr an exponierten Standorten entsprechen würde. An 
weniger exponierten Standorten wurden Schlagraten zwischen 0,7-10 Tiere/WEA/Jahr geschätzt. 
TRAXLER et al. (2004) geben für drei Windparks in Österreich eine berechnete Kollisionsrate von 
5,33 Tiere/WEA/Jahr an. Untersuchungen aus Baden-Württemberg zeigen, dass die Schlagwahr-
scheinlichkeit keine jährliche Konstante ist, sondern in unterschiedlichen Untersuchungsjahren bei 
gleicher Methode unterschiedlich viele Tiere gefunden werden (BEHR & v. HELVERSEN 2006, 
BRINKMANN et al. 2006). Die Ergebnisse des BMU-Projektes verdeutlichen, dass die Schlaghäufig-
keit an WEA, welche in größerer Entfernung zu Strukturen wie Hecken und Waldrändern etc. ste-
hen, bislang unterschätzt wurde (NIERMANN et al. 2011). In diesem Projekt wurde innerhalb 
Deutschlands eine durchschnittliche Schlagrate von 9,5 Fledermäusen je WEA im Untersuchungs-
zeitraum von 95 Tagen (Schwankungen von 0-57,5 Tieren) ermittelt (NIERMANN et al. 2011). 
RYDELL et al. (2010) gehen von einer mittleren Schlagrate von 0,9 Tieren/WEA/Jahr in “Nordeuro-
pa“ aus.  
 
Nach BEHR & v. HELVERSEN (2006) und BRINKMANN et al. (2006) zeigen Untersuchungen in Ba-
den-Württemberg, dass gerade an Waldstandorten vermutlich auch die Lokalpopulationen im 
Sommer/Spätsommer betroffen sind. So wurden in beiden Untersuchungen eine hohe Zahl jagen-
der Kleinabendsegler und Zwergfledermäuse über den Baumkronen in Nabenhöhe beobachtet, 
was auch dem Anteil der anschließend gefundenen Schlagopfer entsprach. Auch in anderen Tei-
len Europas wurde Fledermausschlag bei jagenden Tieren beobachtet (AHLÉN 2002). 
 
Über den Einfluss des Fledermausschlags auf Populationen lassen sich keine Aussagen machen 
(vgl. auch HÖTKER et al. 2006), nicht zuletzt, da bislang erstaunlich wenig über die Dimension des 
Fledermauszuges und die Größe der Fledermauspopulationen bekannt ist. Auswertungen von 77 
WEA aus dem nordniedersächsischen Küstenraum (BACH et al. 2014) belegen, dass mit einem 
mittleren Schlagaufkommen von etwa 2,8-3 Tieren/WEA/Jahr zu rechnen ist, was bei einer mo-
mentanen Zahl von 2.300 bestehenden küstennahen WEA (Liste der einzelnen Windparks in Nie-
dersachsen und der Anzahl der einzelnen WEA in den Projekten stammt von 
www.thewindpower.net/zones_en_2_niedersachsen.php, Stand 2013) einem Schlagaufkommen 
von ca. 6.440-6.900 Tiere jährlich entspricht, unter der Voraussetzung, dass keine der WEA mit 
Abschaltzeiten belegt wäre! 
 
Unter dem Aspekt der Eingriffsregelung sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Kom-
pensation von Schlagopfern im Sinne des § 15 BNatSchG nicht denkbar ist. Bei streng geschütz-
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ten Arten, zu denen alle Fledermäuse gehören, treffen die Sachverhalte des § 44 BNatSchG ohne 
Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen daher überwiegend zu. 
 

3 UNTERSUCHUNGSGEBIET UND METHODE 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet (UG) erstreckt sich zwischen Neuenwege im Nordwesten, Heubült im 
Osten, Hahn- Lehmden im Süden und Wapeldorf im Westen. Die nördliche Grenze verläuft entlang 
der Spohler Straße (L820), im Osten begrenzt der Grabenweg das UG, im Süden verläuft die 
Grenze entlang der Dringenburger Straße (K130) und im westlichen Bereich bildet die A29 die 
Grenze. 
 
Das UG ist geprägt durch Ackerflächen (Mais) und durch Grünland (vorwiegend Wiesen, vereinzelt 
Weiden) in Verbindung mit Baumhecken. Das UG wird von der Bekhauser Bäke gequert und ist 
von vielen Gräben durchzogen. Innerhalb des UG wurden, soweit möglich, die meisten Wege per 
Fahrrad befahren (Karte 1). 
 
Der Untersuchungsraum für die Erfassung der Fledermausfauna umfasste alle fledermausspezifi-
schen Raum- und Landschaftsstrukturen innerhalb und um das Eingriffsgebiet im engeren Sinn. 
Hierzu gehören auch die um das Planungsgebiet gelegenen Siedlungsräume, die als potenzielle 
Quartierstandorte in Frage kommen. Die Untersuchungsfläche für die Bewertung der Fledermaus-
fauna ist auf den beiliegenden Karten gekennzeichnet, es wurde jedoch stellenweise über den 
vorgesehenen Radius hinaus untersucht. Auf eine Quartiersuche von Tieren, die nicht ins UG ein-
fliegen, wurde aus Zeitgründen verzichtet, da sie für die Planung nicht bedeutend sind.  

3.2 Methode 

3.2.1 Erfassungsmethode 
Zur Untersuchung der Fledermausfauna wurden im Bereich des potenziellen Windkraftstandortes 
"Wapeldorf-Heubült" insgesamt 14 Begehungen verteilt auf die Monate April bis Mitte Oktober 
2016 vorgenommen (nach Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016). 
 
Für die Erfassung wurde während der Dunkelphase ein Fledermausdetektor des Typs Pettersson 
D-240x (Mischer + Zeitdehner) in Verbindung mit einem Handscheinwerfer eingesetzt. Neben der 
üblichen Detektorbegehung wurde bei jeder Begehung ein automatisches Aufzeichnungsgerät 
(Batlogger der Firma ELEKON) mitgeführt, welcher die Möglichkeit bietet, kontinuierlich Fleder-
mausrufe in Realzeit aufzunehmen sowie diese mit GPS Daten zu koppeln. Dies hat den Vorteil, 
dass eine Nachbestimmung fraglicher Fledermauskontakte möglich ist und eine Dokumentation 
auch der im Freiland erhobenen Detektordaten gewährleistet ist. Diese Aufnahmen wurden an-
schließend mit den im Feld notierten Aufzeichnungen abgeglichen. 
 
Das Untersuchungsgebiet wurde unter für Fledermäuse möglichst optimalen Witterungsbedingun-
gen jeweils mit dem Fahrrad systematisch während der Nacht abgefahren bzw. zu Fuß begangen. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass möglichst alle Teilstrecken bei den verschiedenen Begehungs-
terminen abends, nachts und in den Morgenstunden aufgesucht wurden.  
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Das UG wurde an allen Terminen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang untersucht. Auf die 
zweite Oktoberbegehung konnte aus fachlicher Sicht verzichtet werden, da die erste Oktoberbe-
gehung keinen einzigen Fledermauskontakt erbrachte (siehe Kap. 4.2 und 4.3). Zudem wurde am 
Auslesetermin am 13.10. (auch geplanter Begehungstermin) festgestellt, dass auch nach der ers-
ten Oktoberbegehung insgesamt nur noch 18 Kontakte am AnaBat-Standort verzeichnet wurden 
und damit eine weitere Begehung wiederum keine oder nur ganz vereinzelte Kontakte erbracht 
hätten. Die spätere Auswertung des AnaBat-Standortes, die vier Fledermäuse ergab, bestätigte 
diese These exakt. 

Tab. 1: Begehungstermine mit Witterungsbedingungen im Untersuchungsgebiet (Detektorbegehun-
gen 2016). 

Monat Datum Witterungsbedingungen (Temp. bei SU) 
April 21.4. 8°C, leichter Wind, teilweise bewölkt, gegen Mitternacht 4° C * 
Mai 5.5 14°C, leichter Wind, Schleierwolken 
 18.5. 15°C, leichter Wind, bewölkt 
Juni 8.6. 14°C, leichter-mittlerer Wind, bewölkt 
 27.6. 15°C, leichter Wind, bewölkt 
Juli 13.7. 14°C, leichter Wind, bewölkt 
 26.7. 20°C, leichter Wind, teilweise bewölkt 
August 8.8. 16°C, leichter-mittlerer Wind, bewölkt 
 16.8. 18°C, leichter-mittlerer Wind, klar 
 24.8. 24°C, leichter Wind, klar 
September 31.8. 17°C, teilweise bewölkt,  leichter Wind 
 13.9. 25°C, leichter Wind, klar 
 22.9. 15°C, leichter Wind, teilweise bewölkt 
Oktober 5.10. 10°C, mittlerer Wind, teilweise bewölkt 

Legende: SU = Sonnenuntergang * = infolge der extrem niedrigen Temperatur wurde die Bege-
hung gegen Mitternacht beendet. 
 
Neben dem Detektor wurden automatische Ultraschall-Aufzeichnungsgeräte (“Horchkisten“) einge-
setzt, um die Aktivität am potentiellen Standort kontinuierlich über die ganze Nacht zu messen. Bei 
diesen Horchkisten (automatische Erfassungsanlagen) handelt es sich um AnaBat Express-Geräte 
(Titley Electronics), die nach dem Teilersystem arbeiten. Dieses Detektorsystem empfängt wäh-
rend der gesamten Aufstellungszeit einer Nacht alle Ultraschalllauter von Fledermäusen über das 
gesamte Frequenzband, was eine Analyse der Rufe am Computer ermöglicht (Softwareprogramm 
AnaLookW von Titley Electronics). Der Bestimmungsgrad ist dabei für die einzelnen Artengruppen 
unterschiedlich. So können die Pipistrellen eindeutiger bestimmt werden, während dies für die 
Gruppe Nyctaloid (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus) 
nicht gilt. Allerdings ist der Auswerteaufwand geringer, da u.a. Störgeräusche wie Wind, Regen 
oder Heuschrecken nicht oder nur selten aufgezeichnet werden. 
 
In allen Erfassungsnächten wurden jeweils 4 Horchkisten (HK) in der Windparkpotenzialfläche auf-
gestellt. Eine kontinuierliche “Überwachung“ mit Horchkisten erhöht gegenüber einer stichproben-
artigen Begehung mit dem Detektor die Wahrscheinlichkeit, eine unregelmäßig über die Nacht ver-
teilte Rufaktivität und entsprechende Flugaktivität zu erfassen. Die Standorte der Horchkisten sind 
in der Karte 1 dargestellt. 
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Neben den Detektorbegehungen und den Horchkisten wurde zusätzlich ab Anfang April bis Mitte 
November ein AnaBat-SD2-System (Titley Electronics) zur automatischen Langzeiterfassung ein-
gesetzt, welches durchgängig Fledermausaktivitäten aufzeichnete. Das AnaBat-Gerät wurde am 
31.3.2016 an einem Baum innerhalb einer an der Bekhauser Bäke gelegenen Baumreihe installiert 
(Abb. 1). Der Standort des AnaBat-Gerätes befindet sich im mittleren Bereich des UG, am Rande 
der Potenzialfläche (siehe Karte 1). Um das AnaBat-Gerät vor Witterung zu schützen, wurde es in 
einem Vogelkasten untergebracht. Der Vogelkasten wurde an einem Baum in der Reihe befestigt, 
die Ausrichtung erfolgte in nord-westliche Richtung. In regelmäßigen Abständen wurden die Spei-
cherkarte und der Blockakku getauscht. Der Abbau des AnaBat-Gerätes erfolgte am 16.11.2016. 
 

 

Abb. 1: Standort und Umgebung des AnaBat-Gerätes im UG „Wapeldorf-Heubült“. 

Die Auswertung der Daten erfolgte ebenfalls mit der dazu gehörigen Auswertesoftware AnaLookW. 
Diese kontinuierliche Erfassung der Fledermausaktivität an einem Standort ermöglicht es, die Er-
gebnisse der stichprobenartigen Begehung besser zu beurteilen. 
 
Die akustische Artbestimmung erfolgte nach den arttypischen Ultraschall-Ortungsrufen der Fle-
dermäuse (Ahlén 1990a, b; Skiba 2009). In wenigen Fällen konnten die Tiere mit dem Detektor nur 
bis zur Gattung bestimmt werden (Bartfledermäuse und Langohren). Die Detektor-Fahrradmethode 
bietet den Vorteil, qualitativ gute Aussagen über die Verteilung verschiedener Fledermausarten in 
größeren Gebieten zu erhalten. Schwerpunkt der vorliegenden Erfassung war es, das für die Ein-
griffsbewertung von Windkraftanlagen relevante Artenspektrum, Flugstraßen, Jagdgebiete und ggf. 
auch Quartiere zu ermitteln. Letzteres konnte wegen des dafür notwendigen relativ hohen Zeitauf-
wandes in den frühen Morgenstunden und der begrenzten Zahl an Erfassungsnächten nur einge-
schränkt erfolgen. Auch war dies nicht Schwerpunkt der Untersuchung.  
 
Bei den Detektor-Begehungen wurde bei allen Beobachtungen von Fledermäusen versucht, deren 
Verhalten nach "Flug auf einer Flugstraße" oder "Jagdflug" zu unterscheiden. Für die Bewertung 
der Beobachtungen (Kap. 5) wurden folgende Kriterien herangezogen: 
 

 Funktionselement Flugstraße: An mindestens zwei Begehungsterminen oder unter-
schiedlichen Nachtzeiten bzw. Dämmerungsphasen Beobachtung von mindestens zwei 
Tieren, die zielgerichtet und ohne Jagdverhalten vorbei fliegen. 

  

 Funktionsraum Jagdgebiet: Als Jagdgebiet gilt jede Fläche, in dem eine Fledermaus ein-
deutig im Jagdflug beobachtet wurde. 
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3.2.2 Bewertungsverfahren 
Für die Bewertung von Landschaftsausschnitten mit Hilfe fledermauskundlicher Daten gibt es bis-
her keine standardisierten Bewertungsverfahren. Das hier angewendete Verfahren für die Linient-
ransekt- und Horchkistenerfassung basiert darauf, die Zahl von Fledermauskontakten im Detektor 
für ausgewählte Arten zu summieren und durch die Zahl der Beobachtungsstunden zu teilen. Hie-
raus ergibt sich ein Index. Dieser Index wird ins Verhältnis zu Erfahrungswerten von Begegnungs-
häufigkeiten mit Fledermäusen in norddeutschen Landschaften gesetzt. Nach diesen Erfahrungs-
werten sind die nachfolgenden Wertstufen und dazugehörige Schwellenwerte definiert: 
 

Fledermauskontakt bei  
Detektorerfassung der Zielarten 

Aktivitätsin-
dex bezo-
gen auf h 

 Wertstufe 

im Schnitt alle 10 Minuten > 6  hohe Fledermaus-Aktivität / signifikant erhöhtes  
Kollisionsrisiko ist zu erwarten 

im Schnitt alle 10-20 Minuten 3 - 6  mittlere Fledermaus-Aktivität / signifikant erhöhtes 
Kollisionsrisiko ist nicht auszuschließen 

im Schnitt alle 20-60 Minuten < 3  geringe Fledermaus-Aktivität / geringes 
Kollisionsrisiko 

 
In die Bewertung fließen zudem die Kriterien „Gefährdung“ und die Verteilung der Arten im Unter-
suchungsgebiet ein. Aus der nachgewiesenen Verteilung der Arten im Raum werden Funktions-
räume abgeleitet. 
 
Als Definition für die Funktionsräume unterschiedlicher Bedeutung werden folgende Definitionen 
zugrunde gelegt: 
 

Funktionsraum hoher Bedeutung 
 Quartiere aller Arten, gleich welcher Funktion. 

 Gebiete mit vermuteten oder nicht genau zu lokalisierenden Quartieren. 

 Alle essentiellen Habitate: regelmäßig genutzte Flugstraßen und Jagdgebiete von Arten mit 
hohem Gefährdungsstatus [stark gefährdet] in Deutschland oder Niedersachsen. 

 Flugstraßen mit hoher bis sehr hoher Fledermaus-Aktivität. 

 Jagdhabitate, unabhängig vom Gefährdungsgrad der Arten, mit hoher oder sehr hoher Fle-
dermaus-Aktivität. 

Funktionsraum mittlere Bedeutung 
 Flugstraßen mit mittlerer Fledermaus-Aktivität oder wenigen Beobachtungen einer Art mit 

besonders hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 

 Jagdgebiete, unabhängig vom Gefährdungsgrad der Arten, mit mittlerer Fledermaus-
Aktivität oder wenigen Beobachtungen einer Art mit besonders hohem Gefährdungsstatus 
(s.o.). 

Funktionsraum geringer Bedeutung 
 Flugstraßen mit geringer Fledermaus-Aktivität oder vereinzelte Beobachtungen einer Art 

mit hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 
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 Jagdgebiete mit geringer Fledermaus-Aktivität oder vereinzelte Beobachtungen einer Art 
mit hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 

 

4 ERGEBNISSE 

4.1 Übersicht 

Insgesamt konnten im UG fünf Fledermausarten und zwei Artengruppen (Bartfledermaus und 
Langohr) sicher nachgewiesen werden (vgl. Tab. 2). Beide Bartfledermaus- und Langohrarten las-
sen sich per Detektor nicht unterscheiden. Infolge der bislang bekannten Verbreitung ist aber da-
von auszugehen, dass es sich bei den hiesigen Langohr-Funden um das Braune Langohr 
(Plecotus auritus) handelt. 
 

Tab. 2: Im UG vorkommende Arten und ihr Gefährdungsstatus nach den Roten Listen Niedersach-
sens (NLWKN in Vorb.) und Deutschlands (Meinig et al. 2009). 

Art Nachweisstatus Rote Liste 
Nds. 

Rote Liste 
Deutschland 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) De, B, AE, A, S 3 V 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) De, B, AE, A, S 2 G 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) De, B, AE, A, S - - 
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) De, B, AE, A, S R - 
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) AE, A R D 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus/brandtii)* De, B,  D/3 V/V 
Langohr (Plecotus auritus/austriacus)* De, B, AE, A V/R V/2 

Legende:  De = Detektor  B = Batlogger  AE = AnaBat Express (HK)  A = AnaBat 

  S = Sicht 

  2 = stark gefährdet 3 = gefährdet V = Arten der Vorwarnliste D = Daten unzu-
  reichend G = Gefährdung anzunehmen, Status aber unbekannt R = Art mit 
  eingeschränk tem Verbreitungsgebiet 

* = die beiden Langohrarten als auch die beiden Bartfledermausarten lassen sich per Detektor 
nicht unterscheiden.  
 
Die meisten Fledermausarten stehen immer noch auf der Roten Liste Niedersachsens (NLWKN in 
Vorb.). Zwar hat es seit Beginn der 1990er Jahre Zunahmen der Bestände z.B. bei Mausohr, Was-
ser- und Zwergfledermaus gegeben, doch stehen, ausgenommen Wasser- und Zwergfledermaus, 
weiterhin fast alle heimischen Arten auch auf der Roten Liste Niedersachsens bzw. Deutschlands, 
wobei einige Arten in niedrigere Gefährdungskategorien eingestuft wurden (Meinig et al. 2009, 
NLWKN in Vorb.). Alle Fledermausarten zählen in Deutschland nach §1 BArtSchV zu den beson-
ders geschützten Arten und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Anhang IV der FFH-RL zu den 
streng geschützten Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG. Von den im UG gefundenen sieben Arten 
werden vier in der Roten Liste mindestens in der Kategorie „gefährdet” aufgeführt (vgl. Tab. 2). Al-
lerdings lassen die unzureichenden und lückenhaften Grundlagenkenntnisse über Vorkommen und 
Häufigkeit von Fledermausarten in den einzelnen Regionen die Rote Liste eher als groben Hinweis 
über den Kenntnisstand der jeweiligen Fledermausfauna erscheinen, denn als deren reale Gefähr-
dungseinschätzung (vgl. Limpens & Roschen 1996). So haben neue Erkenntnisse über Bestands-
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veränderungen und Verbreitung auf Bundesebene und in Niedersachsen zu Rückstufungen einiger 
Arten geführt (Meinig et al. 2009, NLWKN in Vorb.). Allerdings ist die neue bundesweite Einstufung 
nicht in jeder Hinsicht fachlich nachvollziehbar. So ist die Einstufung der Fransenfledermaus als 
„nicht gefährdet“ fachlich nicht haltbar, auch die Einstufung der Nymphen-, der Bechstein- und der 
Rauhautfledermaus lassen sich fachlich nicht begründen. Daher ist die aktuelle Rote Liste aus 
Sicht des Gutachters mit Vorsicht zu behandeln. 
 

4.2 Beobachtungshäufigkeit und Raumnutzung 

Anders als z.B. bei avifaunistischen Untersuchungen sind die Beobachtungszahlen bei Bestands-
aufnahmen von Fledermäusen nicht als absolute Häufigkeiten anzusehen. Die Daten werden als 
“Beobachtungshäufigkeiten” angegeben; der Begriff “Aktivitätsdichte” soll hier vermieden werden, 
da er methodisch bedingt problematisch ist (unterschiedliche Begehungshäufigkeit und unter-
schiedliche Verweildauer pro Begehung, vgl. auch LIMPENS & ROSCHEN 1996). Alle Fledermausbe-
obachtungen sind deshalb ein relatives Maß und als Mindestanzahl zu werten. 
 

Tab. 3: Beobachtungshäufigkeit und jahreszeitliches Vorkommen der nachgewiesenen Arten (Detek-
tornachweise) (Nn = Nyctalus noctula/Großer Abendsegler, Es = Eptesicus 

serotinus/Breitflügelfledermaus, Pn = Pipistrellus nathusii/Rauhautfledermaus, Pp = P. 

pipistrellus/Zwergfledermaus, Mmb = Myotis mystacinus/brandtii/Bartfledermaus, Ms = M. 
spec.,  Plec = Plecotus spec./Langohr). 

Frühjahrsbefunde    

Datum Σ  
Std. 

Σ  
Rufe 

Index  
Rufe / h 

Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde  
sonstige Arten 

21.4. 4 7 1,8 2 Pn, 5 Pp - 
5.5. 6 67 11,2 14 Nn, 40 Es, 5 Pn, 8 Pp 2 Mmb, 1 Plec 
18.5. 6 88 14,7 15 Nn, 65 Es, 5 Pn, 3 Pp 1 Mmb 
Frühjahresindex 10,1    
    
Sommerbefunde    

Datum Σ  
Std. 

Σ  
Rufe 

Index  
Rufe / h 

Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde  
sonstige Arten 

8.6. 6 55 9,2 18 Nn, 27 Es, 2 Pn, 8 Pp 2 Mmb, 1 Plec 
27.6. 6 23 3,8 1 Nn, 11 Es, 11 Pp 4 Mmb, 1 Plec 
13.7. 6 20 3,3 2 Nn, 13 Es, 1 Pn, 4 Pp 3 Mmb, 1 Plec 
26.7. 6 28 4,7 4 Nn, 13 Es, 2 Pn, 9 Pp 1 Plec 
8.8. 6 25 4,2 7 Nn, 8 Es, 1 Pn, 9 Pp 2 Mmb, 1 Plec 
Sommerindex 5    
      
Spätsommer/ Herbstbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h 

Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde 
sonstige Arten 

16.8. 6 34 5,7 4 Nn, 21 Es, 9 Pp 5 Plec, 3 Ms 
24.8. 6 60 10 17 Nn, 29 Es, 14 Pn 5 Mmb, 1 Plec 
31.8. 6 24 4 3 Nn, 10 Es, 8 Pn, 3 Pp 2 Mmb, 2 Plec 
13.9. 6 60 10 17 Nn, 15 Es, 16 Pn, 12 Pp 1 Mmb, 2 Plec, 2 Ms 
22.9. 6 32 5,3 7 Nn, 15 Es, 7 Pn, 3 Pp 2 Plec, 1 Ms 
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5.10. 6 0 0 o.B. - 
Herbstindex  5,8    

*= die Stunden zählen mit dem Auftauchen bzw. dem erwarteten Auftauchen der ersten Abendseg-
ler 
 
Von den Arten wurden insgesamt 569 Beobachtungen registriert (Tab. 3 + Anhang I). Mit 267 Kon-
takten war die Breitflügelfledermaus die am häufigsten angetroffene Art, gefolgt vom Großen 
Abendsegler (109 Kontakte). Die Zwergfledermaus (84 Kontakte) und die Rauhautfledermaus (63 
Kontakte) traten regelmäßig, aber seltener im Gebiet auf, ebenso die Bartfledermaus (22 Kontakte) 
und das Langohr (18 Kontakte). Ein Teil der Aufnahmen konnte nur bis zur Gattung Myotis (6 Kon-
takte) bestimmt werden. 
 
Nachfolgend werden die jahreszeitliche Verteilung der Arten und ihre Raumnutzung gemeinsam 
dargestellt (siehe auch Karten 2-4). 
 
Der Große Abendsegler (im Folgenden nur Abendsegler genannt) ist im UG die zweithäufigste 
Art und wurde im Großteil der Nächte nachgewiesen. Im Frühjahr verteilten sich Abendsegler über 
das gesamte UG und wurden weitestgehend an baum- und strauchbestandenen Straßen im Sied-
lungsbereich erfasst. Im Sommer, wo Abendsegler mit Ausnahme des 8.6. nur mit wenigen Kon-
takten auftraten, und Herbst gelangen bei den Begehungen ebenfalls wenige Nachweise an Feld-
wegen und in offenen Bereichen. Die Aktivität im Herbst schwankte sehr, in der letzten Untersu-
chungsnacht wurden keine Abendsegler gehört. Die erhöhten Aktivitäten im Frühjahr sowie in der 
3. Augustdekade und Mitte September deuten darauf hin, dass Abendsegler das UG auf ihren 
Frühjahrs- und Herbstwanderungen queren. Im Sommer wurde im Osten des UG ein Quartierver-
dacht festgestellt. 
 
Die Breitflügelfledermaus als häufigste Art im UG trat regelmäßig auf, lediglich in der ersten und 
letzten Untersuchungsnacht gelang kein Nachweis dieser Art. Breitflügelfledermäuse verteilten 
sich, wie Abendsegler, während der gesamten Saison über das UG, wobei sie vorwiegend entlang 
baum- und strauchbestandenen Straßen und Wegen sowie in Siedlungsbereichen jagten. Die Ak-
tivität lag im Frühjahr deutlich höher als im Sommer und Spätsommer. 
 
Die Rauhautfledermaus wurde im Großteil der Untersuchungsnächte erfasst, jedoch weitestge-
hend mit geringen Kontaktzahlen. Die wenigen Kontakte im Frühjahr und Sommer verteilten sich 
über das gesamte UG, mit einer leichten Konzentration im Osten während des Frühjahrs. Im Spät-
sommer/Herbst breiteten sich Rauhautfledermäuse über das gesamte Gebiet aus. In der 3. Au-
gustdekade sowie Mitte September wurden, wie beim Abendsegler, erhöhte Aktivitäten dieser Art 
registriert, die auf ein Zugereignis dieser Art hindeuten (siehe auch Dauererfassung Kap. 4.4). Im 
Herbst wurde jeweils ein Balzquartier im Dachsweg sowie dem parallel zur Wilhelmshavener Stra-
ße verlaufenden Weg im Südosten des UG festgestellt, zwei weiterer Balzquartiere befanden sich 
im Südwesten des UG im Vorderweg. 
 
Die Zwergfledermaus, die in Deutschland zu den häufigsten Fledermausarten zählt, ist im UG die 
dritthäufigste Art. Neben der Rauhautfledermaus tritt die Zwergfledermaus als einzige Art während 
der 1. Untersuchungsnacht auf. Zwergfledermäuse waren sowohl im Frühjahr als auch im Sommer 
und Herbst im ganzen UG anzutreffen, wobei sich die Aktivität während der Detektorrunde vor al-
lem auf die Siedlungsbereiche und Straßen mit Baumbestand konzentrierte. Offene Bereiche wur-
den, wie bei den anderen Arten, gemieden. 
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Neben den bislang hier behandelten und für Windkraft relevanten Arten (siehe Kap. 2) wurden 
noch vereinzelte Nachweise von Langohren und Bartfledermäusen erbracht. Langohren wurden, 
mit Ausnahme des Frühjahrs, regelmäßig mit wenigen Kontakten festgestellt. Die Nachweise ver-
teilten sich dabei über das UG und gelangen vornehmlich in der Nähe von baumbestandenen 
Straßen/Wegen. Bartfledermäuse wurden etwas häufiger, jedoch unregelmäßiger als Langohren 
im Gebiet erfasst, die Nachweise verteilten sich dabei über das gesamte UG. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Aktivität der Fledermäuse im Gebiet vornehmlich auf 
die Siedlungsbereiche und entlang von baumbestandenen Straßen/Wegen konzentriert. Auf den 
großen offenen Flächen wurden Fledermäuse bei den Begehungen nur selten festgestellt. 
 
 
Für eine Bewertung des gesamten Untersuchungsgebietes wird ein Verfahren angewendet, das 
mit Indices aus der Gesamtnachweishäufigkeit bzw. einer Nachweishäufigkeit während verschie-
dener Jahreszeiten operiert (s.o.) und dabei sowohl die Zahl an Fledermauskontakten als auch die 
Anzahl an Beobachtungsstunden berücksichtigt. Diese Indices erlauben die Einschätzung der Er-
gebnisse der Horchkistendaten (s.u.) im Vergleich mit den Detektordaten. Der Index ergibt sich 
dabei aus der Summe der Kontakte der hiesigen fünf Zielarten Abendsegler, Breitflügel-, Mücken-, 
Rauhaut- und Zwergfledermaus geteilt durch die Summe der Beobachtungsstunden, in der Fle-
dermausaktivität nachweisbar gewesen wäre. 
 
Betrachtet man die drei Perioden, so liegt der Gesamtindex der einzelnen Jahreszeiten auf einem 
mittleren oder hohen Niveau. Man findet die höchste Aktivität der eingriffsrelevanten Arten (Abend-
segler, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus) im Frühjahr (10,1), im Sommer und Herbst 
liegt der Index mit 5 bzw. 5,8 auf einem mittleren Niveau. Im Einzelnen liegt die Fledermausaktivi-
tät bei den Begehungen fast immer bei mittlerer bis sehr hoher Bedeutung, lediglich in der ersten 
und letzten Untersuchungsnacht erreichte die Aktivität nur ein geringes Niveau. Nach der ersten, 
sehr kalten Nacht  mit geringer Aktivität folgten drei gute Nächte mit hoher Aktivität. Nachfolgend 
wurden im Sommer mittlere Aktivitäten erreicht. Im Spätsommer/Herbst wechseln sich mittlere und 
hohe Aktivitäten ab. Die letzte Untersuchungsnacht stach hervor, da im Gegensatz zu den anderen 
Untersuchungsnächten keine Fledermäuse erfasst werden konnten.  
 
Die hohe Bedeutung des Gesamt-UG spiegelt sich allerdings nicht in den Daten der Horchkisten 
wieder, auf denen meist eine deutlich niedrigere Aktivität im Frühjahr und Sommer nachgewiesen 
wurde (s. Kap. 4.3 und 5.3). Nur im Herbst zeigten alle vier HK-Standorte in vier der sechs Unter-
suchungsnächte einen ähnlichen Aktivitätslevel wie bei den Detektorrunden. Hier sei darauf hin-
gewiesen, dass die Begehungen zeigen, dass die hohe Bedeutung des Gesamtgebietes im Früh-
jahr und die mittlere Bedeutung im Sommer weitestgehend auf der Aktivität entlang der mit Bäu-
men gesäumten Wege/Straßen und in den Siedlungsbereichen beruht (Karte 2-4). 

4.3 Ergebnisse der Horchkisten 

Aus den Untersuchungen mit Horchkisten (HK) innerhalb der überplanten Fläche ergeben sich fol-
gende Befunde (zu den Aufstellorten der Horchkisten siehe Karte 1).  
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Horchkisten-Standort 1 

Der Standort dieser HK befindet sich im südlichen Bereich der Potenzialfläche. Die HK wurde auf 
einem Maisacker aufgestellt. Mit zunehmender Wuchshöhe vom Mais wurde die HK an den Rand 
verschoben. 
 
Das Frühjahr und der Sommer waren an diesem Standort durch eine geringe Aktivität geprägt, 
welche bis in den August hinein anhielt (Tab. 4). Erst ab der 3. Septemberdekade jagten vermehrt 
Fledermäuse an diesem Standort, die Aktivität lag in drei aufeinanderfolgenden Untersuchungs-
nächten auf einem hohen Niveau. Ende September ging die Aktivität stark zurück, in der letzten 
Untersuchungsnacht konnten keine Fledermäuse nachgewiesen werden.  
 
Die aktivitätsbestimmende Art an diesem Standort war der Abendsegler (168 Kontakte), die Rau-
hautfledermaus trat ebenfalls vermehrt auf (115 Kontakte). Breitflügel- und Zwergfledermäuse tra-
ten unregelmäßig mit wenigen Kontakten auf, die Mückenfledermaus wurde einmalig im Spät-
sommer erfasst (24.8.). Die Aktivitätspeaks des Abendseglers und der Rauhautfledermaus in der 
dritten Augustdekade und Mitte September zeigen, dass das UG von beiden Arten auf ihren 
Herbstwanderungen gequert wird. Der kleine Aktivitätspeak der Rauhautfledermaus Anfang Mai 
deutet darauf hin, dass die Rauhautfledermäuse auch im Frühjahr das Gebiet auf ihren Wande-
rungen durchfliegen. Neben den planungsrelevanten Arten wurden im Sommer und Herbst noch 
Langohren an diesem Standort angetroffen (siehe Anhang). 
 

Tab. 1: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 1 (Nn = Nyctalus noctula / Großer Abendsegler, Es = 
Eptesicus serotinus / Breitflügelfledermaus, Ny = Nyctaloid, Pn = Pipistrellus nathusii / Rauhautfle-
dermaus, Pp = P. pipistrellus / Zwergfledermaus, Ppyg = P. pygmaeus / Mückenfledermaus). 

Frühjahresbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

21.4. 4,5* 0 0 o.B. 
5.5. 8,5 12 1,4 4 Nn, 8 Pn 
18.5. 8 5 0,6 1 Nn, 1 Es, 3 Pn 
Frühjahresindex 0,8  
 
Sommerbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

8.6. 7 7 1 5 Nn, 1 Pn, 1 Pp 

27.6. 7 5 0,7 4 Es, 1 Pn 
13.7. 7 5 0,7 4 Nn, 1 Ny 
26.7. 8 3 0,4 1 Nn, 1 Ny, 1 Pn 
8.8. 8,5 0 0 o.B. 
Sommerindex 0,5  
 
Spätsommer- und Zugzeitbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

16.8. 9 3 0,3 2 Nn, 1 Pp 
24.8. 9,5 65 6,8 23 Nn, 2 Es, 8 Ny, 30 Pn, 1 Pp, 1 Ppyg 
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31.8. 10 67 6,7 8 Nn, 2 Es, 3 Ny, 53 Pn, 1 Pp 
13.9. 11 141 12,8 115 Nn, 2 Es, 11 Ny, 13 Pn 
22.9. 11,5 11 1 5 Nn, 1 Ny, 5 Pn 
5.10. 12,5 0 0 o.B. 
Herbstindex 4,5  

* = Abbruch wegen Kälte (4°C) 
 

Horchkisten-Standort 2 

HK 2 steht in der Mitte der Potenzialfläche nördlich der Bekhauser Bäke am Rande eines Mais-
ackers.   
Während in der ersten Untersuchungsnacht keine Fledermäuse am Standort 2 erfasst wurden, 
stieg die Aktivität in den darauffolgenden Nächten an und erreichte ein mittleres Niveau, das bis 
Anfang Juni anhielt (Tab. 5). Den restlichen Sommer über lag die Aktivität nur auf einem geringen 
Level. Am 24.8. wurde erstmals ein hohes Aktivitätsniveau erreicht, dass bis Mitte September ge-
halten wurde. Ende September wurden nur noch wenige Fledermäuse erfasst, in der letzten 
Untersuchungsnacht konnten, wie an Standort 1, keine Fledermäuse nachgewiesen werden. 
 
Die aktivitätsbestimmenden Arten an diesem Standort waren der Abendsegler und die Rauhautfle-
dermaus, die im Großteil der Nächte nachgewiesen wurden (Tab. 5). Im Frühjahr und Herbst wur-
den für beide Arten Aktivitätspeaks festgestellt, die zeigen, dass Abendsegler und Rauhautfleder-
mäuse im Frühjahr und Herbst auf ihren Wanderungen das UG queren. Neben Abendseglern und 
Rauhautfledermäusen wurden des Weiteren Breitflügel- und Zwergfledermäuse am Standort 2 
nachgewiesen. Breitflügelfledermäuse traten zwar unregelmäßiger auf als Zwergfledermäuse, die 
Anzahl der Kontakte der Breitflügelfledermaus lag mit 117 Kontakten jedoch deutlich höher als bei 
der Zwergfledermaus (27 Kontakte). In vier Nächten wurden Langohren erfasst (z.B. am 5.5 mit 13 
Kontakten), die jedoch nicht planungsrelevant sind (siehe Anhang).  
 

Tab. 2: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 2 (Nn = Nyctalus noctula/Großer Abendsegler, Es = 
Eptesicus serotinus/Breitflügelfledermaus, Ny = Nyctaloid, Pn = Pipistrellus 
nathusii/Rauhautfledermaus, Pp = P. pipistrellus/Zwergfledermaus). 

Frühjahresbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

21.4. 4,5* 0 0 o.B. 
5.5. 8,5 45 5,3 3 Nn, 7 Es, 1 Ny, 35 Pn, 3 Pp 
18.5. 8 42 5,3 8 Nn, 7 Es, 3 Ny, 24 Pn 
Frühjahresindex 4,1  
 
Sommerbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

8.6. 7 26 3,7 10 Nn, 16 Pn 

27.6. 7 4 0,6 4 Pp 
13.7. 7 6 0,9 3 Nn, 1 Es, 1 Pn, 1 Pp 
26.7. 8 23 2,9 6 Nn, 10 Es, 4 Ny, 1 Pn, 2 Pp 
8.8. 8,5 2 0,2 1 Ny, 1 Pp 



Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windparkstandort Wapeldorf-Heubült 17 
 

 

Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

Sommerindex 1,6  
 
Spätsommer- und Zugzeitbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

16.8. 9 15 1,7 6 Nn, 2 Es, 3 Ny, 2 Pn, 2 Pp 
24.8. 9,5 165 17,4 52 Nn, 25 Es, 45 Ny, 41 Pn, 2 Pp 
31.8. 10 74 7,4 6 Nn, 1 Es, 3 Ny, 63 Pn, 1 Pp 
13.9. 11 341 31 147 Nn, 68 Es, 86 Ny, 30 Pn, 10 Pp 
22.9. 11,5 13 1,1 2 Nn, 10 Pn, 1 Pp 
5.10. 12,5 0 0 o.B. 
Herbstindex 9,6  

* = Abbruch wegen Kälte (4°C) 
 

Horchkisten-Standort 3 

Dieser Standort befindet sich im Nordwesten der Potenzialfläche am Rande einer Wiese. 
 
Wie bereits am HK-Standort 1 und 2 überwogen Nächte mit einer geringen Fledermausaktivität 
(Tab. 6). Im Frühjahr und Sommer wurde in allen Nächten nur eine geringe Aktivität festgestellt. 
Erst am 24.8. erreichte die Aktivität einen hohen Level, hervorgerufen durch vermehrt jagende 
Abendsegler und Rauhautfledermäuse. Die Aktivitätspeaks des Abendseglers und der Rauhautfle-
dermaus sprechen deutlich dafür, dass beide Arten das UG auf ihren Herbstwanderungen durch-
fliegen. Ab Ende August konnte eine kontinuierliche Abnahme der Aktivität verzeichnet werden. 
Am 31.8. lag die Aktivität zwar noch auf einem hohen Niveau, der Index lag jedoch mit 8,2 schon 
niedriger als am 24.8. (10,6). Mitte September war die Aktivität auf ein mittleres Niveau gesunken, 
wohingegen am Standort 1 und 2 noch eine hohe bzw. sehr hohe Aktivität festgestellt werden 
konnte. Ende September jagten nur noch vereinzelt Fledermäuse an diesem Standort und in der 
letzten Untersuchungsnacht wurden, wie an den anderen beiden Standorten, keine Fledermäuse 
nachgewiesen. 
 
Am häufigsten angetroffen wurden am HK-Standort 3 die Rauhautfledermaus, dicht gefolgt von 
Abendseglern. Neben diesen beiden aktivitätsbestimmenden Arten traten unregelmäßig und mit 
nur wenigen Kontakten (Ausnahme: 24.8.) Breitflügelfledermäuse auf sowie Zwergfledermäuse, 
die ausschließlich im Herbst erfasst wurden. Weiterhin konnte jeweils ein Langohr, die jedoch nicht 
planungsrelevant sind, in vier Nächten nachgewiesen werden. 
 

Tab. 3: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 3 (Nn = Nyctalus noctula/Großer Abendsegler, Es = 
Eptesicus serotinus/Breitflügelfledermaus, Ny = Nyctaloid, Pn = Pipistrellus 
nathusii/Rauhautfledermaus, Pp = P. pipistrellus/Zwergfledermaus). 

Frühjahresbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

21.4. 4,5* 1 0,2 1 Pn 
5.5. 8,5 6 0,7 3 Nn, 3 Pn 
18.5. 8 12 1,5 4 Nn, 1 Es, 3 Ny, 4 Pn 
Frühjahresindex 0,9  
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Sommerbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

8.6. 7 6 0,9 5 Nn, 1 Pn 
27.6. 7 1 0,1 1 Pn 
13.7. 7 3 0,4 1 Nn, 1 Es, 1 Pn 
26.7. 8 7 0,9 5 Nn, 2 Es 
8.8. 8,5 0 0 o.B. 
Sommerindex 0,5  
 
Spätsommer- und Zugzeitbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

16.8. 9 9 1 3 Nn, 1 Es, 2 Ny, 2 Pn, 1 Pp 
24.8. 9,5 101 10,6 45 Nn, 14 Es, 5 Ny, 34 Pn, 3 Pp 
31.8. 10 82 8,2 12 Nn, 1 Es, 2 Ny, 67 Pn 
13.9. 11 51 4,6 31 Nn, 5 Es, 1 Ny, 13 Pn, 1 Pp 
22.9. 11,5 11 1 4 Nn, 7 Pn 
5.10. 12,5 0 0 o.B. 
Herbstindex 4  
* = Abbruch wegen Kälte (4°C) 
 

Horchkisten-Standort 4 

Dieser Standort befindet sich im Nordosten der Potenzialfläche am Rande einer Wiese. 
 
Wie an den Standorten 1 und 3 lag die Aktivität an diesem Standort im Frühjahr und Sommer ma-
ximal auf einem niedrigen Niveau und erreichte wie alle vorangegangenen Standorte erstmals am 
24.8. ein hohes Niveau (Tab. 7). Das hohe Niveau hielt bis Ende August an, es konnte jedoch 
schon der Beginn der kontinuierlichen Aktivitätsabnahme beobachtet werden, die bereits am 
Standort 3 registriert wurde. Während die Aktivität Mitte September auf einem mittleren Niveau lag, 
erreichte sie Ende September maximal einen niedrigen Level. Wie an den anderen drei Standorten 
wurden in der letzten Untersuchungsnacht keine Fledermäuse nachgewiesen.  
 
An diesem Standort zählten der Abendsegler und die Rauhautfledermäuse zu den aktivitätsbe-
stimmenden Arten, die weitestgehend regelmäßig erfasst werden konnten. Für beide Arten wurden 
im Herbst Aktivitätspeaks beobachtet, die zeigen, dass das UG von Abendseglern und Rauhaut-
fledermäusen auf ihren Herbstwanderungen gequert wird. Breitflügel- und Zwergfledermäuse fehl-
ten im Frühjahr und traten ab dem Sommer unregelmäßig mit wenigen Kontakten auf. Neben den 
vier planungsrelevanten Arten wurde Ende September ein Langohr nachgewiesen (siehe Anhang). 
 

Tab. 4: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 4 (Nn = Nyctalus noctula/Großer Abendsegler, Es = 
Eptesicus serotinus/Breitflügelfledermaus, Ny = Nyctaloid, Pn = Pipistrellus 
nathusii/Rauhautfledermaus, Pp = P. pipistrellus/Zwergfledermaus, Pip = P. spec.). 

Frühjahresbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 
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21.4. 4,5* 1 0,2 1 Pn 
5.5. 8,5 12 1,4 5 Nn, 7 Pn 
18.5. 8 14 1,8 7 Nn, 3 Ny, 4 Pn 
Frühjahresindex 1,3  
 
Sommerbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

8.6. 7 3 0,4 2 Nn, 1 Pn 

27.6. 7 0 0 o.B. 
13.7. 7 3 0,4 1 Nn, 1 Es, 1 Ny 
26.7. 8 9 1,1 4 Nn, 4 Es, 1 Pp 
8.8. 8,5 3 0,4 1 Es, 2 Pn 
Sommerindex 0,5  
 
Spätsommer- und Zugzeitbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

16.8. 9 8 0,9 6 Nn, 1 Pn, 1 Pp 
24.8. 9,5 86 9,1 47 Nn, 9 Es, 2 Ny, 27 Pn, 1 Pp 
31.8. 10 63 6,3 14 Nn, 2 Ny, 46 Pn, 1 Pp 
13.9. 11 51 4,6 36 Nn, 4 Es, 3 Ny, 7 Pn, 1 Pp 
22.9. 11,5 11 1 3 Nn, 1 Es, 6 Pn, 1 Pip 
5.10. 12,5 0 0 o.B. 
Herbstindex 3,4  

* = Abbruch wegen Kälte (4°C) 
 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die durch Horchkisten erfassten Aktivitäten an allen Standorten 
ein relativ homogenes Bild vermitteln: Der Großteil der Saison war geprägt von Nächten mit gerin-
ger Fledermausaktivität, lediglich an drei Terminen (HK 1, 3 und 4) bzw. 6 Terminen (HK 2) er-
reichte die Aktivität ein mittleres bzw. hohes Niveau. Im Frühjahr und Sommer lag die Aktivität an 
den Standorten 1, 3 und 4 auf einem niedrigen Niveau. Eine Ausnahme bildete der Standort 2, an 
dem der Gesamtindex im Frühjahr hingegen ein mittleres Niveau erreichte und der Sommerindex 
aufgrund einer Nacht mit mittlerer Aktivität 1,6 erreichte (an den Standorten 1, 3 und 4 lag der 
Sommerindex bei 0,5). Erst im Spätsommer/Herbst nahm die Aktivität deutlich zu. Dabei wurden 
einheitlich an allen Standorten, wie bei den Detektorrunden (siehe Kap. 4.2), eine erhöhte Aktivität 
zwischen 24.8. und 13.9 festgestellt. 
 
Die vorherrschenden Arten waren der Abendsegler und die Rauhautfledermaus, diese Arten waren 
flächendeckend vertreten. Aktivitätspeaks, die auf den Durchzug von Fledermäusen auf ihren jah-
reszeitlichen Wanderungen zurückzuführen sind, konnten für die Rauhautfledermaus im Frühjahr 
sowie Herbst beobachtet werden. Des Weiteren durchzieht der Abendsegler auf seinen Herbst-
wanderungen das Gebiet. 
 
Bei Betrachtung der Fledermausaktivität während der Nacht (vgl. Anhang) zeigt sich ein Muster, 
das sich an den meisten Standorten wiederholt: in den frühen Abendstunden treten vorwiegend 
zuerst Abendsegler auf, während die anderen häufigen Arten wie Breitflügel- und Rauhautfleder-
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maus etwas später in das UG kommen. In den Morgenstunden jagen vorwiegend Abendsegler und 
Rauhautfledermäuse. Eine ± durchgehende Aktivität aller im Gebiet vorkommenden Arten konnte 
größtenteils nur in der dritten Augustdekade bis Ende September verzeichnet werden. 
 

4.4 Befunde des AnaBat-Systems 

Insgesamt wurden am AnaBat-Standort 7.458 Fledermauskontakte aufgenommen (Tab. 8). Die mit 
Abstand häufigste Art mit 2.803 Kontakten war die Zwergfledermaus, gefolgt von der Rauhautfle-
dermaus (2.176 Kontakte). Die Gruppe Nyctaloid, bestehend aus beiden Abendseglerarten, Breit-
flügel- und Zweifarbfledermaus,  (727 Kontakte), der Abendsegler (424 Kontakte) und die Breitflü-
gelfledermaus (274 Kontakte) traten deutlich seltener auf. Die Mückenfledermaus wurde fünf Mal 
nachgewiesen. Neben diesen schlaggefährdeten Arten traten noch insgesamt 1.039 nicht näher 
bestimmbare Kontakte der Gattung Myotis spec. sowie neun Langohren auf (Tab. 8). 
 

Tab. 5: Aktivität an dem AnaBat-Standort 

Art Anzahl Kontakte 
Abendsegler 424 
Breitflügelfledermaus 274 
Nyctaloid 727 
Rauhautfledermaus 2.176 
Zwergfledermaus 2.803 
Mückenfledermaus 5 
Pipistrellus spec. 1 
Myotis spec. 1.039 
Langohr spec. 9 
Gesamtergebnis 7.458 
Anzahl untersuchter 
Nächte 

229 

Kontakte/Nacht 32,6 
 
Betrachtet man die saisonale Verteilung der Aktivitäten, so fällt auf, dass die Aktivität über einen 
Großteil des Frühjahrs auf einem geringen Niveau lag (Abb. 2). Im Frühjahr stachen lediglich die 
Nächte 5.-10.Mai heraus (zwischen 52 und 162 Kontakten), größtenteils hervorgerufen durch in-
tensiv jagende/ziehende Rauhautfledermäuse. Eine deutliche Zunahme der Aktivität, die für den 
Sommer aufgrund der besseren Witterungsbedingungen und anderen Faktoren angenommen 
wird, konnte im Gebiet bedingt festgestellt werden. Zum Sommer hin nahm die Aktivität zwar zu, 
sie unterlag jedoch z.T. großen Schwankungen. In knapp 40% der Nächte lag die Aktivität mindes-
tens auf einem mittleren Niveau. Von Mitte August bis Mitte September überwogen Nächte mit ho-
hen Aktivitäten, bis in die 2. Septemberdekade jagten vermehrt Rauhaut- und Zwergfledermäuse 
und z.T. Abendsegler am AnaBat-Standort. In diesem Zeitraum wurden mehrere Aktivitätspeaks 
von Abendseglern und Rauhautfledermäusen festgestellt. Ab Mitte September nahm die Aktivität 
stark ab und erreichte bis Ende Oktober maximal ein geringes Niveau. 
 
Während in der ersten Aprilhälfte neben Rauhautfledermäusen regelmäßig Fledermäuse der Gat-
tung Myotis spec. jagten, dominierte ab Mitte April bis in die 2. Maidekade eindeutig die Rauhaut-
fledermaus am AnaBat-Standort, um anschließend wiederum von Tieren der Gattung Myotis spec. 
abgelöst zu werden. Abendsegler, Breitflügel- und Zwergfledermäuse wurden im Frühjahr unre-
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gelmäßig mit wenigen Kontakten angetroffen. Vereinzelt jagten des Weiteren Langohren am 
AnaBat-Standort. Im Sommer dominierten Zwergfledermäuse und Fledermäuse der Gattung 
Myotis spec., Abendsegler und Breitflügelfledermäuse wurden deutlich seltener angetroffen. Die im 
Frühjahr dominierenden Rauhautfledermäuse jagten über den Sommer unregelmäßig und mit we-
nigen Kontakten. Dies änderte sich zum Spätsommer/Herbst, wo Rauhautfledermäuse neben den 
Zwergfledermäusen zu den dominierenden Arten zählten. Beide Arten wurden regelmäßig mit z.T. 
hohen Aktivitäten bis Mitte September erfasst, Breitflügelfledermäuse und Abendsegler sowie Fle-
dermäuse der Gattung Myotis spec. spielten eine untergeordnete Rolle. Für den Rest der Saison 
jagten noch vereinzelt Fledermäuse am AnaBat-Standort. 
 
In der zeitlichen Verteilung ergeben sich drei Schwerpunkte: zum einen zeigt die starke Aktivität 
der Rauhautfledermaus Ende April/Anfang Mai einen klaren Durchzug dieser Art während des 
Frühjahrszuges an, zum anderen wird im Spätsommer/Herbst die Bedeutung des UG für ziehende 
Rauhautfledermäuse deutlich (Mitte August bis mindestens Mitte September). Die Bedeutung für 
den Fledermauszug wird auch durch das Auftreten der Mückenfledermaus im Herbst gestützt. Ei-
nen dritten Aktivitätsschwerpunkt gibt es im Juni, hervorgerufen durch hohe Aktivitäten von Tieren 
der Gattung Myotis und zum Teil von Zwergfledermäusen. Insgesamt zeigt sich, dass zwischen 
Ende April und Mitte September regelmäßig Termine mit mittleren und sogar hohen Aktivitäten und 
keine längeren Zeiträume mit nur geringer Aktivität auftreten. So erreichten knapp 40% der Som-
mernächte mindestens ein mittleres Aktivitätsniveau. Dies steht im Gegensatz zu den Horchkis-
tenbefunden. 
 
Insgesamt konnte am AnaBat-Standort eine kontinuierliche Zunahme der Aktivität über die Saison 
beobachtet werden. Dem durch geringe Fledermausaktivität geprägtem Frühjahr schloss sich ein 
Sommer mit z.T. deutlich erhöhten Aktivitäten sowie starken Aktivitäts-Schwankungen an. Im 
Spätsommer/Herbst gipfelte die Aktivität auf einem hohen bis sehr hohen Aktivitätslevel, das bis 
Mitte September anhielt. Ab Anfang Oktober wurden nur noch vereinzelt Fledermäuse am AnaBat-
Standort erfasst. 
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Abb. 2: Phänologie der Fledermausaktivität am AnaBat-Standort in Wapeldorf-Heubült im Jahr 2016 (grüner Balken =  Grenze zur mittleren Aktivi-

tät/Bedeutung, roter Balken = Grenze zur hohen Aktivität/Bedeutung)
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5 BEWERTUNG DER BEFUNDE 

5.1 Bewertung des Artenspektrums 

Die durch die Untersuchung ermittelten Arten repräsentieren das typische Artenspektrum der Of-
fenlandgebiete (Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus). 
Die Mückenfledermaus wurde nur selten festgestellt. Die Artengruppen Bartfledermaus und Lang-
ohr traten vermehrt im UG auf, die Aktivität konzentrierte sich dabei weitestgehend auf wegbeglei-
tende Strukturen und Siedlungsbereiche. Nicht angetroffen wurde der Kleinabendsegler, obwohl 
dieser zumindest in  Einzelkontakten erwartet werden kann. Für den Wert des Gebietes spricht 
aber, dass es eine entsprechende Rolle für ziehende Rauhaut- und Mückenfledermäuse spielt. Ob 
dies auch für den Abendsegler zutrifft, ist nach der vorliegenden Datenlage unklar. Aus benachbar-
ten Gebieten bzw. anderen Jahren (z.B. Krögershamm, Varel-Süd) konnte jedoch ein Zug des 
Abendsegler belegt werden (BACH & FREY 2013, BACH et al. 2016). 
 
Der im Ergebnisteil errechnete Gesamt-Index von 7 (Frühjahr, Sommer, Herbst: 10,1; 5; 5,8; s. 
Tab. 3) für die Begehungen weist den Untersuchungsraum insgesamt als ein Gebiet mit „hoher 
Bedeutung“ aus. Die ermittelte Wertstufe bezieht sich nur auf die planungs- und konfliktrelevanten 
Arten Abendsegler, Mücken-, Zwerg-, Rauhaut- und Breitflügelfledermaus.  
 
Die Gesamtbewertung des Gebietes bedeutet allerdings nicht, dass alle Teilflächen des UG 
gleiche Wertigkeiten aufweisen, was sowohl die Nachweiskarten der einzelnen Arten als auch die 
Horchkisten- und AnaBat-Daten eindeutig belegen und wie die weiter unten benannten Funktions-
räume zeigen (vgl. Karte 2-4). Im relativen Vergleich zueinander lassen sich die weiter unten dar-
gestellten Bewertungen zu den Horchkisten auf den Windparkflächen auf diese Weise aber besser 
interpretieren. 

5.2 Bewertung nach dem Gefährdungspotenzial 

Für das Bundesland Niedersachsen liegen für die häufigeren Arten verwertbare Daten bzgl. deren 
Verbreitung vor. Abgesicherte Daten zu Bestandsveränderungen existieren nicht. 
 
Immerhin konnten drei in Niedersachsen stark gefährdete Arten (bei dem Langohr handelt es sich 
vermutlich um das Braune Langohr!) festgestellt werden (die Kategorie „R“ zählt nach BOYE et al. 
1998 zu den stark gefährdeten bzw. vom Aussterben bedrohten Arten). Hier ist vor allem die Breit-
flügelfledermaus hervorzuheben, die im Laufe der letzten Jahre vermehrt Probleme mit Dachsanie-
rungen (Sommer- und Winterquartiere) bekam, als auch mit einer Reduzierung der Nahrungsmög-
lichkeiten. Diese Art jagt bevorzugt in ländlicher Umgebung und hier z.T. über Weiden, wo sie von 
der Insektenproduktion der sich zersetzenden Kuhfladen etc. profitiert. Die zunehmende Stallhal-
tung und Schädlingsbekämpfung reduziert das Nahrungsangebot dieser Fledermausart. Ebenfalls 
hervorzuheben ist hier die Rauhautfledermaus, die neben der Breitflügelfledermaus zu den durch 
WEA schlaggefährdeten Arten zählen. 

5.3 Bewertung der Horchkistenbefunde 

Es wurde an allen Standorten Jagdflug von Rauhaut-, Zwerg-, Breitflügelfledermaus und Abend-
segler festgestellt, wenngleich in jeweils stark unterschiedlichem Umfang. 
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Für die Bewertung der Horchkistenbefunde finden die weiter oben angeführten Wertstufen Anwen-
dung. In Tabelle 9 sind die gemittelten Aktivitäten als Index und die daraus resultierende Bewer-
tung für jede einzelne Untersuchungsnacht an jedem Standort wiedergegeben. Die Ergebnisse an 
den Horchkistenstandorten zeigen, dass es an allen untersuchten Stellen Fledermausaktivität gab 
(Tab. 9). 
 

Tab. 6: Aktivitätsindices und Bewertung der Horchkistenbefunde 

Standorte 
April Mai Juni Juli August September Oktober 

21.4. 5.5. 18.5. 8.6. 27.6. 13.7. 26.7. 8.8. 16.8. 24.8. 31.8. 13.9. 22.9. 5.10. 

1 0 1,4 0,6 1 0,7 0,7 0,4 0 0,3 6,8 6,7 12,8 1 0 

2 0 5,3 5,3 3,7 0,6 0,9 2,9 0,2 1,7 17,4 7,4 31 1,1 0 

3 0,2 0,7 1,5 0,9 0,1 0,4 0,9 0 1 10,6 8,2 4,6 1 0 

4 0,2 1,4 1,8 0,4 0 0,4 1,1 0,4 0,9 9,1 6,3 4,6 1 0 
 
Die Bewertungstabelle zeigt für alle Standorte weitestgehend ein homogenes Bild, lediglich in drei 
Nächten im Frühjahr und Sommer unterschied sich die Aktivität am Standort 2 von den anderen 
drei Standorten. Von diesen drei Terminen an Standort 2 abgesehen, zeigen alle Aktivitäten an al-
len Standorten fast die gesamte Saison eine geringe Bedeutung für Fledermäuse an. Eine Aus-
nahme hierzu bildet aber der Zeitraum zwischen etwa Mitte August und Mitte September, wo größ-
tenteils hohe Aktivitäten (hohe Bedeutung) auftreten. 
 
Der Vergleich der gemittelten Aktivitätsindices aller HK (gesamt 2,6) mit dem Index der Detektor-
nachweise für das Gesamtgebiet, der 7 betrug, zeigt, dass die direkten Standorte im Vergleich zu 
der Gesamtfläche eine deutlich geringere Fledermausaktivität aufweisen. 
 

5.4 Funktionsräume von hoher, mittlerer und geringer Bedeutung 

Grundsätzlich ist bei der durchgeführten Erfassung zu berücksichtigen, dass die tatsächliche An-
zahl der Tiere, die ein bestimmtes Jagdgebiet, ein Quartier oder eine Flugstraße im Laufe der Zeit 
nutzen, nicht genau feststellbar oder abschätzbar ist. Gegenüber den stichprobenartigen Beobach-
tungen kann die tatsächliche Zahl der Tiere, die diese unterschiedlichen Teillebensräume nutzen, 
deutlich höher liegen. Diese generelle Unterschätzung der Fledermausanzahl wird bei der Zuwei-
sung der Funktionsräume allgemeiner und besonderer Bedeutung berücksichtigt. 
 
Wie oben dargestellt wurde, existieren erhebliche Schwankungen in der saisonalen Nutzung des 
UG, so dass die zu erwartende Eingriffswirkung für die einzelnen Jahreszeiten differiert. Deshalb 
wird nachfolgend eine saisonale Bewertung durchgeführt. Aus den oben angeführten Definitionen 
ergeben sich für das Untersuchungsgebiet Funktionsräume (Jagdgebiete und Quartiere von hoher 
und mittlerer Bedeutung), die nachfolgend beschrieben werden und in den Karten 2-4 dargestellt 
sind. 
 

Zu dem Bereich rund um die Potenzialfläche sind keine Aussagen möglich, da in diesem Bereich 
keine Horchkisten gesetzt wurden und diese Flächen auch nicht begehbar waren! 
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Funktionsräume hoher Bedeutung: 

Frühjahr 
 Straße „Zwischen den Wällen“ und Dachsweg sowie Teilbereich der Wilhelmshavener 

Straße (L825) und dem parallel dazu verlaufenden Feldweg im Südosten des UG: Regel-
mäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, 
Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflü-
gel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungs-
status haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 2). 

 Teilbereiche der Dringenburger Straße (K130), der Straße „Zum Hörn“ sowie der Straße 
„Auf dem Knollen“ im Süden des UG: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von drei 
planungsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwergfledermaus), von denen eine 
einen besonders hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 2). 

 
Sommer 

 Straße „Zwischen den Wällen“ und Dachsweg sowie Teilbereich der Wilhelmshavener 
Straße (L825) im Südosten des UG: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von vier Ar-
ten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, Zwergfledermaus), darunter drei eingriffsrelevante Ar-
ten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwergfledermaus), von denen eine einen besonders hohen 
Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 3). 

 Teilbereiche der Dringenburger Straße (K130), der Straße „Zum Hörn“ sowie der Straße 
„Auf dem Knollen“ im Süden des UG: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von sechs 
Arten (Abendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier 
eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen 
zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) 
(Karte 3). 

 Abendsegler-Quartierverdacht an der Wilhelmshavener Straße (L825) im Osten des UG 
(Karte 3). 

 
Spätsommer/Herbst 

 Straße „Zwischen den Wällen“ und Dachsweg im Südosten des UG: Regelmäßig intensiv 
genutztes Jagdgebiet von vier eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel-, 
Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus 
haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 4). 

 Teilbereiche der Wilhelmshavener Straße (L825) und des westlich abgehenden Feldweges 
im Osten des UG: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendseg-
ler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevan-
te Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen be-
sonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 4). 

 Standort der HK 2 und des AnaBat-Gerätes und deren Umfeld einschließlich Teilbereiche 
der Bekhauser Bäke: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abend-
segler, Langohr [nur HK 2], Breitflügel-, Mücken- [nur AnaBat], Zwerg-, Rauhautfleder-
maus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, 
Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben 
(Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (HK 2, AnaBat, Karte 4). 

 Zwei Rauhautfledermaus-Balzquartiere am parallel zur A29 verlaufenden Vorderweg im 
Südwesten des UG (Karte 4). 

 Rauhautfledermaus-Balzquartier im parallel zur Wilhelmshavener Straße (L825) verlaufen-
den Feldweg im Südosten des UG (Karte 4). 
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 Rauhautfledermaus-Balzquartier im Dachsweg im Südosten des UG (Karte 4). 

 Rauhautfledermaus-Balzquartier im Bereich Wilhelmshavener Straße (L825)/An der Wapel  
im Nordosten des UG (Karte 4). 

 

Funktionsräume mittlerer Bedeutung: 

Frühjahr 
 Parallel zur A29 verlaufender Vorderweg und Teilstück des sich nördlich anschließenden 

Feldweges im Westen des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von drei eingriffsrelevan-
ten Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders 
hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 2). 

 Kreuzungsbereich im Nordosten des UG mit Teilbereichen der Spohler Straße (L820) und 
der Wilhelmshavener Straße (L825): Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von vier Arten 
(Abendsegler, Langohr, Breitflügel-, Zwergfledermaus), darunter drei eingriffsrelevante Ar-
ten (Abendsegler, Breitflügel-,  Zwergfledermaus), von denen eine einen besonders hohen 
Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 2) 

 Teilbereiche der Wilhelmshavener Straße (L825) und dem westlich abgehenden Feldweg 
im Osten des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, Bart-, 
Breitflügel-, Rauhautfledermaus), darunter drei eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breit-
flügel-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus 
haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 2). 

 Standort der HK 2 und des AnaBat-Gerätes und deren direktes Umfeld sowie Teilbereich 
der Bekhauser Bäke: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, 
Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante Arten 
(Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders 
hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (HK 2, AnaBat, Kar-
te 2). 

 
Sommer 

 Parallel zur A29 verlaufender Vorderweg im Westen des UG: Regelmäßig genutztes Jagd-
gebiet von vier Arten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, Zwergfledermaus), darunter drei ein-
griffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwergfledermaus), von denen eine einen 
besonders hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 3). 

 Teilbereich der Wilhelmshavener Straße (L825) im Nordosten des UG: Regelmäßig genutz-
tes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Zwergfledermaus), 
darunter drei eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwergfledermaus), von de-
nen eine einen besonders hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 3). 

 Standort des AnaBat-Gerätes und dem direkten Umfeld sowie Teilbereich der Bekhauser 
Bäke: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Langohr, Breitflügel-
, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflü-
gel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungs-
status haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (AnaBat, Karte 3). 

 
Spätsommer/Herbst 

 Parallel zur A29 verlaufender Vorderweg und Teilbereich des sich nördlich anschließenden 
Feldweges im Westen des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sechs Arten 
(Abendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter vier ein-
griffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen 
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zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) 
(Karte 4). 

 Teilbereiche der Spohler Straße (L820) und der Wilhelmshavener Straße (L825) im Nord-
osten des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Langohr, 
Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendseg-
ler, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Ge-
fährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 4). 

 Teilbereich der Wilhelmshavener Straße (L825) sowie der parallel verlaufende Feldweg im 
Südosten des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendsegler, 
Langohr, Bart-, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante 
Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen be-
sonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 4). 

 Teilbereiche der Dringenburger Straße (K130), der Straße „Zum Hörn“ sowie der Straße 
„Auf dem Knollen“ im Süden des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sechs Arten 
(Abendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier ein-
griffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen 
zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) 
(Karte 4). 

 Standorte der HK 1, HK 3 und HK 4 und deren Umfeld: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet 
von sechs Arten (Abendsegler, Langohr, Mücken- [nur HK 1], Breitflügel-, Zwerg-, Rauhaut-
fledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Mücken-, Breitflügel-, 
Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus 
haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (HK 1 + 3 + 4, Karte 4). 

 

Funktionsräume geringer Bedeutung: 

Frühjahr 
 Große offene Bereiche des UG. 

Sommer 
 Große offene Bereiche des UG. 

Spätsommer/Herbst 
 Große offene Bereiche des UG. 

6 KONFLIKTANALYSE 

Als methodische Grundlage für die Ermittlung und Bewertung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes durch einen geplanten Eingriff werden beispielhaft die “Naturschutzfachlichen Hinweise 
zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” (BREUER 1994) in Verbindung mit der 
“Leitlinie zur Anwendung der Eingriffsregelung des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes bei 
der Errichtung von Windenergieanlagen” (NDS. UMWELTMINISTERIUM 1993) zugrunde gelegt. Dabei 
wurden die Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes “Arten- und Lebensgemeinschaften” (Tab. 9 
in BREUER 1994), wie in Kapitel 3.2 beschrieben, auf die spezielle Situation einer Fledermauser-
fassung hin abgewandelt. Des Weiteren wird sich in der Behandlung der Konflikte u.a. nach NIE-
DERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ (2016) orientiert.   
 
Nach den anerkannten Regeln der Naturschutzgesetze kommt der Vermeidung von Beeinträchti-
gungen Priorität zu. Nach dem Vermeidungsgebot soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigt werden. Unvermeid-
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bare Beeinträchtigungen sind in geeigneter Weise auszugleichen. “Ausgleich” bedeutet, dass die 
verloren gegangene Funktion des Naturhaushaltes, z.B. “Lebensraum für bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten” am Eingriffsort innerhalb des Plangebietes wiederhergestellt werden muss. Ist der 
Ausgleich nicht möglich, muss abgewogen werden, ob die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege den Vorrang vor den anderen Belangen haben. Ist der Eingriff nicht ausgleich-
bar aber vorrangig, so hat der Verursacher Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Diese liegen in der 
Regel außerhalb des Eingriffsortes, sollten aber innerhalb des vom Eingriff betroffenen Naturrau-
mes liegen. 

6.1 Darstellung der Konfliktbereiche sowie Vermeidung und Verminderung von 
Beeinträchtigungen 

Konfliktbereiche zwischen Windkraftanlagenplanung und Lebensräumen von Fledermäusen kön-
nen sich prinzipiell dann ergeben, wenn Quartiere vernichtet oder beeinträchtigt werden. Auch die 
Durchschneidung von Fledermaus-Flugstraßen stellt ggf. einen erheblichen Eingriff dar. Diese As-
pekte beträfen vornehmlich die Lokalpopulation (Sommeraspekt). Die größte Beeinträchtigung von 
Fledermäusen besteht aber nach heutiger Kenntnis im Schlagrisiko (siehe hierzu die detaillierte 
Erörterung in Kapitel 2). Im Rahmen des besonderen Artenschutzes ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG vor allem diesem Belang (Tötungsverbot) Rechnung zu tragen. Als Maßgabe wird hier 
das signifikant erhöhte Kollisionsrisiko zugrunde gelegt, also ein Kollisionsrisiko, welches über ein 
zufälliges Ereignis hinausgeht. Dies ist dann gegeben, wenn mit regelmäßigem Schlag gerechnet 
werden muss.  
 
Unter Berücksichtigung des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes wird die Potenzialfläche so 
eingeschränkt, dass keine großflächige Überlagerung mit wichtigen Fledermausjagdgebieten vor-
liegt. Der Windenergieerlass des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klima-
schutz (2016) sieht vor, dass im Falle, dass WEA im Bereich von Aktionsschwerpunkten von ein-
griffssensiblen Arten (z.B. Breitflügel- und Rauhautfledermaus) errichtet werden, ein signifikant er-
höhtes Kollisionsrisiko gegeben ist. Um dies zu vermeiden, wurde schon im NLT (2014) vorge-
schlagen, ein Abstand von mindestens 200m plus Rotorradius zu allen wichtigen Funktionsräumen 
(Quartiere, Flugstraßen, Jagdhabitate) einzuhalten. Dieser Abstand ist u.a. durch die Tatsache be-
dingt, dass die neu aufgebauten WEA mit ihren Stellflächen und Brachen und damit einhergehend 
neue Nahrungsquellen darstellen, welche für Fledermäusen ein zusätzliches Jagdhabitat darstellt 
und damit Tiere anziehen wird. Zudem haben hohe Strukturen gerade bei baumbewohnenden Ar-
ten (wie Rauhautfledermaus und Abendsegler) einen Anlockungseffekt, wie eigene Erfahrungen 
zeigen und Studien (Jameson & Willis 2014, Roeleke et al. 2016) bestätigen. Dieser Anlockungsef-
fekt kann neben der Suche nach Insekten auch darin bestehen, dass baumbewohnende Fleder-
mäuse die WEA nach Quartiermöglichkeiten untersuchen (Cryan et al. 2014) und damit in den Ge-
fahrenbereich kommen. Bei dieser Planung wird ein Abstand von 200m plus Rotorradius als aus-
reichend gesehen, um die Fledermäuse aus den Jagdgebieten von der WEA fernzuhalten. 
 
Generell ist zu bedenken, dass sich die tatsächliche Anzahl der Tiere, die dieses Gebiet nutzen, 
nicht genau bestimmen oder abschätzen lässt. Gegenüber den stichprobenartigen Beobachtungen 
kann die Zahl der Tiere, wie weiter oben bereits angeführt, im Jagdgebiet deutlich höher liegen als 
es die Ergebnisse darstellen. 
 
In dieser Untersuchung wurden keine spezifisch geplanten WEA-Standorte untersucht, sondern es 
wurde die Eignung der ausgewiesenen Potenzialfläche für Windenergie auf die Aktivität von Fle-
dermäusen überprüft. Daher beziehen sich die hier möglichen Aussagen auf größere zusammen-
hängende Räume, nicht auf direkte Standorte. 
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Die Befunde im UG zeigen, dass sich die Fledermausaktivitäten sowohl jahreszeitlich und räumlich 
stark unterscheiden. Daher ist eine Betrachtung, sowohl nach Raum als auch nach Jahreszeit von 
Nöten, um mögliche Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 BNatSchG zu ermitteln. Die Flächen 
wurden im Rahmen der Bewertung (Kapitel 5) in drei unterschiedliche Wertstufen unterteilt, die 
sich v.a. nach dem Vorkommen und der Aktivität der o.g. planungsrelevanten Arten ergeben. Flä-
chen mit einer mittleren und hohen Bedeutung als Jagdgebiete bedeuten, dass hier die Aktivität 
entsprechend hoch ist. Ein Errichten von WEA in diesen Räumen würde infolge der hohen Fleder-
mausaktivität ein signifikant erhöhtes Schlagrisiko (s.o.) nach sich ziehen. 
 
Nach der Eingriffsregelung und dem besonderen Artenschutz sind zuerst Vermeidungsmaßnah-
men vorzusehen, d. h. im konkreten Fall Maßnahmen, die das Kollisionsrisiko unter die 
Erheblichkeits- bzw. Signifikanzschwelle senken. Neben dem völligen Verzicht auf die Errichtung 
von Anlagen, sind alternativ, basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung,  
 

1. eine Verschiebung geplanter WEA, 
2. eine Einschränkung in der Betriebszeit der WEA  

 
als zielführende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen anzusehen. Sofern also in dem un-
tersuchten Gebiet WEA errichtet werden sollen, sind folgende oben teilweise schon angeführte 
generelle Vorgaben als Ausschlussgebiete bzw. im Sinne einer Vermeidung in allen Gebieten 
nach Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz (2016) und NLT 
(2014) einzuhalten: 

 Abstand von 250m (200m Abstand plus einer angenommenen Rotorlänge von 50m) zu al-
len ausgewiesenen Funktionsräumen mittlerer und hoher Bedeutung sowie Quartieren 
(Karten 5-7). 

 Ein etwaiger Betrieb von WEA innerhalb oder näher als 200m plus Rotorlänge zu den auf-
gezeigten Funktionsräumen mittlerer und hoher Bedeutung wird zwangsläufig ganznächtige 
Abschaltzeiten bei Temperaturen über 10°C (Umgebungstemperatur!) und Windgeschwin-
digkeiten unter 7,5m/s in den betroffenen und genauer festzulegenden Zeitfenstern zur 
Folge haben. 

 Da es sich um ein Gebiet handelt, das vor allem im Herbst von durchziehenden Fleder-
mäusen gequert wird (Rauhaut- und Mückenfledermaus sowie vermutlich auch Abendseg-
ler, siehe Daten Detektormethode, HK, AnaBat; vgl. auch Bach & Bach 2009), sind nach 
Datenlage ganznächtige (Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang) Abschaltzeiten zwischen 
Mitte August und Ende September notwendig. 

Bisherige Erkenntnisse zeigen, dass im Frühjahr das Kollisionsrisiko sehr gering ist. Daher ist im 
Frühjahr trotz eines Jagdgebietes mittlerer Bedeutung an Horchkisten-Standort 2 nicht mit einem 
erhöhten Kollisionsrisiko zu rechnen und somit keine Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Abschaltzei-
ten) vorzusehen. 
 
Für den Fall, dass WEA in den Problemzonen (s. Karte 5-7) gebaut werden und im Rahmen der 
Vermeidung Abschaltzeiten einzuhalten sind, wird ein nachfolgendes zweijähriges Betriebsmonito-
ring an WEA, die im vorsorglichen Abschaltmodus laufen (vgl. Niedersächsischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016), empfohlen. 
 
Die oben genannten Abschaltzeiten sind grobe Vorgaben, um dem besonderen Artenschutz nach 
§44 BNatSchG Rechnung zu tragen. Diese Vorgaben enthalten einen Puffer, da die genauen Akti-
vitätsverteilungen auf Nabenhöhe sehr standortabhängig variieren können und bislang nur bedingt 
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von anderen Standorten oder von Bodenerfassungen übertragbar sind. Das vorgeschlagene Moni-
toring bietet die Möglichkeit, ggf. die von der Genehmigungsbehörde vorgegebenen Abschaltzeiten 
zu verifizieren und auf die jeweiligen standortspezifischen Bedingungen einzugrenzen. 
 
 

6.2 Kompensationsmaßnahmen 

Sofern erhebliche Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, sind diese zu kompensie-
ren, d.h. es darf nach Beendigung des Eingriffes keine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes zurückbleiben.  
 
 
Für die Beeinträchtigungen durch Schlag im Sommer und Spätsommer/Herbst bzw. während der 
Zugzeit können die Kompensationsmaßnahmen nicht herangezogen werden, da hier neben ja-
genden Tieren auch mit durchfliegenden Tieren gerechnet werden muss, die nicht über Kompen-
sationsflächen zu leiten sind! Daher sind die Anlagen während der Zugzeit abzuschalten (s.o.). 
Kompensationsmaßnahmen für die Beeinträchtigungen der übrigen Zeit sind zweifelhaft, da deren 
Wirkung (das Weglocken der Tiere von den Anlagen) nicht sicher gewährleistet werden kann. 
 
Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass eine Kompensation von Schlagop-
fern im Sinne des § 15 BNatSchG nicht denkbar ist. Bei streng geschützten Arten, zu denen alle 
Fledermäuse gehören, treffen die Sachverhalte des § 44 BNatSchG zu. 

7 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Jahr 2016 wurde die Fledermausfauna zwischen April und Oktober im Umfeld der geplanten 
Windkraft-Potenzialfläche Wapeldorf-Heubült (Gemeinde Rastede) erfasst. Dabei wurde der 
Schwerpunkt auf die Raumnutzung der auftretenden Arten gelegt. Insgesamt konnten mit der De-
tektor-Methode (inkl. Dauererfassung) fünf eingriffssensible Fledermausarten (Abendsegler, Breit-
flügel-, Zwerg-, Mücken- und Rauhautfledermaus) sowie zwei Artengruppen (Bartfledermaus und 
Langohr) sicher nachgewiesen werden.  
 
Insgesamt war die Aktivität der Fledermäuse in den drei unterschiedlichen Untersuchungszeiträu-
men mittel (Sommer, Herbst) bzw. hoch (Frühjahr), allerdings konzentrierte sich die Aktivität stark 
auf Wege und Straßen mit Baumbestand oder Heckenstrukturen sowie die Siedlungsbereiche. Im 
Frühjahr und Sommer wurden die Grünland- und Ackerflächen weniger genutzt als im Spätsom-
mer/Herbst, dies zeigen auch die Horchkistenbefunde. Zum Herbst hin jagten vermehrt Tiere auch 
über den offenen Grünland- und Ackerflächen. Abendsegler, Rauhaut-, Zwerg- und Breitflügelfle-
dermäuse wurden nahezu überall im UG angetroffen. Im Frühjahr und Herbst zeigte sich, dass das 
UG von ziehenden Tieren gequert wird. Während im Frühjahr ein leichter Zug des Abendseglers 
festgestellt werden konnte, war die Frühjahrswanderung der Rauhautfledermaus deutlich ausge-
prägt. Im Herbst wurde das Gebiet von Rauhautfledermäusen und Abendseglern durchzogen. 
Auch ist anzunehmen, dass die Mückenfledermaus das UG auf ihren Wanderungen durchzieht. 
 
Infolge der Aktivität der Fledermäuse auf den überplanten Flächen werden Bereiche dargestellt, 
die als Funktionsräume hoher und mittlerer Bedeutung für diese Artengruppe relevant sind. Bei ei-
nem etwaigen Betrieb von WEA innerhalb oder näher als 200 m plus Rotorlänge zu diesen aufge-
zeigten Funktionsräumen sind einzig Abschaltzeiten als geeignete Vermeidungs-
/Verminderungsmaßnahme möglich (NIEDERSÄCHSISCHEN MINISTERIUMS FÜR UMWELT, ENERGIE 
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UND KLIMASCHUTZ 2016) und daher frühzeitig mit einzuplanen (s. Kap. 6.1). Durch die Gefährdung 
der Sommerpopulation als auch aufgrund des Vorhandenseins von durchziehenden Arten (Abend-
segler, Rauhaut- und Mückenfledermaus) ergibt sich ein  erhöhtes Kollisionsrisiko. Dieses kann 
nur durch ein zeitlich befristetes Abschalten der WEA bei Temperaturen über 10°C (Umgebungs-
temperatur!) und Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s vermieden/vermindert werden. Eine Kom-
pensation hierfür ist nicht möglich. 
  



Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windparkstandort Wapeldorf-Heubült 32 
 

 

Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

8 LITERATUR 

ADOMEIT, U., I. NIERMANN, O. BEHR& R. BRINKMANN (2011): Charakterisierung der Fledermaus-
aktivität im Umfeld von Windenergieanlagen mittels IR-Stereoaufnahmen. Entwicklung von 
Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an 
Onshore-Windenergieanlagen. – In: Brinkmann, R., Behr, O., Niermann, I. & Reich, M. 
(Hrsg.): Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos 
von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. - Umwelt und Raum Bd. 4, 145-176, 
Cuvillier Verlag, Göttingen. 

AHLÉN, I. (1990A): Identification of bats in flight - Swedish Society for Conservation of Nature: 1-50. 

AHLÉN, I. (1990B): European bat sounds - 29 species flying in natural habitats. - Swedish Society 
for Conservation of Nature: Kassette. 

AHLÉN, I. (2002): Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk. - Fauna och Flora 97:3:14-22  

AHLÉN, I., H.J. BAAGØE & L. BACH (2009): Behaviour of Scandinavian bats during migration and 
foraging at sea. – Journal of Mammology 90 (6): 1318-1323. 

ALCALDE, J.T. (2003): Impacto de los parques eólicos sobre las poblaciones de murciélagos. - 
Barbastella 2: 3-6. 

ARNETT, E.B., W.P. ERICKSON, J. KERNS & J. HORN (2005): Relationships between Bats and Wind 
Turbines in Pennsylvania and West Virginia. - Endbericht i.A. BATS AND WIND ENERGY 
COOPERATIVE. 187 pp. 

Arnett, E., W.K. Brown, W.P. Erickson, J.K. Fiedler, B.L. Hamilton, T.H. Henry, A. Jain, G.D. 
Johnson, J. Kerns, R.R. Koford, C.P. Nicholson, T.J. O´Connel, M.D. Piorkowski & R.D. 
Tankersley (2008): Patterns of bat fatalities at wind energy facilities in North America. – J. 
Wildl. Manag. 72(1): 61-78. 

BACH, L. (2002): Auswirkungen von Windenergieanlagen auf das Verhalten und die 
Raumnutzungen von Fledermäusen am Beispiel des Windparks „Hohe Geest“, Midlum - 
Endbericht. – unveröff. Gutachten i.A. des Instituts für angewandte Biologie, 
Freiburg/Niederelbe: 46 Seiten. 

BACH, L. & P. BACH (2008): Monitoring der Fledermausaktivität im Windpark Cappel.-Neufeld – 
Zwischenbericht 2008.- unveröff. Gutachten i.A. WWK: 1-29. 

BACH, L. & P. BACH (2009): Einfluss der Windgeschwindigkeit auf die Aktivität von Fledermäusen. - 
Nyctalus 14, Heft 1-2: 3-13. 

BACH, L. & K. FREY (2013): Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windparkstandort Varel-
Süd. – unveröff. Gutachten i.A. Diekmann & Mosebach: 30 Seiten plus Karten. 

BACH, L. & U. RAHMEL (2004): Überblick zu Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Fledermäuse 
– eine Konfliktabschätzung – Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz Band 7: 245-
252. 



Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windparkstandort Wapeldorf-Heubült 33 
 

 

Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

BACH, L., K. HANDKE & F. SINNING (1999): Einfluß von Windenergieanlagen auf die Verteilung von 
Brut- und Rastvögeln in Nordwest-Deutschland – erste Auswertung verschiedener 
Untersuchungen. - Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 4: 107-121. 

BACH, L., P. BACH, A. HELGE, K. MAATZ, V. SCHWARZ, M. TEUSCHER & J. ZÖLLER (2009): 
Fledermauszug auf Wangerooge – erste Ergebnisse aus dem Jahr 2008. – Natur- und 
Umweltschutz (Zeitschrift Mellumrat) Band 8, Heft 1: 10-12. 

BACH, P., L. BACH & K. ECKSCHMITT (2014): Bat activity and bat fatalities at different wind farms in 
northwest Germany. – Vortrag auf der XIII th European Bat Research Symposium, 1.-5. Sep-
tember 2014, Sibenik, Croatia., Book of Abstracts: 33. 

BACH, L., P. BACH & K. FREY (2016): Monitoring der Fledermausaktivität im Windpark Krögershamm 
- Bericht 2015. – unveröff. Gutachten i.A. Diekmann & Mosebach: 53 Seiten. 

BAERWALD, E.F. AND R. M. R. BARCLAY (2009): Geographic Variation in Activity and Fatality of Mi-
gratory Bats at Wind Energy Facilities.  - J. of Mammalogy 90 (6): 1341-1349 

BAERWALD, E.F., G.H. D´AMOURS, B.J. KLUG & R.M.R. BARCLAY (2008): Barotrauma is a significant 
cause of bat fatalities at wind turbines. – Current Biol. 18(16). 

BARCLAY, R., E.F. BAERWALD & J.C. GRUVER (2007): Variation in bat and bird fatalities in wind 
energy facilities: assessing the effects of rotor size and tower height. – Can. J. Zool. 85: 381-
387. 

BEHR, O. & O. VAN HELVERSEN (2005): Gutachten zur Beeinträchtigung im freien Luftraum jagender 
und ziehender Fledermäuse durch bestehende Windkraftanlagen. Wirkungskontrolle zum 
Windpark „Roßkopf“ (Freiburg i. Br.). - Unveröff. Gutachten: 37 Seiten + Karten. 

BEHR, O. & O. VON HELVERSEN (2006): Gutachten zur Beeinträchtigung im freien Luftraum jagender 
und ziehender Fledermäuse durch bestehende Windkraftanlagen. Wirkungskontrolle zum 
Windpark „Roßkopf“ (Freiburg i. Br.) im Jahre 2005. - Unveröff. Gutachten: 32 Seiten + 
Karten. 

BLOHM, T. & G. HEISE (2009): Windkraftnutzung und Bestandsentwicklung des Abendseglers, 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774), in der Uckermark. – Nyctalus 14, Heft 1-2: 14-26. 

BOYE, P., R. HUTTERER & H. BEHNKE (1998): Roter Liste der Säugetiere (Mammalia). – In: 
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schr.-R. f. 
Landschaftspfl. u. Natursch. Heft 55: 33-39. 

BREUER, W. (1994): Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung. – Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 14(1): 1-60 

BRINKMANN, R. (1998): Berücksichtigung faunistischer-tierökologischer Belange in der 
Landschaftsplanung. - Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 18: 57-128. 

BRINKMANN, R., H. SCHAUER-WEISSHAHN & F. BONTADINA (2006): Untersuchungen zu möglichen 
betriebsbedingten Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Fledermäuse im 
Regierungsbezirk Freiburg. – Unveröff. Gutachten für das Regierungspräsidium, 66 S. 



Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windparkstandort Wapeldorf-Heubült 34 
 

 

Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

BRINKMANN, R., O. BEHR, F. KORNER-NIEVERGELT, J. MAGES, I. NIERMANN & M. REICH (2011A): 
Zusammenfassung der praxisrelevanten Ergebnisse und offene Fragen. – In: Brinkmann, R., 
Behr, O., Niermann, I. & Reich, M. (Hrsg.): Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und 
Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. - 
Umwelt und Raum Bd. 4, 425-457, Cuvillier Verlag, Göttingen. 

BRINKMANN, R., O. BEHR, I. NIERMANN & M. REICH (HRSG.) (2011B): Entwicklung von Methoden zur 
Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-
Windenergieanlagen. - Umwelt und Raum Bd. 4, Cuvillier Verlag, Göttingen. 

Cryan, P. M., P.M. Gorresen, C.D. Hein, M.R. Schirmacher, R.H. Diehl, M.M. Huso, D.T.S. 
Hayman, P.D. Fricker, F.J. Bonaccorso, D.H. Johnson, K. Heist & D.C. Dalton (2014): 
Behavior of bats at wind turbines – PNAS, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1406672111 

DÜRR, T. (2001): Fledermäuse als Opfer von Windkraftanlagen. – Naturschutz und 
Landschaftspflege in Brandenburg 10: 182. 

DÜRR, T. (2007): Die bundesweite Kartei zur Dokumentation von Fledermausverlusten an 
Windenergieanlagen – ein Rückblick auf 5 Jahre Datenerfassung. – Nyctalus Bd. 12 Heft 2-3 
S. 108-115 

DÜRR, T. & L. BACH (2004): Fledermäuse als Schlagopfer von Windenergieanlagen – Stand der 
Erfahrungen mit Einblick in die bundesweite Fundkartei. – Bremer Beiträge für Naturkunde 
und Naturschutz Band 7: 253-264. 

ENDL, P., U. ENGELHART, K. SEICHE, S. TEUFERT & H. TRAPP (2005): Untersuchungen zum 
Verhalten von Fledermäusen und Vögeln an ausgewählten Windkraftanlagen im Landkreis 
Bautzen, Kamenz, Löbau-Zittau, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Stadt Görlitz Freistaat 
Sachsen. – unveröff. Bericht i.A. des Staatliches Umweltfachamt Bautzen: 135 pp. 

GERJETS, DETLEF (2007): Fledermauserfassung Düste. – unveröff. Bericht i.A. der Windwärts 
Energie GmbH, Hannover: 30 Seiten. 

GRÜNKORN, T., A. DIEDERICHS, B. STAHL, D. DÖRTE & G. NEHLS (2005): Entwicklung einer Methode 
zur Abschätzung des Kollisionsrisikos von Vögeln an Windenergieanlagen. - unveröff. 
Bericht i.A. Landesamtes für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein: 92 Seiten. 

HALL, L.S. & G.C. RICHARDS (1972): Notes on Tadaria australis (Chiroptera: Molossidae). - 
Australian Mammalogy 1: 47-47. 

HÖTKER, H., H. JEROMIN & K.-M. THOMSEN (2006): Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Vögel 
und Fledermäuse – eine Literaturstudie. - Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 26 (1): 38-46. 

HORN, J. W., E.B. ARNETT, T.H. KUNZ (2008): Behavioural responses of bats to operating wind 
turbines. – J. Wildl. Manag. 72(1): 123-132. 

JAMESON, J. W. & C. K. R. WILLIS (2014): Activity of tree bats at anthrophogenic tall structures: 
implications for mortality of bats at wind turbines. – Animal Behavior 97: 145-152.  



Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windparkstandort Wapeldorf-Heubült 35 
 

 

Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

JOHNSON, G.D., W.P. ERICKSON, M.D. STRICKLAND, M.F. SHEPHERD & D.A. SHEPHERD (2000): Avian 
monitoring studies at the Buffalo Ridge, Minnesota Wind Resource Area: Results of a 4-year 
study. – unveröff. Bericht an die Northern States Power Company, Minnesota: 262 S.. 

JOHNSON, G.D., W.P. ERICKSON, M.D. STRICKLAND, M.F. SHEPHERD & D.A. SHEPHERD (2003): 
Mortality of bats at a Large-scale wind power development at Buffalo Ridge, Minnesota. – 
Am. Midl. Nat.150: 332-342. 

KAULE, G. (1986): Arten- und Biotopschutz – Ulmer Verlag, Stuttgart. 

KEELEY, B.W. (2001): Bat Interactions with Utility Structures. - In: R.G. Carlton (ed.): Proceedings: 
Avian Interactions with Utility and Communication Structures. December, 2.-3, 1999. 
Charleston, South Carolina. 

KUSENBACH, J. (2004): Abschlussbericht zum Werkvertrag “Erfassung von Fledermaus- und 
Vogeltotfunden unter Windenergieanlagen an ausgewählten Standorten in Thüringen”: 30 
Seiten. 

KULZER, E., H.V. BASTIAN & M. FIEDLER (1987): Fledermäuse in Baden-Württemberg - Beih. Veröff. 
Naturschutz und Landschaftspflege Ba.-Württ. 50: 1-152. 

LIMPENS, H.G.J.A. & A. ROSCHEN (1996): Bausteine einer systematischen Fledermauserfassung. 
Teil 1 – Grundlagen. – Nyctalus 6 (1): 52-60. 

LONG, C.V., FLINT, J.A., LEPPER, P.A. & S.A. DIBLE (2009): Wind turbines and bat mortality: 
interactions of bat echolocation pulses with moving turbines rotor blades. – Proc. of Inst. 
Acoustics 31: 185-192. 

MEINIG, H., P. BOYE & R. HUTTERER (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere 
(Mammalia) Deutschlands – Stand Oktober 2008. In: Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 
(1): 115-153. 

NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ (2016): Planung und 
Genehmigung von Windenergieanlagen an Land in Niedersachsen und Hinweise für die 
Zielsetzung und Anwendung (Windenergieerlass) vom 24.02.2016 - Niedersächsisches 
Ministerialblatt 7: 190-225. 

NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM (1993): Leitlinie zur Anwendung der Eingriffsregelung 
des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes bei der Errichtung von Windenergieanlagen – 
Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 13(5): 170-174. 

NIERMANN, I., R. BRINKMANN, F. KORNER-NIEVERGELT & O. BEHR (2011): Systematische 
Schlagopfersuche - Methodische Rahmenbedingungen, statistische Analyseverfahren und 
Ergebnisse. – In: Brinkmann, R., Behr, O., Niermann, I. & Reich, M. (Hrsg.): Entwicklung von 
Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an 
Onshore-Windenergieanlagen. - Umwelt und Raum Bd. 4, 40-115, Cuvillier Verlag, 
Göttingen. 

NLT (2014): Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei 
Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen (Stand: Oktober 2014): 37 Seiten. 



Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windparkstandort Wapeldorf-Heubült 36 
 

 

Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

NLWKN (IN VORB.): Rote Liste der Fledermäuse Niedersachsens. 

OSBORNE, R.G., K.F. HIGGINS, C.D. DIETER & R.E. USGAARD (1996): Bat collisions with wind 
turbines in Southwestern Minnesota. - Bat Research News 37: 105-108. 

RAHMEL, U., L. BACH, R. BRINKMANN, H.J.G.A. LIMPENS & A. ROSCHEN (2004): Windenergieanlagen 
und Fledermäuse – Hinweise zur Erfassungsmethodik. – Bremer Beiträge für Naturkunde 
und Naturschutz Band 7: 265-271. 

ROELEKE, M., T. BLOHM, S. KRAMER-SCHADT, Y. YOVEL & C. C. VOIGT (2016): Habitat use of bats in 
relation to wind turbines revealed by GPS tracking. – Scientific Report 6: 28961, DOI: 
10.1038/srep28961. 

ROER, H. (1977): Zur Populationsentwicklung der Fledermäuse (Mammalia, Chiroptera) in der 
Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Situation im Rheinland - 
Z. f. Säugetierkunde 42: 265-278. 

RODRIGUES, L., L. BACH, M.-J. DOBOURG-SAVAGE, J. GOODWIN & C. HARBUSCH (2008): Leitfaden für 
die Berücksichtigung von Fledermäusen bei Windparkprojekten. – EUROBATS Publ. Ser. 3: 
57 Seiten. 

RYDELL, J., BACH, L., DUBOURG-SAVAGE, M-J., GREEN, M., RODRIGUES, L. & A. HEDENSTRÖM (2010): 
Bat mortality at wind turbines in northwestern Europe. – Acta Chiropterologica 12(2): 261-
274. 

SEICHE, K., P. ENDL AND M. LEIN (2007): Fledermäuse und Windenergieanlagen in Sachsen – 
Ergebnisse einer landesweiten Studie. - Nyctalus (N.F.) 12 (2/3): 170-181. 

SKIBA, R. (2009): Europäische Fledermäuse. Kennzeichen, Echoortung und Detektoranwendung. 
2., akt. und erw. Auflage – Neue Brehm-Bücherei Bd. 648. 220 S.  

TRAPP, H., D. FABIAN, F. FÖRSTER & O. ZINKE (2002): Fledermausverluste in einem Windpark der 
Oberlausitz. – Naturschutzarbeit in Sachsen 44: 53-56. 

TRAXLER, A., S. WEGLEITNER & H. JAKLITSCH (2004): Vogelschlag, Meideverhalten & 
Habitatnutzung an bestehenden Windkraftanlagen Prellenkirchen – Obersdorf – 
Steinberg/Prinzendorf.- unpubl. report for WWS Ökoenergie, EVN Naturkraft, WEB 
Windenergie, IG Windkraft und Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: 107 pp.  

VAUK, G., M. BÖTTGER, T. CLEMENS, G. GROTE, G. HARTMANN, E. HARTWIG, C. LAMMEN & E. VAUK-
HENTZELT (1990): Biolog.-ökol. Begleituntersuchung zum Bau und Betrieb von WEA. 
Endbericht. NNA-Ber. (3) Sonderheft: 3-124. 

VERBOOM, B. & H.J.G.A. LIMPENS (2001): Windmolens en Vleermuizen. - Zoogdier 12: 13-17. 

 



Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windparkstandort Wapeldorf-Heubült  
Anhang 1 
 

 

Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

 
Anhang 1: Grunddaten der Detektorbegehungen BQ = Balzquartier, QV = Quartierverdacht, d = Displaylaute (Balzrufe) 
 
Art / Datum 21.4. 5.5. 18.5. 8.6. 27.6. 13.7. 26.7. 8.8. 16.8. 24.8. 31.8. 13.9. 22.9. 5.10. ∑ 

Abendsegler   14 15 18 
1 
+ QV 

2 4 7 4 17 3 17 7  109 

Breitflügelfledermaus   40 65 27 11 13 13 8 21 29 10 15 15  267 
Zwergfledermaus  5 8 3 8 11 4 9 9 9  3 12 3  84 

Rauhautfledermaus 2 5 5 2  1 2 1  14 8 
16 
+ 5 BQ 

7  63 

Myotis spec.         3   2 1  6 
Bartfledermaus  2 1 2 4 3  2  5 2 1   22 
Langohr  1  1 1 1 1  5 1 2 2 2  17 
 7 70 89 58 28 24 29 27 42 66 28 65 35 0 568 
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Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

Anhang 2: Grunddaten der Horchkistenerfassung (Nn = Nyctalus noctula, Ny = Nyctaloid, Es = Eptesicus serotinus, Pn = Pipistrellus nathusii, Pp = P. pipistrellus, 
Ppyg = P. pygmaeus, Pip = P. spec., Mmb = M. mystacinus/brandtii, Ms = Myotis spec., Plec = Plecotus spec., Flm = Fledermaus spec., o.B. = ohne 
Beobachtung, d = Display/Soziallaute) 

 
Standort 1 21.4. 5.5. 18.5. 8.6. 27.6. 13.7. 26.7. 8.8. 16.8. 24.8. 31.8. 13.9. 22.9. 5.10. 
Bis 19:00 Uhr              o.B. 
20:00 Uhr             2 Nn o.B. 

21:00 Uhr  o.B.        o.B. o.B. o.B. 
5 Nn, 2 Es, 
1 Ny 

3 Nn o.B. 

22:00 Uhr  o.B. 2 Nn o.B.   o.B. o.B. o.B. o.B. 4 Nn, 1 Es 
6 Nn, 2 Es, 
2 Ny, 2 Pn, 1 Pp 

45 Nn, 6 Ny, 
1 Pn 

o.B. o.B. 

23:00 Uhr o.B. 1 Nn 1 Pn o.B. o.B. 3 Nn o.B. o.B. 1 Nn 
5 Nn, 1 Ny 
1 Pn, 1 Ppyg, 
1 Plec 

1 Ny, 8 Pn 
41 Nn, 3 Ny, 
3 Pn 

1 Ny, 1 Pn o.B. 

24:00 Uhr  o.B. 1 Nn 2 Pn 2 Nn, 1 Pp 4 Es o.B. 1 Ms o.B. o.B. 
2 Nn, 1 Ny, 
1 Ms 

8 Pn 10 Nn, 3 Pn 1 Pn o.B. 

1:00 Uhr  -* 3 Pn 1 Ms o.B. 1 Pn 
1 Nn, 
1 Ny 

1 Ny o.B. o.B. 
4 Nn, 1 Ny, 
4 Pn, 1 Pp 

4 Pn 1 Nn 2 Pn o.B. 

2:00 Uhr  -* 1 Pn 1 Es 1 Nn, 1 Pn, 1 Ms o.B. 
1 Ms, 
1 Plec 

o.B. o.B. 1 Pp 
4 Nn, 5 Ny, 
2 Pn 

2 Pn 1 Nn, 1 Pn o.B. o.B. 

3:00 Uhr  -* 2 Pn o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn o.B. o.B. 9 Pn 6 Pn 6 Nn, 1 Plec 1 Pn o.B. 

4:00 Uhr  -* 1 Pn o.B. 1 Nn, 1 Ms o.B. o.B. 1 Pn o.B. o.B. 
2 Nn,1 Es, 
5 Pn 

17 Pn 5 Nn, 1 Pn o.B. o.B. 

5:00 Uhr  -* 1 Pn 1 Nn 1 Nn o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn 1 Nn, 8 Pn 5 Pn 1 Ny, 2 Pn o.B. o.B. 
6:00 Uhr  -* o.B. o.B.   o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn, 1 Pn 2 Pn 1 Pn, 1 Pip o.B. o.B. 

7:00 Uhr -*        o.B. o.B. 1 Pn 
1 Nn, 1 Pn, 
1 Pip d 

o.B. o.B. 
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Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

Standort 2 21.4. 5.5. 18.5. 8.6. 27.6. 13.7. 26.7. 8.8. 16.8. 24.8. 31.8. 13.9. 22.9. 5.10. 
Bis 19:00 Uhr              o.B. 
20:00 Uhr             1 Nn o.B. 

21:00 Uhr  o.B.        o.B. o.B. o.B. 
10 Nn, 9 Es,  
13 Ny, 2 Pn,  
1 Pp 

1 Pn o.B. 

22:00 Uhr  o.B. 3 Es o.B.   o.B. o.B. o.B. o.B. 
4 Nn, 6 Es, 
2 Pn 

2 Nn, 1 Es,  
1 Ny, 3 Pn 

42 Nn, 28 Es,  
25 Ny,1 Pn,  
2 Pp 

2 Pn o.B. 

23:00 Uhr o.B. 
2 Nn,  
1 Pn, 
1 Pp 

3 Nn, 2 Es, 2 Ny,  
3 Pn 

o.B. o.B. 1 Es 
1 Nn, 8 Es, 1 
Ns 

1 Ny 
2 Es,  
1 Ny,  
1 Pn 

5 Nn, 2 Es, 
1 Pn, 2 Plec 

1 Nn, 1 Pn,  
1 Ms 

15 Nn, 9 Es,  
12 Ny, 1 Pn,  
1 Pp 

1 Pp o.B. 

24:00 Uhr  o.B. 
1 Nn,  
4 Pn, 1 Ms 

1 Nn, 3 Es, 4 Pn 6 Nn o.B. 
1 Nn,  
1 Pn,  
1 Pp, 1 Ms 

2 Nn, 1 Es,  
1 Ns, 1 Pp,  
5 Ms 

o.B. 
2 Nn,  
2 Ny,  
1 Pp 

6 Nn, 2 Es, 
4 Ny 

2 Nn, 8 Pn 
40 Nn, 5 Es,  
10 Ny, 6 Pn,  
2 Pp 

2 Pn o.B. 

1:00 Uhr  -* 
8 Pn,  
1 Pp 

5 Pn, 1 Ms 21 Ms 3 Pp 
1 Ms,  
1 Plec 

1 Es, 1 Ns,  
4 Ms, 2 Plec 

o.B. 2 Nn 
5 Nn, 2 Ny,  
3 P, 1 Pp, 
2 Ms 

1 Nn, 1 Ny,  
5 Pn, 2 Ms 

12 Nn,   
15 Es, 7 Ny, 
4 Pn 

4 Pn o.B. 

2:00 Uhr  -* 
5 Pn, 1 Ms,  
2 Plec 

4 Nn, 1 Es, 1 Ny,  
9 Pn, 1 Ms 

2 Nn, 
4 Ms 

1 Pp 1 Ms 
1 Nn, 1 Pp,  
2 Ms 

o.B. 1 Nn 
7 Nn, 14 Es,  
27 Ny, 6 Pn 

1 Ny, 5 Pn 
3 Nn, 1 Es, 
6 Ny 

1 Pn o.B. 

3:00 Uhr  -* 7 Pn 1 Pn 
10 Pn, 
13 Ms 

o.B. o.B. 1 Nn, 1 Pn 1 Pp 1 Pp 5 Nn, 8 Pn 5 Pn 
15 Nn, 1 Es,  
5 Ny, 1 Pn,  
1 Pp 

1 Nn o.B. 

4:00 Uhr  -* 
9 Pn,  
1 Pn d, 
 7 Plec 

2 Pn 
2 Nn,  
6 Pn,  
2 Ms 

o.B. 1 Nn 1 Ns, 1 Ms 1 Ms o.B. 
3 Nn, 4 Ny,  
13 Pn 

24 Pn, 1 Pp 
8 Nn, 4 Ny, 
2 Pn 

o.B. o.B. 

5:00 Uhr  -* 
1 Ny,  
1 Pp, 
 4 Plec 

1 Es o.B. o.B. 1 Nn 1 Nn o.B. o.B. 
16 Nn,  
1 Es, 6 Ny,  
8 Pn, 1 Pp 

8 Pn 
2 Nn, 4 Ny, 
2 Pn, 1 Pp 

o.B. o.B. 

6:00 Uhr  -* o.B. o.B.   o.B. o.B. o.B. 1 Nn, 1 Pn 1 Nn, 2 Ny 4 Pn 11 Pn, 2 Pp o.B. o.B. 
7:00 Uhr -*        o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 
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Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

 
Standort 3 21.4. 5.5. 18.5. 8.6. 27.6. 13.7. 26.7. 8.8. 16.8. 24.8. 31.8. 13.9. 22.9. 5.10. 
Bis 19:00 
Uhr 

             o.B. 

20:00 Uhr             2 Nn o.B. 

21:00 Uhr  o.B.        o.B. o.B. o.B. 
6 Nn, 4 Es, 
1 Pn 

2 Pn o.B. 

22:00 Uhr  o.B. 1 Nn o.B.   o.B. o.B. o.B. 
2 Nn,  
1 Es,  
1 Ny 

8 Nn, 9 Es,  
1 Ny, 2 Pn 

5 Nn, 3 Pn, 
1 Plec 

4 Nn, 2 Pn, 
1 Pp 

o.B. o.B. 

23:00 Uhr o.B. 
2 Nn, 
1 Ms 

1 Nn, 1 Es, 
1 Ny, 2 Pn 

1 Nn o.B. 1 Es 
2 Nn, 2 Es, 
1 Ms 

o.B. o.B. 
10 Nn, 2 Ny, 
1 Pn 

3 Nn, 1 Es, 
1 Ny, 4 Pn, 
2 Ms 

2 Nn o.B. o.B. 

24:00 Uhr  1 Pn 1 Ms 2 Nn, 1 Pn 4 Nn 1 Pn 1 Pn 1 Plec o.B. 1 Pp 
8 Nn, 3 Es,  
1 Ny, 1 Pn,  
1 Ms 

5 Pn 5 Nn, 2 Pn 2 Pn o.B. 

1:00 Uhr  -* 2 Pn 1 Nn o.B. o.B. o.B. 3 Nn o.B. 
1 Ny,  
1 Pn,  
1 Plec 

4 Nn, 1 Pn, 
3 Ms, 1 Plec 

2 Nn, 1 Ny, 
4 Pn 

1 Nn, 1 Pn 1 Pn o.B. 

2:00 Uhr  -* o.B. 2 Ns 1 Ms o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn 
5 Nn, 1 Es,  
7 Pn, 2 Pp 

8 Pn 1 Es, 1 Pn 1 Nn o.B. 

3:00 Uhr  -* 1 Pn 1 Pn 1 Pn o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 4 Nn, 8 Pn 9 Pn 2 Nn 1 Nn o.B. 

4:00 Uhr  -* o.B. o.B. 1 Ms o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 
5 Nn, 1 Es, 
13 Pn, 1 Pp 

1 Nn, 30 Pn 10 Nn, 4 Pn o.B. o.B. 

5:00 Uhr  -* o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn o.B. o.B. 1 Pn 1 Nn, 1 Pn 4 Pn 1 Nn, 1 Ny 2 Pn o.B. 
6:00 Uhr  -* o.B. o.B.   o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Ns 1 Nn, 1 Ms 2 Pn o.B. o.B. 
7:00 Uhr -*        o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 
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Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 17.11.2016 

Standort 4 21.4. 5.5. 18.5. 8.6. 27.6. 13.7. 26.7. 8.8. 16.8. 24.8. 31.8. 13.9. 22.9. 5.10. 
Bis 19:00 
Uhr 

             o.B. 

20:00 Uhr             1 Nn o.B. 

21:00 Uhr  o.B.        o.B. o.B. 2 Nn 
3 Nn, 1 Es, 
1 Ny, 1 Pn 

1 Nn,  
1 Es 

o.B. 

22:00 Uhr  o.B. o.B. o.B.   o.B. o.B. o.B. 4 Nn 
3 Nn, 6 Es,  
1 Ny, 2 Pn 

6 Nn, 1 Pn 
20 Nn, 2 Es, 
2 Ny, 1 Pp 

1 Pn o.B. 

23:00 Uhr 1 Pn 3 Nn 3 Nn, 1 Pn o.B. o.B. 1 Es 1 Nn, 3 Es 1 Pn 1 Pn 10 Nn 
1 Nn, 1 Ny, 
3 Pn, 1 Ms 

3 Nn, 1 Pn 
1 Pn,  
1 Plec 

o.B. 

24:00 Uhr  o.B. 5 Pn 2 Nn, 1 Ny 2 Nn o.B. 1 Ny 1 Nn, 1 Es o.B. o.B. 8 Nn, 1 Pp 2 Pn 1 Nn, 2 Pn 
1 Pip, 
1 Pn 

o.B. 

1:00 Uhr  -* 1 Pn 1 Ny, 1 Pn o.B. o.B. o.B. 2 Nn 
1 Es, 
1 Pn 

1 Nn, 
1 Pp 

1 Nn, 1 Es, 
1 Pn, 1 Ms 

2 Nn, 1 Ny, 
6 Pn 

1 Es o.B. o.B. 

2:00 Uhr  -* 1 Nn 
2 Nn, 1 Ny, 
2 Pn 

o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Ms 1 Nn 
5 Nn, 1 Es, 
1 Ny, 6 Pn 

2 Pn 2 Nn 2 Pn o.B. 

3:00 Uhr  -* 
1 Nn,  
1 Pn 

o.B. 1 Pn o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 7 Nn, 7 Pn 2 Nn, 4 Pn o.B. 1 Nn o.B. 

4:00 Uhr  -* o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Ms o.B. o.B. o.B. 
9 Nn, 1 Es, 
7 Pn 

1 Nn,  
26 Pn, 1 Pp 

7 Nn, 1 Pn o.B. o.B. 

5:00 Uhr  -* o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn 1 Pp o.B. o.B. 4 Nn, 2 Pn 1 Pn o.B. 1 Pn o.B. 
6:00 Uhr  -* o.B. o.B.   o.B. o.B. o.B. o.B. 2 Pn 1 Pn o.B. o.B. o.B. 
7:00 Uhr -*        o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 

-* = Abbruch wegen Kälte 
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Planzeichenerklärung

Potenzialfläche

Untersuchungsgebiet

Fundortnachweise von Fledermäusen im Untersuchungsgebiet

RL.Nds.: Rote Listen der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Fledermausarten, in Vorb.
RL D: Rote Liste der Säugetiere Deutschlands, Stand 2009.

Gefährdungsgrade: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste,
D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt,
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BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung, b = besonders geschützt
FFH-Anhang: Anhang II bzw. IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

RL Nds.
in Vorb.

RL D.
2009

BArtSchV/
FFH-AnhangListe nachgewiesener Arten

#! Zwergfledermaus - Jagd

#! Rauhautfledermaus - Jagd

Langohr - Jagd#!

#! Breitflügelfledermaus - Jagd

#! Bartfledermaus - Jagd

#! Abendsegler - Jagd 3       V        b/IV

2       G        b/IV

R       -         b/IV

V/R   V/2     b/IV

 -        -        b/IV

D/3   V/V     b/IV
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hohe Bedeutung
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Bewertung
hohe Bedeutung

mittlere Bedeutung

Planzeichenerklärung

Potenzialfläche

Untersuchungsgebiet

RL.Nds.: Rote Listen der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Fledermausarten, in Vorb.
RL D: Rote Liste der Säugetiere Deutschlands, Stand 2009.

Gefährdungsgrade: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste,
D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt,
R = Arten mit restriktiver Verbreitung, - nicht gefährdet

BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung, b = besonders geschützt
FFH-Anhang: Anhang II bzw. IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

Fundortnachweise von Fledermäusen im Untersuchungsgebiet
RL Nds.
in Vorb.

RL D.
2009

BArtSchV/
FFH-AnhangListe nachgewiesener Arten

#! Zwergfledermaus - Jagd

#! Rauhautfledermaus - Jagd

Langohr - Jagd#!

#! Breitflügelfledermaus - Jagd

#! Bartfledermaus - Jagd

#! Abendsegler - Jagd 3       V        b/IV

2       G        b/IV

R       -         b/IV

V/R   V/2     b/IV

 -        -        b/IV

D/3   V/V     b/IV
_̂ Abendsegler - Quartierverdacht
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Windkonzept Projektentwicklungs GmbH & Co. KG



#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!
#!

#!

#!

#!
#!

#!

#!
#!

#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

!(
!(
!(

#! #!

#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#! #!
#! #!

#!

#!
#!

#!

#! #!

#!
#!

#!

#!#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!#!#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!#!

#!

#!

#!

#!

#!

#! #!

#!

#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!

#!

#!
#!

#!#!

#!

#!#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!

#!

#!
#!

#!
#!#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

!(

!(
#!

#!
#! #!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!
#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

!(

#0

#0
#0

#0

#0

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung

±

2010c

Biotoptypen/Flora

Datum Unterschrift

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

11/16

11/16

11/16

Maßstab:

Projekt:

16-2279

4

Planart: 
Faunistische Bestandsaufnahme 
Fledermäuse (Chiroptera)

Ergebnisse und Bewertung
Herbst 2016

Diekmann

Frey

Bach

1:12.000 Karte-Nr.

Quelle: eigene Erhebungen am 16.8., 24.8., 31.8., 13.9., 22.9. und 5.10.

Dipl. Lothar Bach
Freilandforschung, zool. Gutachten
Hamfhofsweg 125 b
28357 Bremen

lotharbach@bach-freilandforschung.de
www.bach-freilandforschung.de

0 500250
Meter

Bewertung
hohe Bedeutung

mittlere Bedeutung

Planzeichenerklärung

Potenzialfläche

Untersuchungsgebiet

RL.Nds.: Rote Listen der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Fledermausarten, in Vorb.
RL D: Rote Liste der Säugetiere Deutschlands, Stand 2009.

Gefährdungsgrade: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste,
D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt,
R = Arten mit restriktiver Verbreitung, - nicht gefährdet

BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung, b = besonders geschützt
FFH-Anhang: Anhang II bzw. IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

Fundortnachweise von Fledermäusen im Untersuchungsgebiet

#0 Rauhautfledermaus - Balzquartier

RL Nds.
in Vorb.

RL D.
2009

BArtSchV/
FFH-AnhangListe nachgewiesener Arten

#! Zwergfledermaus - Jagd

#! Rauhautfledermaus - Jagd

Langohr - Jagd#!

#! Breitflügelfledermaus - Jagd

#! Bartfledermaus - Jagd

#! Abendsegler - Jagd 3       V        b/IV

2       G        b/IV

R       -         b/IV

V/R   V/2     b/IV

 -        -        b/IV

D/3   V/V     b/IV

Fachbeitrag Fledermäuse zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 11 "Windenergie Wapeldorf-Heubült"

Windkonzept Projektentwicklungs GmbH & Co. KG



Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung

±

2010c

Biotoptypen/Flora

Datum Unterschrift

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

11/16

11/16

11/16

Maßstab:

Projekt:

16-2279

5

Planart: 
Faunistische Bestandsaufnahme 
Fledermäuse (Chiroptera)

Bewertung und Konflikte
Frühjahr 2016

Diekmann

Frey

Bach

1:12.000 Karte-Nr.

Dipl. Lothar Bach
Freilandforschung, zool. Gutachten
Hamfhofsweg 125 b
28357 Bremen

lotharbach@bach-freilandforschung.de
www.bach-freilandforschung.de

0 500250
Meter

Fachbeitrag Fledermäuse zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 11 "Windenergie Wapeldorf-Heubült"

Windkonzept Projektentwicklungs GmbH & Co. KG

Planzeichenerklärung

Potenzialfläche

Untersuchungsgebiet

Bewertung

mittlere Bedeutung

hohe Bedeutung

Puffer
250m um Jagdgebiete wichtiger Bedeutung



_̂

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung

±

2010c

Biotoptypen/Flora

Datum Unterschrift

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

11/16

11/16

11/16

Maßstab:

Projekt:

16-2279

6

Planart: 
Faunistische Bestandsaufnahme 
Fledermäuse (Chiroptera)

Bewertung und Konflikte
Sommer 2016

Diekmann

Frey

Bach

1:12.000 Karte-Nr.

Dipl. Lothar Bach
Freilandforschung, zool. Gutachten
Hamfhofsweg 125 b
28357 Bremen

lotharbach@bach-freilandforschung.de
www.bach-freilandforschung.de

0 500250
Meter

Fachbeitrag Fledermäuse zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 11 "Windenergie Wapeldorf-Heubült"

Windkonzept Projektentwicklungs GmbH & Co. KG

Planzeichenerklärung

Potenzialfläche

Untersuchungsgebiet

Puffer
250m um Jagdgebiete wichtiger Bedeutung

_̂ Abendsegler - Quartierverdacht

Bewertung
hohe Bedeutung

mittlere Bedeutung

Quartiere



#0

#0
#0

#0

#0

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung

±

2010c

Biotoptypen/Flora

Datum Unterschrift

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

11/16

11/16

11/16

Maßstab:

Projekt:

16-2279

7

Planart: 
Faunistische Bestandsaufnahme 
Fledermäuse (Chiroptera)

Bewertung und Konflikte
Herbst 2016

Diekmann

Frey

Bach

1:12.000 Karte-Nr.

Dipl. Lothar Bach
Freilandforschung, zool. Gutachten
Hamfhofsweg 125 b
28357 Bremen

lotharbach@bach-freilandforschung.de
www.bach-freilandforschung.de

0 500250
Meter

Fachbeitrag Fledermäuse zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 11 "Windenergie Wapeldorf-Heubült"

Windkonzept Projektentwicklungs GmbH & Co. KG

Planzeichenerklärung

Potenzialfläche

Untersuchungsgebiet

Puffer
250m um Jagdgebiete wichtiger Bedeutung

#0

Bewertung
hohe Bedeutung

mittlere Bedeutung

Quartiere

Rauhautfledermaus - Balzquartier



 

 

Diekmann  Mosebach & Partner Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
                                         Tel.: 04402/911630 - Fax: 04402/911640 

            e-mail:info@diekmann-mosebach.de 
             www.diekmann-mosebach.de 

 
 

GEMEINDE RASTEDE 
 

 
Landkreis Ammerland 

 

 
 
 

Anlage 10 zum Umweltbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  
zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11  
"Windenergie Wapeldorf / Heubült" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   November 2018



Gemeinde Rastede –  
saP zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Windenergie Wapeldorf / Heubült"   I 

 
 

 
Diekmann  Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

INHALTSÜBERSICHT 

1.0 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 1 

2.0 HINWEISE ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 1 
2.1 Zielsetzungen 1 
2.2 Rechtliche Grundlagen 1 
2.3 Methodisches Vorgehen 4 
2.3.1 Datengrundlagen und Abgrenzung der Untersuchungsgebiete 5 
2.3.2 Projektbezogene Wirkfaktoren 6 
2.3.3 Vermeidungsmaßnahmen 7 
2.3.3.1 Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Fledermäuse 9 
2.3.3.2 Vermeidungsmaßnahmen für den Baumfalken 9 

3.0 BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 10 
3.1 Prüfung der Zulässigkeit des Eingriffs 10 
3.2 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 10 
3.2.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 10 
3.2.2 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 10 
3.2.2.1 Säugetiere 10 
3.2.2.2 Amphibien und Reptilien 12 
3.2.2.3 Insekten 12 
3.3 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Vogelschutzrichtlinie 13 
3.3.1 Brutvögel 13 
3.3.2 Gastvögel 25 
3.4 Sonstige streng geschützte Arten 31 

4.0 DARLEGUNG DER AUSNAHMEVORAUSSETZUNGEN 32 
4.1 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 32 
4.2 Keine zumutbaren Alternativen 34 
4.3 Bewahrung des Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen Arten 36 
4.3.1 Maßnahmen zur Stärkung der Population (FCS-Maßnahmen) 38 

5.0 FAZIT 40 

6.0 LITERATUR 42 
 

  



Gemeinde Rastede –  
saP zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Windenergie Wapeldorf / Heubült"   II 

 
 

 
Diekmann  Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

TABELLENÜBERSICHT 
 
Tab. 1: Baubedingte Wirkfaktoren 6 
Tab. 2: Anlagebedingte Wirkfaktoren 7 
Tab. 3: Betriebsbedingte Wirkfaktoren 7 
Tab. 4: Im Untersuchungsgebiet vorkommende Arten und ihr Gefährdungsstatus nach den 

Roten Listen Niedersachsens (NLWKN in Vorb.) und Deutschlands (MEINIG et al. 
2009). 11 

Tab. 5: Übersicht der im Untersuchungsraum festgestellten planungsrelevanten und / oder 
streng geschützten Brutvogelarten (nur Brutnachweise und Brutverdachte) 14 

Tab. 6: Übersicht zu den über die Raumnutzungsuntersuchung im Plangebiet gesichteten 
planungsrelevanten Greif und Großvogelarten 15 

Tab. 7: Übersicht zu den artenschutzrechtlich zu betrachtenden Brutvogelarten und der 
voraussichtliche Abstand ihrer Reviere zu den geplanten WEA 16 

Tab. 8: Übersicht der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Gastvogelarten 26 
 



Gemeinde Rastede –  
saP zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Windenergie Wapeldorf / Heubült" 1 

 

 
Diekmann  Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

1.0 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG  
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt anlässlich aktueller Entwicklungsvorhaben und auf-
grund des kommunalen Willens einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Windparks im nördlichen Ge-
meindegebiet zu schaffen und stellt zu diesem Zweck den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 11 „Wapeldorf-Heubült“ auf.   
 
Auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden in der vorliegenden spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (im Folgenden auch kurz saP genannt) die Aus-
wirkungen der konkreten Standorte von fünf geplanten Windenergieanlagen auf die Vor-
kommen von Flora und Fauna im Wirkbereich berücksichtigt.  
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Wapeldorf-
Heubült“ umfasst eine Fläche von ca. 18 ha, die nur zu einem geringen Teil für die neu-
en Windenergieanlagenstandorte und deren Erschließung baulich beansprucht wird. Im 
Rahmen faunistischer Erfassungen wurden besonders oder streng geschützte Tierarten 
gemäß § 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG festgestellt, deren Vorkommen zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt ein potenzielles Planungshemmnis darstellen. Um dieses Planungshin-
dernis zu beseitigen, ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Vorschriften des europäi-
schen Artenschutzrechtes eingehalten werden. Dieser Nachweis soll im Rahmen der 
vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erbracht werden. 

2.0 HINWEISE ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

2.1 Zielsetzungen 
In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt 
werden können, im Hinblick auf die im Rahmen von Bestandserfassungen nachgewie-
senen gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten 
des Anhangs IV FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt. 
 
Werden die Verbotstatbestände erfüllt, wird im Weiteren geprüft, ob die naturschutz-
rechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verbotsbeständen nach § 44 
BNatSchG gegeben sind (Prognose zu einer Ausnahme nach § 45 BNatSchG).  

2.2 Rechtliche Grundlagen 
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die in der saP zu berücksichtigenden recht-
lichen Rahmenbedingungen gegeben. Der textliche Inhalt ist u. a. den „Hinweise zur 
Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP)“ des BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS von 03/2011 sowie den Voll-
zugshinweisen zum Artenschutzrecht der LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Natur-
schutz, Landschaftspflege und Erholung) (LANA 2010) entnommen. 
 
Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 sind folgen-
dermaßen gefasst: 
 
"Es ist verboten, 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen o-
der zu zerstören  

 

(Zugriffsverbote)." 
 
Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben relevanten Absatz 5 des 
§ 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen Kommission 
anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der 
FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden, um akzeptable und im Vollzug 
praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 
zu erzielen: 
 
 
„(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur 
und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Be-
hörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gel-
ten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 
Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europä-
ische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 
Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

 
1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn 

die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 
diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnah-
me, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 
Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen 
einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder 
Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder 
Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- o-
der Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt wer-
den und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 
 
Entsprechend obigem Abs. 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 
BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die 
in Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die europäi-
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schen Vogelarten. Eine Rechtverordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 (nationale Verant-
wortungsarten) existiert aktuell noch nicht. 
 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der europäischen Vogelarten 
nach Art. 1 VRL ergibt sich somit aus § 44 Abs.1, Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für 
nach zulässige Vorhaben im Sinne des §18 (2) BNatSchG folgende Verbote: 
 
 Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): Nachstellen, Fangen, Verletzen oder 

Töten von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen. 

 Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG): Beschädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene ver-
meidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abwei-
chend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt wird. 

 Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG): Erhebliches Stören von Tieren 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu kei-
ner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 
Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG folgendes Verbot: 
 
 Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender 

Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder 
Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standorts im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt wird. 

 
Wird trotz der Durchführung von Vorkehrungen zur Vermeidung der Verbotstatbestand 
gemäß § 44 (1) 3 (Schädigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) erfüllt, so können 
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG, soweit erforderlich, auch vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen festgesetzt werden. Diese entsprechen den sogenannten CEF-Maßnahmen – 
(measures that ensure the continued ecological functionality) der Interpretationshilfe der 
EU-KOMMISSION (2007) zur Umsetzung der Anforderungen der Artikel 12, 13 und 16 der 
FFH-RL.  
 
Diese dienen dem Erhalt des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffe-
nen Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökolo-
gischen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet wer-
den, d. h. sie sind an der jeweiligen Art und an der Funktionalität auszurichten. Auch 
hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke (time-lag) 
entsteht, in der eine irreversible Schwächung der Population zu befürchten ist, d. h. die-
se neu geschaffenen Lebensstätten müssen funktionsfähig sein, ehe der Eingriff vorge-
nommen wird. 
 
Werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 
gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen, um die Planung unverändert 
fortführen zu können, Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG nachge-
wiesen werden. 
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Einschlägige Ausnahmevoraussetzungen liegen u. a. vor wenn: 
 

o zumutbare Alternativen [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der 
relevanten Arten führen] nicht gegeben sind,  

o zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen oder im Interesse der Ge-
sundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landes-
verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich güns-
tigen Auswirkungen auf die Umwelt gegeben sind, 

o sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht ver-
schlechtert und  

o bezüglich der Arten des Anhangs IV FFH-RL der günstige Erhaltungszustand 
der Populationen der Art gewahrt bleibt. 

 
Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands einer Population zu vermeiden, kön-
nen nach Auffassung der EU-Kommission auch spezielle kompensatorische Maßnah-
men eingesetzt werden. Diese Maßnahmen werden häufig „Maßnahmen zur Sicherung 
des Erhaltungszustands“ oder auch „FCS-Maßnahmen“ (measures to ensure a fa-
vourable conservation status) genannt, da sie dazu dienen sollen, einen günstigen Er-
haltungszustand (Favourable Conservation Status) zu bewahren. Diese Maßnahmen zur 
Sicherung des Erhaltungszustands der betroffenen Populationen sind zwar weder in der 
FFH-RL noch im BNatSchG explizit erwähnt und somit nicht verbindlich vorgeschrieben. 
Entsprechend den Empfehlungen der EU-Kommission sind sie jedoch zweckmäßig, um 
eine Ausnahme insbesondere hinsichtlich der Bewahrung eines guten Erhaltungszu-
stands zu rechtfertigen. Die EU-Kommission nennt folgende Anforderungen für derartige 
FCS-Maßnahmen: 
 
 Die Maßnahmen müssen die negativen Auswirkungen des Vorhabens den spezifi-

schen Gegebenheiten entsprechend ausgleichen. 
 Die Maßnahmen müssen eine hohe Erfolgschance / Wirksamkeit aufweisen und auf 

bewährten Fachpraktiken basieren. 
 Sie müssen die Möglichkeit garantieren, dass eine Art einen guten Erhaltungszu-

stand erreichen kann. 
 Sie müssen möglichst schon vor oder spätestens zum Zeitpunkt der Zerstörung einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte Wirkung zeigen (ob gewisse zeitliche Verzögerun-
gen hingenommen werden können oder nicht, ist in Abhängigkeit von den betroffe-
nen Arten und Habitaten zu beurteilen) (vgl. EU-KOMMISSION 2007: 70ff). 

 
Aus Gründen der Praktikabilität und in Abgrenzung zu den „vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen“ wird in Abhängigkeit von den betroffenen Habitaten und Arten durchaus 
eine gewisse Verzögerung zwischen Eingriffszeitpunkt und voller Wirksamkeit einer 
FCS-Maßnahme akzeptiert werden können (vgl. auch EU-KOMMISSION 2007: 70ff). Vo-
raussetzung hierfür ist aber, dass der Erhaltungszustand einer Art nicht bereits derart 
schlecht ist und die Wiederherstellbarkeit der erforderlichen Habitatstrukturen derart un-
günstig ist, dass vorübergehende Funktionsverminderungen eine irreversible Auswir-
kung auf den Erhaltungszustand der Art haben, d. h. in überschaubaren Zeiträumen, 
bzw. mit einer ausreichenden Sicherheit nicht wieder ausgeglichen werden können 
(RUNGE et al. 2010). 

2.3 Methodisches Vorgehen 
Nachfolgend findet eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung 
des Leitfadens zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung 
von Windenergieanlagen in Niedersachsen im Anhang des Windenergieerlasses Nie-
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dersachsen (MU Niedersachsen 2016). Dieser enthält eine (nicht abschließende) Auflis-
tung WEA-empfindlicher Brut- und Rastvogelarten in Niedersachsen mit Angaben zu 
Prüfradien bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen. Die Angaben 
zu Prüfradien beruhen auf Empfehlungen der Nds. Fachbehörde für Naturschutz 
(NLWKN). Die nachfolgend dargestellten Prüfschritte werden in Anlehnung an die „Hin-
weise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP)“ des Bayerischen Staatsministeriums mit Stand 03/2011, den 
Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von Bun-
deswasserstraßen (BMVBS 2009) durchgeführt. Weitere Grundlage sind die Hinweise 
der LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung) 
zur Anwendung des europäischen Artenschutzrechts bei der Zulassung von Vorhaben 
und bei Planungen (LANA 2010). 
 
In einem ersten Arbeitsschritt erfolgt die Darstellung der Wirkfaktoren, die von dem Vor-
haben ausgehen und Auswirkungen auf die im Planungsraum vorkommenden Arten ha-
ben können. Weiterhin werden Möglichkeiten zur Vermeidung und Minimierung von Be-
einträchtigungen aufgeführt. Anschließend erfolgt eine Einschätzung der Auswirkungen 
der Wirkfaktoren unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men. 
 
Im Rahmen einer Voruntersuchung wird eine Vorauswahl der untersuchungsrelevanten 
Arten getroffen (Abschichtung des Artenspektrums). Es erfolgt eine tabellarische Zu-
sammenfassung der zu untersuchenden Tier- und Pflanzenarten, die in dem Untersu-
chungsraum nachgewiesen wurden und ggf. der Arten, die potenziell vorkommen könn-
ten.  
 
Als nächster Arbeitsschritt erfolgt eine Konfliktanalyse mit dem Ziel zu untersuchen, ob 
Verbotstatbestände einschlägig sind. Bei der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erfüllt sind, werden die genannten Vorkehrungen zur Vermeidung und 
Minimierung von Beeinträchtigungen mit einbezogen. 
 
Sind Verbotstatbestände einschlägig, ist im Rahmen der weiteren Planung zu prüfen, ob 
die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind. 
 
Die Abgrenzung des Untersuchungs- bzw. Betrachtungsraumes erfolgte vorhabenbezo-
gen und entsprechend der prognostizierten Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf 
die einzelnen betroffenen Arten durch die jeweiligen Fachgutachter.   

2.3.1 Datengrundlagen und Abgrenzung der Untersuchungsgebiete  
Für das Plangebiet liegt umfangreiches Datenmaterial zu Flora und Fauna vor. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung wurde im Mai 2016 eine detaillierte Biotoptypenkartie-
rung im Plangebiet durchgeführt. Außerdem wurden die nach § 30 BNatSchG geschütz-
ten Biotope sowie die gefährdeten und besonders geschützten Arten nach GARVE (2004) 
erfasst. Die Typisierung und Bezeichnung der Biotope wurde in Anlehnung an den „Kar-
tierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRACHENFELS 2011) vorgenommen. 
 
Darüber hinaus wurden Erfassungen von Brut- und Gastvögeln für eine potenzielle 
Windparkfläche an der kommunalen Grenze der Stadt Varel und der Gemeinde Rastede 
durchgeführt. Der südliche Teilbereich dieser interkommunalen potenziellen Windpark-
fläche ist annähernd deckungsgleich mit der nördlichen Teilfläche des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 11, so dass die damaligen Erfassungen herangezogen wer-
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den können. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Am-
merland wurde der Erfassungsumfang für die Kartierungen, die in 2013/2014 durchge-
führt worden sind, gemäß den Hinweisen des NIEDERSÄCHSISCHEN LANDKREISTAGES 
(2011) vorgenommen. Die avifaunistischen Erfassungen wurden somit in einem Radius 
von 2.000 m um den nördlichen Teilbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 11 "Windenergie Wapeldorf / Heubült" gefasst. Dieser Radius umfasst ebenfalls den 
südlichen Teilbereich der hier vorliegenden Bauleitplanung und deckt den - gemäß dem 
Niedersächsischen Windenergieerlass - mittlerweile für avifaunistische Kartierungen zu 
Grunde zu legenden Untersuchungsradius von 500 m um das jeweilige Plangebiet voll-
ständig ab. 
 
Zusätzlich zu den o. g. avifaunistischen Untersuchungen wurde aufgrund des Vorkom-
mens eines Seeadlerhorstes im Bereich Jaderberg in den Jahren 2016 und 2017 eine 
Raumnutzungserfassung durchgeführt. Darüber hinaus wurde die Raumnutzung aller 
Greif- und Großvögel innerhalb der beiden Teilflächen des Geltungsbereiches der vor-
liegenden Planung untersucht. Weitere Untersuchungen befassten sich 2016 und 2017 
mit der Identifizierung von Rastgebieten des Regenbrachvogels im Bereich der Wapel-
niederung und Bekhauser Bäke, dem Altjürdener Moor, Dringenburger Moor, 
Kreuzmoor, Jadermarsch und Jaderaußendeich.  
 
2013 erfolgte eine Untersuchung von Fledermäusen in einem Untersuchungsgebiet von 
1.000 m um den nördlichen Teilbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
11 "Windenergie Wapeldorf / Heubült". Für den südlichen Teilbereich (inkl. 1.000 m-
Radius) erfolgte die Erfassung der Fledermäuse im Jahr 2016.  
 
Sämtliche genannten Gutachten sind Bestandteil der Unterlagen zum Umweltbericht 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 "Windenergie Wapeldorf / Heubült". 

2.3.2 Projektbezogene Wirkfaktoren 
Durch das Planvorhaben der Errichtung eines Windparks entstehen Beeinträchtigungen 
auf die zu untersuchenden Schutzgüter. Auslöser dieser Beeinträchtigungen sind vorha-
benbedingte Wirkfaktoren. In Tab. 1 bis Tab. 3 werden die wichtigsten Wirkfaktoren zu-
sammengestellt, die Beeinträchtigungen und Störungen der streng bzw. besonders ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
Die baubedingten Auswirkungen umfassen die Faktoren, die während der Realisierung 
der Planung auf die Umwelt wirken. Von den baubedingten Auswirkungen sind möglich-
erweise verschiedene Pflanzen- und Tierarten betroffen. Es handelt sich allerdings vor-
wiegend um zeitlich befristete Beeinträchtigungen, die mit der Beendigung der Bauaktivi-
täten enden, aber auch nachwirken können. 
 
Tab. 1: Baubedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 
Baustelleneinrichtung, Herstel-
lung von Zuwegungen, Kran-
stellflächen und Vormontage-/ 
Lagerplätzen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebensräume für 
Tiere werden durch Maschineneinsatz (z.B. Bodenab-
trag etc.) und Übererdung (ggf. temporär) zerstört. 

Stoffliche Einträge 
Schadstoffeinträge durch Bau-
materialien und Baumaschinen 

Stoffeinträge stellen eine potenzielle Gefährdung der 
Lebensraumqualität für Pflanzen und Tiere dar. Durch 
Materialien und Maschinen, die dem neusten Stand der 
Technik entsprechen, wird diese potenzielle Gefährdung 
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Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 
minimiert.  

Lärmimmissionen, visuelle Ef-
fekte (temporäre Lärmbelastung 
durch Baustellenbetrieb) 

Für die Fauna kann dies zu einer zeitweiligen (temporä-
ren) Beunruhigung kommen.  

 
 

Anlagebedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
Anlagebedingte Wirkfaktoren werden in diesem Fall durch die Bebauung an sich verur-
sacht. Es handelt sich um dauerhafte Auswirkungen.  
 
Tab. 2: Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 
Versiegelung bisher unversiegelter 
Flächen durch die notwendigen An-
lagen- und Erschließungsflächen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebensräume 
für Tiere werden zerstört.  

Zerschneidungseffekte durch die 
Windenergieanlagen (Barriere- 
wirkungen und Flächenzerschnei-
dungen) 

Biotopverbundwirkungen können beeinträchtigt wer-
den. Infolge von Zerschneidungen können Räume 
verengt werden, was einen Funktionsverlust des Le-
bensraumes für Pflanzen und Tiere bedeuten kann. Es 
können Barrieren für die Ausbreitung bzw. Wanderung 
von Tierarten entstehen. 

Errichtung von vertikalen Hinder-
nissen  

Vertikale Bauten können eine Scheuchwirkung auf die 
Fauna verursachen. 

 
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
Belastungen und Beeinträchtigungen, die durch die Windenergienutzung hervorgerufen 
werden, werden als betriebsbedingte Auswirkungen zusammengefasst. Die von der 
Windenergienutzung ausgehenden Wirkungen sind grundsätzlich als langfristig einzu-
stufen. 
Tab. 3: Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 
Schallemissionen Für die Fauna kann dies zu einer Beunruhigung bzw. zur 

Meidung von Gebieten führen.  
Schattenwurf  Es können Beeinträchtigungen der Fauna auf die stör-

empfindliche Arten entstehen, die mit Meidung, Flucht 
oder Abwanderung reagieren können. 

Vertreibungswirkungen durch 
betriebene Windenergieanlagen 
(Bewegung der Rotorblätter) 

Direkte Beeinträchtigungen von Lebensraumfunktionen 
für die Fauna durch Vertreibungswirkungen. Lebensräu-
me werden zerstört oder zerschnitten. Dies ist besonders 
relevant für die Artengruppen Vögel und Fledermäuse.  

Tötung durch Kollision oder Ba-
rotrauma (Luftdruckverände-
rungen) an betriebenen Wind-
energieanlagen (Bewegung der 
Rotorblätter) 

Ein betriebsbedingtes Tötungsrisiko besteht für die Arten-
gruppen Vögel, Fledermäuse und (Flug)Insekten. 

2.3.3 Vermeidungsmaßnahmen 
Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen  
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Um Gefährdungen von Pflanzen- und Tierarten zu vermeiden oder zu mindern, werden 
folgende Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung im Rahmen der Planung ein-
bezogen. Die Ermittlung der Verbotstatbestände in Kapitel 3.0 erfolgt unter Berücksichti-
gung dieser Vorkehrungen. 
 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projektvorhaben an. 
Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit 
abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 
geschützte Arten erfolgt. 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sind im Rahmen der 
Projektplanung zu beachten, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten nach 
§ 7 BNatSchG zu vermeiden oder zu mindern:  
 
 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB ist die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung 
(ausgenommen Gehölzentfernungen) zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände gem. § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) außerhalb der 
Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli durchzuführen. Eine Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwischen dem 1. März und 
dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökologische Baubegleitung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können.  

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB sind Baumfäll- und Rodungsarbeiten zur Ver-
meidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außer-
halb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30.September durchzuführen. Unmit-
telbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume durch eine sachkundige Person auf die 
Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen 
zu überprüfen. Sind Individuen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend 
einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde ab-
zustimmen.  

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen: Während der Bauarbeiten ist darauf zu ach-
ten, dass die angrenzenden und vorhandenen Gehölze und Einzelbäume nicht mehr 
als notwendig beeinträchtigt werden (z. B. durch Baufahrzeuge). Zur Vermeidung 
von Schäden sind deshalb Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vor-
zusehen.  

 Verwendung gedeckter, nicht reflektierender Farben für die Windenergieanlagen.  

 Verwendung von Anlagen eines Anlagentyps (u. a. gleiche Höhe, gleiche Drehrich-
tung und -geschwindigkeit). 

 Synchrone Schaltung der notwendigen Befeuerung. 

 Möglichst geringe Beeinträchtigung durch die notwendige Befeuerung nach den 
neuesten Erkenntnissen und dem neusten Stand der Technik. 

 Vermeidung von Lärm: Durch den Einsatz von Geräten nach dem neuesten Stand 
der Technik werden Störungen vermindert. 

 Die Gondeln der Windenergieanlagen sollten möglichst wenige Öffnungen aufwei-
sen, durch die z. B. Fledermäuse ins Innere gelangen könnten. 

 Keine Anlage von attraktiven Jagdgebieten für Fledermäuse im (Nah-)Bereich der 
WEA (z. B. Entwicklung zu Ruderalflächen nach eingestellter landwirtschaftlicher 
Flächennutzung). 
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 Beleuchtungen sind abgesehen von Beleuchtung zu Wartungsarbeiten und der vor-
geschriebenen Hinderniskennzeichnung nicht zulässig. 
 

2.3.3.1 Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Fledermäuse 
Aufgrund der Ergebnisse der fledermauskundlichen Fachbeiträge kann nicht mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es durch die Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens zu Fledermausschlag kommen könnte.  

 
Abschaltung der WEA in Zeiten erhöhter Fledermausaktivität und Kollisionsgefahr: Ab-
schaltzeiten sind auf der nördlichen Teilfläche von August bis Mitte Oktober notwendig. 
Diese Abschaltzeiten sollten im August bis Ende September ganznächtig, im Oktober 
von etwa 1 Std. vor Sonnenuntergang bis etwa Mitternacht bei jeweils Temperaturen 
über 10 °C (Umgebungstemperatur) und bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5 m/s. er-
folgen. Abschaltzeiten sind auf der südlichen Teilfläche zwischen Mitte August bis Mitte 
September bei jeweils Temperaturen über 10 °C (Umgebungstemperatur) und bei Wind-
geschwindigkeiten unter 7,5 m/s. ganznächtig notwendig.  
 
Da die vorgeschlagenen Abschaltzeiten das Vorsorgeprinzip berücksichtigen sowie eine 
gewisse Prognoseunsicherheit beinhalten, sollte dem Antragsteller die Möglichkeit ge-
geben werden, die Erweiterung der zulässigen Betriebszeiträume mit Hilfe eines Monito-
rings zu prüfen. Es wird ein nachfolgendes zweijähriges akustisches Gondelmonitoring 
gemäß Nds. Windenergieerlass empfohlen, mit dem geprüft werden kann, wie hoch das 
Schlagrisiko tatsächlich ist. Die oben genannten Abschaltzeiten sind grobe Vorgaben, 
um dem Artenschutz Rechnung zu tragen. Sie sind im Genehmigungsbescheid nach 
BImSchG verbindlich zu bestimmen. 
 
Während der ggf. beauflagten Phasen einer vorsorglichen Abschaltung, können die 
WEA generell ab einer Windgeschwindigkeit von 7,5 m (in Gondelhöhe gemessen) wie-
der in Betrieb gehen, da bei Windgeschwindigkeiten über 7,5 m/s nur noch ein geringes 
Risiko von Fledermausschlag besteht.  

2.3.3.2 Vermeidungsmaßnahmen für den Baumfalken 
Im Rahmen der Raumnutzungsuntersuchung von Groß- und Greifvögeln wurde 2016 ein 
Brutpaar des Baumfalken im Nahbereich der Planfläche festgestellt und dessen Raum-
nutzungsverhalten während der Brut und Jungenaufzucht beobachtet. Dabei wurde eine 
erhöhte Flugaktivität der Altvögel während der Jungenaufzucht wenige Wochen nach 
dem Schlupf bis zum Ausfliegen der Jungvögel registriert. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko 
ist daher bei entsprechender Nähe des Nestes zu WEA nicht auszuschließen. Um das 
Kollisionsrisiko für den Baumfalken unter die Signifikanzschwelle zu bringen, sollten 
WEA im Umkreis von 500 m um den Horst eines Baumfalken ab drei Wochen nach dem 
Schlupf der Jungen für sechs Wochen tagsüber abgeschaltet werden, bis die Jungen 
abgezogen sind. Der konkrete Zeitraum ist abhängig vom Schlupftermin.  
 
Zur Festlegung der Erforderlichkeit von Abschaltzeiten und deren mögliche zeitliche 
Eingrenzung ist ein Monitoring unerlässlich. Das Monitoring dient der Feststellung, ob 
ein Baumfalke im Nahbereich brütet, zur Feststellung des Schlupftermins der Jungen 
sowie auch einer evtl. Brutaufgabe oder -verlagerung des Neststandortes und erneuten 
Brut. Ein solches Monitoring sollte umfassen: 

 Erfassung des Neststandorte im Umkreis von 1.000 m um den südlichen Geltungs-
bereich im Zeitraum Mitte April bis Mitte Mai. Bei einer Entfernung des Baumfalken-
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nestes von mehr als 500 m zwischen WEA und Nest kann ein weiteres Monitoring 
entfallen. 

 Kontrolle des Brutverlaufs (1 x wöchentlich) nach Beginn der Brut. 

 Raumnutzungsuntersuchungen von einem festgelegten Punkt aus, nachdem die 
Jungen ca. 3 Wochen alt sind (2 x wöchentlich im Zeitraum Mitte Juli – September).  

 
Bei Aufgabe der Brut würden sich die Abschaltzeiten entsprechend verringern. Sollte im 
Bereich des 1.000 m-Radius zwei Jahre in Folge keine Baumfalkenbrut ermittelt werden, 
erübrigen sich weitere Untersuchungen und Abschaltzeiten.  

3.0 BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 

3.1 Prüfung der Zulässigkeit des Eingriffs  
Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht zugelassen oder durchgeführt wer-
den, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist 
auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Lan-
despflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Be-
langen im Range vorgehen.  
 
In diesem Zusammenhang wird auf die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 11 „Wapeldorf-Heubült“ inklusive des Umweltberichts verwiesen, in der 
diese Ausführungen dargestellt werden. Es handelt sich bei der vorliegenden Planung 
um einen zulässigen Eingriff gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG.  

3.2 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.2.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
Im Geltungsbereich wurden in 2016 Bestandserfassungen in Form einer Biotoptypenkar-
tierung in Anlehnung an den „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRA-
CHENFELS 2011) durchgeführt.  
 
Streng geschützte Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG sowie Pflanzenar-
ten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) sind nicht festgestellt worden. Ein ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestand lässt sich aufgrund dessen nicht konstatieren. 

3.2.2 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

3.2.2.1 Säugetiere 
Alle Fledermausarten zählen in Deutschland nach § 1 BArtSchV zu den besonders ge-
schützten Arten und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Anhang IV der FFH-RL zu den 
streng geschützten Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG.  
 
Im Untersuchungsgebiet konnten bei den Erfassungen in 2013 und 2016 insgesamt fünf 
Fledermausarten plus die beiden Artengruppen Bartfledermaus und Langohr, die mit Hil-
fe von Detektoren nicht weiter differenziert werden können, sicher nachgewiesen wer-
den. Dabei dominierten vor allem folgende Arten das Bild: Breitflügelfledermaus, Großer 
Abendsegler und Rauhautfledermaus.  
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Tab. 4: Im Untersuchungsgebiet vorkommende Arten und ihr Gefährdungsstatus nach den 

Roten Listen Niedersachsens (NLWKN in Vorb.) und Deutschlands (MEINIG et al. 
2009). 

Art 
Rote  
Liste 
Nds. 

Rote Liste 
Deutschland 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 3  V 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 2 G 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) - - 
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) R - 
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) V - 
Bartfledermaus spec. (Myotis mystaci-
nus/brandtii)1 

D/3 V/V 

Langohr spec. (Plecotus auritus/austriacus) 1 V/R V/2 
 
Legende:  2 = stark gefährdet 3 = gefährdet  
 V = Arten der Vorwarnliste 
 G = Gefährdung anzunehmen, Status aber unbekannt 
 R = Art mit eingeschränktem Verbreitungsgebiet 
1) Die Geschwisterarten M. mystacinus & M. brandtii und Plecotus auritus/austriacus können aufgrund ähnlicher Ruf-
charakteristika im Freiland bisher nicht sicher unterscheiden werden.  

 
Als konfliktträchtig werden die Arten angesehen, die aufgrund ihrer Verbreitungssituation 
in Niedersachsen und ihres Jagdverhaltens unter Berücksichtigung der aktuellen 
Schlagstatistik (DÜRR 2017a) als typische oder potenzielle Schlagopfer anzusehen sind. 
Darunter fallen Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfle-
dermaus, für die generell zunächst davon auszugehen ist, dass es ein erhöhtes Konflikt-
potenzial gibt. Die Arten Wasserfledermaus, Große und Kleine Bartfledermaus und 
Braunes bzw. Graues Langohr gelten nicht als schlaggefährdet.  
 
Vorkommen von vereinzelten Balzquartieren der Rauhautfledermaus wurden 2016 in der 
näheren Umgebung im Bereich des Vorder- und Barkenweges festgestellt. Für den 
Abendsegler besteht ein Quartierverdacht im Bereich der L825. Der Abstand zum Gel-
tungsbereich beträgt mindestens 600 m.  
 
Vorkommen weiterer geschützter Säugetierarten gemäß § 7 BNatSchG im Plangebiet 
sind derzeit nicht bekannt und aufgrund der Habitatstrukturen auch nicht zu erwarten, so 
dass im Folgenden ausschließlich die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fle-
dermausarten betrachtet werden. 
 
Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Zugriffsverbot)  
Baubedingte Wirkfaktoren auf Fledermäuse wie Flächenbeanspruchung, Schadstoffein-
träge oder Lärmbelästigung führen zu keinen nachweisbaren Beeinträchtigungen bzw. 
Tötungen von Individuen. Alle aufgefundenen Quartiere befanden sich mindestens 600 
m von der Windparkfläche entfernt, insofern werden diese nicht durch das Vorhaben be-
einträchtigt. 
 
In Bezug auf jagendes oder ziehendes Verhalten kann eine Kollision der nachgewiese-
nen schlaggefährdeten Fledermausarten mit den Windenergieanlagen nicht ausge-
schlossen werden. Daher sind als Vermeidungsmaßnahme die WEA in Zeiten hoher 
Fledermausaktivität abzuschalten. Diese allgemeinen Abschaltzeiten (vgl. Kap. 2.3.3.1) 
sind mit einem betriebsbegleitenden Monitoring zur ggf. möglichen Modifikation der Ab-
schaltzeiträume für alle WEA vorgesehen.  
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Bei den Arten Wasserfledermaus, Bartfledermaus und Langohr ist eine Tötung unwahr-
scheinlich, da es sich bei diesen Arten zum einen nicht um schlaggefährdete Arten han-
delt und zum anderen keine Zeiten erhöhten Zugaufkommens festgestellt wurden. 

 
Demgemäß wird festgestellt, dass unter Berücksichtigung der entsprechenden Vermei-
dungsmaßnahmen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt 
werden.  

 
Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot)  
In Bezug auf das Störungsverbot für Fledermäuse sind akustische sowie visuelle Effekte 
vorstellbar. Da sich Fledermäuse vorrangig über Echoortung orientieren, werden visuelle 
Effekte keinen Einfluss auf Arten haben, die in der näheren Umgebung nachgewiesen 
worden sind. Des Weiteren sind keine Empfindlichkeiten gegenüber WEA bekannt und 
somit kann eine Störung durch eine Verringerung des Jagderfolgs ausgeschlossen wer-
den.  
 
Bei Umsetzung des Vorhabens kommt es baubedingt zu temporären Verlärmungen, die 
jedoch keine störenden Wirkungen auf die angetroffenen Arten während ihrer sensiblen 
Zeiten haben. Die in der Regel vor allem tagsüber durchgeführten Baumaßnahmen sind 
von den vermuteten Quartieren der Rauhautfledermaus und des Abendseglers ausrei-
chend weit entfernt. Eine Störung kann daher ausgeschlossen werden. 

 
Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Verbotstatbestand der er-
heblichen Störung während Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wander-
zeiten) liegt somit nicht vor.  

 
Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Schädigungsver-
bot) 
Im Untersuchungsgebiet konnten keine Fledermausquartiere gefunden werden. In der 
näheren Umgebung wurden Verdachtsquartiere festgestellt, welche jedoch bei Umset-
zung des Vorhabens nicht beeinträchtigt werden. 
 
Somit sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nicht einschlägig. 

3.2.2.2 Amphibien und Reptilien 
Für den Geltungsbereich ist ein Vorkommen von Amphibien und Reptilien des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie nicht bekannt. Aufgrund der Strukturen und Nutzungen im Plange-
biet wird ein Vorkommen von Amphibien und Reptilien gemäß Anhang IV der FFH-
Richtlinie zum gegenwärtigen Kenntnisstand ausgeschlossen.  
 

3.2.2.3 Insekten 
Für den Geltungsbereich ist ein Vorkommen von Insekten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie nicht bekannt. Aufgrund der Strukturen und Nutzungen im Plangebiet wird ein 
Vorkommen von diesen Insektenarten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt ausgeschlossen.  
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3.3 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Vogelschutzrichtlinie 
Eingrenzung der zu betrachtenden Arten 
Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d. h. sämtliche wildlebende Vogelarten, 
die in EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Arten. Um 
das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrachtung 
folgende Gruppen berücksichtigt: 
 

 streng geschützte Vogelarten, 
 Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 
 Vogelarten, die auf der Roten Liste geführt werden, 
 Koloniebrüter, 
 Vogelarten mit spezielleren Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fortpflan-

zungsstätte), 
 laut einschlägiger Fachliteratur mit einer mittleren oder hohen Empfindlichkeit 

gegenüber Windenergieanlagen reagierende Arten  
 besonders kollisionsgefährdete Großvogel-Arten und 
 Gastvogelarten, die mit besonders hohen Individuenzahlen nachgewiesen wur-

den. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, wenn 
die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass mit 
hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbe-
stände ausgelöst werden können (Relevanzschwelle). 

3.3.1 Brutvögel 
Die Erfassung der Brutvögel erfolgte nach der erweiterten Revierkartierung (vgl. BIBBY et 
al. 1995, FISCHER et al. 2005) mit 10 Ganzflächenerhebungen von Anfang April bis Mitte 
Juli. Die Erfassung der Brutvogelfauna erfolgte innerhalb des geplanten Windparks so-
wie innerhalb eines umliegenden Radius von 2.000 m in 2013. Den Schwerpunkt bilden 
Erhebungen zu Vorkommen, Häufigkeit und Verbreitung der seit Jahren bundesweit 
stark rückläufigen Wiesenbrutvögel. Weiterhin wurde eine Raumnutzungsuntersuchung 
sowohl für den Seeadler in 2016 und 2017 als auch für Greif- und Großvögel in 2016 
durchgeführt.  
 
Folgende Arten werden aufgrund der unter Kap. 3.3 aufgeführten Kriterien artenschutz-
rechtlich betrachtet.  
 
Abschichtung des im Detail zu prüfenden Artenspektrums 
Die Planungsrelevanz zur Betrachtung der europäischen Vogelarten ergibt sich aus 
dem Artenschutzleitfaden im Anhang zum Windenergieerlass (MU NIEDERSACHSEN 
2016), in dem gegenüber Tötung oder Störung windkraftsensible Vogelarten aufgeführt 
sind. Die im Artenschutzleitfaden aufgeführten Untersuchungsradien (Radius 1) ent-
sprechen den Mindestabständen gemäß den Empfehlungen der Länderarbeitsgemein-
schaft der Vogelschutzwarten im sog. "Helgoländer Papier" (LAG VSW 2014), die auch 
in die "Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei 
Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen" des Nds. Landkreistages 
(NLT 2014) Eingang gefunden haben. Für verschiedene Arten wie Weißstorch, Rotmi-
lan, Wespenbussard, Rohrweihe, Baumfalke, Fischadler und Schwarzstorch begründen 
sie sich durch ein erhöhtes Kollisionsrisiko.  
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Darüber hinaus ist der Eintritt des Verbotstatbestands der Tötung gem. § 44 (1) Nr. 1 
auch in größeren Entfernungen zu WEA durch Kollisionen denkbar, sofern sich die WEA 
im Bereich essentieller Nahrungsflächen und Jagdgebiet sowie Flugrouten und Wander-
korridoren befinden. Dies trifft erfahrungsgemäß in besonderem Maße auf Groß- und 
Greifvögel zu, während für die meisten Sing- und Kleinvögel, wie mittlerweile durch zahl-
reiche Studien bestätigt wurde (s. GRÜNKORN et al. 2016), kein erhöhtes Kollisionsrisiko 
besteht.  
 
Arten wie der Mäusebussard und der Turmfalke werden hingegen im Artenschutzleitfa-
den Nds. nicht unter den schlaggefährdeten Arten aufgeführt. Diese Arten sind jedoch 
gemäß dem gegenwärtigen Kenntnisstand, der sich auch in der brandenburgischen 
Schlagopferfundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg wiederspiegelt 
(DÜRR 2017b), ebenfalls als kollisionsgefährdete Arten anzusehen und hinsichtlich ihrer 
tatsächlichen Gefährdung im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung im Detail zu 
behandeln.  
 

Tab. 5: Übersicht der im Untersuchungsraum festgestellten planungsrelevanten und / 
oder streng geschützten Brutvogelarten (nur Brutnachweise und Brutverdachte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

R
L 

D
 

R
L 
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R
L 

TW
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L 
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M
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at
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Baumfalke Falco subbuteo 3 3 3 3 - s 

Baumpieper Anthus trivialis V V V V - b 

Blaukehlchen Luscinia svecica V - V - x s 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 3 3 - b 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus - 3 3 3 - b 

Grünspecht Picus viridis - 3 3 3 - s 

Kiebitz Vanellus vanellus 2 3 3 3 - s 

Mäusebussard Buteo buteo - - - - - s 

Pirol Oriolus oriolus V 3 3 2 - b 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 3 3 - b 

Schleiereule Tyto alba - - - - - s 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola V - - - - b 

Sperber Accipiter nisus - - - - - s 

Teichhuhn Gallinula chloropus - - - - - s 

Turmfalke Falco tinnunculus - V V V - s 

Waldkauz Strix aluca - V V V - s 

Waldohreule Asio otus - 3 3 3 - s 

Wiesenpieper Anthus pratensis V 3 3 3 - B 
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Erläuterungen zu Tab. 5: 
Spalten RL D – Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (SÜDBECK et al. 
2007): Gefährdungskategorien: 1 - vom Erlöschen bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V 
- Vorwarnliste, R - extrem selten. – derzeit nicht gefährdet 
 
Spalte RL Nds. – Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Brutvogelarten (KRÜGER & 
OLTMANNS 2007): Gefährdungskategorien s. RL D 
 
Spalten RL TW / WM – Rote Liste der in den Rote-Liste-Regionen „Tiefland West“ und 
„Watten und Marschen“ gefährdeten Brutvogelarten (KRÜGER & OLTMANNS 2007): Gefähr-
dungskategorien s. RL D 
 
Spalte VS-RL - EU-Vogelschutzrichtlinie: x - Anhang I-Art der EU-Vogelschutzrichtlinie 
Spalte § 7 BNatSchG: s - streng geschützte Art, b - besonders geschützte Art 
 
Weitere betrachtungsrelevante Arten konnten über die durchgeführte Raumnutzungs-
untersuchung im Plangebiet festgestellt werden. 
Tab. 6: Übersicht zu den über die Raumnutzungsuntersuchung im Plangebiet gesichteten 

planungsrelevanten Greif und Großvogelarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Abstände (gemäß der vom Vorhabenträger geplanten Anlagenkonfiguration) 
werden von den neu geplanten Windenergieanlagen zu den vorkommenden Brutvö-
geln voraussichtlich eingehalten: 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

Graureiher Ardea cinerea 

Kranich Grus grus 

Rohrweihe Circus aeruginosus 

Rotmilan Milvus milvus 

Schwarzmilan Milvus migrans 

Schwarzstorch Ciconia nigra 

Seeadler Haliaeetus albicilla 

Silberreiher Ardea alba 

Weißstorch Ciconia ciconia 

Wespenbussard Pernis apivorus 
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Tab. 7: Übersicht zu den artenschutzrechtlich zu betrachtenden Brutvogelarten und der 
voraussichtliche Abstand ihrer Reviere zu den geplanten WEA  

Art Kürzester Abstand zu 
einer geplanten Wind-
energieanlage in m 

Prüfradius in m* / 
Abstandsempfehlung 
NLT 2014 in m 

Baumfalke Falco subbuteo 640 500 / 3.000 
Baumpieper Anthus trivialis 1.345 - 
Blaukehlchen Luscinia svecica 265 - 
Feldlerche Alauda arvensis 110 - 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 220 - 
Graugans Anser anser 1.270 - 
Grünspecht Picus viridis 805 - 
Kiebitz Vanellus vanellus 50 500 / 1.000 
Mäusebussard Buteo buteo 280 500 
Pirol Oriolus oriolus 690 - 
Rauchschwalbe Hirundo rustica 645 - 
Schleiereule Tyto alba 1.800 - 
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 125 - 
Sperber Accipiter nisus 2.315 - 
Teichhuhn Gallinula chloropus 1.475 - 
Turmfalke Falco tinnunculus 705 - 
Waldkauz Strix aluca 2.310 - 
Waldohreule Asio otus 295 500 
Wiesenpieper Anthus pratensis 2.065 - 
* aus Leitfaden – Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergiean-
lagen in Niedersachsen (2016) 
 
Da in der Fachliteratur Störungsempfindlichkeiten von Brutvögeln, die über 500 m 
hin- ausgehen, nicht bekannt sind, wird im Folgenden lediglich auf diejenigen pla-
nungsrelevanten Arten eingegangen, die einen Abstand von 500 m um die geplanten 
WEA unterschreiten. 
 
Die in grau hinterlegten Arten werden daher in der artenspezifischen Betrachtung wei-
ter berücksichtigt. Bei den übrigen Arten können Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden, da die Abstände zwischen den Arten und den geplanten Windenergieanlagen 
entsprechend groß sind, so dass die Wirkfaktoren nicht mehr wirken.  
 
Weitergehende Ausführungen zu den Arten: 
 
Die Waldohreule wurde 2013 bei den Brutvogelerfassungen u. a. mit einem Revier an 
der L820 festgestellt, welches sich in einem Abstand von mindestens 295 m zu der 
nächstgelegenen geplanten Windenergieanlage befand. Die Art stellt gemäß Wind-
energieerlass keine windkraftsensible Art dar, es gibt auch keine aktuellen Kenntnisse 
für eine Empfindlichkeit oder eine besonders hohe Kollisionsgefährdung, da die Art 
meist niedrig über ihren Nahrungsflächen jagt. Eine artenschutzrechtliche Relevanz 
dieser Art kann daher ausgeschlossen werden. 
 
Blaukehlchen, Gartenrotschwanz, Schwarzkehlchen 
Von diesen in den Plangebieten unmittelbar vorkommenden Brutvogelarten, die sich 
innerhalb eines Radius von unter 500 m zum Geltungsbereich befinden, gilt keine der 
angetroffenen Arten als schlaggefährdet. Ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand 
kann daher für diese Arten sicher ausgeschlossen werden.  
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Greif- und Großvögel 
Für die im Rahmen der Raumnutzungsuntersuchung 2016 im Plangebiet gesichteten 
Greif- und Großvögel konnte überwiegend keine artenschutzrechtliche Relevanz ermit-
telt werden. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko kann lediglich für die Arten Mäusebussard 
und Baumfalke nicht ausgeschlossen werden.  
 
Gemäß den vorherigen Ausführungen erfolgt daher eine artspezifische Betrachtung der 
Arten Feldlerche, Kiebitz, Mäusebussard und Baumfalke als Brutvogel. 
 
Die Erhaltungszustände der nachfolgend im Detail zu betrachtenden Brutvogelarten in 
Niedersachsen wurden, sofern dort aufgeführt, aus den Vollzugshinweisen zum Schutz 
von Brutvogelarten in Niedersachsen, Teil 2: Wertbestimmende Brutvogelarten der EU-
Vogelschutzgebiete mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
(NLWKN 2011) entnommen. Zur Beurteilung der Erhaltungszustände der lokalen Po-
pulation bei der artspezifischen Betrachtung der Brutvogelarten wurden die Erhal-
tungszustände anhand der Roten Listen und vorliegender Literatur eingestuft. 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 
 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

 

1 
 

 

Grundinformationen: 
Rote-Liste Status Deutschland: 2 Rote-Liste Status Niedersachsen: 3 
Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 
Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 

  günstig   stabil   ungünstig 
 Kiebitze besiedeln als Brutgebiet flache, weithin offene, baumarme und wenig strukturierte Flächen 

mit fehlender oder kurzer Vegetation (BAUER et al. 2005a). Besonders günstig für den Kiebitz ist ein 
Nutzungsmosaik aus Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahrzehnten werden darüber hinaus auch 
intensiv genutzte Ackerflächen besiedelt, die vor der Bestellung oder in früheren Stadien der Vege-
tationsentwicklung ähnliche Strukturen besitzen. Das Nest wird am Boden angelegt und in jeder 
Brutsaison erneut gebaut. 

 Lokale Population:  
Vom Kiebitz wurden innerhalb des 2.000 m – Untersuchungsgebietes 18 Brutpaare erfasst, wobei 
der geringste Abstand zu einer geplanten Windenergieanlage 50 m beträgt. 
 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)         gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Die Gefahr der Tötung über Kollision oder Barotrauma ist vermutlich während der Zug- und Über-
winterungszeit im Allgemeinen für Vögel größer als während der Brutphase. So wurde bei den Un-
tersuchungen von MÖCKEL & WIESNER (2007) an Kiebitzen etwa ein Drittel der Totfunde während 
der Brutsaison der Vögel festgestellt. Zwei Drittel waren der Zug- und Winterzeit einzuordnen. Auch 
wenn eine Kollision für Brutvögel nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, geht das Kollisions-
risiko nach heutigem Stand des Wissens nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinaus.  
Für den Kiebitz sind 19 Schlagopfer in Deutschland bekannt (DÜRR 2017b, Stand: 01. August 
2017).  
Die Möglichkeit der Schädigung der Fortpflanzungsstätten des Bodenbrüters ist zwar gegeben, 
kann jedoch durch die Vermeidungsmaßnahme der Baufeldfreimachung und des Bau der Anlagen 
außerhalb der Brutzeit vollständig vermieden werden. Falls dies jedoch aus logistischen Gründen 
nicht möglich ist (der Bau der Anlagen erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, so dass ein 
Bau außerhalb der Brutzeit aufgrund witterungsbedingter Zwangspunkte nicht durchgeführt werden 
kann), ist durch eine kontinuierliche ökologische Baubegleitung (z. B. mit Begehungen der Eingriffs-
flächen, rechtzeitige Anbringung/ Durchführung von Vergrämungsmaßnahmen vor Beginn der 
Brutzeit o. ä.) sicherzustellen, dass sich kein Brutpaar auf den Bauflächen, Lagerflächen oder Zu-
wegungen ansiedelt. Durch die Vergrämungsmaßnahmen wird eine Schädigung der Fortpflan-
zungsstätten während der Bauzeit, soweit diese innerhalb der Brutzeit liegt, vermieden.  
Durch die räumlich (nur im Nahbereich der im Bau befindlichen Anlagenstandorte und Zuwegun-
gen) und zeitlich begrenzte Vergrämung der Art während der Bauphase in angrenzende Bereiche 
bleibt die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang zudem weiterhin gewahrt. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen:  
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen 
vor Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brut-
zeit nicht möglich ist. 

 
 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 
 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Durch das geplante Vorhaben ist anlage- und betriebsbedingt nicht von negativen Effekten auf die 
Bestände des Kiebitz auszugehen, da zwar Verdrängungswirkungen auf die Art durch WEA be-
kannt sind, es allerdings durch die geringe Frequentierung des Plangebietes nicht zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kommt. Baubedingte Aus-
wirkungen sind aufgrund der vorgesehenen Bauausschusszeiten ausgeschlossen. Insgesamt ist 
eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Population der Art auch unter Berück-
sichtigung der im Rahmen des Umweltberichtes zur 70. Änderung des Flächennutzungsplans ab-
gearbeiteten Eingriffsregelung nicht zu befürchten. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen:  
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung  

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen vor 
Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brutzeit 
nicht möglich ist. 

 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Feldlerche (Alauda arvensis) 
 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

 

1 
 

 

Grundinformationen: 
Rote-Liste Status Deutschland: - Rote-Liste Status Niedersachsen: 3 
Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 
  günstig  stabil  ungünstig 

 Feldlerchen sind Brutvögel im offenen Gelände mit weitgehend freiem Horizont auf trockenen bis 
wechselfeuchten Böden in niedriger sowie abwechslungsreich strukturierter Gras- und Kraut-
schicht (BAUER et al. 2005b). Das Nest wird am Boden angelegt und in jeder Brutsaison erneut ge-
baut. 

 Lokale Population:  
Die Feldlerche wurde im Untersuchungsgebiet lediglich mit einem Brutpaar im Bereich der Be-
khauser Bäke im Bereich der südlichen Teilfläche des Windparkplangebietes kartiert. Für Nieder-
sachsen und Bremen beläuft sich ihr Gesamtbestand auf 140.000 Brutpaare mit abnehmender 
Entwicklungstendenz (KRÜGER & NIPKOW 2015).  
 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)         gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Die Feldlerche gehört aufgrund ihrer arttypischen Verhaltensweise zu einer kollisionsgefährdeten 
Art, da sie bei ihren revieranzeigenden Singflügen in die Höhe der Rotoren aufsteigt, ohne ein 
ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber WEA an den Tag zu legen. So wurden bei Untersuchun-
gen in Brandenburg regelmäßig zum Singflug aufsteigende Feldlerchen neben einem Mast der 
WEA beobachtet, die auf Höhe der sich drehenden Rotoren sangen (MÖCKEL & WIESNER 2007). In-
folge dessen sind Feldlerchen einer erhöhten Gefahr durch Kollisionen ausgesetzt. Gemäß der 
bundesweiten Funddatei von Kollisionen mit WEA ist die Feldlerche mit 102 Funden vertreten 
(DÜRR 2017b).  Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko besteht, wenn ein Revier sich mit dem Ro-
torradius überschneidet. Die Reviergröße liegt in geeigneten Habitaten und hoher Brutpaardichte 
oft weit unter einem ha, im Mittel aber um 2 ha, was bei der Annahme, dass sich der Neststandort 
im Zentrum des Revieres befindet, einem Radius von ca. 79 m entspricht. Zu diesem wäre der Ro-
torradius der WEA zu addieren, um den Bereich zu identifizieren, in dem ein erhöhtes Kollisionsri-
siko besteht. Da die Art mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereiches der südlichen Teilflä-
che des geplanten Windparks kartiert wurde, ist somit von einem erhöhten Kollisionsrisiko auszu-
gehen.  
Das erhöhte Kollisionsrisiko kann nicht vermieden werden, so dass für diese Art eine Ausnahme 
gem. § 45 (7) BNatSchG beantragt wird. Die Ausnahmevoraussetzungen werden im Kap. 4.0 dar-
gelegt. 
Weiterhin ist die Möglichkeit der Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die boden-
brütende Art während der Bauzeit grundsätzlich vorhanden, Diese kann jedoch durch eine Bau-
feldfreimachung und einen Bau des Windparks außerhalb der Brutzeit der Art vermieden werden. 
Da dies jedoch aus logistischen Gründen nicht immer möglich ist (der Bau der Anlagen erstreckt 
sich über einen längeren Zeitraum, so dass ein Bau außerhalb der Brutzeit aufgrund witterungs-
bedingter Zwangspunkte nicht durchgeführt werden kann), ist durch eine ökologische Baubeglei-
tung (z. B. mit Begehungen der Eingriffsflächen, rechtzeitige Anbringung/Durchführung von Ver-
grämungsmaßnahmen vor Beginn der Brutzeit o. ä.) sicherzustellen, dass kein Brutpaar auf oder 
in unmittelbarer Nähe zu den Bauflächen, Lagerflächen oder Zuwegungen einen Brutplatz anlegt. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen vor 
Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brutzeit 
nicht möglich ist. 

 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
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Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
 Durch das geplante Vorhaben ist anlage- und betriebsbedingt nicht von negativen Effekten auf die 

Bestände der Feldlerche auszugehen, da keine weitreichenden Verdrängungswirkungen auf die 
Art durch WEA bekannt sind, welche Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lation haben. Baubedingte Auswirkungen sind aufgrund der vorgesehenen Bauausschlusszeiten 
auszuschließen. Insgesamt ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Popula-
tion der Art nicht zu befürchten. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen vor 
Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brutzeit 
nicht möglich ist. 

 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

 Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

 Ausnahme erforderlich: 
- im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG ist eine Ausnahme von den 

Verboten des § 44 BNatSchG zu erwirken. 
 FCS-Maßnahmen erforderlich: 

- Aufgrund des erhöhten Kollisionsrisikos für die Feldlerche sind populationsstärkende 
Maßnahmen (sog. FCS-Maßnahmen) in der flächenmäßigen Größenordnung eines 
durchschnittlichen Feldlerchenbrutrevieres (2 ha) vorzusehen. Die im Rahmen der Ein-
griffsregelung vorgesehenen Kompensationsflächen und -maßnahmen sind als FCS-
Maßnahmen geeignet und anrechenbar. 

 

 Ausnahmevoraussetzungen 
Folgende Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 Satz 5 BNatSchG sind erfüllt: 
 

 es ist keine zumutbare Alternative [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der rele-
vanten Arten führt] gegeben, 

 es liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vor und 

 der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art verschlechtert sich nicht.  
 

Die Ausnahmevoraussetzungen werden im Kap. 4.0 dargelegt.  
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Mäusebussard (Buteo buteo) 
 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

 

1 
 

 

Grundinformationen: 
Rote-Liste Status Deutschland: - Rote-Liste Status Niedersachsen: - 
Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 
  günstig   stabil   ungünstig 
 Der Mäusebussard baut sein Nest in Bäumen und ist allgemein häufig bzw. weit verbreitet. Als 

Fortpflanzungsstätte wird das genutzte Nisthabitat im Umkreis von bis zu 100 m um den aktuell 
nachgewiesenen Horststandort / das Revierzentrum aufgefasst. Als Jagdgebiet werden offene 
Flächen in der weiteren Umgebung der Nester, kahler Boden oder kurze Vegetation bei entspre-
chendem Nahrungsangebot bevorzugt (BAUER et al. 2005a). Das Nest wird häufig in der nächsten 
Brutsaison vom Mäusebussard selbst oder anderen Folgenutzern erneut genutzt (TRAUTNER et al. 
2006).  

 Lokale Population:  
Im Untersuchungsraum wurden 15 Mäusebussardreviere nachgewiesen, wovon der nächstgele-
gene Brutplatz im Jahr 2013 innerhalb eines Abstands von ca. 150 m zur Windparkfläche lag. Die 
Brutreviere befinden sich über den gesamten Untersuchungsraum verteilt bevorzugt in kleinen 
Gehölzbeständen bzw. Wäldchen. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)         gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Aufgrund der nicht vorhandenen Scheu der Art gegenüber Windenergieanlagen ist die Wahr-
scheinlichkeit einer anlage- oder betriebsbedingten Kollision mit Windenergieanlagen im Allge-
meinen denkbar, zumal der Mäusebussard in der von der Staatlichen Vogelschutzwarte im Lan-
desamt für Umwelt Brandenburg geführten Statistik über die Vogelverluste an Windenergieanla-
gen in Deutschland besonders häufig geführt ist. Demnach führt der Mäusebussard mit 496 Tot-
funden die aktuelle Fundkartei an (DÜRR 2017b, Stand: 01. August 2017). Bei dieser Fundkartei 
handelt es sich um eine Auflistung derjenigen Schlagopfer von Windkraftanlagen, die beim Lan-
desamt für Umwelt gemeldet worden sind. Diese Statistik ist allerdings ungenau, da sie von der 
Melde- und Suchbereitschaft in den einzelnen Bundesländern und Regionen abhängt; hinzu 
kommt, dass größere und damit auffälligere Vögel eher aufgefunden werden als kleinere, so dass 
im Verhältnis eher große Vogelarten wie Greif- und sonstige Großvögel in der Datei dominieren 
werden. 
Ob eine signifikante Erhöhung der Kollisionswahrscheinlichkeit bzw. ein signifikant erhöhtes Tö-
tungsrisiko durch ein Barotrauma i. S. der Rechtsprechung vorliegt, ist eine Rechtsfrage, die fach-
gutachterlich nicht abschließend bewertet werden kann. Der Mäusebussard wird weder in den 
einschlägigen Fachkonventionen (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten: Abstands-
empfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen 
ausgewählter Vogelarten, LAG-VSW 2014, NLT-Papier Windenergie und Naturschutz, NLT 2014) 
noch im niedersächsischen Leitfaden Artenschutz zum Windenergieerlass (MU 2016) als wind-
kraftsensible Vogelart eingestuft. 
Aufgrund des Vorliegens von mindestens vier betroffenen Brutpaaren in einem Umkreis von 500 
m um die geplanten Anlagen und mit einer relativ hohen Brutplatzdichte ist eine signifikante Erhö-
hung des Kollisionsrisikos für den Mäusebussard nicht auszuschließen. Das erhöhte Kollisionsrisi-
ko kann nicht vermieden werden, so dass für diese Art eine Ausnahme gem. § 45 (7) BNatSchG 
beantragt wird. Die Ausnahmevoraussetzungen werden im Kap. 4.0 erläutert 
Die direkte bau- oder anlagenbedingte Inanspruchnahme von Brutplätzen bzw. -revieren (Fort-
pflanzungsstätten) durch das geplante Vorhaben kann aufgrund der Entfernung von Gehölzen au-
ßerhalb der Brutzeit ausgeschlossen werden. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
 

- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 
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(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen 
vor Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brut-
zeit nicht möglich ist. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich 
 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Zur Einschätzung der Empfindlichkeit der Art existieren widersprüchliche Ergebnisse, die Mehr-
zahl der Studien zeigt jedoch, dass für den Mäusebussard während der Brutzeit keine Beeinträch-
tigungen (bezogen auf Nahrungsreviere, Brutplätze wurden nicht untersucht) bestehen (REICHEN-
BACH et al. 2004), so dass bei dieser weit verbreiteten und häufigen Art eine signifikante Störung 
nicht zu erwarten ist. Baubedingte Störungen sind aufgrund der Entfernung möglicher Horststan-
dorte von der Planfläche nicht zu erwarten und können durch zeitliche Koordinierung der Bautätig-
keiten ausgeschlossen werden. Diesbezüglich sollten die Bautätigkeiten vor Brutbeginn begonnen 
und möglichst kontinuierlich durchgeführt werden (permanenter Betrieb auf der Baustelle). Sollte 
sich trotz Bautätigkeiten ein Mäusebussard im Nahbereich (500 m-Radius um die Planfläche) an-
siedeln, ist von keiner Störung auszugehen.   

Insgesamt ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Population der Art nicht 
zu befürchten.  
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen:  
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen 
vor Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brut-
zeit nicht möglich ist. 

 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

 Ausnahme erforderlich: 
- im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG ist eine Ausnahme von den 

Verboten des § 44 BNatSchG zu erwirken. 
 FCS-Maßnahmen erforderlich: 

- Zur Unterstützung der Population können die im Rahmen der Eingriffsregelung vorge-
sehenen Kompensationsflächen auch als populationsstärkende Maßnahmen für den 
Mäusebussard angerechnet werden. Die Maßnahmen umfassen die Herrichtung von 
Extensivgrünland. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit 
für den Mäusebussard über die Förderung der Population von Kleinsäugetieren (Mäu-
sen), die auf den extensiv genutzten Flächen bessere Lebensbedingungen vorfinden, 
als auf den konventionell genutzten landwirtschaftlichen Flächen. 

 Ausnahmevoraussetzungen 
Folgende Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 Satz 5 BNatSchG sind erfüllt: 
 

 es ist keine zumutbare Alternative [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der re-
levanten Arten führt] gegeben, 

 es liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vor und 

 der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art verschlechtert sich nicht.  
 

Die Ausnahmevoraussetzungen werden in Kap. 4.0 dargelegt 
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Grundinformationen: 
Rote-Liste Status Deutschland: - Rote-Liste Status Niedersachsen: - 
Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 
  günstig   stabil   ungünstig 
 Die Reviere werden von dieser Art ab Mitte April bis Mitte Mai besetzt. Es findet kein eigener 

Nestbau statt. Als Nistplatz werden Nester von Krähen, Elstern oder Bussarden in Baumreihen, 
kleinen Gehölzen, auf Stromleitungen und am Waldrand, möglichst mit freiem Anflug, genutzt. Es 
besteht eine hohe Treue zum Brutort, aber nicht zum Nest. 

Erst einige Wochen nach der Revierbesetzung werden Mitte Mai bis Ende Juni Eier gelegt und ca. 
28-31 Tage bebrütet. Nach weiteren 35-40 Tage Nestlingszeit werden die Jungen flügge, halten 
sich aber noch weitere 3 Wochen im Nahbereich des Nestes (< 1 km) auf. Die flüggen Jungvögel 
(ab Ende Juli, meist aber erst im August / Anfang September, je nach Brutbeginn), werden bis 
zum Abzug von den Altvögeln betreut. Baumfalken sind Zugvögel, die in Afrika überwintern. 

Für Niedersachsen wird der Bestand mit 700 Paaren angegeben (KRÜGER & NIPKOW 2015). Die 
Bestandssituation ist stabil bis leicht positiv. 
 

 Lokale Population:  
Im Untersuchungsraum wurde ein Baumfalkenrevier in 70-80 m Entfernung zur nächsten WEA in 
einer Erle einer Baumreihe nachgewiesen. 
 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)         gut (B)  mittel – schlecht (C) (wegen Absterben der Brut) 

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Für den Baumfalken kann ein erhöhtes Kollisionsrisiko allein aufgrund der Angaben aus der Lite-
ratur nicht ausgeschlossen werden. Daher werden aktuell Abstände von 500 m zu besetzten Brut-
plätzen empfohlen (LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN 2014). 

Vom Baumfalken sind aus Deutschland 13 Totfunde dokumentiert (DÜRR 2017b), weitere aus 
Spanien (7), Frankreich (7) und den Niederlanden (1). Regelmäßiger Aufenthalt in Rotorhöhe 
durch Balz, Thermikkreisen, Streckenflüge und Jagd ist durch die Arbeit von FIUCZYNSKI et al. 
(2009) belegt. Auch die Untersuchungen 2016 bestätigen Flüge in Rotorhöhe, allerdings in der 
Nestumgebung erst nach dem Schlupf der Jungen ab dem 8. August. Vorher wurden die Vögel im 
Umfeld des Nestes nur in Höhen unterhalb der Rotorhöhe registriert. Die Vögel flogen bis Juli 
meist sehr niedrig in nördliche, nordwestliche und südwestliche Richtung ab. Untersuchungen von 
KLAMMER (unveröff.) bei 76 Bruten in Windparks ergaben innerhalb von 10 Jahren überhaupt keine 
Verluste. Nach unseren Untersuchungen war der Baumfalke am Nest überwiegend in HK I (unter-
halb Rotorhöhe) und vor allem außerhalb der Potenzialfläche aktiv. Daher ergibt sich ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko erst dann, wenn die Jungen etwas älter sind. Danach wurde auch die Potenzialflä-
che 13 x in Rotorhöhe durchflogen, auch für mehrere Minuten. Im September hielten sich die 
Baumfalken sogar in ähnlicher Häufigkeit in den Höhenklassen I, II (Rotorhöhe) und III (> Rotor-
höhe) auf. 

Die direkte bau- oder anlagenbedingte Inanspruchnahme von Brutplätzen bzw. -revieren (Fort-
pflanzungsstätten) durch das geplante Vorhaben kann aufgrund der Entfernung ausgeschlossen 
werden. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen 
vor Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brut-
zeit nicht möglich ist. 

- Abschaltung der WEA tagsüber im Umkreis von 500 m um den Neststandort zur Zeit der 
Nestlingsphase und Jungenaufzucht des Baumfalken bis zum Verlassen des Revieres 
(ab ca. 3 Wochen nach Schlupf der Jungen für 6 Wochen). Zur Überprüfung des Brutsta-
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tus' und der tatsächlichen Gefährdung ist ein Monitoring durchzuführen, bei dem in Ab-
stimmung mit der UNB jährlich geprüft wird, ob eine Baumfalkenbrut im Umfeld der WEA 
stattfindet und wann die konfliktreiche Zeit ist. 

 
Ein solches Monitoring sollte umfassen: 

- Erfassung des Neststandortes im Umkreis von 1.000 m um die Potenzialfläche im Zeit-
raum Mitte April bis Mitte Mai. Bei einer Entfernung von mehr als 500 m zwischen WEA 
und Nest würden Abschaltzeiten und ein weiteres Monitoring entfallen. 

- Kontrolle des Brutverlaufs (1x wöchentlich) nach Beginn der Brut. 
- Raumnutzungsuntersuchungen von einem Punkt aus, nachdem die Jungen ca. 3 Wo-

chen alt sind (2x wöchentlich im Zeitraum Mitte Juli – September). 
- Bei Aufgabe der Brut würden sich die Abschaltzeiten entsprechend verringern.  
- Sollte zweimal in Folge keine Brut ermittelt werden, würden sich das Monitoring und die 

Abschaltzeiten erübrigen. 
 

 CEF-Maßnahmen erforderlich 
 
Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
 Hinweis auf Verdrängung des Baumfalken gibt es nicht. So sind zahlreiche Bruten auch innerhalb 

von Windparks belegt (KLAMMER in Vorb., KLAMMER 2011). Empfindlich reagiert der Baumfalke al-
lerdings auf Störungen innerhalb der Brutzeit. Daher sollten, sofern ein Bau außerhalb der Brutzeit 
der Art aus logistischen, bautechnischen oder das Gesamtprojekt gefährdenden finanziellen 
Gründen nicht möglich ist, die Bautätigkeit bereits vor dem Beginn der Brutzeit begonnen und kon-
tinuierlich durchgeführt werden (permanenter Betrieb auf der Baustelle). So ist das Baumfalken-
paar in der Lage, einen Brutplatz in der Umgebung in ausreichendem Abstand zu wählen, bei dem 
es sich nicht gestört fühlt. Sollte sich während der Bauphase dennoch ein Baumfalkenpaar inner-
halb des 500 m-Radius zur Brut ansiedeln, ist von keiner Störung auszugehen.  
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen:  
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art im Zeitraum 1.10. – 15.4. oder, sofern nicht 

möglich, Beginn des Baus vor Brutbeginn und kontinuierliche Bautätigkeit auf der Bau-
stelle. 

-  
Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
 

 

3.3.2 Gastvögel 
Im Erfassungszeitraum von Anfang Februar 2013 bis Ende Januar 2014 wurden im Un-
tersuchungsraum 27 Vogelarten nachgewiesen, die in Niedersachsen nach KRÜGER et 
al. (2013) für die Bewertung von Gastvogellebensräumen herangezogen werden (s. Tab. 
8). Zusätzlich wurden mindestens 30 weitere Arten registriert, die sich regelmäßig oder 
zeitweise in den Offenbereichen des Gebietes zur Nahrungssuche aufhielten oder als 
Durchzügler auftraten. Zusammengenommen wurden so 57 Vogelarten innerhalb des 
rund 1.800 ha großen Untersuchungsgebietes erfasst. Nach Abzug der ganzjährig im 
Gebiet präsenten Arten (Jahresvögel), verbleiben 43 Arten mit dem Status Durchzügler 
oder Wintergast. 
 
Im Verhältnis zu einigen in der Region bedeutenden Gastvogelgebieten (z. B. Jader 
Marsch) wurde das untersuchte Gebiet in vergleichsweise geringem Umfang von wert-
bestimmenden Wasser- und Watvogelarten als Rast- oder Nahrungsgebiet genutzt. Er-
wartungsgemäß wurden die weitgehend offenen Niederungen von Wapel und Bekhau-
ser Bäke regelmäßiger und häufiger von dieser Artengruppe frequentiert als der angren-
zende stärker durch Gehölze gegliederte Raum der höheren Geest.  
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Tab. 8: Übersicht der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Gastvogelarten 

 

Nr. Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

Ta-
ges-
max. 

HF FQ VS-
RL 

§ 7 (2) 
BNatSchG 

1 Bekassine Gallinago gallinago 26 5 12% - s 

2 Blässgans Anser albifrons 345 4 10% x b 

3 Blässhuhn Fulica atra 6 1 2% - b 

4 Bruchwasserläufer Tringa glareola 1 1 2% x s 

5 Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 17 1 2% x s 

6 Graugans Anser anser 30 4 10% - b 

7 Graureiher Ardea cinerea 6 15 36% - b 

8 
Großer Brachvo-
gel Numenius arquata 103 31 74% - s 

9 Heringsmöwe Larus fuscus 15 2 5% - b 

10 Höckerschwan Cygnus olor 7 7 17% - b 

11 Kiebitz Vanellus vanellus 2.383 19 45% - s 

12 Kormoran Phalacrocorax carbo 1 1 2% - b 

13 Krickente Anas crecca 16 4 10% - b 

14 Lachmöwe Larus ridibundus 249 18 43% - b 

15 Pfeifente Anas penelope 146 4 10% - b 

16 Regenbrachvogel Numenius phaeopus 58 8 19% - b 

17 Reiherente Aythya fuligula 2* k.A. k.A. - b 

18 Saatgans Anser fabalis 25 1 2% - b 

19 Schnatterente Anas strepera 2 2 5% - b 

20 Silbermöwe Larus argentatus 95 18 43% - b 

21 Silberreiher Casmerodius albus 1 1 2% x s 

22 Singschwan Cygnus cygnus 17 4 10% x s 

23 Stockente Anas platyrhynchos 464 29 69% - b 

24 Sturmmöwe Larus canus 632 29 69% - b 

25 Waldschnepfe Scolopax rusticola 3* k.A. k.A. - b 

26 Waldwasserläufer Tringa ochropus 1* k.A. k.A. - s 

27 Zwergschwan Cygnus bewickii 4 2 5% x b 
Hinweise zur Tabelle 

Tagesmax. Tagesmaximum, d. h. maximale Anzahl der an einem Erfassungstermin während der Gastvogelkartierung 
festgestellten Individuen, * = Nachweis während der Brutvogelerfassung 

HF Häufigkeit (= Anzahl der Termine, an denen eine Art im Untersuchungsgebiet während der 
Gastvogelkartierung festgestellt wurde), n = 42 

k.A. keine Angabe (für sonstige Arten oder Arten mit sehr geringer Stetigkeit, sehr geringen Individuenzahlen 
oder überfliegend und nicht im Gebiet rastend) 

FQ Frequenz (prozentuale Angabe der Häufigkeit während der Gastvogelkartierung), 
n = 42  

VS-RL Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie 
- = nein, x = ja 

§ 7 BNatSchG Schutzstatus gemäß § 7 (2) Bundesnaturschutzgesetz  
s = streng geschützt, b = besonders geschützt 
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Die Untersuchung hat gezeigt, dass Limikolen- und Möwenarten sowie die Stockente die 
häufigsten und am stetesten angetroffenen Gastvögel im Gebiet waren. Stetige Arten, 
die an mehr als zwei Drittel aller Erfassungstage im Gebiete angetroffen wurden, waren 
Großer Brachvogel, Stockente und Sturmmöwe sowie mit etwas geringerer Stetigkeit (40 
Prozent der Erfassungstage) auch Kiebitz, Lach- und Silbermöwe. Zu den eher selten 
erfassten Arten zählen unter anderem Blässgans, Saatgans, Pfeifente, Bekassine, Gold-
regenpfeifer und Silberreiher (s. Tab. 8). Alle Gastvögel wurden überwiegend in kleinen 
bis mittleren Trupps gesichtet. 
 
Der in Nordwestdeutschland in niedrigen Gesamtbeständen auftretende Regenbrachvo-
gel wurde im untersuchten Raum zeitweise mit relativ hohen Individuenzahlen festge-
stellt. Weitere planungsrelevante Arten sind Bläss-, Saat- und Graugans sowie Sing- und 
Zwergschwan. Diese Arten wurden jedoch nur kurzzeitig und in geringen Anzahlen beo-
bachtet. Räumlicher Schwerpunkt der genannten Arten waren die weitgehend offenen 
Niederungen der Wapel, in der sich die geplante Windparkfläche befindet sowie der Be-
khauser Bäke im südlichen Untersuchungsraum. Es sind Wechselbeziehungen zwischen 
den Niederungen und der nordöstlich angrenzenden Jader Marsch anzunehmen. Die an 
die Niederungen angrenzende meist kleinparzellierte und halboffene Geest wurde in le-
diglich geringem Umfang von Gastvögeln frequentiert. 
 
Die flächenbezogene Bewertung der Rastvogelbestände nach der Methode von KRÜGER 

et al. (2013) ergibt für die Niederung der Wapel und der Bekhauser Bäke eine nationale 
sowie landesweite Bedeutung als Gastvogellebensraum. Maßgeblich hierfür sind die 
einmaligen Höchstzahlen des Regenbrachvogels. Für die Sturmmöwe wird in diesem 
Teilraum regionale und für die Arten Kiebitz und Silbermöwe lokale Bedeutung erreicht. 
Die Tagesmaxima von Gänsen, Schwänen und Enten lagen dagegen weit unterhalb lo-
kaler Bedeutung. 
 
 
Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3  
Für Gastvögel spielt im Hinblick auf den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 die 
Zerstörung oder Beschädigung der Ruhestätte eine Rolle.  
 
Ruhestätten umfassen Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltiere oder Tiergrup-
pen zwingend erforderlich sind. Sie dienen v. a. der Thermoregulation, der Rast, dem 
Schlaf oder der Erholung, der Zuflucht sowie der Winterruhe bzw. dem Winterschlaf (ge-
kürzt nach EU-Kommission 2007 zitiert in STMI Bayern 2007). In STMI Bayern (2007) 
sind folgende Beispiele genannt: 
 
 Winterquartiere oder Zwischenquartiere von Fledermäusen 
 Winterquartiere von Amphibien (an Land, Gewässer) 
 Sonnplätze der Zauneidechse 
 Schlafhöhlen von Spechten 
 regelmäßig aufgesuchte Schlafplätze durchziehender nordischer Gänse oder Kra-

niche 
 wichtige Rast- und Mausergebiete für Wasservögel 

 
Der Begriff der Ruhestätte kann aber auch gemäß BMVBS (2009) weiter gefasst werden 
und so z. B. für Blässgans, Saatgans als Durchzügler und Wintergäste den Verbund von 
Nahrungsflächen (z. B. ruhige Acker- und Grünlandflächen) mit Schlaf- und Trinkplätzen 
(störungsarme Gewässer) umfassen. Bei der Brandgans als Gastvogel würden in dem 
weiter gefassten Rahmen die Ruhestätte den Verbund aus feindsicheren Sandbänken 
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und seichten Wasserflächen, sogenannten "Mauserzentren", in denen die mausernden 
und vorübergehend flugunfähigen Tiere sich sammeln und ruhen, sowie die zur Nah-
rungssuche aufgesuchten angrenzenden Flachwasserbereiche und Schlickbänke um-
fassen. 
 
Wie in STMI Bayern (2007) festgestellt, ist von einer Beschädigung oder Zerstörung ei-
ner Lebensstätte nicht nur dann auszugehen, wenn sie direkt (physisch) vernichtet wird, 
sondern auch, wenn durch andere vorhabenbedingte Einflüsse wie beispielsweise Lärm 
oder Schadstoffimmissionen die Funktion in der Weise beeinträchtigt wird, dass sie von 
den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelbar ist. 
 
Nicht bewertungsrelevante Arten  
Für alle Gastvögel, die hier nicht in entsprechend bewertungsrelevanten Größenordnun-
gen auftraten, wird davon ausgegangen, dass selbst bei einer artspezifischen Meidung 
des Gebietes durch eine Erhöhung der Verdrängungswirkung, keine Beeinträchtigungen 
gegeben sein werden, die ein artenschutzrechtliches Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG verursachen. 
 
Der Verlust an Grünlandflächen, die bisher als Rastflächen genutzt wurden, durch die 
reine Überbauung der neuen Anlagen, Lagerflächen und Zuwegungen wird den generell 
flächenhaft nutzbaren Raum für die Gastvögel nicht wesentlich verringern, so dass über 
einen Flächenverlust im Zuge der Realisierung des Vorhabens kein artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestand der Zerstörung oder Beschädigung einer Ruhestätte eintritt. 
 
Aufgrund des Meidungsverhaltens der jeweiligen Arten zu den Windenergieanlagen ist 
von einer erhöhten Kollisionsgefahr, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, 
nicht auszugehen. Der § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist daher nicht einschlägig. 
 
Die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG sind für die nicht bewertungsre-
levanten Arten nicht einschlägig. 
 
Bewertungsrelevante Arten  
Kiebitz: 
Für den Kiebitz als Rastvogel ergibt sich gemäß den Auswertungen von HÖTKER (2006) 
ein Mittelwert von ca. 270 m (Median 175 m) Abstandseinhaltung zu Windenergieanla-
gen. In einer Quellenstudie von REICHENBACH et al. (2004) werden Verdrängungen von 
100 m bis 500 m angegeben. MÖCKEL & WIESNER (2007) beobachteten bei großen 
Trupps Abstände von mindestens 300 m, oft sogar 500 m und mehr, kleinere Trupps 
wurden dagegen gelegentlich in einer geringeren Entfernung zu WEA angetroffen, u. a. 
von 80 m, 100 m oder 100 bis 200 m. ARSU (2011) konnte in einer Langzeituntersu-
chung im Vorher-Nachher-Vergleich und gleichzeitiger Erfassung von Kontrollflächen für 
den Kiebitz signifikante Meidungseffekte bis 200 m zu WEA nachweisen, in einzelnen 
Jahren bis zu 400 m. Für kleinere und mittlere Kiebitztrupps, wie sie im näheren Umfeld 
des Geltungsbereichs nachgewiesen wurden, ist im Allgemeinen von Meidungsabstän-
den zu Windenergieanlagen von ca. 200 m auszugehen (STEINBORN et al. 2011). Inner-
halb dieses Radius wurden bei der Gastvogelerfassung sechs Kiebitztrupps in Stärken 
zwischen 5 und 80 Individuen festgestellt. 
 
Eine hohe Frequentierung des Plangebietes, welche Voraussetzung für das Vorliegen 
eines Rastgebietes von essentieller Bedeutung ist, ist für diese Art nicht anzunehmen. 
Es ist von keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Rastpopulation des 
Kiebitzes durch Verdrängungswirkung auszugehen. Aufgrund des Meidungsverhaltens 
der Art zu den Windenergieanlagen ist darüber hinaus auch von keiner erhöhten Kollisi-
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onsgefahr, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, auszugehen. Die Verbots-
tatbestände der Tötung und Schädigung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG 
sind daher nicht einschlägig. 
 
Sturmmöwe / Silbermöwe: 
Trupps von Sturmmöwen, welche einen durchschnittlichen Meideabstand von 118 m 
(HÖTKER 2006) einhalten, wurden insgesamt fünf Mal mit maximal 55 Individuen inner-
halb dieses Radius um die geplanten WEA angetroffen. Das Vorkommen von Silbermö-
wen mit einem durchschnittlichen Meideabstand von 285 m (HÖTKER 2006) betrifft ins-
gesamt zwei kleine Trupps, welche sich mit 10 bzw. 13 Individuen innerhalb dieses Ra-
dius um die geplanten WEA befinden.  
 
REICHENBACH et al. (2004) stuft die Empfindlichkeit der Arten als gering bis mittel ein. 
Insgesamt ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes durch Scheucheffekte für 
die Möwenart nicht zu erwarten. Eine Beeinträchtigung der Rastbereiche ist daher nicht 
anzunehmen. Aufgrund des Meidungsverhaltens der Art zu den Windenergieanlagen ist 
von einer erhöhten Kollisionsgefahr, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht 
und sich populationsschädigend auswirkt, nicht auszugehen. 
 
Die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG sind für die oben betrachteten 
Arten nicht einschlägig. 
 
Regenbrachvogel 
Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei den Niederungen der Wapel (und der Be-
khauser Bäke) um eine essentiell und regelmäßig benötigte Rastfläche für die Art han-
delt. Somit lässt sich das Vorliegen einer Ruhestätte im artenschutzrechtlichen Sinn 
nicht ausschließen. Durch das Errichten von Windenergieanlagen könnten Teile der Ru-
hestätte durch Verdrängungswirkungen ihre ökologische Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang verlieren. 
 
Zur Empfindlichkeit des Regenbrachvogels gegenüber Windenergieanlagen liegen so 
gut wie keine (veröffentlichten) Informationen vor. Bei REICHENBACH et al. (2004) wird 
von einer geringen bis mittleren Empfindlichkeit der Art ausgegangen, mit Meidedistan-
zen bis zu einer Entfernung von 100 m. Es handelt sich allerdings um eine Tendenzaus-
sage anhand nur einer Untersuchung aus der Krummhörn/Ostfriesland mit einer kleinen 
Datenbasis und in einem Windpark mit für heutige Verhältnisse kleinen Anlagen.  
 
Um die mögliche Beeinträchtigung der Art zu beurteilen, kann hilfsweise ein Analogie-
schluss zum Großen Brachvogel (als Gastvogel) als Art mit ähnlichen ökologischen An-
sprüchen und aufgrund des Vorkommens beider Arten in gemischten Trupps herange-
zogen werden. Für den Großen Brachvogel sind Verdrängungswirkungen durch Wind-
energieanlagen von etwa 200 m bekannt (HÖTKER 2006), von Schlagopfern dieser Art 
durch Windenergieanlagen sind in Deutschland vier Exemplare und in den Niederlanden 
sieben Exemplare bekannt. Ausgehend von diesem Analogieschluss wäre eine potenzi-
elle Verdrängung des Regenbrachvogels durch Windenergieanlagen nicht auszuschlie-
ßen. 
 
Im Rahmen der 2016 und 2017 durchgeführten Raumnutzungsuntersuchung des Re-
genbrachvogels im Bereich der Wapelniederung und der Jader-Marsch wurden Regen-
brachvögel in Abständen von 90 m bis 150 m zum nächstgelegenen Windpark Hohe-
lucht (Stadt Varel) mit 100 - 150 m hohen WEA festgestellt.  
 
Schlagopfer an Windenergieanlagen sind aus Deutschland nicht bekannt, in Frankreich 
wurden zwei Exemplare gemeldet (DÜRR 2017c). Weder in der aktuellen Arbeitshilfe des 
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niedersächsischen Landkreistages „Naturschutz und Windenergie“ (NLT 2014) noch im 
Windenergie-Erlass des Landes Niedersachsen bzw. dem dort beigefügten Leitfaden 
zum Artenschutz (MU 2016) ist der Regenbrachvogel als windkraftsensible Art genannt. 
 
In der Wapelniederung wurden die meisten national und landesweit bedeutsamen Rast-
zahlen des Regenbrachvogels westlich der A 29 ermittelt. Nördlich der L 820 - im Osten 
der A 29 - liegt ein weiterer Schwerpunkt, allerdings nur mit Zahlen bis max. 9 Exempla-
ren. Innerhalb des nördlichen Teilgebietes der Planflächen wurden einmal drei Exempla-
re angetroffen. Die Bedeutung der Wapelniederung für den Regenbrachvogel, die sich 
bei den Kartierungen in 2013/2014 dargestellt haben, wurde in den zusätzlichen Erfas-
sungen bestätigt. Bezüglich der Rasthabitate erwiesen sich die Regenbrachvögel als 
sehr flexibel und nutzten sowohl Grünland- als auch Ackerflächen zur Rast. Eine Präfe-
renz für feuchte Flächen, wie es bei den Untersuchungen in 2016 den Anschein hatte, 
war im trockenen Frühjahr 2017 nicht erkennbar. Erstmals wurden 2017 auch auf dem 
Heimzug Regenbrachvögel in unmittelbarer Nähe von Windenergieanlagen registriert. 
Aufgrund der Ergebnisse der Raumnutzungsuntersuchung wird von einer Meidedistanz 
von 150 m zu den nächstgelegenen WEA ausgegangen (Abstände zu WEA im Wind-
park Hohelucht betrugen 90 bis 150 m). Unter der Annahme, dass dieser Umgebungs-
radius um die Planflächen als Rastfläche (zumindest teilweise) ihre Funktion verliert, 
ergibt sich eine potenziell beeinträchtigte Gesamtfläche von ca. 76 ha. Die Regenbrach-
vögel nutzen auf ihrem Durchzug tageweise jeweils nur einen kleinen Bruchteil dieses 
Gebietes.  
 
Für den zu prognostizierenden Verlust des Rastplatzes des Regenbrachvogels ist daher 
auf Ebene des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens für den Windpark nach Bun-
desimmissionsschutzgesetz vorsorglich eine Ausnahme gem. § 45 (7) BNatSchG zu er-
wirken. Im Rahmen der Planung werden vorsorglich populationsstärkende Maßnahmen 
(FCS-Maßnahmen) vorgesehen. Hierzu wird im Bereich der Jader-Marsch ein ca. 9,6 ha 
großes Areal als Extensivgrünland mit feuchten Senken hergerichtet, die dem Regen-
brachvogel als geeigneter Rastplatz dienen sollen. Die Maßnahme wird im Umweltbe-
richt zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 "Windenergie Wapeldorf / Heu-
bült" beschrieben.  
 
Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
Handlungen, die Vertreibungseffekte entfalten und Fluchtreaktionen auslösen, können 
von dem Verbot der Störung erfasst sein, wenn sie zu einer entsprechenden Beunruhi-
gung europäischer Vogelarten führen.  
 
In Betracht kommen diverse Faktoren wie z. B. Lärm, Vibration oder schnelle Bewe-
gung. Eine erhebliche Auswirkung besteht, wenn durch die Störung der Bestand oder 
die Verbreitung europäischer Vogelarten nachteilig beeinflusst werden. Maßstab ist die 
Auswirkung auf das lokale Vorkommen einer Art, nicht auf Individuen (LANA 2010).  
 
Die Arten, welche den Raum des Geltungsbereiches zur Rast nutzen, werden nach 
Durchführung des Vorhabens ihren artspezifischen Meideabstand zu den Anlagen ein-
halten. Dazu sind sie in der Lage, da die Umgebung des Windparks sich hinsichtlich der 
naturräumlichen Strukturen und Landnutzungen nicht von der umliegenden Landschaft 
in dem Maße unterscheidet. So werden die Vögel nicht von den einzigen ihnen in der 
Region zur Verfügung stehenden Flächen verdrängt, da Alternativflächen bestehen. Ei-
ne artenschutzrechtlich relevante Störung findet demzufolge nicht statt. Sollten in der 
Nähe rastende Tiere durch bspw. Bauarbeiten oder Wartungsarbeiten kurzzeitig aufge-
scheucht werden, so führt dies nicht zu einer Beeinträchtigung der lokalen Population, 
da solche Fälle lediglich einzeln auftreten bzw. zeitlich eingeschränkt zu sehen sind. 
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Durch die o.g. potenziellen Verdrängungswirkungen durch die Windenergieanlagen 
könnte daher theoretisch neben der möglichen Beschädigung der Ruhestätte außerdem 
der Verbotstatbestand der Störung für den Regenbrachvogel erfüllt sein.  

 
Gegen das zusätzliche Vorliegen des Störungsverbotes ist Folgendes anzuführen: 

 
1. „Werden Tiere an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten gestört, kann dies zur 

Folge haben, dass diese Stätten für sie nicht mehr nutzbar sind. Insofern erge-
ben sich zwischen dem „Störungstatbestand“ und dem Tatbestand der „Be-
schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ zwangsläufig Überschnei-
dungen. Bei der Störung von Individuen an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten ist dann von der Beschädigung einer solchen Stätte auszugehen, wenn die 
Wirkung auch nach Wegfall der Störung fortbesteht (z. B. dauerhafte Aufgabe 
der Quartiertradition einer Fledermaus-Wochenstube) bzw. betriebsbedingt an-
dauert (z. B. Geräuschimmissionen an Straßen).“ (Rd.Erl. vom 13.04.2010 zum 
Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren d. Ministeriums für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW). 

 
Dieser Fall ist hier gegeben, da die (potenzielle) Störung der Regenbrachvögel betriebs-
bedingt andauert (durch Bewegung der Rotoren). 

 
2. „Störungen, die zum dauerhaften Verlust der Funktionsfähigkeit einer Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte führen, werden artenschutzrechtlich nicht dem Stö-
rungsverbot zugeordnet, sondern als Verbot der Zerstörung oder Beschädigung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätte behandelt.“ (LANDESBETRIEB STRAßENBAU 
UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN - AMT FÜR PLANFESTSTELLUNG ENERGIE 
(2013): Beachtung des Artenschutzrechtes bei der Planfeststellung). 

 
Dieser Argumentation wird gefolgt, da im vorliegenden Fall das Bestehen einer Ruhe-
stätte im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG nicht auszuschließen und folglich anzu-
nehmen ist und somit Störungen dem Verbotstatbestand der Beschädigung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte gemäß § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zugeordnet werden. Somit 
ist das Vorliegen des Verbotstatbestandes der Störung nicht zu formulieren  
 
Für die betrachteten Arten sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht ein-
schlägig. 

3.4 Sonstige streng geschützte Arten  
Da es in Deutschland bislang keine Rechtsverordnung gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 gibt 
(s. Kap. 2.2), werden hilfsweise auch die lediglich national streng geschützten Arten 
nach § 44 in der saP mit abgeprüft. Außerdem werden auch Anhang II-Arten der FFH-
Richtlinie beleuchtet, um nicht einen Biodiversitätsschaden nach  19 BNatSchG zu ris-
kieren. 
 
Vorkommen von streng geschützte Tierarten oder Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie, 
die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art. 1 Vogelschutz-
richtlinie geschützt sind (z.B. streng geschützte Libellenarten), sind im Untersuchungs-
raum nicht bekannt und ein Vorkommen solcher Arten ist aufgrund der Biotopausprä-
gungen vor Ort auch nicht zu erwarten. Insofern ist nicht von der Erfüllung von Verbots-
tatbeständen oder dem potenziellen Eintritt von Biodiversitätsschäden durch die Planung 
auszugehen.  
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4.0 DARLEGUNG DER AUSNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
Nachfolgend werden die Ausnahmevoraussetzungen von den Verboten des § 44 
BNatSchG dargelegt.  

4.1 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses  
Für die geplanten WEA sprechen nach aktuellem Kenntnisstand zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses. 

 
Öffentliche Interessen können grundsätzlich alle am Gemeinwohl orientierten öffentli-
chen Interessen gleich welcher Art sein. Ein privates Interesse des Investors oder Be-
treibers an der Errichtung und dem Betrieb von WEA zur Gewinnerzielung und Energie-
gewinnung steht einem zugleich auch öffentlichen Interesse am Ausbau der Windener-
gie nicht entgegen (MÜLLER-MITSCHKE 2015). Das hohe öffentliche Interesse am Ausbau 
der Windenergie wird bereits durch die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) veran-
kerten Ausbauziele, die Privilegierungsentscheidung in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sowie 
die explizite Benennung als hervorgehobener abwägungserheblicher Belang in § 1 Nr. 7 
lit. f) BauGB und in § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG belegt. 

 
Die Notwendigkeit des beschleunigten Ausstiegs aus der Kernenergie sowie aus der 
Nutzung fossiler Energien zum Schutz des Klimas ist aufgrund der aktuellen Entwicklun-
gen in Bezug auf (Natur- und Atom-) Katastrophen und der absehbaren Folgen des Kli-
mawandels nicht mehr von der Hand zu weisen. Allein hieraus lässt sich bei langfristiger 
Betrachtung ein zwingendes öffentliches Interesse am Ausbau einer der saubersten, er-
neuerbaren Energieformen (Windenergie) ableiten, dass es lokal auf geeigneten Stand-
orten umzusetzen gilt. Die Nutzung der Windenergie bildet somit einen wesentlichen 
Bestandteil einer nachhaltigen Energiepolitik.  

 
Auf Länderebene unterstreichen u. a. die Arbeitshilfe "Naturschutz und Windenergie" 
des Niedersächsischen Landkreistages (NLT 2014) sowie vor allem der 2016 in Kraft 
getretene niedersächsische Windenergieerlass diese Intension. Der Windenergieerlass 
soll u. a. dazu dienen, den weiteren für die Umsetzung der Energiewende erforderlichen 
Ausbau der Windenergienutzung (Ziel der niedersächsischen Landesregierung an Zu-
bau bis 2050: 20 Gigawatt) umwelt- und sozialverträglich und wirtschaftlich zu gestalten. 

 
MÜLLER-MITSCHKE (2015) führt in ihrem Fachartikel in Natur und Recht hierzu aus: "Mit 
Windenergieanlagen werden regenerative Energiequellen genutzt und Energie umwelt- 
und klimafreundlich, insbesondere ohne Emissionen umweltschädlicher klimarelevanter 
Gase, erzeugt. Dies dient insgesamt dem wichtigen umweltpolitischen Ziel des Klima-
schutzes. Im Grundgesetzt wird in Artikel 20 a dem Klimaschutz als Bestandteil der na-
türlichen Lebensgrundlagen Gewicht zugemessen. Dem Aufbau einer nachhaltigen 
Energieversorgung, insbesondere durch die Nutzung erneuerbarer Energien, kommt ei-
ne besondere Bedeutung zu. Dies ergibt sich aus § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG. Der Aus-
bau erneuerbarer Energien trägt dazu bei, die Folgeschäden der Klimaveränderungen in 
Natur und Landschaft zu mindern. Das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung durch 
die Nutzung erneuerbarer Energien ergibt sich auch aus gesetzlichen Normierungen des 
Bundes und der Bundesländer und darauf aufbauenden politischen Konzepten. Die Er-
richtung und der Betrieb von WEA liegen somit (auch) im öffentlichen Interesse. Die öf-
fentlichen Interessen am Klimaschutz und der Versorgung mit generativen Energien sind 
auch zwingend. Ein durch Vernunft und Verantwortungsbewusstsein geleitetes staatli-
ches Handeln liegt vor, da es sich vor dem Hintergrund der dargestellten Rechtsgrund-
lagen um Belange mit normativem Gewicht handelt."  

 
Auch LUKAS (2016) weist darauf hin, dass durch die höchstrichterliche Rechtsprechung 



Gemeinde Rastede –  
saP zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Windenergie Wapeldorf / Heubült" 33 

 

 
Diekmann  Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

bereits geklärt ist, dass Gründe des öffentlichen Interesses einen zwingenden Charakter 
im Sinne der europäischen Naturschutzrichtlinien haben, wenn Hauptzweck der Maß-
nahme die Verwirklichung des öffentlichen Interesses ist (BVerwG, Urteil vom 
27,01.2000 - 4 C 2.99, juris, RN. 39) und führt hierzu aus: "Windenergieprojekte werden 
zum Zweck der regenerativen Energiegewinnung umgesetzt, die gleichzeitige Verfol-
gung wirtschaftlicher Interessen ist unschädlich." (LUKAS 2016). 

 
Für Niedersachsen kann der vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit weiteren Ministerien erarbeitete Windenergieer-
lass als Richtschnur für die landesweit gültigen Ausbauziele herangezogen werden1. Der 
Windenergieerlass soll u. a. dazu dienen, den weiteren für die Umsetzung der Energie-
wende erforderlichen Ausbau der Windenergienutzung umwelt- und sozialverträglich 
und wirtschaftlich zu gestalten. Gemäß Windenergieerlass will das Land Niedersachsen 
den Anteil der Nutzung erneuerbarer Energien schrittweise auf 100 % erhöhen. Aus die-
sem Grund sollen bis 2050 mindestens 20 Gigawatt Windkraftleistung in Niedersachsen 
errichtet werden können. Im Windenergieerlass heißt es hierzu: "Für die Träger der Re-
gionalplanung und Gemeinden bedeutet dies, dass sie mindestens 7,35 % ihrer jeweili-
gen Potenzialfläche (…) als Vorranggebiete für die Windenergienutzung vorsehen müss-
ten. Dabei sind planerisch bereits ausgewiesene Flächen für die Windenergienutzung 
einzurechnen." Die Potenzialfläche wird im Erlass als die Fläche definiert, die nach Ab-
zug der harten Tabuzonen, der FFH-Gebiete und Waldflächen sowie der Industrie- und 
Gewerbegebietsflächen von der kommunalen Fläche übrig bleibt. 

 
Durch die zusätzliche Ausweisung neuer Standorte im Bereich der im Rahmen der 
Standortpotenzialstudie 2016 (PLANUNGSBÜRO DIEKMANN UND MOSEBACH 2016) ermittel-
ten Potenzialflächen 1 bis 4 kann die Gemeinde Rastede max. 4,8 % der nach Abzug 
der harten Ausschlussflächen, FFH-Gebiete sowie Wald übrig bleibenden Gemeindeflä-
che der Windenergie zur Verfügung stellen (inkl. vorh. Windparks). Vor diesem Hinter-
grund wird deutlich, dass die Gemeinde Rastede auch durch die Ausweisung von allen 
Windenergiestandorten im Bereich der durch sie ermittelten Potenzialflächen bereits un-
ter dem (freilich theoretischen, die örtlichen Gegebenheiten nicht berücksichtigenden 
und daher nicht verbindlichen) Zielwert von 7,35 % der Potenzialfläche gem. Windener-
gieerlass zurück bleibt. Umso eher ist sie daher gewillt, die von ihr ermittelten Potenzial-
flächen 1-4, welche auf Studienebene mit geringer und mittlerer Empfindlichkeit gegen-
über Windenergieanlagen bewertet wurden, als Windparkstandort auszuweisen.  

 
Aufgrund der oben genannten Kriterien kann im vorliegenden Planfall davon ausgegan-
gen werden, dass die Belange der Windenergie auch unter Berücksichtigung der weite-
ren Ausführungen und der Durchführung von populationsstärkenden Maßnahmen (FCS-
Maßnahmen) überwiegen. Durch letztere kann sichergestellt werden, dass es zu keiner 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Arten kommt, da mögliche kompensato-
rische Maßnahmen (s. u.) außerhalb des Plangebietes zeitnah einen hohen Wirkungs-
grad entfalten können (erfolgreiche Brut). 
 
Der oben erläuterte Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist auch für europäi-
sche Vogelarten europarechtskonform. § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG steht dabei nach 

                                                
 
1 Gemeinsamer  Runderlass' des niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klima-
schutz (MU), niedersächsischen Ministerien für Wirtschaft und Verkehr (MW), Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML), Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) und 
Inneres und Sport (MI) -  Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land in Nie-
dersachsen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergieerlass). 24.02.2016. 
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heute gefestigter allgemeiner Ansicht auch insofern im Einklang mit Art. 9 der Vogel-
schutzrichtlinie (VRL), als dort Gründe sozialer und wirtschaftlicher Art nicht ausdrücklich 
genannt sind. Art. 9 VRL muss nämlich in Verbindung mit den Zielvorgaben des Art. 2 
VRL gelesen werden und schließt Gründe sozialer und wirtschaftlicher Art als Rechtfer-
tigung für eine Ausnahme gerade nicht aus. 

 
Aus diesem Grunde ist die Rechtmäßigkeit von Art. 45 Abs. 7 BNatSchG insbesondere 
vom BVerwG nicht angezweifelt worden und der Ausnahmegrund kann ebenso für euro-
päische Vogelarten herangezogen werden. 

4.2 Keine zumutbaren Alternativen 
Für das Gemeindegebiet wurde 2016 eine Entwicklungsplanung Windenergie erarbeitet 
in der das Gebiet der Gemeinde flächendeckend untersucht wurde. Als Ergebnis haben 
sich vier Potenzialflächen für Windenergie ergeben, wobei in einer Potenzialfläche be-
reits ein Windpark auf einer Teilfläche vorhanden ist.  

 
Für diese vier Potenzialflächen hat die Gemeinde Rastede in der Verwaltungsaus-
schusssitzung am 09.08.2016 die Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans und parallelen Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen 
beschlossen, um Konzentrationszonen für Windenergie gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
zu schaffen und den Ausschluss von Windenergienutzung für andere Bereiche des Ge-
meindegebietes zu erwirken.  

 
Die Potenzialflächen 1 und 2 sind dabei zu einem Planverfahren "Windpark Wapeldorf / 
Heubült" zusammengefasst worden. In der gleichen Sitzung wurden die Beschlüsse zur 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) gefasst.  

 
Eine fünfte Potenzialfläche "Ipweger Moor" wird seitens der Gemeinde nicht weiterver-
folgt. In der Studie heißt es hierzu: "Besonders ist hier die Bedeutung für rastende 
Blässgänse herauszustellen. Die Potenzialfläche ist umgeben von international bedeu-
tenden Rastvogelflächen der Blässgans. Entsprechende Wertigkeiten konnten im Rah-
men der Erhebungen in den Jahren 2014/2015 innerhalb der Potenzialfläche nicht be-
stätigt werden. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Blässgänse bei einer möglichen 
Errichtung eines Windparks im Bereich der Potenzialfläche „Ipweger Moor“ den Nahbe-
reich von Windenergieanlagen meiden werden. Zudem befindet sich die Potenzialfläche 
direkt im Bereich eines bedeutenden Flugkorridors der Blässgänse. Die Errichtung von 
WEA würde eine Barrierewirkung in diesem Bereich erwirken. Diesbezüglich sind arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände zu erwarten. Des Weiteren befindet sich im Bereich 
des Naturschutzgebietes „Barkenkuhlen“ [ca. 900 m nordöstlich der Potenzialfläche] ein 
bedeutsamer Kornweihen-Schlafplatz. […] Aufgrund der hohen Bedeutung für Natur und 
Landschaft sowie für die Avifauna und einer daraus resultierenden sehr hohen Empfind-
lichkeit der Potenzialfläche, weist diese Fläche, in Relation zu den weiteren Potenzialflä-
chen, die geringste Eignung für eine Windenergienutzung auf." 

 
Bei der Beschlussfassung zur Änderung des FNP hat somit auf der Basis der Standort-
potenzialstudie bereits eine Abwägung alternativer Standorte stattgefunden mit dem Er-
gebnis, dass die Gemeinde Rastede beabsichtigt, alle für die Windenergienutzung ermit-
telten Potenzialflächen, für die im Rahmen der Studie eine geringe bis mittlere Empfind-
lichkeit gegenüber der Windenergienutzung festgestellt wurde, als Windparks im Flä-
chennutzungsplan auszuweisen.  

 
Durch die beabsichtigten Ausschlusswirkung für Windenergie außerhalb dieser geplan-



Gemeinde Rastede –  
saP zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Windenergie Wapeldorf / Heubült" 35 

 

 
Diekmann  Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

ten Konzentrationszonen und den Beschluss, alle als geeignet erscheinenden Potenzial-
flächen umzusetzen, sind weitere räumliche Alternativen zur Umsetzung der Planung 
somit nicht vorhanden. Die Alternativenprüfung kann sich im Weiteren daher auf die Prü-
fung technischer Alternativen zur Umsetzung beschränken. Hinsichtlich der zu betrach-
tenden Arten, für die eine Ausnahme beantragt wird (Feldlerche, Mäusebussard, Re-
genbrachvogel) ist jedoch aus tierökologischen Gesichtspunkten aufgrund der großen 
Aktionsräume bspw. des Mäusebussards sowie der Varianzen der Reviere der Feldler-
che nicht erkennbar und auch nicht quantifizierbar, dass bestimmte technische Ausfüh-
rungen von Windenergieanlagen (z.B. geringere Höhe, geringerer Rotordurchmesser, 
anderer WEA-Typ) sich merklich eingriffsmindernd auf das Eintreten von Verbotstatbe-
stände auswirken. 
 
Zumutbare konfliktvermeidende Maßnahmen sind nicht vorhanden. Managementmaß-
nahmen wie Ablenkflächen oder Abschaltzeiten bspw. während Mahdzeiträumen, wel-
che für Arten wie Weißstorch oder Rotmilan durchaus wirksam sind und auch schon 
Eingang in den artenschutzrechtlichen Leitfaden des Windenergieerlasses gefunden ha-
ben und auch in diesem Projekt für den Baumfalken angewendet werden, sind aufgrund 
der artspezifischen Gefährdungen, Nutzungen bzw. Ansprüche nicht sinnhaft. Die Feld-
lerche steigt zur Zeit ihres Singfluges während der Balz- und Brutzeit bis in Rotorhöhe 
auf und verunglückt dadurch. Nahrungs- bzw. nutzungsrelevante Maßnahmen werden 
daher bei dieser Art keine Verringerung des Kollisionsrisikos bedingen.  
  
Der Mäusebussard frisst vorrangig Kleinsäuger und ist in seiner Nutzungshäufigkeit ei-
nes Areals nicht abhängig von den Bewirtschaftungszeitpunkten auf Grünlandflächen. Er 
bevorzugt sowohl die freie Landschaft zur Jagd als auch Gehölze als Ansitzwarten, so 
dass eine Strukturveränderung bspw. der Mastfüße nicht zu einer geringeren Nutzung 
des Raumes oder Verdrängung der Art führen würde. 
 
Auch der Regenbrachvogel nutzt den Raum so großflächig und unspezifisch, dass auch 
hier Möglichkeiten der Vermeidung über Ablenkräume oder Anlagenkonstellationsverän-
derungen nicht gegeben sind. 

 
Weiterhin kommen Abschaltungen als konfliktvermeidende Maßnahmen nicht in Be-
tracht, denn zu berücksichtigen ist dabei eine Korrelation zwischen dem Effekt von Ab-
schaltzeiten, d. h. der Beantwortung der Fragestellung, ob es möglich ist, über Abschalt-
zeiten das Kollisionsrisiko der im Nahbereich vorkommenden gefährdeten Arten unter 
die Signifikanzschwelle zu senken und der Wirtschaftlichkeit des Vorhaben.  
 
Die Feldlerche hat aufgrund ihres Verhaltens eine hohe bis sehr hohe Gefährdungspha-
se für ungefähr vier Dekaden ab Anfang April. Dieser geht voraus bzw. schließt sich eine 
jeweils dreidekadige Phase mit mäßig bis hohem Gefährdungspotenzial an (SCHREIBER, 
2016), so dass eine Zeit von ca. dreieinhalb Monaten eine mindestens mäßige Kollisi-
onsgefährdung beinhaltet. Tageszeitlich sind die Vormittagsstunden von besonderer 
Bedeutung. Geringer Wind, geringe Bewölkung, hohe bis mittlere Temperaturen und 
wenig Niederschlag begünstigen die Gesangsaktivitäten der Art (SCHREIBER, 2016).  
 
Beim Mäusebussard sind laut SCHREIBER (2016) die Monate März, April und Mai als 
Monate mit einem hohen bis sehr hohen Gefährdungspotenzial einzustufen, denen sich 
die Zeit von Anfang Juni bis Ende der zweiten Dekade August als mit mäßig bis hoher 
Gefährdung anschließt. Tageszeitlich liegen die Schwerpunkte der Flugaktivitäten der 
Art in der Mitte des Tages. Witterungsmäßig sind leichte Winde, niedrige Bewölkung und 
wenig Regen sowie höhere Temperaturen förderlich (SCHREIBER, 2016). 
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Nach den oben dargestellten Informationen zu den artspezifischen Verhalten ergäben 
sich aufgrund der Dauer und Überlappung durchgängige Abschaltzeiten über drei Mona-
te von mindestens Anfang März bis Ende Mai, ggf. mit Erweiterungen bis zum 20. Au-
gust. Dies bedingte ein Abschaltvolumen von rund 552 Stunden pro Windenergieanlage 
bei dem kürzeren Zeitraum bis Ende Mai und 1.038 Stunden bei Abschaltmodalitäten bis 
in den August. Damit gäbe es erhebliche Ertragseinbußen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die ungefährdete Art Mäusebussard in einer so hohen 
Anzahl im Gebiet vorkommt, dass davon auszugehen ist, dass es zu Erweiterungen der 
über SCHREIBER (2016) vorgeschlagenen Zeiten kommen kann, um die unterschiedli-
chen Brutzeitpunkte der jeweiligen Exemplare ausreichend berücksichtigen zu können. 
Aufgrund der unterschiedlichen Aktivitätszeiten der Arten wäre ca. ein Viertel des Ta-
geszeitraumes betroffen und durch die Aktivitätsreichweite der Arten auch sämtliche An-
lagen. Zusätzlich dazu kommen die Abschaltzeiten für Fledermäuse sowie für die ge-
fährdete Art Baumfalke hinzu, welche innerhalb eines vollständig anderen Zeitraumes im 
späteren Sommer bzw. Herbst liegen.  
 
Die Abschaltzeiten für die wesentlich gefährdeteren Fledermäuse, für den Baumfalken 
sowie Abschaltzeiten, welche durch den Schattenwächter ausgelöst werden, bedingen 
neben der in der Nacht aus Immissionsschutzgründen gedrosselt laufenden Anlage 
WEA5 bereits deutliche Ertragsminderungen für den Windparkbetreiber. Bei so weitrei-
chenden Abschaltungen wie oben erläutert, würde die Wirtschaftlichkeit des Projektes 
gemäß den obigen Erläuterungen nicht mehr gegeben sein. Demgegenüber wird bei 
Realisierung des Projektes mit dem Mäusebussard eine Art betroffen, die lokal in einem 
günstigen Erhaltungszustand sind und für die trotzdem, ebenso wie für die Feldlerche, 
zusätzlich populationsstärkende Maßnahmen vorgesehen werden. 
  
Zusätzliche Abschaltzeiten für die hier betrachteten Arten Mäusebussard und Feldlerche 
stellen daher keine zumutbare Alternative dar.  

 
Vor diesem Hintergrund sind zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Be-
einträchtigungen der relevanten Arten führen könnten, nicht ersichtlich.  

4.3 Bewahrung des Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen Arten 
Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG darf nur erteilt werden, wenn sich 
der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten innerhalb ihres natürli-
chen Verbreitungsgebietes nicht verschlechtert, soweit Art. 16 FFH-RL keine weiterge-
henden Anforderungen stellt. Art. 16 der FFH-RL spricht vom Verweilen in einem günsti-
gen Erhaltungszustand. LUKAS (2016) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
Planer bei einem ungünstigen Erhaltungszustand mit erhöhtem Darstellungsaufwand 
den Beleg der Neutralität des Eingriffs liefern müssen. Durch den Eingriff darf die Wie-
derherstellung des günstigen Erhaltungszustands, sofern dieser vor dem Eingriff bereits 
ungünstig war, nicht behindert werden.  
 
Betroffene Arten 
 
Feldlerche  
Von den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist in erster Linie die Feldlerche 
aufgrund ihrer artspezifischen Verhaltensweisen (Singflug) durch ein signifikant erhöhtes 
Kollisionsrisiko betroffen. Im Bereich der Planfläche konnte von der Art lediglich eine 
einmalige Brutzeitfeststellung gemacht werden, eine mögliche Brut im Bereich des 
Windparks in anderen Jahren ist jedoch nicht auszuschließen.  
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Der Erhaltungszustand der Feldlerche in Niedersachsen gilt als ungünstig (NLWKN 
2010). Da im gesamten Untersuchungsgebiet nur ein Brutpaar festgestellt wurde, ist 
auch auf lokaler Ebene von einem ungünstigen Erhaltungszustand auszugehen.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Art im Untersuchungsjahr nicht gebrütet hat und in un-
mittelbarer Nähe zum Plangebiet bereits WEA vorhanden sind, ist nicht zwangsläufig 
von einer weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art durch Umsetzung 
der Planung auszugehen. Dennoch dürfte die Errichtung weiterer WEA der Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes auch nicht dienlich sein. Daher werden 
Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes der Population getroffen wer-
den. 
 
Eine Maßnahme ist u. a. eine extensive Grünlandnutzung mit begrenzter Weidetierdich-
te (max. 2-3 Tiere/ha) während der Brutzeit und angepassten Mahdterminen (erster 
Schnitt ab Mitte Juni, NLWKN 2010). Diese Maßnahme findet im Rahmen der Eingriffs-
regelung zur Windparkplanung bereits Anwendung und ist im Genehmigungsverfahren 
zusätzlich als FCS-Maßnahme als Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszustands 
der Population bei Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme vorzusehen. Als 
anzusetzende Größenordnung wird eine durchschnittliche Reviergröße der Feldlerche 
von zwei Hektar angesetzt.  
 
Mäusebussard 
Für den Mäusebussard kann die Wahrscheinlichkeit eines signifikant erhöhten Kollisi-
onsrisikos mit Windenergieanlagen nach aktuellem Kenntnisstand nicht sicher ausge-
schlossen werden. Der Mäusebussard ist die häufigste Greifvogelart Deutschlands und 
weit verbreitet. Er weist einen günstigen Erhaltungszustand in Europa, in Deutschland 
und im Untersuchungsgebiet auf, so dass von einer damit einhergehenden stabilen Po-
pulation ausgegangen werden kann. 
 
Im Rahmen des von der Bundesregierung geförderten Verbundvorhabens „Ermittlung 
der Kollisionsraten von (Greif)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für 
die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen (PRO-
GRESS)“ (GRÜNKORN et al. 2016) wurde mittels systematischer Untersuchungen in 
mehreren Bundesländern in Norddeutschland versucht, repräsentative Daten der Kollisi-
onsraten von Vögeln an Windenergieanlagen zu erhalten und hieraus grundlegende 
Aussagen und Empfehlungen zur Konfliktbeurteilung und Konfliktbewältigung im Zuge 
der Standortfindung des Windenergieausbaus abzuleiten. Untersuchte Artengruppen 
waren Greifvögel, Großvögel und potenziell gefährdete Brut- und Rastvogelarten. Im ak-
tuellen Schlussbericht des Projektes sind u. a. auch Aussagen zum Mäusebussard ent-
halten. „Die Ergebnisse von PROGRESS weisen auf hohe Kollisionsraten und potenziell 
bestandswirksame Auswirkungen des Ausmaßes bisheriger Windenergienutzung hin. 
Vor dem Hintergrund des großen Bestands des Mäusebussards in Deutschland tritt 
dadurch keine akute Bestandsgefährdung auf, aber zumindest regional sind starke Be-
standsrückgänge dokumentiert. In welchem Maße diese durch Windenergienutzung 
und/oder andere Faktoren verursacht werden, bedarf dringend näherer Untersuchungen. 
Bei der Planung von weiteren Windparks bestehen durch die großflächige Verbreitung 
dieser Art Probleme bei der Konfliktvermeidung bzw. -minderung und es ist zu prüfen, 
wie diese in Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden können. Wichtiger als bei 
den anderen Arten wird es beim Mäusebussard voraussichtlich sein, die mit der Errich-
tung von Windenergieanlagen verbundenen Eingriffe so auszugleichen, dass sie auch 
der betroffenen Art dienlich sind und den Bestand des Mäusebussards stützen.“ (A. a. 
O: 268). Aus Vorsorgeaspekten werden aufgrund der Häufigkeit und deutlichen Nutzung 
des Projektraumes durch den Mäusebussard daher insgesamt  8 ha Flächen mit Bewirt-
schaftungsauflagen versehen, um populationsstabilisierend zu wirken. 
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Unter Berücksichtigung der fachgutachterlich aufgezeigten FCS-Maßnahmen ist hinrei-
chend sichergestellt, dass sich die Erhaltungszustände der Population der Art durch die 
Umsetzung der Planung nicht verschlechtern werden. 
 
Insgesamt ist aufgrund der obigen Ausführungen zu den Ausnahmevorausset-
zungen nach der aktuellen Kenntnislage davon auszugehen, dass eine objektive 
Ausnahmelage für die genannten Brutvogelarten vorliegt. 
 
Regenbrachvogel 
Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei den Niederungen der Wapel (und der Be-
khauser Bäke) um eine essentiell und regelmäßig benötigte Rastfläche handelt. Somit 
lässt sich das Vorliegen einer Ruhestätte im artenschutzrechtlichen Sinn nicht aus-
schließen. Durch das Errichten von Windenergieanlagen könnten Tiere sich gestört füh-
len, was zu einer Verdrängungswirkung führen könnte, die sich u. U. negativ auf den Er-
haltungszustand der Art auswirken könnte, sofern sie keine bzw. nicht ausreichend ge-
eigneten Ausweichräume in der Umgebung findet. Aus Vorsorgegesichtspunkten ist das 
Vorliegen des Verbotstatbestandes anzunehmen.  
 
In Bezug auf den Regenbrachvogel ist gemäß den Beobachtungen des Gutachters vor 
allem im während des Frühjahrszuges (April/Mai) das Vorhandensein von feuchten Flä-
chen mit gut stocherbaren Böden mit ausreichendem Nahrungsangebot von entschei-
dender Bedeutung für die Frequentierung. Ebenfalls scheint die Nähe zu einem Fließ-
gewässer (Wapel, Jade) eine Rolle zu spielen. Dabei ist nicht ganz klar, ob dies wegen 
der feuchteren Bodenverhältnisse im Niederungsbereich so ist, oder aufgrund der Ei-
genschaften der Flüsse als Landmarken, die den Vögeln auf dem Zug bei der Orientie-
rung helfen. Da die Vögel sich im Sommer auf dem Wegzug jedoch wesentlich weiter 
und nicht so konzentriert im Gebiet verteilen, spricht einiges für die Bodenverhältnisse.  
 
Gemäß den durchgeführten Raumnutzungsuntersuchungen sind FCS-Maßnahmen für 
den Regenbrachvogel daher auch nur für den Frühjahrszug erforderlich, da im Frühjahr 
ein konzentrierteres Auftreten entlang der Wapel zu beobachten ist, so dass eine Stö-
rung mit u. U. negativen Effekten auf die Population nicht gänzlich auszuschließen ist.  
 
Im Sommer verteilen sich die Tiere wesentlich großräumiger sowohl entlang der Wapel 
als auch auf Flächen in der Jadermarsch. Die Tiere nutzen dort hauptsächlich frisch ge-
mähte Grünländer. Von einer Störung der rastenden Tiere durch Windenergieanlagen, 
die sich negativ auf den Erhaltungszustand der Art auswirkt ist im Sommer aufgrund der 
großräumigen Verteilung und der vorhandenen Ausweichmöglichkeiten im Raum daher 
nicht auszugehen.  
 
Es werden auf insgesamt 9,6 ha Fläche Maßnahmen vorgesehen, welche das Areal als 
Rastmöglichkeit für den Regenbrachvogel aufwerten.  
 
Insgesamt ist aufgrund der obigen Ausführungen zu den Ausnahmevorausset-
zungen nach der aktuellen Kenntnislage davon auszugehen, dass eine objektive 
Ausnahmelage für die genannte Rastvogelart vorliegt. 

4.3.1 Maßnahmen zur Stärkung der Population (FCS-Maßnahmen) 
Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands einer Population zu vermeiden, kön-
nen nach Auffassung der EU-Kommission (2007) spezielle kompensatorische Maßnah-
men eingesetzt werden. Diese Maßnahmen werden häufig „Maßnahmen zur Sicherung 
des Erhaltungszustands“ oder auch „FCS-Maßnahmen“ (measures to ensure a favourab-
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le conservation status) genannt, da sie dazu dienen sollen, einen günstigen Erhaltungs-
zustand (Favourable Conservation Status) zu bewahren. Diese Maßnahmen zur Siche-
rung des Erhaltungszustands der betroffenen Populationen sind zwar weder in der FFH-
RL noch im BNatSchG explizit erwähnt und somit nicht verbindlich vorgeschrieben. Ent-
sprechend den Empfehlungen der EU-Kommission sind sie jedoch zweckmäßig, um eine 
Ausnahme insbesondere hinsichtlich der Bewahrung eines guten Erhaltungszustands zu 
rechtfertigen. Die EU-Kommission nennt folgende Anforderungen für derartige FCS-
Maßnahmen: 
 
 Die Maßnahmen müssen die negativen Auswirkungen des Vorhabens entspre-

chend den spezifischen Gegebenheiten ausgleichen. 
 Die Maßnahmen müssen eine hohe Erfolgschance / Wirksamkeit aufweisen und auf 

bewährten Fachpraktiken basieren. 
 Sie müssen die Möglichkeit garantieren, dass eine Art einen guten Erhaltungszu-

stand erreichen kann.  
 Sie müssen möglichst schon vor oder spätestens zum Zeitpunkt der Zerstörung ei-

ner Fortpflanzungs- oder Ruhestätte Wirkung zeigen (hierzu wird jedoch einschrän-
kend angemerkt, dass es in einigen Fällen sein kann, dass die FCS-Maßnahmen 
zum Zeitpunkt, zu dem die Beschädigung erfolgt, noch nicht voll funktionstüchtig 
sind. Es hänge jeweils von der Art ab, ob ein Ausgleich unverzüglich vorzunehmen 
sei, oder ob ein gewisse Verzögerung akzeptiert werden könne – dies sei bei der 
Entscheidung über die Genehmigung jeweils zu berücksichtigen) (vgl. EU-
KOMMISSION 2007: 70ff).  

 
Im Unterschied zu CEF-Maßnahmen („Measures to ensure the „continued ecological 
functionality“) ist bei FCS-Maßnahmen der konkret-individuelle Bezug zum Eingriffsort 
bzw. zur betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte sowie auch der Zeitpunkt der Her-
stellung bzw. Wirkung der Maßnahme etwas gelockert. Maßgeblich ist nicht mehr der 
örtlich betroffene Funktionsraum der jeweiligen Tier- bzw. Pflanzenart (Teilpopulation), 
sondern die damit funktional verbundene (Meta-) Population sowie der Erhaltungszu-
stand der Populationen der jeweiligen Art im natürlichen Verbreitungsgebiet. 
 
Es werden für die drei vorgenannten Arten, für welche eine Ausnahme erteilt werden 
soll, die zusammenhängenden Flurstücke 167, 168, 285/166, 280/161, 286/166 sowie 
279/161 jeweils in der Gemarkung Jaderaltendeich, Flur 2 für populationsstabilisierende 
Maßnahmen auf einer Flächengröße von insgesamt 9,6 ha herangezogen. 
 
Für die Feldlerche wird eine extensive Grünlandnutzung mit angepassten Mahdterminen 
(erster Schnitt ab Mitte Juni, NLWKN 2010) als FCS-Maßnahme durchgeführt. Als Grö-
ßenordnung sind 2 ha als durchschnittliche Reviergröße der Feldlerche anzusetzen, da 
im vorliegenden Fall ein Brutpaar durch die Planung betroffen sein kann. Auf dafür her-
zurichtenden und hinsichtlich habitatstruktureller Voraussetzung geeigneten Flächen 
(keine nahen Vertikalstrukturen/Gehölzreihen, Wälder etc, ) wird durch die Extensivie-
rung eine erhöhte Attraktivität für die Art hergestellt, die zu einem erhöhten Bruterfolg auf 
diesen Flächen führt.  
 
Durch die Festlegung von Mahd- bzw. Bewirtschaftungsterminen im Vergleich zu den 
konventionell genutzten landwirtschaftlichen Flächen (vgl. Ausführungen im Umweltbe-
richt) werden etwaige Gelegeverluste durch Befahren der Flächen während der Brutzeit 
vermieden. Eine Verringerung der Düngung und Mahd trägt außerdem zum floristischen 
und faunistischen Artenreichtum auf den Flächen bei, was sich günstig auf die Nah-
rungsverfügbarkeit auch für die Feldlerche auswirkt (Samen, Insekten). Dies trägt zu ei-
nem höheren Bruterfolg der Art bei und damit zu Stabilisierung der Population. Hierdurch 
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wird sichergestellt, dass sich der Erhaltungszustand der Art im Bezugsraum nicht ver-
schlechtert bzw. dass die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes er-
möglicht wird. Diese Maßnahme findet auch im Rahmen der Eingriffsregelung zur Wind-
parkplanung Anwendung und ist im Genehmigungsverfahren zusätzlich als FCS-
Maßnahme als Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszustands der Population bei Er-
teilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme vorzusehen. 
 
Hinsichtlich der besseren Nahrungsverfügbarkeit auf extensiv genutzten Flächen gilt 
ähnliches auch für den Mäusebussard, wobei es bei dieser Art nicht darauf ankommt, 
dass die Kompensationsflächen einen Offenlandcharakter haben. Insofern sind die im 
Rahmen der Eingriffsregelung vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen für die Art auf 
jeden Fall auch für die für die Art benötigten 8 ha als FCS-Maßnahmen anwendbar.  
 
Für den Regenbrachvogel werden in diesem Bereich auf 9,6 ha Fläche Blänken auf 
Grünlandflächen angelegt, in denen der Boden im Vergleich zu der umliegenden land-
wirtschaftlichen Fläche dadurch länger die besonders geeigneten feuchten Bodenver-
hältnisse aufweist. Wichtig ist weiterhin, dass die Flächen kurzrasig und verhältnismäßig 
feucht sind. Eine Weidenutzung wird auf den Flächen ausgeschlossen, da diese zu einer 
Verdichtung der obersten Bodenschicht führen würde, was die Stocherfähigkeit des Bo-
dens und damit die Attraktivität der Flächen als Nahrungs- und Rastflächen für den Re-
genbrachvogel senken würde. Weitergehende Anpassungen der Bewirtschaftung oder 
Extensivierungen der Flächen sind für die Art nach gutachterlicher Einschätzung speziell 
nicht erforderlich. Die einzelnen Bewirtschaftungsmaßnahmen sind dem Umweltbericht 
zu entnehmen. 

5.0 FAZIT 
In der vorliegenden saP wurden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, bezüglich der im Pla-
nungsraum gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Ar-
ten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) geprüft und dargestellt.  
 
Als konfliktvermeidende Maßnahme zur Reduktion von Beeinträchtigungen ist die Bau-
feldfreimachung außerhalb der Brutzeit zu beachten. Im Herbst/Winter vor der eigentli-
chen Baumaßnahme sind, falls erforderlich, Gehölze (potenzielle Brutplätze) zu entfer-
nen. Durch einen Bau der Anlagen außerhalb der Brutzeit könnte eine eventuelle Schä-
digung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Störungen von (boden-)brütenden 
Vogelarten vollständig vermieden werden. Sollte dies jedoch aus logistischen Gründen 
nicht möglich sein, ist durch eine ökologische Baubegleitung (z. B. mit Begehungen der 
Eingriffsflächen, rechtzeitige Anbringung/ Durchführung von aktiven Vergrämungsmaß-
nahmen vor Beginn der Brutzeit o. ä.) sicherzustellen, dass kein Vogel auf den Bauflä-
chen, Lagerflächen oder Zuwegungen einen Brutplatz anlegen kann. 
 
Weiterhin sind in Bezug auf die Fledermäuse nächtliche Abschaltzeiten in Phasen hoher 
Fledermausaktivitäten vorzusehen, die das Kollisionsrisiko unter die Erheblichkeits-
schwelle bringen, so dass das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 für Fledermäuse nicht ein-
schlägig ist. Mit einem nachfolgenden Monitoring können diese Abschaltzeiten überprüft 
und anhand der Ergebnisse ggf. weiter angepasst werden.  
 
Für den Baumfalken sind ebenfalls Abschaltzeiten tagsüber währen der Jungenaufzucht 
ca. 3 Wochen nach Schlüpf der Jungen bis zum Verlassen des Reviers nach ca. 6 Wo-
chen vorzusehen, um Kollisionsverluste auszuschließen. Die Abschaltung betrifft die 
WEA in 500 m Entfernung zum Horst des Baumfalken. Durch ein Monitoring ist jeweils 
festzustellen, ob und wo eine Baumfalkenbrut erfolgt und wie die genauen Abschaltzei-
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ten in Abhängigkeit vom Brutverlauf festzulegen sind. Sollte der Baumfalke weiter als 
500 m entfernt zu den WEA brüten oder die Brut vorzeitig beenden (z.B. bei Tod der 
Jungen), erübrigt sich die Abschaltung. Nach zwei Jahren ohne Brutnachweis des 
Baumfalken im Umkreis der WEA (1.000 m) erübrigt sich auch das Monitoring.  
 
Gemäß Ergebnis der vorliegenden Prüfung der Betroffenheit der Arten nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie sowie der Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie ist es erforderlich, im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren für zwei Brutvogelarten (Mäusebussard, Feld-
lerche sowie Regenbrachvogel) eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG von den 
Verboten des § 44 BNatSchG zu beantragen, da für die Feldlerche sowie für den Mäu-
sebussard eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG sowie für den Regenbrachvogel das Schädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 3 unter Berücksichtigung der aktuellen Datenlage nicht sicher auszuschließen ist. 
 
Die dazu notwendigen Ausnahmevoraussetzungen: 
 

 es ist keine zumutbare Alternative [die zu keinen oder geringeren Beeinträch-
tigungen der relevanten Arten führt] gegeben, 

 es liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vor, 

 der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art verschlechtert 
sich nicht  

 
wurden ausführlich dargelegt. 
 
Für alle sonstigen planungsrelevanten Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie 
für europäische Vogelarten gem. Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie kann ausgeschlos-
sen werden, dass die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
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